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90. Sitzung

Berlin, Mittwoch, den 15. März 2023

Beginn: 13.00 Uhr

Präsidentin Bärbel Bas:
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich wünsche Ihnen allen einen 
wunderschönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.

Interfraktionell ist vereinbart worden, die Tagesord-
nung um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten 
Punkte zu erweitern: 
ZP 1 Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion der CDU/CSU
Freiheit statt Verbote – Den mündigen Bürger 
stärken

ZP 2 Weitere Überweisung im vereinfachten Ver-
fahren
(Ergänzung zu TOP 29)
Erste Beratung des von der Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines … Gesetzes 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes – Ge-
setzliche Klarstellung zur Öffentlichkeits-
arbeit der Fraktionen
Drucksache 20/5988
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss

ZP 3 Aktuelle Stunde
auf Verlangen der Fraktion DIE LINKE
Preisexplosion im Supermarkt – Maßnahmen 
gegen die anhaltend hohen Lebensmittelpreise

ZP 4 Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Fünf-
zehnten Gesetzes zur Änderung des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch – Stiftung Unabhän-
gige Patientenberatung Deutschland
Drucksachen 20/5334 , 20/5662
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Gesundheit (14. Ausschuss)
Drucksache 20/…

ZP 5 Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP

zu der legislativen Entschließung des Europäi-
schen Parlaments vom 3. Mai 2022 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
über die allgemeine unmittelbare Wahl der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments so-
wie zur Aufhebung des Beschlusses (76/787/ 
EGKS, EWG, Euratom) des Rates und des 
diesem Beschluss beigefügten Akts zur Ein-
führung allgemeiner unmittelbarer Wahlen 
der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
(2020/2220(INL) – 2022/0902(APP))

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundes-
regierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des 
Grundgesetzes

Drucksache 20/5990
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss

ZP 6 Beratung des Antrags der Abgeordneten Norbert 
Kleinwächter, Jochen Haug, Matthias Moosdorf, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

zu der legislativen Entschließung des Europäi-
schen Parlaments vom 3. Mai 2022 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
über die allgemeine unmittelbare Wahl der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments so-
wie zur Aufhebung des Beschlusses (76/787/ 
EGKS, EWG, Euratom) des Rates und des 
diesem Beschluss beigefügten Akts zur Ein-
führung allgemeiner unmittelbarer Wahlen 
der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
P9_TA(2022)0129; Ratsdok. 9333/22

hier: Stellungnahme im Rahmen des Politi-
schen Dialogs mit der Europäischen Kommis-
sion

Drucksache 20/6005
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Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten Susanne 
Ferschl, Gökay Akbulut, Christian Görke, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Leiharbeit – Gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
durchsetzen

Drucksache 20/5978
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Wirtschaftsausschuss

ZP 8 Beratung des Antrags der Abgeordneten Jürgen 
Pohl, René Springer, Ulrike Schielke-Ziesing, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Mehr Redlichkeit in der Paketbranche und 
faire Löhne für Leiharbeiter

Drucksache 20/6003
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Wirtschaftsausschuss

ZP 9 a) – Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes und des Fünfund-
zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes

Drucksache 20/5370
– Zweite und dritte Beratung des von den 

Abgeordneten Albrecht Glaser, Dr. Bernd 
Baumann, Dr. Christina Baum, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion der AfD 
eingebrachten Entwurfs eines Siebenund-
zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes
Drucksache 20/5360

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Inneres und Heimat (4. Aus-
schuss)
Drucksache 20/…

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Inneres und 
Heimat (4. Ausschuss)
– zu dem Antrag der Fraktion der CDU/ 

CSU
Wahlrechtsreform – Bundestag verklei-
nern, Bürgerstimme stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Gökay 
Akbulut, Clara Bünger, Susanne Hennig- 
Wellsow, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE
Chance der Wahlrechtsänderung nut-
zen und Wahlrecht für Ausländerinnen 
und Ausländer einführen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Susanne 
Hennig-Wellsow, Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Chancengerechtigkeit durch Ge-
schlechterparität

– zu dem Antrag der Abgeordneten Susanne 
Hennig-Wellsow, Clara Bünger, Nicole 
Gohlke, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Zeit für ein Wahlalter ab 16 Jahren

Drucksachen 20/5353 , 20/5356 , 20/5357 , 
20/5358 , 20/…

Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll, so-
weit erforderlich, abgewichen werden.

Heute nach der Fragestunde folgt auf Verlangen der 
Fraktion der CDU/CSU eine Aktuelle Stunde zu dem 
Thema „Freiheit statt Verbote – Den mündigen Bürger 
stärken“.

(Konstantin Kuhle [FDP]: Sehr gut!)

Am Donnerstag wird Tagesordnungspunkt 13 im An-
schluss an Tagesordnungspunkt 14 und Tagesordnungs-
punkt 15 im Anschluss an Tagesordnungspunkt 16 auf-
gerufen. Die Tagesordnungspunkte 17, 22 und 29 b 
werden abgesetzt. 

Am Freitag soll als erster Punkt die zweite und dritte 
Lesung des Gesetzentwurfs zur Änderung des Bun-
deswahlgesetzes, Drucksache 20/5370, aufgesetzt und 
zusammen mit weiteren Vorlagen beraten werden. Der 
ursprünglich an dieser Stelle vorgesehene Tagesord-
nungspunkt 23 sowie die weiteren Punkte der Koalitions-
fraktionen rücken entsprechend nach hinten, wobei der 
Tagesordnungspunkt 23 weiterhin mit 68 Minuten behan-
delt werden soll.

Schließlich mache ich noch auf eine Überweisung im 
Anhang der Zusatzpunkteliste aufmerksam: 

Die nachstehende Unterrichtung soll an die aufgeführ-
ten Ausschüsse überwiesen werden:

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Ände-
rung des Regionalisierungsgesetzes

Drucksache 20/5799

hier: Stellungnahme des Bundesrates und Ge-
genäußerung der Bundesregierung

Drucksache 20/5912
Überweisungsvorschlag:  
Verkehrsausschuss (f) 
Ausschuss für Digitales 
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen 
Haushaltsausschuss

Sind Sie damit einverstanden? – Ich sehe keinen Wi-
derspruch. Dann ist das so beschlossen.
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Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 1 auf:

Befragung der Bundesregierung
Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung die 

Bundesministerin des Innern und für Heimat, Frau Nancy 
Faeser, sowie die Bundesministerin für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, Frau Svenja Schulze, 
benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, 
ihre einleitenden Berichte abzugeben.

Das Wort hat zuerst die Bundesministerin des Innern 
und für Heimat, Frau Nancy Faeser.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ganz herzlichen Dank. – Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Vor Kurzem hat sich der Krieg in der 
Ukraine, der furchtbare Angriffskrieg Putins in der 
Ukraine, gejährt. Das muss man sich einmal vorstellen; 
das ist wirklich schlimm. Dieser Krieg hat natürlich mas-
sive Auswirkungen, auch auf die innere Sicherheit in 
Deutschland. Deswegen kann ich sagen: Die Zeiten-
wende bezieht sich auch auf die innere Sicherheit.

Die Folgen dieses schrecklichen Krieges zu bewälti-
gen, hat sich im vergangenen Jahr auf nahezu alle Berei-
che der inneren Sicherheit ausgewirkt. Wir haben im 
letzten Jahr in Europa die größte Fluchtbewegung seit 
dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Über 1 Million Menschen 
haben bei uns Schutz gesucht vor Putins Bomben, vor 
allem Frauen und Kinder. Die schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe bei der Aufnahme dieser Menschen war ein 
Kraftakt. Gleichzeitig haben wir in der Bevölkerung eine 
überwältigende Solidarität erlebt und erleben sie noch 
immer. Dafür bin ich sehr dankbar, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Damit haben wir viele Menschenleben gerettet. 
Gleichzeitig haben wir aber auch durch unsere gezielte 
Unterstützung in der Ukraine mit Hilfslieferungen und 
mit dem Aufbau der Energienetze dafür gesorgt, dass 
wir sehr gut über den Winter gekommen sind und es keine 
zweite Flüchtlingswelle aus der Ukraine gegeben hat. 
Und die Ukrainerinnen und Ukrainer können sicher sein: 
Wir werden weiterhin an ihrer Seite stehen.

Der Krieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen, 
auch auf die Sicherheitslage in unserem Land. Die Be-
drohung Deutschlands durch Cyberangriffe, Desinforma-
tionskampagnen und Spionage hat eine komplett neue 
Dimension erreicht. Wir haben deswegen alle Schutz-
maßnahmen hochgefahren. Unsere Sicherheitsbehörden 
sind wachsam und haben die Lage genau im Blick.

Im Fokus stehen bei uns vor allen Dingen die kriti-
schen Infrastrukturen, die wir mit einem neuen KRITIS- 
Dachgesetz deutlich besser schützen werden. Auch die 
Angriffe prorussischer Hacker haben massiv zugenom-

men. Deshalb stärken wir unsere Cybersicherheit und 
schaffen wir neue Instrumente, mit denen wir Cyberan-
griffe stoppen und besser aufklären können.

Besonders wichtig in dieser neuen Lage sind starke 
und handlungsfähige Sicherheitsbehörden. Ich bin des-
halb froh, dass wir mit Blick auf die Stellen und die 
Ausstattung ein gutes Jahr für diejenigen hatten, die jeden 
Tag für unsere Sicherheit sorgen und ihren Kopf dafür 
hinhalten, oft mit hohem persönlichen Risiko. Deswegen 
mein herzlicher Dank an alle Sicherheitskräfte!

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Aber der Krieg bedroht nicht nur unsere physische 
Sicherheit; er bedroht auch unsere Demokratie, zum Bei-
spiel durch Desinformation, die unsere Gesellschaft spal-
ten soll. Deshalb müssen wir unsere Demokratie wider-
standsfähiger machen. Dazu gehört, Extremismus in allen 
Bereichen entschlossen zu bekämpfen. Hier sind wir be-
reits große Schritte vorangekommen. Wir stärken unsere 
demokratische Zivilgesellschaft mit dem Demokratieför-
dergesetz.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Daniel Baldy [SPD]: Sehr gut!)

Und wir können durch die Änderung des Disziplinar-
rechts Verfassungsfeinde endlich schneller aus dem öf-
fentlichen Dienst entfernen.

(Stephan Brandner [AfD]: Dann sollten Sie 
mal zuerst gehen, Frau Faeser!)

Diesen Weg werden wir weitergehen, um Hass und Hetze 
konsequent den Nährboden zu entziehen, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Stephan Brandner [AfD]: Das gilt auch 
für Bundesminister!)

Meine Damen und Herren Abgeordneten, wir wissen 
nicht, wie lange der Krieg noch dauert, und wir werden 
uns weiter auf allen Ebenen mit seinen Folgen auseinan-
dersetzen müssen. Man sieht, dass die innere Sicherheit 
auch ganz entscheidend von der globalen Entwicklung 
abhängt. Ich bin deshalb froh, im Hinblick auf die innere 
Sicherheit Ihre Unterstützung zu haben, und dafür 
möchte ich mich herzlich bedanken.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Das Wort für den zweiten einleitenden 

Bericht hat nun die Bundesministerin für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, Frau Svenja Schulze.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)
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Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Nancy Faeser hat dargestellt, wie sehr 
unsere innere Sicherheitslage, die Sicherheitslage hier 
in Deutschland, von globalen Entwicklungen abhängt. 
Dabei geht es nicht nur um Sicherheit im Sinne von 
Abwesenheit von Gefahr für Leib und Leben; es geht 
der Bundesregierung um nachhaltige Sicherheit. Und 
Entwicklungspolitik ist nachhaltige Sicherheitspolitik.

Ein Beispiel dafür ist die Weltbankreform, die ich ge-
meinsam mit meiner amerikanischen Kollegin, mit der 
Finanzministerin Janet Yellen, angestoßen habe und nun 
mit weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern vorantrei-
be. Unser Ziel ist eine Weltbank, die eine Stütze für die 
sozial-ökologische Transformation ist. Dafür muss sie 
eine Vorreiterin bei der Lösung globaler Herausforderun-
gen werden. Die Weltbank braucht ein neues Finanzie-
rungs- und Geschäftsmodell, und dazu gehört, Ländern 
Anreize für Investitionen zu geben, die auch grenzüber-
schreitende Probleme wie zum Beispiel den Klimawan-
del oder die Pandemievorsorge adressieren. Die Reform 
ist ein wirklich wichtiger Beitrag für einen sozial gerech-
ten Umbau hin zu Klimaneutralität und auch hin zu nach-
haltiger Sicherheit.

Sie haben es eben schon gehört: Seit zwölf Monaten 
hat Sicherheit für viele Menschen in Deutschland eine 
neue Bedeutung. Seit zwölf Monaten herrscht Krieg in 
unserer Nachbarschaft. Der völkerrechtswidrige Angriff 
auf die Ukraine durch Russland hat unermessliches Leid 
verursacht. Er hat tausende Menschenleben gefordert. 
Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind infolge des 
Krieges auf der Flucht, Kinder sitzen in Bunkern statt in 
Schulen, und die lebenswichtige Infrastruktur ukrai-
nischer Städte wird ganz gezielt von Russland zerstört.

Die Bundesregierung hat auf den russischen Angriffs-
krieg gegen die Ukraine sehr schnell und sehr wirksam 
reagiert, auch mit zivilen Hilfen. Seit Beginn des russi-
schen Angriffskrieges hat alleine das BMZ die Ukraine 
mit über 650 Millionen Euro unterstützt. Durch das 
BMZ-Sofortprogramm, das mithilfe der Bundestags-
abgeordneten so schnell auf den Weg gebracht werden 
konnte, haben die Ukrainerinnen und Ukrainer schnell 
das erhalten, was sie am dringendsten brauchen, nämlich 
medizinische Versorgung, ein Dach über dem Kopf, 
Strom und Wasser. Mit Schutzausrüstungen wie Atem-
schutzgeräten und Fahrzeugen zur Brandbekämpfung 
konnten Menschenleben gerettet werden. Wir machen 
das in enger und in guter Abstimmung innerhalb der 
Bundesregierung. Gemeinsam mit der Ukraine stellen 
wir die Weichen für einen reformorientierten Wiederauf-
bau des Landes, ökologisch und sozial. Wir denken So-
fortprogramm und Wiederaufbau schon jetzt zusammen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, um die vielfältige 
Hilfe aus Deutschland besser zu koordinieren, bauen 
wir eine Plattform für den Wiederaufbau der Ukraine 
auf. Die nationale Plattform richtet sich an die Zivil-
gesellschaft, an die Wissenschaft, an die Wirtschaft und 

an die Kommunen in Deutschland. Sie soll dazu beitra-
gen, dass wir auf deutscher Seite wirklich gut abgestimmt 
sind, um der Ukraine nach besten Kräften zu helfen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ukraine beginnt 
schon jetzt mit dem Wiederaufbau. Sie glaubt an eine 
bessere Zukunft, und Deutschland steht ihr solidarisch 
zur Seite. Denn unser Ziel ist nachhaltige Sicherheit.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Wir beginnen nun die Befragung der 

Bundesregierung. Ich bitte, zunächst Fragen zu den bei-
den Berichten und den Geschäftsbereichen der anwesen-
den Mitglieder der Bundesregierung zu stellen.

Zuerst hat das Wort aus der CDU/CSU-Fraktion 
Stephan Mayer.

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU):
Herzlichen Dank. – Frau Präsidentin! Sehr verehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte Frau Bundes-
ministerin Faeser, ich erlaube mir, Ihnen ein Zitat aus 
einem offenen Brief des Landrats von Miltenberg und 
des Oberbürgermeisters der Stadt Tübingen – beide sind 
Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen – vom gestrigen 
Tag vorzutragen:

Entweder gelingt es, die Migration zu strukturieren 
und zu steuern und somit die Zugangszahlen an Ge-
flüchteten in den Kommunen wieder deutlich zu 
reduzieren, oder es drohen Leistungseinschränkun-
gen, welche entweder die gesamte Bevölkerung, die 
auf die jeweiligen Leistungen angewiesen ist, oder 
den Kreis der neu zugewanderten Personen betref-
fen.

Dieser einfachen Realität und Folge der Überforde-
rung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene 
sollten wir uns stellen und nicht mehr versuchen, die 
Probleme zu ignorieren.

Ähnliche Appelle seitens der Kommunen, der Land-
kreise, der Städte gibt es aus vielen Teilen Deutschlands, 
unter anderem auch von dem Bürgermeister Ihrer Hei-
matstadt Schwalbach, der Mitglied der SPD ist.

Frau Bundesministerin, warum ignorieren Sie diese 
Hilferufe, diese Hilfeschreie vonseiten der kommunalen 
Familie und lassen die Kommunen hier jämmerlich im 
Regen stehen, wenn es darum geht, sie in dieser krisen-
haften Situation zu unterstützen?

Präsidentin Bärbel Bas:
Frau Ministerin, damit wir alle das noch mal üben: Der 

rote Balken hat die Bedeutung, dass die Redezeit zu Ende 
ist. Also beide Seiten, Fragesteller, Fragestellerin und 
auch antwortende Ministerin, achten bitte auf die Zeit.
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Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Herr Abgeordneter 
Mayer, ich ignoriere das Thema natürlich überhaupt 
nicht. Im Gegenteil: Wir handeln. Ich hatte vor Kurzem 
ein Zusammentreffen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden und mit den Ländern, die eine große Verantwor-
tung tragen; denn sie sind für die Unterbringung mit 
zuständig. Wir haben im letzten Jahr sehr stark geholfen 
mit 3,75 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung; 
dieses Jahr sind es schon 2,5 Milliarden Euro. Wir über-
nehmen die kompletten Kosten im Rahmen des SGB II, 
einen großen Anteil der KdU-Kosten, und wir unterstüt-
zen jetzt noch mal auch bei der Unterbringungssituation 
selbst.

Wir unterstützen auch in anderen Bereichen, nämlich 
bei der Frage der Integration. Wir haben jetzt erstmals 
gemeinsam mit den Kommunen – so etwas gab es noch 
nie, auch nicht 2015 und 2016 – Arbeitsprozesse in Gang 
gesetzt, um gute Lösungen für die Kommunen zu errei-
chen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: 
Das sehen die Kommunen ganz anders!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU):
Sehr gerne. – Sehr verehrte Frau Bundesministerin, Sie 

heben ab auf den sogenannten Flüchtlingsgipfel bei Ihnen 
im Haus. Der war natürlich eine blanke Enttäuschung für 
die Kommunen, weil die klare Botschaft war: Es gibt 
nicht mehr Geld.

Ein Faktum steht auch fest – Sie heben ja auf 2015 und 
2016 ab –: Die Kommunen werden in diesem Jahr von 
Ihnen, von der jetzigen Ampelbundesregierung nur halb 
so stark unterstützt wie von der damaligen Bundesregie-
rung 2015 und 2016. Wir sehen enorm gestiegene Zu-
gangszahlen. Zwischen November letzten Jahres und 
Ende Februar dieses Jahres wurden insgesamt 119 917 
Asylerstanträge gestellt. Das ist die höchste Zahl im ver-
gleichbaren Zeitraum.

Halten Sie an Ihrer Position fest, die Sie am 24. Novem-
ber letzten Jahres hier im Haus vertreten haben, nämlich 
dass wir keine große Migrationskrise haben?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter Mayer, um auf Ihren letzten Punkt 
zu sprechen zu kommen: Das habe ich nie gesagt. Ich 
hatte eine Kollegin Ihrer Fraktion kritisiert, dass sie von 
der größten Migrationskrise ever geredet hat. Ich habe 
gesagt, dass ich das für nicht angemessen halte.

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Nein!)

Selbstverständlich haben wir Probleme, und diese ge-
hen wir ja auch an. Wir stehen an der Seite der Kom-
munen. Deswegen haben wir all die Prozesse aufgelegt. 

Wenn Sie den Vergleich zu 2015 und 2016 ziehen, dann 
will ich Ihnen sagen, dass diese Bundesregierung die 
Kommunen viel früher finanziell unterstützt hat als da-
mals,

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Viel 
weniger!)

als es erst im Nachhinein gemacht wurde, Herr Mayer.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: 
Stimmt ja gar nicht! Die Bürgermeister partei-
übergreifend sagen das Gegenteil!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Die nächste Frage stellt aus der Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen Filiz Polat.
Herr Farle, ich habe Ihre Wortmeldung registriert. Sie 

sind einsortiert. Sie bekommen später das Wort.

Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Auf Einladung von 

Ihnen, Frau Ministerin Faeser – Sie haben es gerade er-
wähnt –, hat der diesjährige Flüchtlingsgipfel erstmalig 
unter Beteiligung nicht nur der Innenminister, sondern 
auch der Landesintegrationsminister/-innen stattgefun-
den. Wir finden, es ist ein wichtiges Signal, dass neben 
der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten auch die 
Integration der Geflüchteten in den Mittelpunkt gestellt 
wurde.

Der Bund leistet auch noch bei einem anderen Thema 
eine wichtige Unterstützung, nämlich bei den Sprach- 
und Integrationskursen, die wir anbieten und komplett 
finanzieren. Sie sind eine wichtige Grundvoraussetzung 
für den Start in Deutschland. Hinsichtlich der Integrati-
onskurse mit Kinderbetreuung wird uns jedoch vor Ort 
immer wieder gespiegelt, dass die Kursträger solche 
Kurse mit Kinderbetreuung nicht anbieten aufgrund der 
hohen bürokratischen Vorgaben des BAMF.

Hier meine Frage: Teilen Sie mit mir die Auffassung, 
dass wir diese bürokratischen Hürden, wenn sie denn 
existieren, abbauen müssen, und würden Sie das entspre-
chend unterstützen? Denn auch die Integrationskurse mit 
Kinderbetreuung leisten gerade bei der angespannten Si-
tuation in den Kitas einen großen Entlastungsbeitrag.

Präsidentin Bärbel Bas:
Bitte achten Sie auf die Zeit.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Liebe Frau Abgeordnete Polat, ich danke Ihnen für den 
Hinweis – ich darf das auch noch mal erwähnen –,

(Stephan Brandner [AfD]: So ein Zufall!)
dass ich die Integrationsministerinnen und -minister zu 
dem Zusammentreffen mit den kommunalen Ebenen ein-
geladen hatte. Ich bin dem Integrationsminister aus 
Hessen, dem Vorsitzenden der Integrationsministerkon-
ferenz, sehr dankbar, dass er einen Arbeitsprozess mit 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 90. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 15. März 2023                                                                                                                                                                                                10719 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



allen drei Ebenen – Kommunen, Land und Bund – über-
nommen hat, um dafür zu sorgen, dass wir noch präziser 
und besser werden bei den offenen Fragen betreffend 
Integrationskurse, Schulen und Kitas. Dazu gehört unter 
anderem das Problem – dies wird von manchen angege-
ben –, dass es zu wenig Kinderbetreuung gibt oder dass 
dort bürokratische Hürden existieren. In diesem Prozess 
werden wir diese Probleme abbauen.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ein weiterer Vorschlag, den Sie ja auch mit in die Dis-

kussion eingebracht haben, Frau Ministerin Faeser, sind 
die Vorhaltekosten; dies ist auch eine wichtige Frage vor 
Ort. Fluchtbewegungen kann man nur bedingt planen, 
wenn Kriege und Krisen stattfinden. Deswegen ist es so 
wichtig, dass die Kommunen Plätze vorhalten können. 
Sie selbst haben gesagt, dass die Rechnungshöfe da oft-
mals einen Strich durch die Rechnung machen. Wie ist 
mittlerweile hier der Stand der Beratungen? Braucht es 
dazu gesetzliche Änderungen im Bereich der Aufnahme 
Geflüchteter?

(Stephan Brandner [AfD]: Zeit!)

Beim Katastrophenschutz haben wir ja auch Vorhaltekos-
ten, und diese werden nicht infrage gestellt. Deshalb die 
Frage: Können Sie uns hier einen kleinen Einblick ge-
ben?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Frau Polat, wir prüfen noch, wie wir das am besten 
hinbekommen. Ich glaube, das ist im Sinne der Kom-
munen. Wir haben ja bereits 2015 und 2016 eine groß-
artige Aufnahmeleistung der kommunalen Trägerinnen 
und Träger erlebt. Sie haben damals Großes geleistet, 
und sie tragen jetzt wieder die Hauptlast. Deswegen un-
terstützen wir ja, wo wir nur können.

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Deswe-
gen kriegen sie nur noch die Hälfte!)

Wir kämpfen jetzt dafür, ihnen die Möglichkeit zu 
geben, die Dinge, die sie aufgebaut haben und die nach-
haltig sind, auch bestehen zu lassen. Wir schauen, ob wir 
es gegebenenfalls gesetzlich regeln müssen oder ob wir 
über andere Vereinbarungen mit den Rechnungshöfen 
dazu kommen, dass es akzeptiert wird. – Vielen Dank.

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Die nächste Frage stellt aus der AfD- 

Fraktion Dr. Gottfried Curio.

Dr. Gottfried Curio (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin, die 

zuletzt explodierenden Zuwanderungszahlen, auch ohne 
Ukrainer, führen ja zu einer anhaltenden Überlastung der 
Kommunen. Die Unterbringung und die Finanzierung der 
Menschenmassen lassen die Kräfte der Gemeinden kol-

labieren. Gleichzeitig geht es immer weiter mit der ille-
galen Zuwanderung; ich meine hier nicht Ukrainer.

Die Landräte hatten nun verzweifelt Hoffnung gesetzt 
auf Ihren Flüchtlingsgipfel, zeigten sich dann aber durch-
gehend enttäuscht. Die Bundesregierung habe den Ernst 
der Lage nicht erkannt, heißt es da, oder auch:

Um die Begrenzung von Migration und um erleich-
terte Abschiebungen hätte es gehen müssen. Ganz 
offensichtlich fehlt der Bundesregierung hierfür die 
Bereitschaft.

Andere sprechen von „Heuchelei“, „Lippenbekenntnis-
sen“, „Alibiveranstaltung“. Einersagt: Arbeitskreise ein-
zurichten, könne „nicht ernsthaft eine Lösung ... sein“. 
Danach vertagt man sich.

Also: All diese drängendsten Probleme gedachten Sie 
zu lösen, indem Sie ohne jede Maßnahme, ohne jede 
Zusage auf dem Gipfel die weitere Besprechung auf „in 
zwei Monaten bis Ostern“ verschieben. Verstehen Sie, 
dass die Landräte enttäuscht sind und das völlig ungenü-
gend finden?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Curio, die Landräte, die Sie angesprochen haben, 
arbeiten mit uns zusammen. Es gibt wöchentliche Treffen 
zu den Arbeitsprozessen, die wir vereinbart haben, übri-
gens auch im Bereich der Rückführung und Begrenzung 
irregulärer Migration. Insofern ist dem Anliegen der 
Landräte dort ja auch ein Stück weit Rechnung getragen 
worden. Ich würde sagen: Wir warten gemeinsam ab, was 
dort erarbeitet wird, bevor Sie in diese Beurteilung rein-
gehen.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Dr. Gottfried Curio (AfD):
Die Landräte selber scheinen diese Veranstaltung an-

ders reflektiert zu haben. Dennoch die Frage: Sehen Sie 
denn ein, dass wirklich effektiver Grenzschutz und auch 
mal durchgeführte Abschiebungen zumindest etwa mal 
den Wohnraummangel entschärfen würden? Und gibt es 
für Sie eigentlich eine Obergrenze bei der Aufnahme 
illegaler Migranten – nicht Ukrainer –,

(Lamya Kaddor [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ach, nicht Ukrainer, ja? – Deborah 
Düring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Dann 
ist ja alles gut!)

oder soll in Zukunft – genauso wie 2015 – weiter jeder 
untergebracht werden – ad infinitum?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Curio, ich glaube, Sie sollten ein bisschen daran 
arbeiten, wie zugewandt Sie Ihre Sprache wählen in die-
sem Bereich.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)
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Das ist ein hochsensibler Bereich.
Ich will noch mal zu folgender Frage ausführen: Was 

ist die Hauptursache dafür, dass die Kommunen so belas-
tet sind? Das ist natürlich die große Fluchtbewegung aus 
der Ukraine.

(Stephan Brandner [AfD]: Ich dachte, die 
AfD!)

Acht von zehn Geflüchteten kommen aus der Ukraine. 
Das fordert uns alle sehr heraus. Deswegen bin ich auch 
den Menschen sehr dankbar, die zu Hause Geflüchtete 
aufgenommen haben.

In den anderen Bereichen sind wir sehr stark unter-
wegs. Wir als Regierung haben im Bereich der Rück-
führungen und der Abschiebeerleichterungen schon sehr 
viel auf den Weg gebracht. Wir haben die Abschiebehaft 
verlängert, wir haben die Asylverfahren beschleunigt. 
Insofern bedienen wir alle Themen gleichermaßen. Es 
geht um humanitäre Hilfe auf der einen Seite – Aufnahme 
von Geflüchteten –, und es geht auf der anderen Seite 
auch um Ordnung in der Migrationspolitik.

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Die nächste Frage stellt aus der SPD- 

Fraktion Uli Grötsch.

Uli Grötsch (SPD):
Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau Bundesministerin 

Faeser, Sie hatten in Ihrer Einleitung naturgemäß die 
innere Sicherheit erwähnt. Eine zentrale Säule der inne-
ren Sicherheit in unserem Land ist mit Sicherheit die 
Bundespolizei. Nun wird das Bundespolizeigesetz bald 
30 Jahre alt. Nicht zuletzt deshalb haben wir im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, das Gesetz zu reformieren, es neu 
zu fassen. Wie wir hören, ist das Gesetz schon eine ganze 
Weile in der Ressortabstimmung,

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Seit 
Dezember!)

und ich würde Sie gerne fragen: Wann werden wir denn 
damit rechnen können, dass es dem Bundestag zugeleitet 
wird?

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Gute 
Frage!)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Grötsch, für die Fra-
ge. – Ich finde auch, dass die Bundespolizei, die wirklich 
großartige Arbeit leistet, ein zeitgemäßes Gesetz ver-
dient; das ist längst überfällig. Ich bin der Koalition 
sehr dankbar, dass wir das im Koalitionsvertrag verankert 
haben und es nun auch auf den Weg bringen werden. Ich 
bin zuversichtlich, dass wir den Gesetzentwurf zeitnah so 
weit bringen, dass er im Kabinett verabschiedet werden 
kann und dann im Deutschen Bundestag beraten wird. – 
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung dabei.

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Hinrei-
chend unkonkret! – Weiterer Zuruf von der 
CDU/CSU: Einfach noch mal fragen!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Uli Grötsch (SPD):
Ich muss natürlich nachfragen: Woran liegt es denn, 

dass es im Kabinett noch nicht beschlossen ist?

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Gute 
Frage!)

Und es interessiert uns natürlich auch, welche inhalt-
lichen Schwerpunkte wir von Ihnen in diesem Gesetz 
für die Bundespolizei erwarten dürfen.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter Grötsch, es geht natürlich vor allen 
Dingen darum, zeitgemäße Regelungen für die gute Ar-
beit, die die Bundespolizei leistet, zu treffen. Das heißt: 
Was sind die technischen Rahmenbedingungen und Vo-
raussetzungen für ihren Alltag? Da braucht es Erneue-
rung.

Wir müssen aber auch sehen, dass wir den Bundes-
polizeibeamtinnen und -beamten bei ihrer Arbeit den 
Rücken freihalten. Es gibt in der Koalition noch unter-
schiedliche Auffassungen darüber, wie man was gewich-
tet.

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Das 
dauert schon sehr, sehr lange jetzt! Die Bun-
despolizei wartet drauf!)

Aber im Ganzen sind wir uns sehr einig; insofern werden 
wir das bald auf den Weg bringen.

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Zweimal 
hinreichend unkonkret!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Die Linke 

Janine Wissler.

Janine Wissler (DIE LINKE):
Frau Ministerin, für den Bund führen Sie als Bundes-

innenministerin ja die Verhandlungen zum Tarifvertrag 
im öffentlichen Dienst. Es geht um 2,5 Millionen Be-
schäftigte. Es geht um Pflegekräfte, Erzieherinnen und 
Erzieher, die Beschäftigten in der öffentlichen Verwal-
tung, um Menschen, die die Straßen reinigen, unseren 
Müll entsorgen oder die Straßenbahnen fahren, also um 
die sogenannten Systemrelevanten, die Heldinnen und 
Helden der Coronakrise.

Ich selber war heute Morgen bei den Streikenden am 
Virchow-Klinikum, die für bessere Arbeitsbedingungen, 
für mehr Lohn und Wertschätzung streiken. Die Arbeit-
geberseite bietet ja jetzt 5 Prozent mehr Lohn bei 27 Mo-
naten Laufzeit an, für dieses Jahr aber nur 3 Prozent, und 
das auch erst ab Oktober. Nun ist es ja so, dass in einer 
Zeit, in der die Mieten, die Energiepreise und die Lebens-
mittelpreise steigen, die Löhne und Gehälter regelrecht 
aufgefressen werden. Sie haben eine Presseerklärung he-
rausgegeben, in der Sie das Angebot der Arbeitgeberseite 
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als ein „sehr gutes und sehr faires Angebot“ bezeichnen. 
Es sei Ausdruck des Respekts vor dem, was die Beschäf-
tigten täglich leisten.

Meine Frage ist: Faktisch ist das ja eine Lohnsenkung. 
Wie erklären Sie denn den Beschäftigten, dass Sie eine 
Tariferhöhung vorschlagen, die faktisch unterhalb des 
Inflationsausgleichs liegt und damit eben bedeutet, dass 
die Menschen weniger Geld in der Tasche haben? Und 
wie lässt sich das mit dem Versprechen von mehr Respekt 
vereinbaren?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. – Ich teile 
Ihre Einschätzung, was die Bediensteten des öffentlichen 
Dienstes betrifft. Sie leisten großartige Arbeit. Sie sind 
die Stütze unserer Gesellschaft und verdienen deshalb 
auch Respekt. Was Sie in Ihrer Aufzählung im Hinblick 
auf das Angebot der Arbeitgeber vergessen haben: Ich 
führe die Verhandlungen ja nicht alleine. Für den weit 
größeren Teil der Beschäftigten führen ja die kommuna-
len Arbeitgeber die Verhandlungen mit mir gemeinsam. 
Wir haben ja auch hohe Einmalzahlungen vorgesehen, 
um genau einen Inflationsausgleich, von dem Sie gerade 
gesprochen haben, zu berücksichtigen. Wir wollen ins-
gesamt 2 500 Euro steuerfrei als Inflationsausgleich zah-
len. Das ist sehr viel Geld und macht sich auch im Geld-
beutel bemerkbar. Bei einer Reinigungskraft zum 
Beispiel bedeutet das allein eine Lohnsteigerung von 
6 Prozent. Wenn man die lineare Tariferhöhung in Höhe 
von 5 Prozent hinzurechnet, stellt man fest, dass die Stei-
gerung 11 Prozentpunkte beträgt.

Das ist noch nicht das Ende der Verhandlungen; wir 
sind ja auch noch mittendrin. Ich glaube, dass die Tarif-
parteien am Ende zu einem tragfähigen Ergebnis kom-
men werden.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Aber bitte auf die 

Zeit achten!

Janine Wissler (DIE LINKE):
Die Einmalzahlung soll ja in zwei Schritten erfolgen. 

Das Problem ist aber natürlich, dass sie den Beschäftigten 
dauerhaft nichts bringt und auch nicht rentenwirksam 
wird, weil sie ja nicht tabellenwirksam ist. Stimmen Sie 
mir zu, dass das Tarifangebot – auch unter Einbeziehung 
der Einmalzahlung – unterhalb der Inflation liegt und 
damit faktisch eine Reallohnsenkung für die Beschäftig-
ten bedeutet, weil ja auch der zweite Teil der Einmalzah-
lung erst im nächsten Jahr erfolgen wird und die Inflation 
in diesem Jahr bei knapp 9 Prozent liegt?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ich bin natürlich beratungsbereit, Frau Wissler. Die 
Einmalzahlung kann auch auf einmal erfolgen. Dann hät-
ten Sie sogar mehr als den Ausgleich der momentan 
hohen Inflationskosten. Wir gehen natürlich davon aus – 
weil Sie angesprochen haben, dass es um dauerhafte Wir-
kung geht –, dass die Inflationsrate nicht so hoch bleibt 

und im nächsten Jahr sinken wird. Das ist die Begrün-
dung für die hohen Einmalzahlungen jetzt. Jetzt würde 
den Beschäftigten gut und richtig geholfen; denn jetzt ist 
die Not am größten.

Präsidentin Bärbel Bas:
Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Dr. Ann- 

Veruschka Jurisch.

Dr. Ann-Veruschka Jurisch (FDP):
Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, für das Fra-

gerecht. – Sehr geehrte Frau Ministerin, ich möchte gerne 
noch mal über das Thema Flucht sprechen und den Blick 
auf die europäische Migrationspolitik richten. Sie haben 
ja letzte Woche in Brüssel am Treffen der Innenminister 
und Innenministerinnen teilgenommen. Ich würde gerne 
über das Thema freiwillige Solidarität sprechen. Prä-
sident Macron hat ja im letzten Jahr angeregt – dem 
haben wir uns ja auch angeschlossen –, im Bereich der 
Fluchtmigration freiwillig umzuverteilen. Ich stelle mir 
gerade die Frage, ob es im grenznahen Bereich zwischen 
Deutschland und Frankreich nicht die Möglichkeit gibt, 
dass uns Frankreich da ein bisschen entlastet. Gibt es da 
Möglichkeiten, und wie würden Sie das einordnen? – 
Vielen herzlichen Dank.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ich danke Ihnen sehr, Frau Abgeordnete, für Ihre Fra-
ge. Wir sind in der Tat auf der europäischen Ebene sehr 
stark mit der Frage befasst, wie sich ein gemeinsames 
Asylsystem darstellen lässt. Das eilt auch etwas, weil ja 
die Legislaturperiode des Europäischen Parlaments im 
Mai nächsten Jahres enden wird. Wir haben einen Soli-
daritätsmechanismus gemeinsam vereinbart mit dem Be-
schluss zu Eurodac II. Ich halte es für extrem wichtig, 
dass wir wissen, wer nach Europa kommt, und dass die 
Registrierung und auch das Screening gut funktionieren. 
Das findet an der Grenze statt, wo die Menschen zum 
ersten Mal die EU betreten. Ich halte es für wichtig, 
dass wir diesen gesamten komplexen Mechanismus – 
auf der einen Seite die Solidarität einiger Länder, auf 
der anderen Seite das feste Versprechen, für Entlastung 
bei den Ländern zu sorgen, die sie benötigen – mit den 
entsprechenden gesetzlichen Novellen durchbringen. 
Deswegen ist das ein Gesamtpaket, das wir gut und rich-
tig auf den Weg bringen.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Dr. Ann-Veruschka Jurisch (FDP):
Vielen Dank. – Sie haben schon GEAS erwähnt, das 

Gemeinsame Europäische Asylsystem. Sie haben die 
Wahl erwähnt. Sie haben auch anklingen lassen, dass es 
innerhalb der EU-Mitgliedstaaten natürlich unterschied-
liche Meinungen mit Blick auf die Asylpolitik gibt. Kön-
nen Sie trotzdem noch mal ausführen, wie es mit der 
gemeinsamen Roadmap, die die Kommission vorgeschla-
gen hat, vorangehen kann, sodass wir bis zum Ende dieser 
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Legislatur auf europäischer Ebene zu einer weiteren Ent-
wicklung kommen können? – Vielen Dank.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Das mache ich gerne. – Ich habe bei der letzten Rats-
sitzung die Vertreter der schwedischen Präsidentschaft 
daran erinnert, dass wir über GEAS jetzt entscheiden 
wollen, und zwar noch unter schwedischer Ratspräsident-
schaft. Ich hoffe, dass die Schweden diesen Appell auch 
aufnehmen. Ich wurde dabei sehr stark unterstützt. Wir 
haben eine Gruppe von Staaten gefunden, die dort gleich-
zeitig mit berät: Das ist Deutschland, das ist Frankreich, 
das ist Spanien, das ist Italien, das ist Schweden, das die 
Ratspräsidentschaft innehat, und Belgien, das nächstes 
Jahr die Ratspräsidentschaft übernehmen wird. Ich glau-
be, dass in diesem Zusammenhang das Begleiten der 
Staaten, die ein großes Interesse daran haben, dass wir 
dort vorankommen, zielführend sein wird. – Vielen Dank.

Dr. Ann-Veruschka Jurisch (FDP):
Ich danke Ihnen.

Präsidentin Bärbel Bas:
Die nächste Frage stellt der fraktionslose Abgeordnete 

Stefan Seidler.

Stefan Seidler (fraktionslos):
Frau Präsidentin! Frau Ministerin Faeser, im dänischen 

Parlament wird gerade parallel zu unserer Debatte ein 
deutsches Rechtsgutachten der Europa-Universität Flens-
burg erörtert. Das kommt zu dem Schluss, dass die 
Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze unver-
hältnismäßig und somit rechtswidrig sind. Auch die Bun-
desregierung führt derzeit an den Schengenbinnengren-
zen Grenzkontrollen durch, und zwar mit ähnlichen 
Begründungen, was zu Sorge führt. Die Frage an Sie 
lautet: Sind Sie bereit, die deutschen Grenzkontrollen 
umgehend einer unabhängigen europarechtlichen Prü-
fung zu unterziehen, um dadurch sicherzustellen, dass 
rechtswidrige Beschränkungen der Freizügigkeit der 
Bürgerinnen und Bürger auszuschließen sind?

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter, die Grenzkontrollen, die durch-
geführt werden, werden durch die Europäische Kommis-
sion überprüft. Ich bin angesichts der Lage, die wir ge-
rade wegen des Migrationsdruckes im Moment haben, 
nicht bereit, die Kontrolle an der Binnengrenze zu Öster-
reich aufzugeben, weil ich aus meiner Sicht in der Frage 
der Steuerung dazu verpflichtet bin, zu gewährleisten, 
dass die Bundespolizei ihre Arbeit gut durchführen kann, 
sodass wir dort Grenzkontrollen noch haben, solange die 
Situation so ist, wie sie ist.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Stefan Seidler (fraktionslos):
Die Grenzkontrollen müssen alle sechs Monate neu 

begründet werden. Wie ist der derzeitige Stand, und 
gibt es eine Perspektive? Wie lange müssen die Men-
schen im Grenzland das noch weiter aushalten?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Die Vereinbarung über die Verlängerung der Kontrolle 
an der Grenze zu Österreich läuft bis Mai; dann findet die 
Überprüfung wieder statt. Das heißt, ab Mitte April wird 
überprüft. Mir wäre es sehr lieb, ich könnte darauf ver-
zichten. Wenn sich die Migrationslage verändert, werde 
ich darauf auch verzichten; wenn nicht, werde ich sie 
aufrechterhalten.

Präsidentin Bärbel Bas:
Die nächste Frage stellt der fraktionslose Abgeordnete 

Robert Farle.

Robert Farle (fraktionslos):
Vielen Dank für das Wort. – Der Landrat von Mans-

feld-Südharz, des Landkreises, aus dem ich komme, hat 
mit mir durchgesprochen, wie die Situation da aussieht. 
Es ist auch in unserem Landkreis so, dass mit den finan-
ziellen Mitteln, die bis jetzt vorhanden sind, die Unter-
bringung nicht so gewährleistet sein kann, wie es sein 
muss. Er hat sich in einem offenen Brandbrief auch an 
die Öffentlichkeit, auch an das Land gewandt, dass mehr 
Mittel zugewiesen werden. Meine Frage an Sie ist ein-
fach: Was wollen Sie dafür tun, dass dieser Zustand für 
die Kommunen verbessert wird? Da muss sich wirklich 
was tun. – Vielen Dank.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Abgeordneter. – Ich 
habe ja bereits gesagt, dass wir überprüfen, was an Mit-
teln zur Verfügung gestellt wird. Ich habe das vorhin 
gesagt: Die Bundesregierung hat letztes Jahr 3,75 Milliar-
den Euro Steuergeld für die Unterbringungsmöglichkei-
ten der Kommunen zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr 
sind es 2,5 Milliarden Euro. Wir haben jetzt Mitte März. 
Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen abwarten und 
sehen, wie die Entwicklung ist, um dann gemeinsam mit 
den Ländern vorzugehen.

Ich bin froh, dass Sie es erwähnt haben: Die Länder 
sind dafür mit zuständig und eigentlich auch die Zustän-
digen. Wir helfen nur, weil das internationale Entwick-
lungen sind, worauf wir am meisten Einfluss nehmen 
können. Deswegen sind wir in der Pflicht, zu helfen, 
und das tun wir auch.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen, wenn Sie möchten.

Robert Farle (fraktionslos):
Die Frage ist beantwortet.
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Präsidentin Bärbel Bas:
Gut. – Dann gehen wir in die nächste Runde. Der 

nächste Fragesteller ist aus der CDU/CSU-Fraktion 
Christoph de Vries.

Christoph de Vries (CDU/CSU):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Guten Tag, Frau Bun-

desministerin! Wir erleben seit ungefähr einem Jahr eine 
veränderte, neue, restriktive und aus unserer Sicht auch 
rechtswidrige Praxis bei der Aufnahme der Spätaussied-
ler nach Deutschland, und das ausgerechnet in einer Si-
tuation, wo die deutsche Minderheit in der Ukraine, aber 
auch in Russland unter ganz besonderem Druck steht. 
Uns erreichen täglich Hilferufe über die neue Ableh-
nungspraxis, die es dort gibt; Ihr Ministerium wahr-
scheinlich auch. Können Sie sagen, was Sie unternom-
men haben oder was Sie unternehmen werden, um diese 
Praxis zu ändern, damit wir zu der alten Aufnahmepraxis 
zurückkehren und damit die Tore nach Deutschland für 
unsere Landsleute weiterhin offen bleiben?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter de Vries, ich bin Ihnen sehr dank-
bar für die Frage, weil ich dadurch etwas klarstellen kann. 
Diese veränderte Praxis hat nichts mit einer veränderten 
Praxis der neuen Bundesregierung zu tun, sondern mit 
einem Urteil bereits aus 2021, das heißt, mein Vorgänger 
hat da auch nichts verändert. Wir werden aber etwas ver-
ändern, weil wir es teilen, dass das nicht in Ordnung ist. 
Deswegen werden wir jetzt die Gesetze so anpassen, dass 
wir wieder zur alten Aufnahmepraxis zurückkommen.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Christoph de Vries (CDU/CSU):
Vielen Dank für die Antwort. – Das ist ja sehr ermuti-

gend.
Ich möchte Sie aber noch etwas fragen. Ihre Bundes-

beauftragte für Aussiedlerfragen hat im Februar in einer 
Pressemitteilung die alte Bundesregierung für diese neue 
Praxis verantwortlich gemacht. Dagegen antwortet die 
Bundesregierung am 9. März, dass diese neue Praxis 
erst im Februar letzten Jahres eingeführt worden sei. 
Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ich glaube, ich muss nicht immer darauf reagieren, was 
wer wann wie der Presse beantwortet hat, Herr de Vries; 
ich habe Ihnen auf Ihre Frage nur die Tatsachen geschil-
dert. Es ist ein Urteil bereits aus 2021; deswegen gibt es 
natürlich eine bestimmte Berechtigung, zu sagen, dass 
die vorhergehende Bundesregierung sich damals nicht 
darum gekümmert hat. Wir werden das jetzt tun. Ich 
glaube, das ist im Sinne der Betroffenen auch das Rich-
tige.

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Die nächste Frage stellt aus der Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen Susanne Menge.

Susanne Menge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Sehr geehrte Frau 

Ministerin Schulze, wir begrüßen die Strategie des 
BMZ zur feministischen Entwicklungspolitik sehr; herz-
lichen Dank dafür. Sie schreiben darin auf Seite 26, dass 
sich das BMZ „für direkte Finanzinstrumente zur expli-
ziten Stärkung von Indigenen Völkern und lokalen Ge-
meinschaften und relevanten Initiativen“ einsetzt. Das 
finden wir absolut richtig. Gleichzeitig steht auf Seite 18 
die Forderung der zivilgesellschaftlichen Organisation, 
dass wir „Mechanismen zur flexibleren, bedarfsgerechte-
ren und langfristigeren Finanzierung“ – die es bisher so 
noch nicht gibt – „lokaler zivilgesellschaftlicher Organi-
sationen“ aus dem Globalen Süden brauchen. Meine Fra-
ge: Planen Sie, die Förderrichtlinien entsprechend zu re-
formieren?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Frau Abgeordnete, ganz herzlichen Dank für diese Fra-
ge. – Sie haben ganz richtig erläutert, dass wir dort eine 
feministische Strategie vorgelegt haben, wie wir die Au-
ßenpolitik verändern wollen. Das hat damit zu tun, dass 
wir vor allen Dingen die Projekte jetzt umsteuern wollen, 
sodass mehr Projekte in der bilateralen Zusammenar- 
beit auch auf das Thema Gleichstellung einzahlen. Um 
Gleichstellung zu erreichen, ist auch das zivilgesell-
schaftliche Engagement enorm wichtig. Deswegen müs-
sen wir Mittel finden, die haushaltskompatibel sind, die 
den Richtlinien gerecht werden und die es trotzdem er-
möglichen, zivile Organisationen zu unterstützen. Da gibt 
es Möglichkeiten, und die werden wir auch im Weiteren 
voranbringen.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Susanne Menge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke schön für die Antwort. – Immer mehr zivil-

gesellschaftliche Organisationen im Globalen Süden – 
das ist auch eine Erfahrung, die wir bei unseren Reisen 
immer wieder machen – arbeiten unter schwierigen Be-
dingungen in fragilen Kontexten. Wie wird auf diese be-
sondere Anforderung in der Förderpraxis Rücksicht ge-
nommen?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Immer 
mehr Menschen leben in Autokratien, 70 Prozent der 
Weltbevölkerung. Nur noch die wenigsten leben in De-
mokratien. Gerade in autokratischen Strukturen ist es für 
die Zivilgesellschaft sehr, sehr schwierig, überhaupt zu 
arbeiten. Deswegen nehmen wir auch bei unserer För-
derung der zivilgesellschaftlichen Organisationen darauf 
Rücksicht, wenn wir Projekte miteinander vereinbaren. 
Dass die Bedingungen schwierig sind, dass es nicht so 
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ist wie hier in Deutschland, sondern dass man da mit 
weniger Staatlichkeit, mit weniger Verlässlichkeit umge-
hen muss, ist leider eher der Alltag in der Entwicklungs-
zusammenarbeit als die Ausnahme.

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Frage: aus der AfD-Fraktion von Martin Hess.

Martin Hess (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Meine Frage geht an 

die Frau Ministerin Faeser. Frau Faeser, die „Letzte Ge-
neration“ begeht fortwährend Straftaten. Um nur einige 
zu nennen: Sie beschädigt wertvolle historische Kunst-
werke. Sie zeigt offen ihre Verachtung in Bezug auf unser 
Grundgesetz,

(Widerspruch bei Abgeordneten des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

indem sie das Denkmal „Grundgesetz 49“ hier in Berlin 
attackiert. Sie besetzt widerrechtlich Gelände und Ge-
bäude und greift Polizeibeamte massiv an, die dann die-
ses Gelände räumen müssen. Darüber hinaus nimmt sie 
bei ihren massiven Straßenblockaden auch Tote in Kauf; 
daran kann kein Zweifel mehr bestehen, nachdem ein 
Klimaextremist der „Letzten Generation“ genau das im 
TV offen geäußert hat.

Viele Bürger sind jetzt aufgrund des eben dargestellten 
kriminellen Verhaltens dieser „Letzten Generation“ der 
Auffassung, dass es sich hier um eine kriminelle Ver-
einigung handelt, und können nicht verstehen, warum 
der Staat nicht mehr tut, um dieses kriminelle Agieren 
zu stoppen. Meine Frage an Sie: Teilen Sie die Auffas-
sung dieser Bürger? Und warum greift der Staat denn 
nicht härter und entschlossener gegen diese fortwährende 
Erfüllung von Straftatbeständen durch?

(Stephan Brandner [AfD]: Sehr gute Frage!)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter, zunächst: Wenn es sich um Straf-
taten handelt, dann handelt dieser Staat entschlossen und 
meine Sicherheitsbehörden vorneweg. Daran kann es 
überhaupt keinen Zweifel geben. Ich habe auch nie Zwei-
fel daran gelassen, dass, wenn Straftaten begangen wer-
den, auch von der „Letzten Generation“, dieses geahndet 
werden muss und der Rechtsstaat dann durchgreifen 
muss.

Was Sie gerade machen, ist, Politik damit zu betreiben,
(Martin Reichardt [AfD]: Betreiben Sie keine 

Politik, oder wie?)

indem Sie sagen, das könnte eine terroristische Vereini-
gung sein. Das halte ich für überzogen, Herr Abgeord-
neter. Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dann werden die 
in einem Rechtsstaat von denjenigen geprüft und über-
prüft, die dafür verantwortlich sind, und das sind unsere 
Sicherheitsbehörden; das macht nicht die Politik.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Martin Hess (AfD):
Frau Ministerin, ich habe nicht von einer „terroristi-

schen Vereinigung“, sondern von einer „kriminellen Ver-
einigung“ gesprochen. Sie als Juristin müssten wissen, 
dass darin ein ganz zentraler Unterschied besteht.

(Stephan Brandner [AfD]: Eigentlich schon!)
Aber meine Nachfrage bezieht sich auf etwas anderes, 

nämlich: Der „Merkur“ hat am 14. März gemeldet, dass 
eine Undercoverjournalistin festgestellt hat, dass die 
„Letzte Generation“ über einen gemeinnützigen Verein, 
der sich „Wandelbündnis“ nennt, allein im Jahr 2022 bis 
zu 100 000 Euro für Materialkosten, die bei illegalen 
Aktionen entstanden sind, von der Steuer absetzen kann. 
Es dürfte Konsens dahin gehend bestehen, dass der Staat 
kriminelles Agieren, kriminelle, illegale Aktionen in 
keinster Weise finanziell unterstützen kann, weder direkt 
noch indirekt. Was tun Sie als Innenministerin, um das 
zukünftig effektiv zu unterbinden?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Was wir als Bundesregierung tun, ist, dass wir die 
Sicherheitsbehörden so gut ausstatten, dass sie allen kri-
minellen Handlungen nachgehen und nichts akzeptieren; 
Sie unterstellen das Gegenteil. Da wird auch politisch 
kein Unterschied gemacht – um das noch mal ganz klar 
zu formulieren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Frage: aus der SPD-Fraktion Rebecca 

Schamber.

Rebecca Schamber (SPD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Meine Frage richtet 

sich an Ministerin Schulze. Sehr geehrte Frau Ministerin, 
anlässlich des Internationalen Frauentages hat die UNO 
in der vergangenen Woche Zahlen veröffentlicht, wonach 
es noch 300 Jahre bis zur Gleichstellung der Geschlechter 
dauert. Sie stellen heute am späteren Nachmittag der 
Zivilgesellschaft Ihre Strategie zur feministischen Ent-
wicklungspolitik vor. Wie kann die Strategie diesen Zeit-
rahmen drücken?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Ich glaube, es ist für uns alle überhaupt nicht akzepta-
bel, dass man noch 300 Jahre darauf wartet, dass das 
Menschenrecht auf Gleichstellung eingelöst wird.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Deswegen ist es so zentral, dass Frauen mehr Rechte 
bekommen, dass sie besser repräsentiert werden und dass 
die Ressourcen so aufgeteilt werden, dass sie Frauen 
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zugutekommen. Das ist in der Entwicklungspolitik ein 
Gebot der Vernunft. Denn wenn man die Hälfte der Ge-
sellschaft nicht adressiert, wenn man glaubt, man könnte 
Entwicklung ohne die Hälfte der Gesellschaft machen, 
dann wird man sehen, dass das einfach nicht funktioniert. 
Deswegen ist meine feministische Entwicklungspolitik, 
deswegen sind die Leitlinien des Außenministeriums, 
deswegen ist die Arbeit dieser Bundesregierung in die-
sem Feld auch so wichtig. Wir sind eine Fortschrittskoa-
lition, und wir werden uns mit diesen 300 Jahren nicht 
zufriedengeben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Rebecca Schamber (SPD):
Vielen Dank schon mal für diese Antwort. – Ich würde 

gerne folgende Nachfrage stellen: Welchen entwick-
lungspolitischen Vorteil hat es, einen dezidiert feministi-
schen Ansatz zu verfolgen? Und wie stellen Sie sicher, 
dass auch unterschiedliche Formen von Diskriminierung 
in der Entwicklungszusammenarbeit adressiert werden?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Frau Abgeordnete, herzlichen Dank für diese Frage. – 
Der Ansatz ist, die Gesellschaft insgesamt voranzubrin-
gen. Wenn man die Rechte der Frauen stärker in den 
Mittelpunkt rückt, wenn man sie stärker in die Projekte, 
ihren Sachverstand, ihr Know-how miteinbezieht, dann – 
das ist wissenschaftlich evident – verlaufen die Entwick-
lungen besser, und das ist doch unser Ziel. Wir wollen, 
dass es diesen Gesellschaften besser geht, dass die Ent-
wicklung vorangeht, dass Armut bekämpft wird, dass 
Hunger zurückgedrängt wird. Und das geht nicht ohne 
die Frauen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Bärbel Bas:
Die nächste Frage: aus der Fraktion Die Linke Martina 

Renner.

Martina Renner (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Frau Ministerin Faeser, ich würde 

gerne wissen, ob Sie uns schon etwas zum Zeitplan sagen 
können, wann der Vorschlag zur Novelle zum Waffenge-
setz vorgelegt werden soll, und insbesondere, ob Sie da-
bei auch Änderungen an § 41 Waffengesetz – das ist das 
Waffenverbot – vorsehen, die es erleichtern, dass dieser 
Paragraf angewandt wird, und in Zukunft den Polizei-
behörden ermöglichen, zum Beispiel im Zuge der Gefah-
renabwehr das Waffenverbot auszusprechen.

Ich will es nur mal kurz erläutern: § 41 Waffengesetz 
ermöglicht den Waffenentzug zur Verhütung von Gefah-
ren, ist aber derzeit an die Zuständigkeit der Waffenbe-
hörden gekoppelt, die ja sehr schwerfüßig sind. Es geht 

hier zum Beispiel darum, dass bei konkreten Bedrohun-
gen, bei konkreten Anschlagsplänen eine andere Behörde 
den Waffenentzug tatsächlich sofort durchführen kann.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Frau Abgeordnete Renner, Sie wissen, dass ich bereits 
einen Gesetzentwurf erarbeitet und zu Beginn des Jahres 
vorgelegt habe; das hatte mit dem furchtbar brutalen 
Amoklauf in Hamburg vor Kurzem nichts zu tun. Wir 
überprüfen gerade, ob es an verschiedenen Stellen noch 
Änderungsbedarf wegen des Amoklaufs in Hamburg 
gibt. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, zu schauen, 
was wir gerade bei dem, was Sie angesprochen haben, 
machen können, um für einen vorläufigen Waffenentzug 
zu sorgen, wenn man konkrete Anhaltspunkte hat; nur 
darum geht es. Wir sind dabei noch in einem sehr zuge-
wandten Bearbeitungsprozess. Deswegen hoffe ich, dass 
ich sehr zeitnah etwas vorlegen kann.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Martina Renner (DIE LINKE):
Danke. – Wenn Sie schon erwogen haben, dass man 

gegebenenfalls den Waffenentzug zum Beispiel an die 
Polizei delegieren kann: Was ist mit dem Gedanken, 
dass zum Beispiel auch Gerichte den Waffenentzug aus-
sprechen können, zum Beispiel bei Verurteilungen zu 
schweren Gewaltstraftaten?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ich glaube, man sollte alles gleichermaßen prüfen. In 
einem Rechtsstaat gibt es dafür Anhaltspunkte, wenn Ge-
richte das so entscheiden würden. In anderen Ländern 
wird das durchaus gemacht. Insofern gucken wir uns 
das gerade an. Aber ich kann Ihnen noch nicht voraus-
sagen, ob es dann Bestandteil des Gesetzentwurfes sein 
wird.

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Frage stellt aus der Fraktion der FDP Knut 

Gerschau.

Knut Gerschau (FDP):
Danke, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin Schulze, 

meine Fraktion begrüßt es sehr, dass die Rechte von 
Frauen und Mädchen sehr deutlich in den Vordergrund 
gestellt werden. Meine Frage dazu: Welche Schwer-
punkte zur Stärkung von Frauen und Mädchen sind für 
das Ministerium im Verlauf dieser Legislaturperiode 
prioritär? Und: Wie beurteilen Sie die Auswirkungen 
einer geschlechtergerecht orientierten Entwicklungspoli-
tik auf die Bevölkerungsdynamik in Afrika? Sind im 
Haushalt dazu weitere Umschichtungen geplant, zum 
Beispiel bei der Familienplanung?
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Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. – Wir 
haben uns drei große Bereiche vorgenommen:

Das ist einmal, die Rechte von Frauen zu stärken. Wir 
wissen, dass, wenn Frauen keine Rechte an Land haben, 
es gerade bei den veränderten Klimabedingungen zu gro-
ßen Problemen kommen kann. Sie bekommen dann keine 
Kredite, können kein neues Saatgut kaufen. Das ist ein 
großes Problem. Also: „Rechte“ ist eines der zentralen 
Themen.

Das zweite Thema ist „Ressourcen“. Ich will, dass wir 
darauf achten, dass die Mittel so eingesetzt werden, dass 
sie eben auch Frauen zugutekommen, weil es dann den 
Gesellschaften insgesamt besser geht, übrigens auch an-
deren Minderheiten in den Gesellschaften.

Das dritte Feld ist, dass wir die Repräsentanz von 
Frauen stärken wollen. Das unterstützen wir mit unseren 
Projekten, und das machen wir auf den Themenfeldern, 
die ich zuvor festgelegt habe.

Wir müssen international die Pandemievorsorge vo-
ranbringen, also die Stärkung der Gesundheitssysteme. 
Es geht um eine Just Transition. Also: Die Veränderun-
gen, die aufgrund der Klimaveränderungen notwendig 
sind, müssen fair sein. Und es geht auch darum, Armut, 
Hunger weiter zu bekämpfen. Das sind die zentralen Fel-
der, in denen dann auch die feministische Politik voran-
gebracht wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Knut Gerschau (FDP):
Meine Nachfrage zielt auf die Zusammenarbeit mit der 

Privatwirtschaft ab, die immer wichtiger wird. Plant das 
Ministerium, im nächsten Haushalt die Ausgaben für die-
sen Bereich zu erhöhen oder zumindest zu verstetigen, 
nachdem die Kooperation mit der Privatwirtschaft zur 
Generierung von Wirtschaftswachstum in Afrika ja un-
verzichtbar werden dürfte?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Herr Abgeordneter, vielen Dank für diese Frage. – Die 
Kooperation mit der Privatwirtschaft ist wichtig; denn 
wir werden die Mittel, die wir brauchen, um die Entwick-
lung auf der Welt voranzubringen, nicht alleine aus öf-
fentlichen Mitteln aufbringen können. Deswegen ist zum 
Beispiel die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung inklu-
sive der beruflichen Bildung einer der zentralen Punkte, 
die wir als Ministerium voranbringen. Wir arbeiten in 43 
von 65 Partnerländern daran, duale Ausbildungssysteme 
voranzubringen und die wirtschaftliche Entwicklung zu 
stärken. Wir arbeiten ganz intensiv mit den IHKs und mit 
den Auslandskammern insgesamt zusammen. Also, das 
ist ein wichtiges Feld, das wir auch im Weiteren voran-
bringen werden.

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Wir kommen nun zu den weiteren 

Fragen, also zu Fragen zu vorangegangenen Kabinetts-
sitzungen und zu weiteren Geschäftsbereichen, sowie zu 
allgemeinen Fragen.

Zuerst hat das Wort zu einer Frage Nicolas Zippelius 
aus der CDU/CSU-Fraktion.

Nicolas Zippelius (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Ministerin Schulze, ich bin dem 

Kollegen Gerschau dankbar, dass er das Thema gerade 
angesprochen hat. Sie haben auf seine Frage – herrlich! – 
nicht geantwortet. Wie er schon gesagt hat: Auch wich-
tige entwicklungspolitische Aufgaben können aufgrund 
der sinkenden Mittel des Finanzplans nicht wahrgenom-
men werden. Es steht deutlich weniger Geld, und zwar 
minus 73 Millionen Euro – auch das wurde angespro-
chen –, für Mikrokredite zur Verfügung, weil Sie den 
Titel „Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft“ ge-
kürzt haben. Dabei gehen diese Kredite teils zu 100 Pro-
zent an Frauen und entsprechen also in Teilen einer fe-
ministischen Entwicklungspolitik. Übrigens haben auch 
Teile der Ampelkoalition im Ausschuss darüber ihr Be-
dauern geäußert. Deswegen meine Frage: Was erklären 
Sie den Menschen in den betroffenen Ländern und den 
Mitarbeitern der Entwicklungsorganisationen hinsicht-
lich der von der Ampelkoalition vorgenommenen Kür-
zungen in diesem Titel?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für die Frage. – 
Ja, die Bundesregierung musste den Haushalt insgesamt 
kürzen. Das hat was mit der Schuldenbremse zu tun. Ich 
habe auch noch keine Initiative Ihrer Partei wahrgenom-
men, die Schuldenbremse aufzuheben. Also, wenn wir 
einen Haushalt vorlegen wollen, der der Schuldenbremse 
entspricht, bedeutet das für den gesamten Haushalt, für 
alle Ressorts, Kürzungen. Ich habe das in meinem Res-
sort auch umgesetzt.

Aber ich kann Ihnen garantieren: Wir bleiben weltweit 
einer der größten Geldgeber. Wir sind international sehr 
anerkannt für unsere entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit, und wir werden das auch fortführen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Knut Gerschau [FDP])

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Nicolas Zippelius (CDU/CSU):
Gut, haushalterisch muss man die Prioritäten dann an-

ders setzen, wenn man diesen Titel erhalten möchte.

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr richtig!)

Wir haben auch beantragt, dass dieser Titel wieder erhöht 
bzw. auf das vorherige Niveau angehoben wird; also uns 
kann man da keinen Vorwurf machen, Frau Ministerin.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Der Kollege Gesenhues von den Grünen sprach bei minus 
73 Millionen Euro von einer Verstetigung; diesen Ein-
druck hat er exklusiv.

Meine Frage an dieser Stelle: Wie wollen Sie im Be-
reich Entwicklungspolitik nachhelfen oder für Verbes-
serungen sorgen, wenn Sie gerade den Bereich der Privat-
wirtschaft völlig außen vor lassen und diesen Titel 
einfach nicht erhöhen wollen?

(Deborah Düring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Er wird doch nicht außen vor gelassen! 
Das ist immer noch ein Riesenposten!)

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Herr Abgeordneter, vielen Dank für diese Frage. – Wir 
lassen den Bereich der Privatwirtschaft nicht außen vor. 
Vielleicht können Sie einmal mit dem Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft sprechen, auf dessen Kon-
gress ich gerade erst war, und die vielfältigen Initiativen, 
die es gerade mit Unterstützung der Bundesregierung, 
gerade mit Unterstützung von deutschem Steuergeld, in 
der Welt gibt, wahrnehmen. Es kommt nicht nur auf die 
Quantität an, sondern auch auf die Qualität. Sie werden 
viele Projekte, zum Beispiel in dem Themenfeld „Just 
Transition – Umbau der Gesellschaft Richtung Klima-
freundlichkeit“, finden, die unmittelbar wirtschaftliche 
Relevanz haben. Also, das ist ein zentrales Themenfeld 
für uns, das wir mit einer anderen Schwerpunktsetzung 
voranbringen.

Ja, unser Schwerpunkt ist eine soziale, eine ökologi-
sche Transformation; aber auch die machen wir mit der 
privaten Wirtschaft zusammen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Knut Gerschau [FDP])

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Frage: aus der SPD-Fraktion Sabine 

Poschmann.

Sabine Poschmann (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Frage geht an Frau Bundes-

ministerin Faeser, und zwar als Sportministerin. Die Bun-
desregierung hat sich ja die Neuausrichtung der Sport-
politik auf die Fahne geschrieben. Die Presse hat sogar 
getitelt, das sei ein Paradigmenwechsel, gerade in Rich-
tung des Breitensports. Würden Sie die Aussage mittra-
gen, dass dieses und das nächste Jahr die Jahre des Sports 
werden? Und: Inwieweit sind denn Ihre Vorhaben mitt-
lerweile vorangekommen?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Frau Abgeordnete Poschmann, vielen Dank dafür. – Ja, 
ich glaube, es werden die Jahre des Sportes; denn wir als 
Koalition haben uns auf den Weg gemacht, wirkliche 
Veränderungen herbeizuführen. Wir haben mit dem Re-
Start-Sportprogramm „Dein Verein: Sport, nur besser“ 
erstmals erreicht, dass wir die Vereine in ganz Deutsch-
land, das heißt den Breitensport, unterstützen. Damit tun 

wir viel dafür, dass die Menschen nach der Coronapan-
demie wieder in Bewegung kommen.

(Jörn König [AfD]: 25 Millionen!)

Wir unterstützen die Vereine darin, neue Vereinsmit-
glieder, die sich das im Moment nicht so gut leisten 
können, aufnehmen zu können, und wir unterstützen ins-
besondere die Vereine, die bei der Ausbildung von 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern besondere Unter-
stützung benötigen, um für möglichst viele Menschen, 
für die breite Masse, die entsprechenden Sportangebote 
vorzuhalten.

Wir machen außerdem eine Spitzensportförderreform; 
da sind wir auch schon relativ weit. Wir sind dabei, mit 
den Ländern gemeinsam und den Sportverbänden einen 
wirklichen Neuanfang zu wagen, damit die Mittel auch 
sehr zielgerichtet bei den Spitzenathletinnen und -ath-
leten ankommen. Wir haben begonnen, das Safe-Sport- 
Zentrum aufzubauen, das im Sommer tatsächlich den 
Betrieb aufnehmen kann. Wir werden schon in Kürze 
eine Ansprechstelle anbieten, sodass auch die Menschen, 
die insbesondere im Sport unseren Schutz verdienen – 
gerade Kinder und Jugendliche –, dort Ansprechpartner 
haben, damit wir Gewaltfreiheit, gerade im Sport, der so 
wichtig ist in der Gesellschaft, gewährleisten. – Vielen 
Dank.

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Sabine Poschmann (SPD):
Herzlichen Dank für die Beantwortung. – Ich hätte 

noch eine Nachfrage. Inwieweit ist denn die Stärkung 
des Breitensports zum Beispiel auch für die vielen Ge-
flüchteten aus der Ukraine wichtig?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Also, der Breitensport, die Vereine – sie sind quasi der 
Kitt der Gesellschaft – übernehmen überall in den Kom-
munen ganz wesentliche Integrationsleistungen, und das 
schon seit Jahren. Gerade jetzt, in der Zeit, in der sehr 
viele ukrainische Geflüchtete gekommen sind, leisten 
unsere Sportvereine Großartiges. Es gibt wunderbare Ini-
tiativen, die zeigen, wie Kinder integriert werden, wie 
dort sogar geholfen wird, die Sprache zu erwerben, wie 
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung erfolgt – ganz vor-
bildlich; das muss man wirklich sagen. Mein großer Dank 
geht an all die Sportvereine, die nicht nur für die ukrai-
nischen Geflüchteten, sondern auch für alle anderen eine 
großartige Integrationsleistung erbringen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Frage: aus der CDU/CSU-Fraktion Philipp 

Amthor.
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Philipp Amthor (CDU/CSU):
Frau Ministerin Faeser, Ihr Landesverband, der SPD- 

Landesverband Hessen hat ausweislich des Impressums 
des Twitteraccounts @NancyFaeser zuletzt ein großzügi-
ges Geschenk aus dem Bundesinnenministerium erhal-
ten, nämlich die Übertragung eines Twitterprofils inklu-
sive Nutzerrechten, Bildrechten an Fotos und anderem. 
Ich habe im Rahmen des förmlichen Fragewesens Ihr 
Haus gefragt, ob dazu rechtliche Prüfungen stattgefunden 
haben oder veranlasst wurden. Die Antwort ist: Leider 
nein. – Das überrascht, zumal es in der juristischen Fach-
welt kritisiert wird. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass 
etwa Angela Merkel da anders agiert hat? Ihren Account 
mit Millionen Followern nutzt jetzt Olaf Scholz. Sie wol-
len Ihren Account lieber auf die SPD in Hessen über-
tragen. Finden Sie das nicht etwas merkwürdig? Warum 
haben Sie das nicht rechtlich geprüft?

(Beifall bei der CDU/CSU)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter Amthor, wenn ich Ihnen das einmal 
sagen darf: Der Twitteraccount kam nicht aus dem Bun-
desinnenministerium, sondern das war mein privater, den 
ich übertragen habe. Ansonsten ist dazu alles gesagt und 
beantwortet worden.

(Philipp Amthor [CDU/CSU]: Das sehen wir 
nicht so – –)

Präsidentin Bärbel Bas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Philipp Amthor (CDU/CSU):
Das sehen wir nicht so, Frau Ministerin. Wir werden 

im Rahmen des förmlichen Fragewesens dazu nachfra-
gen. Es sind auch Bildrechte – es geht um Fotos aus Ihrer 
Zeit als Ministerin – übertragen worden. Das werden wir 
klären. Aber Sie können heute der Öffentlichkeit mittei-
len: Für den Fall, dass Sie die Wahl in Hessen verlieren, 
wovon meine Fraktion fest ausgeht,

(Widerspruch bei der SPD)

muss dann wieder der Steuerzahler bezahlen, oder pflegt 
dann weiter die Partei diesen Account? Geht es dann 
wieder über auf den Steuerzahler, oder macht das Ihre 
Partei?

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Eine echte Amthor-Frage! – Gegenruf 
des Abg. Christoph de Vries [CDU/CSU]: 
Aber eine gute!)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Wissen Sie, Herr Kollege Amthor, ich glaube, diese 
Fragestunde ist eigentlich dafür da, dass die Abgeord-
neten die Mitglieder der Bundesregierung befragen und 
sich nicht mit dem Wahlkampf in irgendwelchen Landes-
verbänden beschäftigen.

(Beifall bei der SPD – Dr. Volker Ullrich 
[CDU/CSU]: Das war eine sehr peinliche Ant-
wort!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90/ 

Die Grünen Tina Winklmann.

Tina Winklmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Danke, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin Faeser, 

Sport ist Leidenschaft, ist Emotion, ist Fairness, und 
diese Dinge haben nichts mit dem Geschlecht zu tun. 
Da sind wir bei der Gleichstellung, zum Beispiel eben 
bei Equal Pay. Eine Sportart, eine Nation, ein Adler auf 
der Brust und dann zwei A-Teams, die für dasselbe Land 
spielen, dieselbe Sportart betreiben und dann unter-
schiedliche Prämien bekommen – das klingt seltsam, ist 
aber Realität, zum Beispiel eben beim Fußball. Mit wel-
chen konkreten Maßnahmen unterstützen Sie die Gleich-
stellung im Sport? Wollen Sie ein System schaffen, das 
uns gemeinsam voranbringt, das uns einfach gleichstellt?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. – Sie sprechen ein 
sehr wichtiges Thema an, das auch für mich persönlich 
sehr wichtig ist. Equal Pay ist in der Gleichberechtigung 
zwischen Männern und Frauen immer noch das Thema, 
wo das größte Gap herrscht und wo wir noch am meisten 
tun müssen, damit wir endlich zu gleicher Bezahlung für 
gleiche Arbeit kommen.

Das ist zweifelsohne im Fußball der Fall, wie man sehr 
eindrucksvoll bei der letzten Fußballweltmeisterschaft 
der Frauen sehen konnte. Deswegen tun wir alles dafür, 
mit den Verbänden Wege zu finden, dass es tatsächlich zu 
Equal Pay auch in diesem Bereich kommt. Unsere Frau-
ennationalmannschaft hat das mehr als verdient, würde 
ich sagen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie dürfen noch eine Nachfrage stellen.

Tina Winklmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Wir freuen uns auf 

eine starke WM jetzt in Australien und Neuseeland. Ich 
entnehme Ihren Worten: Wir gehen es an, wir machen 
jetzt feministische Sportpolitik bei uns. – Sind Sie dabei?

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Wenn Sie das so bezeichnen möchten: Ja.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Tina 
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Winklmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Danke!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen 

und Besucher auf der Tribüne, von meiner Seite einen 
schönen guten Tag! – Wir fahren fort mit dem nächsten 
Fragesteller: von der AfD-Fraktion Steffen Janich. Herr 
Janich, Sie haben das Wort.

Steffen Janich (AfD):
Danke, Frau Präsidentin. – Frau Faeser, auf seiner 

Website sprach der Attentäter Philipp F. von einem ab-
surd hohen Tagessatz von 250 000 Euro für seine Tätig-
keit als Unternehmensberater. Er hat öffentlich das Buch 
„Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan“ ver-
trieben. In diesem Buch erklärt er den Massenmord im 
Auftrag Gottes für legitim und Adolf Hitler als Werkzeug 
Gottes. All das spricht für die psychische Erkrankung des 
Täters.

Ich möchte in diesem Zusammenhang fragen: Stim-
men Sie mit unserer Fraktion darin überein, dass alle 
Zusammenhänge dieser schrecklichen Tat und insbeson-
dere auch eine mögliche psychische Erkrankung des At-
tentäters restlos aufgeklärt werden müssen und dass erst 
danach überhaupt daran gedacht werden kann, diese Blut-
tat zur Legitimierung einer weiteren Verschärfung des 
Waffenrechts in Betracht zu ziehen?

(Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Ihr wollt also, 
das psychisch Kranke Zugang zu Waffen ha-
ben!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Entschuldigung, Sie haben die Möglichkeit, dann auch 

eine Frage zu stellen.
(Stephan Brandner [AfD], an DIE LINKE ge-
wandt: Auf dieser Seite sitzen dann nur psy-
chisch Kranke im Bundestag!)

Jetzt kann erst einmal die Ministerin antworten.
(Pascal Meiser [DIE LINKE]: Schauen Sie mal 

in den Spiegel, Herr Brandner!)
Frau Ministerin, Sie haben das Wort.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Danke schön. – Herr Abgeordneter, ich denke, da sollte 
man die Dinge auseinanderhalten. Es war eine furchtbare 
Amoktat, und eine solche wird in einem Rechtsstaat im-
mer aufgeklärt, und zwar egal, wo das passiert. Das ist 
ganz normales Handeln; das wird auch überall von den 
Verantwortlichen in den jeweiligen Bundesländern getan. 
Davor habe ich auch Hochachtung.

Auf der anderen Seite habe ich Hochachtung dafür, 
was die Polizei in Hamburg geleistet hat, wenn ich das 
einmal sagen darf. Vier Minuten nach der Tat sofort unter 
Absehen von Maßnahmen des Eigenschutzes dort rein-
zugehen, um 17 Menschen das Leben zu retten, das ist 
wirklich großartig. An dieser Stelle geht mein herzlicher 
Dank an die Sicherheitskräfte.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP 
sowie bei Abgeordneten der AfD und der 
LINKEN)

Das Zweite, was Sie ansprechen, sind Veränderungen 
im Waffenrecht. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, 
dass mein Haus bereits zu Beginn des Jahres etwas vor-
gelegt hat. Das hat überhaupt gar keinen Zusammenhang 
mit der jetzt geschehenen furchtbaren Amoktat in Ham-
burg.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.

Steffen Janich (AfD):
Vielen Dank. – Wie wollen Sie in den von Ihnen voran-

getriebenen Änderungen des Waffenrechts, wovon Sie 
gerade gesprochen haben, sicherstellen, dass Millionen 
von Sportschützen und Jägern zukünftig bei der Aus-
übung ihres Sports oder bei der Jagd in dem Sinne nicht 
behindert werden? Ich möchte bloß mal auf das psycho-
logische Gutachten eingehen, was dort angestrebt ist, um 
Gästen eines Sportvereins, die noch nicht im Besitz einer 
Waffenbesitzkarte sind, das Ganze zu verwehren.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter, angedacht ist, dass wir das dahin 
verändern, was es bereits in der Praxis für bis 25-jährige 
Sportschützen gibt; sie müssen nämlich beim Beantragen 
einer Waffenbesitzkarte bereits ein psychologisches Gut-
achten vorlegen. Uns erschließt sich nicht, warum man 
das nicht darüber hinaus machen sollte.

Wir haben in den letzten Jahren furchtbare Einzeltäter 
gehabt, die legal Waffenbesitzer waren, ob wir das in 
Hanau gesehen haben oder jetzt wieder in Hamburg be-
obachten: Sie waren legal Waffenbesitzer. Deswegen 
halten wir es für zumutbar, beim Beantragen einer Waf-
fenbesitzkarte eine psychologische Überprüfung vorzu-
nehmen.

Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas unter-
stellen – Sportschützen gehen ihrem Sport nach; das sol-
len sie auch weiterhin tun –, und es hat auch nichts damit 
zu tun, dass wir damit Jägerverbände treffen, sondern es 
geht darum, Extremisten herauszuziehen. Daran haben 
sowohl die Verbände, die Vereine als auch die Jäger ein 
großes Interesse.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Die nächste Fragestellerin ist Andrea 

Lindholz.

Andrea Lindholz (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Bundesinnenministerin, Sie haben 

vorhin Herrn Kollegen Mayer mitgeteilt, Sie hätten am 
24. November letzten Jahres hier im Plenum nicht gesagt: 
„Wir haben keine große Migrationskrise“, Sie hätten le-
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diglich geantwortet. Entweder haben Sie Erinnerungs-
lücken, oder Sie wollen die Öffentlichkeit bewusst in 
die Irre führen.

(Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Mein Gott, Frau Lindholz! Ein bisschen mehr 
Anstand!)

Ich zitiere jetzt aus dem Protokoll der Sitzung vom 
24. November:

Ich habe einen sehr ernst zu nehmenden Punkt an-
zumerken, Frau Abgeordnete Lindholz, den ich 
nicht in Ordnung finde. Sie sollten von dieser Stelle 
aus wirklich nicht mehr von „größter Migrations-
krise“ reden.

Und jetzt:
Meine Damen und Herren, wir haben keine große 
Migrationskrise.
(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Aha!)

Ich frage Sie jetzt, Frau Faeser: War das Ihre Aussage, 
oder war das nicht Ihre Aussage?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Christoph de Vries [CDU/CSU]: Aha! – 
Lamya Kaddor [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ist das jetzt Ihr persönliches Ding? 
Was soll das?)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Frau Abgeordnete Lindholz, ich glaube, es geht darum, 
dass Ihre Aussage bei dieser Debatte am 24. November 
überzogen war. Darauf habe ich reagiert, nicht mehr und 
nicht weniger.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN – Zuruf von der CDU/CSU: 
Aber Sie können ja nicht sagen: „Ich habe es 
nicht gesagt“!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.

Andrea Lindholz (CDU/CSU):
Das ist im Zusammenhang mit der Migrationskrise 

schon erstaunlich. – Ich komme noch zu einem weiteren 
Punkt, der die Migrationskrise betrifft.

Sie haben vorhin auf die Frage des Abgeordneten 
Christoph de Vries geantwortet, Sie wollen die restriktive 
Praxis bei den Spätaussiedleraufnahmen, die aktuell 
überwiegend abgelehnt wurden, durch eine Gesetzes-
änderung ändern. Ich frage Sie jetzt, ob Sie im Interesse 
der Betroffenen, bis das Gesetz verabschiedet ist, ent-
sprechend eine begünstigende Vorwirkung im Sinne der 
Antragsteller erlassen, damit wieder positive Bescheide 
verteilt werden können; denn das betrifft auch viele Men-
schen aus der Ukraine.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ich werde das gerne, Frau Abgeordnete Lindholz, sehr 
wohlwollend prüfen.

(Christoph de Vries [CDU/CSU]: Das hat 
schon etwas gebracht!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Der nächste Fragesteller ist für die 

FDP-Fraktion Manuel Höferlin.

Manuel Höferlin (FDP):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin 

Faeser, ich habe eine Frage zum Themenkomplex der 
europäischen Verordnung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Missbrauch und Gewalt, zu der so-
genannten CSAM-Verordnung. Erst einmal begrüßen 
wir es sehr, dass es in der Bundesregierung eine Einigung 
hinsichtlich einer ganz wichtigen Frage der Positionie-
rung gibt, nämlich der Frage, ob an Endgeräten ver-
schlüsselte Kommunikation ausgeleitet und analysiert 
wird. Die Bundesregierung lehnt das ab, richtigerweise, 
finde ich. Es geht um die sogenannte Chatkontrolle. Wir 
begrüßen sehr, dass es dazu eine gemeinsame Haltung 
gibt.

Nun befinden sich in dieser Verordnung insgesamt 
viele weitere wichtige Punkte; denn uns einen ja auch 
der Wunsch und der Antrieb, Kinder vor sexueller Gewalt 
zu schützen. Meine Frage ist jetzt: Wie kann denn, so-
lange eine gemeinsame Haltung noch nicht vollständig 
hergestellt ist, von der Bundesregierung auf der europäi-
schen Ebene nach welchen Leitlinien verhandelt werden? 
Wie arbeitet die Bundesregierung derzeit mit den Fragen?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Höferlin. – Das ist ein 
wichtiges Thema, um Kinder und Jugendliche vor sexua-
lisierter Gewalt im Internet zu schützen. Deswegen be-
grüßen wir auch als Bundesregierung insgesamt, dass die 
Europäische Kommission beispielsweise ein Zentrum 
zum Schutz der Kinder schaffen will. Das unterstützen 
wir derzeit sehr stark, weil wir da auch einig sind. Es gibt 
noch ein paar Fragen – Sie haben es angesprochen –, wie 
wir uns zu der gesamten Richtlinie verhalten. Es geht vor 
allen Dingen auch darum, dass die Betreiber von Seiten 
im Internet Verpflichtungen haben, diese beispielsweise 
nach bekanntem Material durchzuscannen. Das wollen 
wir dort geregelt haben, das soll in der Zukunft so sein; 
da können wir bereits jetzt unterstützen.

Ich bin sicher, dass die Bundesregierung in den nächs-
ten Tagen eine geeinte Position hat, sodass wir bei der 
CSAM-Verordnung – oder CSA-Verordnung, wie wir sie 
in Deutschland immer abkürzen – vorankommen. Wich-
tig ist, jetzt in der Europäischen Union dafür zu werben. 
Es reicht ja nicht aus, dass die Bundesregierung eine 
Position zum Schutz der Nutzer von Mobilfunkgeräten 
hat, sondern wir müssen auch mit anderen Mitgliedstaa-
ten darüber reden.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Gerne eine Nachfrage.
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Manuel Höferlin (FDP):
Danke, Frau Präsidentin. – Sie würden mich sehr be-

ruhigen, wenn Sie hier mitteilen könnten, dass die ent-
sprechenden Personen aus der Bundesregierung bereits 
jetzt, obwohl die Position in der Bundesregierung noch 
nicht vollständig abgestimmt ist, auf europäischer Ebene 
aktiv über das, worüber Einigkeit besteht, verhandeln 
können. Ist das so?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Das tun wir na-
türlich.

(Manuel Höferlin [FDP]: Danke!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Die nächste Fragestellerin ist für die 

Fraktion Die Linke Cornelia Möhring.

Cornelia Möhring (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Meine Frage richtet 

sich an Frau Ministerin Schulze. Frau Ministerin Schulze, 
Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement den Reform-
prozess der Weltbank angesprochen, und die feministi-
sche Entwicklungszusammenarbeit war jetzt auch schon 
mehrmals Thema. Sie haben Ihr Konzept vorgestellt. Bei-
des ist auch bitter nötig – das will ich dazusagen –, so-
wohl der Reformprozess als auch das Konzept der fe-
ministischen Entwicklungszusammenarbeit.

Nun lese ich aber heute, dass Sie den personellen Vor-
schlag, Ajay Banga als künftigen Präsidenten der Welt-
bank zu nominieren, unterstützen. Mich wundert das sehr. 
Dabei geht es mir nicht nur um das Geschlecht; vielmehr 
steht Ajay Banga mit seiner ganzen Biografie für eine an 
Renditeerwartungen orientierte Wirtschaftspolitik, unter 
der Frauen weltweit am meisten leiden. Da Sie Ihre Un-
terstützung erklärt haben, das aber nicht mit sehr kon-
kreten Forderungen für eine Genderstrategie der Welt-
bank verbunden haben und auch kein Wort darüber 
verlieren, wie undemokratisch dieser Nominierungspro-
zess verläuft, frage ich Sie, ob wir davon ausgehen müs-
sen, dass die Reise der feministischen Entwicklungs-
zusammenarbeit jetzt am ersten Konflikt scheitern wird.

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Frau Abgeordnete, herzlichen Dank für diese Frage. – 
Ich hatte gestern die Gelegenheit, mit Ajay Banga zu 
sprechen, und habe mit ihm natürlich auch über das wich-
tige Thema gesprochen, wie er Gleichstellungsthemen, 
wie er die Förderung von Frauen, wie er feministische 
Politik in der Bank voranbringen will. Denn das ist ja 
etwas, was ich mit der US-Finanzministerin Yellen in 
den entsprechenden Papieren mit vorangebracht habe: 
dass die Bank sich eben auch um solche Themen küm-
mert. Und er hat mir zugesichert, dass er das tun wird, 
dass er die spezifischen Herausforderungen bei der För-
derung von Frauen in der Bank und auch in den Projekten 
mit in den Blick nehmen wird.

Dass die USA als einer der größten Anteilseigner der 
Bank einen Kandidaten vorschlagen, ist erst einmal 
nichts, was ich kritisieren würde. Es ist schade, dass es 
nicht gelungen ist, eine Kandidatin für dieses Amt zu 
finden. Aber ich glaube, dass Herr Banga da sehr viel 
mitbringt und die Bank auch wirklich voranbringen kann. 
Es ist auch bitter nötig, dass die Bank sich verändert.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Gerne eine Nachfrage.

Cornelia Möhring (DIE LINKE):
Dazu hätte ich tatsächlich gleich eine Nachfrage. – 

Mich würde schon sehr interessieren, was denn an der 
Zusicherung von Ajay Banga so überzeugend war; denn 
in der „Evolution Roadmap“ der Weltbank kommt der 
Begriff „Gender“ nur einmal vor, und jegliche feministi-
sche Perspektive fehlt. Hat er denn konkret etwas dazu 
gesagt, sodass Sie wirklich der Überzeugung sein kön-
nen, dass die feministische Entwicklungszusammen-
arbeit nicht ohne die Weltbank stattfinden muss?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Vielen Dank für die Frage. – Ajay Banga hat sehr 
deutlich gemacht und auch anhand seiner Vita nach-
gewiesen, dass er in den Positionen, in denen er bisher 
war, sehr darauf geachtet hat, dass Frauen in den Organi-
sationen eine Chance bekommen und ihren Qualifikatio-
nen gemäß in Rollen hineinwachsen. Er hat auch deutlich 
gemacht, dass ihm das Thema bewusst ist.

Ob das jetzt von alleine läuft? Nein, das wird natürlich 
nicht von alleine laufen. Deswegen wird Deutschland 
gemeinsam mit den Netzwerken der Frauen in der Welt-
bank, die es inzwischen gibt, weiterhin Druck machen 
müssen, dass sich die Bank in die richtige Richtung be-
wegt. Von alleine wird da, glaube ich, nichts passieren.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Der nächste Fragesteller: Dr. Stefan 

Heck.

Dr. Stefan Heck (CDU/CSU):
Ich habe eine Frage an Frau Bundesministerin Faeser. 

Frau Ministerin, Sie sind ja innerhalb der Geschäftsver-
teilung der Bundesregierung unter anderem auch für das 
Beamtenrecht zuständig. In Ihrem Haus selbst, in Ihrem 
Zuständigkeitsbereich, gibt es zahlreiche Beamte, darun-
ter auch einige politische Beamte. Diese müssen nach 
dem Beamtenstatusgesetz in besonderer Übereinstim-
mung mit der Regierung stehen, und – vielleicht die 
wichtigste Folge – sie können jederzeit ohne Angabe 
von Gründen von Ihnen in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden. Sie planen nun, neben den Stellen der 
Präsidenten des BKA und weiterer Sicherheitsbehörden 
auch die Stelle des Präsidenten des Bundesamtes für Mi-
gration und Flüchtlinge mit einem politischen Beamten 
zu besetzen.
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In Hessen hat der Landtag auf Vorschlag der CDU- 
geführten Landesregierung den Präsidenten des Landes-
kriminalamtes in den Kreis der politischen Beamten auf-
genommen. Die hessische SPD, deren Landesvorsitzende 
und Spitzenkandidatin Sie sind, bezeichnet das als einen 
großen Skandal, hat hierzu eine Klage beim hessischen 
Verfassungsgericht eingereicht.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ihr SPD-Fraktionsvorsitzender drängt darauf, dass der 
Kreis der politischen Beamten auf den engsten Berater-
kreis der Minister begrenzt ist. Teilen Sie diese Auffas-
sung? Und warum ist für Sie als Bundesministerin rich-
tig, was für Sie als Landesvorsitzende falsch ist?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter Heck, Sie hatten ja als Staatssekre-
tär auch Verantwortung in Hessen. Deswegen bin ich 
nicht überrascht über Ihre Frage. Ich habe das gemacht, 
was ich als Mitglied der Bundesregierung für richtig ge-
halten habe, und stehe auch zu dieser Entscheidung.

(Beifall bei der SPD – Lachen bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Dr. Stefan Heck (CDU/CSU):
Das kann ich wiederum gut verstehen, Frau Ministerin. 

Haben Sie denn dann Ihrem Landesverband empfohlen, 
die Klage zurückzunehmen?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Heck, ich habe Ihre Frage gerade beantwortet.

(Zurufe von der CDU/CSU: Nein! – Michael 
Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Das ist doch keine 
Antwort!)

– Doch, das war meine Antwort.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Dann kommen wir zur nächsten Fra-

gestellerin. Das ist für die SPD-Fraktion Frau Abdi.

Sanae Abdi (SPD):
Vielen Dank, Frau Bundestagspräsidentin. – Frau Mi-

nisterin Schulze, ich richte meine Frage an Sie und bleibe 
beim Thema Weltbank. Sie haben angesprochen, dass Sie 
die Reform der Weltbank voranbringen möchten, was wir 
auch für längst überfällig halten. Schließlich wurden die 
Twin Goals, unter anderem Hunger und Armut zu been-
den, also der Auftrag der Weltbank, seit der Gründung in 
den 40er-Jahren nicht reformiert.

Sie möchten zusätzlich zu diesem Auftrag in den 
Schutz globaler Güter investieren. Dafür braucht es sehr 
wahrscheinlich Geld. Deswegen meine Frage: Welche 
Vorstellungen haben Sie, wie die Weltbank das Investiti-
onsvolumen erhöhen kann? Und wie sehen Sie die Chan-
cen, dass die Weltbank im Sinne ihres Auftrags der Ar-
mutsbekämpfung in den Auf- und Ausbau von sozialen 
Sicherungssystemen investiert? – Danke.

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Frau Abgeordnete, herzlichen Dank für diese Frage. – 
Ich glaube, dass die Reform der Weltbank wirklich sehr 
zentral ist. Denn man kann heute nicht Hunger und Armut 
bekämpfen, ohne auch den Klimawandel zurückzudrän-
gen, ohne Klimaanpassung in den Entwicklungsländern 
zu ermöglichen und ohne soziale Sicherungssysteme auf-
zubauen. Deswegen ist es ganz zentral, dass die Bank ihr 
Geschäftsmodell verändert, dass sie überhaupt ermög-
licht, dass die Länder, die bei der Weltbank Kredite auf-
nehmen, auch Kredite für Dinge aufnehmen können, die 
grenzüberschreitend wichtig sind, wie zum Beispiel die 
Bekämpfung des Klimawandels. Das heißt: Projekte, die 
die Weltbank vor Ort fördert, müssen für die gesamte 
Welt richtig sein – deswegen die Formulierung „global 
public goods“.

Es muss also in den Klimaschutz, in die Pandemiebe-
kämpfung viel stärker investiert werden, auch von der 
Weltbank. Damit sie das tun kann, bedarf es einer Ver-
änderung ihres Geschäftsmodells. Es geht erst einmal um 
eine Better Bank, bevor wir eine Bigger Bank überhaupt 
diskutieren können.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Gern noch eine Nachfrage.

Sanae Abdi (SPD):
Vielen Dank. – Ich möchte noch mal kurz nachhaken. 

Sie haben gesagt, Sie hätten mit der designierten neuen 
Spitze der Weltbank gesprochen. Wie beurteilen Sie denn 
die Reformwilligkeit der voraussichtlich neuen Führung 
der Weltbank? Glauben Sie, dass die von Ihnen gesetzten 
Ziele mit der neuen Spitze zu erreichen sind?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. – Ich bin davon 
überzeugt, dass die Weltbank sich wirklich noch schnel-
ler verändern muss. Mit der „Evolution Roadmap“, die 
noch unter dem amtierenden Präsidenten vorgelegt wur-
de, ist ein erster wichtiger Schritt getan. Aber das reicht 
noch nicht; es muss noch deutlich mehr passieren. Ich 
habe schon den Eindruck, dass mit einer neuen Spitze 
auch eine neue Dynamik verbunden ist, die gerade die 
großen Themen „soziale Sicherheit“ und „Klimaschutz“ 
stärker voranbringen kann.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Die nächste Fragestellerin ist Gerrit 

Huy.

Gerrit Huy (AfD):
Frau Präsidentin, vielen Dank. – Meine Frage geht an 

Ministerin Schulze. Im Rahmen ihrer Fachkräftestrategie 
hat die Bundesregierung sich auch vorgenommen, so-
genannte Migrationszentren in Afrika aufzurüsten, sage 
ich mal, als Anwerbezentren. Sie sind neulich zusammen 
mit Minister Heil nach Ghana gereist, um auch über diese 
Fragen zu sprechen.
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Ghana ist im Wesentlichen ein Agrarland; weit über 
50 Prozent der Bevölkerung arbeiten in der Agrarindus-
trie. Vermutlich gibt es aber auch weitere Qualifikatio-
nen. Deswegen die Frage: Was erwarten Sie? Welche 
Qualifikationen im Rahmen der Fachkräftestrategie kön-
nen Sie dort finden und anwerben? Und: Werden diese 
Qualifikationen schon vor Ort ermittelt und überprüft?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Frau Abgeordnete, ganz herzlichen Dank für diese Fra-
ge. – Ja, wir bauen gerade Zentren für Migration an neuen 
Standorten auf, weil wir in Zukunft Arbeitskräfte brau-
chen werden und weil diese Arbeitskräfte eben nicht alle 
nur aus Deutschland kommen können.

Wir werden auch in Deutschland Weiterbildung, Qua-
lifizierung voranbringen. Wir müssen dafür sorgen, dass 
mehr junge Leute einen Schulabschluss machen und dann 
eben auch eine qualifizierte Beschäftigung bekommen. 
Aber das alles wird nicht reichen – das merken die Men-
schen jetzt schon –; deswegen muss es auch Beratung in 
anderen Ländern geben, wie legale Zuwanderung mög-
lich ist und welche Qualifikationen dafür gebraucht wer-
den.

Das Zentrum, das wir in Ghana jetzt auf den Weg 
gebracht haben, hat die Europäische Union so begeistert, 
dass sie sofort mit dazugekommen ist und es jetzt ein 
europäisches Zentrum für die Beratung von Menschen 
in Ghana werden wird.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.

Gerrit Huy (AfD):
Eine Nachfrage. Sie haben deutlich gemacht, dass Ih-

nen eine feministische Politik ganz wichtig ist. Sie haben 
neulich auch erklärt, dass die männliche Gesellschaft bei 
uns erst mal überwunden werden muss, damit wir eine 
menschliche Gesellschaft werden können. In diesem Zu-
sammenhang wollte ich fragen: Ist es dann konsequent, 
dass die Bundesregierung, der Sie angehören, gerade aus 
Dritte-Welt-Ländern überwiegend männliche Migranten 
ins Land hereinkommen lässt?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Frau Abgeordnete, es bleibt dabei: Um eine mensch-
liche Gesellschaft zu erreichen, muss man die rein männ-
liche überwinden. Dazu stehe ich; das ist weiterhin rich-
tig.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Um was es mir geht, ist, jetzt deutlich zu unterschei-
den. Menschen fliehen nicht freiwillig. Sie fliehen, weil 
die Bedingungen bei ihnen zu Hause so sind, dass sie dort 
nicht bleiben können. Sie können den vielen Menschen, 
die aus der Ukraine gerade fliehen müssen, weil Russland 
dieses Land angreift, nicht sagen, dass sie doch bitte zu 

Hause bleiben sollen. Also: Flucht ist etwas anderes als 
Zuwanderung/Migration; das bitte ich deutlich zu unter-
scheiden.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie zum Schluss bitte.

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Bei der Zuwanderung von Arbeitskräften muss es da-
rum gehen, weltweit zu informieren, welche Qualifika-
tionen hier gebraucht werden und was man tun muss, um 
legal zuwandern zu können. Das ist etwas, was bitter 
nötig ist und wo diese Fortschrittskoalition auch neue 
Wege eröffnen wird.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie der Abg. Dr. Ann-Ve-
ruschka Jurisch [FDP])

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Der nächste Fragesteller ist Dr. Jan- 

Niclas Gesenhues für Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Jan-Niclas Gesenhues (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Huy, den Begriff 
„Dritte Welt“ haben wir glücklicherweise längst über-
wunden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
Abg. Dr. Ann-Veruschka Jurisch [FDP])

Es gibt keine Erste, Zweite und Dritte Welt, sondern 
Menschen, und die sind alle gleichberechtigt.

Frau Ministerin Schulze, Sie sind sicherlich mit mir 
der Auffassung, dass wir eine Politik aus einem Guss 
brauchen. In der Entwicklungszusammenarbeit war es 
in der Vergangenheit leider oft so, dass zarte Erfolge 
der Entwicklungszusammenarbeit konterkariert wurden 
durch eine völlig gegenläufige Wirtschaftspolitik/Land-
wirtschaftspolitik an anderer Stelle. Deswegen ist es 
wichtig, dass wir die unterschiedlichen Politikbereiche 
aufeinander abstimmen, und es gibt ein gutes Instrument 
dafür, das in der Überprüfung der Wirkungen der Politik 
auch abzubilden, nämlich die ressortübergreifende Eva-
luierung. Wir haben uns deswegen im Koalitionsvertrag 
darauf verständigt, dass wir die ressortübergreifende Eva-
luierung stärken wollen.

Meine Frage: Welche Schritte unternehmen Sie kon-
kret, um das Ziel zu erreichen, dass wir die Wirkungen 
der Politik der unterschiedlichen Ressorts gemeinsam 
evaluieren, gerade mit Blick auf die Ziele der Vereinten 
Nationen zur nachhaltigen Entwicklung?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für diese Frage. – 
Ja, die ressortübergreifende Evaluierung unserer Arbeit 
insgesamt als Regierung ist enorm wichtig. Wir haben 
gerade für die Evaluierung der Entwicklungszusammen-
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arbeit ein hervorragendes Institut: DEval. Deswegen ha-
ben wir DEval auch aufgefordert, systematisch Poten-
ziale für ressortgemeinsame Evaluierung jetzt zu erhe-
ben.

Die ersten beiden Länder, die unter diesen neuen Maß-
stäben analysiert werden, sind Afghanistan und der Irak. 
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Die res-
sortübergreifende Evaluierung ist ein wichtiges Instru-
ment, um sich die Arbeit von Deutschland insgesamt 
anzusehen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Gerne eine Nachfrage.

Dr. Jan-Niclas Gesenhues (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Vielen Dank. – Mich würde noch interessieren, welche 
Themenbereiche Sie als prioritär ansehen für ressortüber-
greifende oder ressortgemeinsame Evaluierung. Es gibt 
ja viele Querschnittsthemen; feministische Politik ist ein 
Beispiel, auch Klimaschutz, Umweltschutz im globalen 
Kontext sind wichtige Querschnittsziele nicht eines Hau-
ses, sondern der gesamten Bundesregierung. Vielleicht 
können Sie uns noch mal mitteilen, wo Sie besondere 
Schwerpunkte setzen für so eine ressortübergreifende 
Evaluierung.

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, es ist erst einmal 
wichtig, dass wir das Instrument der ressortübergreifen-
den Evaluierung überhaupt auf den Weg bringen. Bei den 
ersten beiden Ländern wird das jetzt systematischer pas-
sieren. Ich möchte das sehr genau auswerten, mit DEval 
zusammen, und dann die Schwerpunkte, die wir setzen, 
auch wirklich überprüfen lassen.

Die Schwerpunkte habe ich sehr deutlich gemacht: Das 
ist der Bereich der Gesundheit; das ist der Bereich „Just 
Transition“; das ist die Bekämpfung von Hunger, von 
Armut. Das sind die großen Felder, die in der Entwick-
lungszusammenarbeit enorm wichtig sind. Aus diesen 
Feldern heraus müssen dann auch die Evaluierungen be-
trachtet werden.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Die nächste Fragestellerin ist Clara 

Bünger.

Clara Bünger (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Ich habe eine Frage 

an Ministerin Faeser zum Bereich „Flucht und Asyl“. In 
einer bekannten TV-Sendung äußerte sich Jens Spahn mit 
absoluter Unkenntnis

(Zuruf von der CDU/CSU: Das kann gar nicht 
sein!)

und einem rechten Bauchgefühl in Bezug auf Pushbacks. 
Einige von Ihnen haben das vielleicht gesehen. Es geht da 
um unzulässige Zurückweisung von Schutzsuchenden an 
der Grenze. Am liebsten würde er offenbar die Genfer 
Flüchtlingskonvention außer Kraft setzen,

(Zuruf von der CDU/CSU: Was?)

konkret das Recht auf ein individuelles Verfahren an 
jeder Grenze, so wie er das formulierte.

Nun möchte ich Sie, Frau Ministerin, natürlich nicht zu 
Zitaten von anderen Politikerinnen und Politikern fragen. 
Aber NGOs beobachten täglich Menschenrechtsverlet-
zungen an den Außengrenzen der EU. Erst Ende Februar 
starben vor der kalabrischen Küste 79 Menschen, darun-
ter viele Kinder. Trotz der Kenntnis von Frontex wurde 
nichts unternommen, diese Menschen zu retten. Jetzt am 
Wochenende starben wieder 30 Menschen vor der liby-
schen Küste.

Deshalb meine konkrete Frage an Sie: Was tun Sie, um 
dieses Massensterben im Mittelmeer zu verhindern?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Frau Abgeordnete, ich habe mit großem Bedauern ge-
sehen, dass wir einen erneuten schlimmen Unfall hatten, 
wo viele Menschen gestorben sind.

Wir werden als Bundesregierung alles dafür tun, dass 
wir legale Fluchtwege ermöglichen, damit dieser gefähr-
liche Weg nicht mehr notwendig ist. Das ist, finde ich, 
erst mal das Wichtigste, weil man damit die Menschen 
gar nicht mehr in Gefahr bringt.

Das Zweite, was Sie angesprochen haben: Selbstver-
ständlich sind wir als Bundesregierung gegen illegale 
Pushbacks, die gegen die Genfer Flüchtlingskonvention 
verstoßen. Wir versuchen, Frontex zu stärken. Sie wissen, 
dass es im Europäischen Parlament umfangreiche Re-
formvorhaben gab, um Frontex rechtsstaatlich aufzustel-
len, um dort eine Stärkung vorzunehmen, damit auch an 
den EU-Außengrenzen rechtsstaatliches Handeln erfolgt, 
und darin unterstützen wir sie.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Eine Nachfrage. Bitte.

Clara Bünger (DIE LINKE):
Sie haben die Reformvorschläge auf EU-Ebene an-

gesprochen; sie wurden vorhin auch schon von einer 
Kollegin thematisiert. Meine Frage an Sie: Sind Sie 
sich dessen bewusst, dass die Reformvorschläge, die vor-
liegen, auch eine Inhaftierung von minderjährigen Kin-
dern während des Asylverfahrens vorsehen?

(Stephan Brandner [AfD]: Gibt es auch voll-
jährige Kinder?)

Wie können Sie das mit Ihrem Verständnis von Men-
schenrechten vereinbaren?
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Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Sie sprechen von welchem Gesetzesvorhaben jetzt, 
von dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem oder 
von der Stärkung von Frontex? Das, was ich gerade an-
gesprochen habe, die Stärkung von Frontex, das ist ein 
Bereich, der vom Europäischen Parlament bereits be-
schlossen worden ist; da geht es vor allen Dingen um 
die Umsetzung.

Sie sprechen jetzt GEAS an. Wir sind gerade dabei, 
unsere abschließende Stellungnahme als Bundesrepublik 
Deutschland zu GEAS abzugeben. Wir haben da ein paar 
Änderungswünsche. Insofern wird es das nicht beinhal-
ten.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Der nächste Fragesteller ist Philipp 

Hartewig für die FDP-Fraktion.

Philipp Hartewig (FDP):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Sehr geehrte Frau 

Sportministerin, Sie haben viele der Vorhaben, an denen 
die Bundesregierung im Sportbereich dran ist, schon an-
gesprochen. Ich möchte einen weiteren Aspekt einbrin-
gen, und das ist das Thema Sportgroßveranstaltungen. Da 
hat sich die vorherige Bundesregierung 2020 mit der Er-
arbeitung der Nationalen Strategie Sportgroßveranstal-
tungen auf den Weg gemacht. Ich würde gern wissen, 
wie der Planungsstand ist bzw. wie die Strategie der Bun-
desregierung im Bereich Sportgroßveranstaltungen aus-
sieht. – Vielen Dank.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hartewig. – Sie spre-
chen zu Recht an, dass die neue Koalition sich vorgenom-
men hat, die Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen 
an strenge Kriterien zu knüpfen. Das haben wir getan. 
Wir haben jetzt schon mehrere Runden an Veranstaltun-
gen und gemeinsamen Treffen mit den Sportverbänden 
dazu gehabt. Wir wollen, dass die Menschenrechtskrite-
rien schon bei der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen 
und nicht erst im Nachgang eingehalten werden. Wir 
wollen also, dass zukünftig alle Sportgroßveranstaltun-
gen nur dahin vergeben werden, wo auch die Menschen-
rechte eingehalten werden. Das ist ein ganz wichtiges 
Anliegen dieser Bundesregierung.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Gerne eine Nachfrage.

Philipp Hartewig (FDP):
Dann frage ich sehr gern noch mal nach. Wie sieht der 

Plan der Bundesregierung aus, um es attraktiver zu ma-
chen und zu unterstützen, dass internationale Sportgroß-
veranstaltungen auch in Deutschland stattfinden? Einige 
haben dieses Jahr ja schon hier stattgefunden. Und wie 
stehen Sie persönlich dazu, zum Beispiel bis hin zu einer 
potenziellen Bewerbung Deutschlands für die Olympi-
schen Spiele?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ich stehe persönlich sehr positiv zu potenziellen neuen 
Bewerbungen für die Ausrichtung Olympischer Spiele. 
Ich finde, dass wir in diesem Zusammenhang mit gutem 
Beispiel vorangehen sollten. Wir sind ein Land, das die 
Menschenrechtseinhaltung bei Sportgroßveranstaltungen 
exemplarisch darstellen kann. Das werden wir nächstes 
Jahr mit der EM im Fußball machen; das werden wir 
dieses Jahr mit den Special Olympics World Games 
hier in Berlin machen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
wir, wenn alle der gleichen Auffassung sind, dass wir 
insbesondere Menschenrechts- und Nachhaltigkeitskrite-
rien einhalten wollen, in Deutschland auch zukünftig 
Sportgroßveranstaltungen wie Olympische Spiele aus-
richten können.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Der nächste Fragesteller ist Volkmar 

Klein.

Volkmar Klein (CDU/CSU):
Meine Frage richtet sich an Frau Ministerin Schulze. – 

Ich kann direkt den Aufruf des geschätzten Kollegen 
Gesenhues aufgreifen, eine Politik aus einem Guss zu 
machen. Das scheint mir im Hinblick auf Mali nicht 
ganz zu klappen. Der Einsatz in Mali soll nach dem 
Willen der Bundesregierung bis Mai 2024 beendet wer-
den, ohne dass die eigentlich angestrebten Ziele erreicht 
wurden, vor allen Dingen aber ohne dass Sie jetzt eine 
Strategie haben, obwohl die Unsicherheit steigt und das 
die Entwicklung zerstört. Die Frage ist: Wo ist denn in all 
diesen Diskussionen um den Abzug und eine neue Stra-
tegie, die noch nicht da ist, die Stimme des BMZ gewe-
sen? Wo ist die Politik aus einem Guss?

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, vielen Dank für Ihre 
Frage. – Wir als Bundesregierung haben von vornherein 
sehr deutlich gemacht, dass wir uns militärisch aus Mali 
zurückziehen werden, dass das entwicklungspolitische 
Engagement in der Region aber bleiben wird. Das ist 
sehr schwierig, gerade unter den derzeitigen Bedingun-
gen in Mali. Aber wir sehen ja, dass es in der gesamten 
Region gerade sehr hohe Unsicherheiten gibt, dass sich 
sehr viele junge Menschen terroristischen Organisationen 
anschließen, dass inzwischen die gesamte Sahelregion 
immer instabiler wird. Deswegen werden wir die ent-
wicklungspolitische Arbeit dort fortsetzen, vor allem, 
um Perspektiven für junge Leute zu schaffen, damit sie 
eine Alternative dazu haben, sich den terroristischen Or-
ganisationen anzuschließen.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Knut 
Gerschau [FDP])

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Gerne eine Nachfrage.
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Volkmar Klein (CDU/CSU):
Eine Strategie dazu, Frau Ministerin, ist aber noch 

nicht erkennbar. Und irgendwie fremdelt die Regierung 
auch mit Sicherheit und Entwicklung. Dabei ist doch 
klar – man schaue sich allein die Situation in Burkina 
Faso an: jede vierte Schule ist, weil die Terroristen Schu-
len nicht wollen, geschlossen wegen der Unsicherheit –, 
dass es viel mehr Ideen für Vernetzungen zwischen Si-
cherheit und Bildung geben muss. Da ist nichts zu erken-
nen. Keine Politik aus einem Guss!

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen nur 
empfehlen, mal mit den Ministerinnen und Ministern 
oder auch mit NGOs aus diesen Regionen zu sprechen. 
Ich hatte gerade die Möglichkeit, mit Kollegen aus Gha-
na, von der Côte d’Ivoire, aber auch aus Mauretanien zu 
sprechen. Die haben sich sehr dafür bedankt, wie kon-
tinuierlich und stabil deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit in dieser Region wirkt. Wir sind diejenigen, die 
dort Stabilität mit voranbringen.

Sie müssen sich bewusst machen, dass viele junge 
Menschen, die sich dort dem Terrorismus anschließen, 
das tun, –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung:

– weil sie dann ein Motorrad, eine Waffe und Geld 
bekommen. Dazu müssen Alternativen geschaffen wer-
den; und das tun wir.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Die nächste Fragestellerin ist Dunja 

Kreiser für die SPD-Fraktion.

Dunja Kreiser (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Frage richtet sich 

an die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Frau 
Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Ministerin, unsere Poli-
zei- und Rettungskräfte sorgen täglich für Sicherheit in 
unserem Land. Ob bei Hochwasser, ob bei Großbränden, 
ob bei medizinischen Notlagen oder bei Kriminalität: Sie 
machen das häufig unter schwierigsten Bedingungen, oft-
mals unter Einsatz ihres Lebens, wie wir ja leider auch in 
den letzten Tagen erfahren mussten. Liebe Frau Nancy 
Faeser, Sie als Innenministerin haben das natürlich im 
Blick. Meine Frage ist: Welche begleitenden Maßnahmen 
für mehr Rückhalt, mehr Respekt und mehr Wertschät-
zung gegenüber unseren Einsatzkräften ergreift das 
BMI? – Danke.

(Martin Reichardt [AfD]: „Wie können Sie 
noch großartiger werden, als Sie es schon 
sind?“)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ganz herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für Ihre 
Frage. – Sie haben das angesprochen, was mir am wich-
tigsten ist, nämlich: Diejenigen, die für unsere Sicherheit 
sorgen, müssen vom Staat auch den entsprechenden 
Schutz erhalten. Das heißt zum einen, dass sie eine ent-
sprechende Ausstattung haben müssen. Dafür sorgen wir 
als Bundesregierung. Das heißt zum anderen aber auch, 
dass wir sie rechtlich bestens schützen.

Wenn ich noch einmal die furchtbaren Ereignisse an 
Silvester insbesondere hier in Berlin aufgreifen darf: Da 
gab es insbesondere gegenüber der Feuerwehr und den 
Rettungskräften furchtbare Vorfälle, bei denen sie in Hin-
terhalte gelockt wurden. Deswegen bin ich gerade dabei, 
dafür zu werben, dass man den Tatbestand des In-den- 
Hinterhalt-Lockens noch mit ins Gesetz aufnimmt, um 
das gesondert bestrafen zu können. Denn es hat einen 
besonderen Unwert, wenn man Rettungskräfte vermeint-
lich zum Retten von Menschen anfordert, um dann sie 
selbst anzugreifen. Das ist aus meiner Sicht in einem 
Rechtsstaat nicht hinnehmbar.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Dr. Jan- 
Niclas Gesenhues [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.

Dunja Kreiser (SPD):
In diesem Zusammenhang noch eine Nachfrage zum 

ehrenamtlichen Engagement. Viele Menschen leisten mit 
ihrem ehrenamtlichen Engagement einen hohen Beitrag 
für unsere Gesellschaft. Wie können wir Ihrer Meinung 
nach mehr Menschen für das Ehrenamt begeistern? – Das 
ist die eine Frage, und zum anderen: Wie können wir die 
Wertschätzung für das freiwillige Engagement innerhalb 
unserer Gesellschaft steigern und vor allen Dingen auch 
erhalten? – Danke.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Sie sprechen zu Recht an, dass sich viele Menschen im 
Ehrenamt – das heißt neben ihrem Job, neben der Fami-
lie – für andere einsetzen. Das verdient nicht nur unseren 
Respekt und unsere Dankbarkeit, sondern das verdient 
auch die Beantwortung der Frage: Wie können wir 
mehr für das Ehrenamt werben? Und dann geht es auch 
um diejenigen, die jahrzehntelang im Ehrenamt gearbei-
tet haben. Da spreche ich insbesondere die Freiwillige 
Feuerwehr an, die auch in Großstädten zusätzlich zur 
Berufsfeuerwehr und insofern ja nahezu flächendeckend 
in Deutschland tätig ist und für unsere Sicherheit sorgt; 
denn aus meiner Sicht ist die Feuerwehr ein fester Be-
standteil innerer Sicherheit. Ich finde schon, dass wir in 
der Gesellschaft eine Debatte darüber brauchen: –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.
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Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

– Wie kann man diesen Menschen noch einmal geson-
dert danken, sei es mit zusätzlichen Rentenpunkten oder 
einer anderen Art und Weise der Wertschätzung?

Ich glaube, dass wir dazu eine gesellschaftliche De-
batte brauchen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Der nächste Fragesteller ist Stephan Brandner für die 

AfD-Fraktion.

Stephan Brandner (AfD):
Danke schön. – Es geht heute ja viel um Migration, 

Frau Faeser. Der Kollege Amthor hat auch über Migra-
tion gesprochen, nämlich über die Migration Ihres Twit-
teraccounts aus dem Bundesinnenministerium zu Ihnen 
privat, zur SPD in Hessen oder zu wem auch immer. Da 
war der Hergang wohl so, dass Sie einen Twitteraccount 
mit einer überschaubaren Anzahl von sogenannten Follo-
wern, 10 000 oder 15 000, mitgebracht hatten, ihn dann 
offiziell über das Bundesinnenministerium laufen gelas-
sen haben, woraufhin sich die Anzahl der Follower um 
etwa das Zehnfache, auf 140 000 bis 150 000, erhöht hat, 
und ihn, als er richtig gut lief, wieder privat übernommen 
und in Ihren Wahlkampf in Hessen eingespeist haben.

Meine Frage jetzt: Wer hat den Twitteraccount im Zeit-
raum zwischen Ihrer Inthronisierung im Dezember 2021 
und seinem Abziehen im Februar dieses Jahres betreut? 
Waren da Ministeriumsmitarbeiter dabei, die ihn sozusa-
gen gepuscht haben, und Sie haben dann hinterher von 
dem profitiert, was sie gemacht haben? Oder wie lief das 
im Hintergrund genau ab?

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter, ich habe das, was ich dazu sagen 
wollte, dem Kollegen Amthor schon gesagt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Philipp 
Amthor [CDU/CSU]: Nein, haben Sie über-
haupt nicht! – Dr. Hendrik Hoppenstedt 
[CDU/CSU]: Nee, haben Sie auch nicht! – 
Weitere Zurufe von der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.

Stephan Brandner (AfD):
Frau Faeser, ich stelle fest: Sie beantworten die Frage 

deshalb nicht, weil Sie entweder, wenn Sie die Wahrheit 
sagen, ganz große Probleme mit dem Parteiengesetz be-
kommen oder lügen müssten. Also, das ist wahrschein-
lich die Alternative, vor der Sie heute stehen.

(Zurufe von der SPD und der LINKEN)
Eine zweite Frage habe ich noch. Es gab am 17. Februar 

2023 die Sendung „Mainz bleibt Mainz“, bei der Sie 
zugegen waren auf, wie ich erfahren habe, Einladung 
der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin. Also wa-

ren Sie wohl offiziell dabei. Es gab viele Narreteien, viel 
Geulke, viel Gescherze und eine vor Hass und Hetze 
triefende Rede eines sogenannten Kabarettisten, der auf 
der AfD-Bundestagsfraktion herumgehackt hat.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zu Ihrer Frage.

Stephan Brandner (AfD):
Meine Frage: Wie haben Sie sich als Innenministerin 

zu diesem Zeitpunkt bei dieser Veranstaltung verhalten?
(Lachen bei der SPD – Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wie haben Sie sich 
gefühlt? Das ist noch viel wichtiger!)

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Herr Abgeordneter, ich finde es spannend, dass Sie 
glauben, fragen zu müssen, wie ich mich bei einer Kar-
nevalsveranstaltung verhalte.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie waren dienstlich 
da! Sie waren als Innenministerin da!)

– Ja, ich war als Gast von Frau Dreyer da, und deswegen 
habe ich mir das Programm, so wie beispielsweise auch 
andere Politiker, die dort waren, angeschaut.

Ich glaube, in unserem Land herrscht Meinungsfrei-
heit.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Stephan Brandner [AfD]: Als Innen-
ministerin, wie haben Sie sich verhalten?)

Deswegen dürfen die Comedians auch sagen, was sie 
möchten, Herr Abgeordneter.

(Dr. Jan-Niclas Gesenhues [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN], an den Abg. Stephan Brandner 
[AfD] gewandt: Sie muss sich als Innenminis-
terin doch auch Ihre Reden anhören! Ist auch 
nicht besser!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Die letzte Fragestellerin in der Runde 

ist Lamya Kaddor.

Lamya Kaddor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin, vielen Dank. – Sehr geehrte Frau 

Ministerin, ich möchte gern noch mal auf diese fürchter-
lichen Morde in Hamburg zu sprechen kommen. Ich habe 
einen Blick in dieses Buch geworfen – also nicht nur 
einen Blick; ich habe es mir durchgelesen –, und ich 
muss feststellen, dass es mehr als geschichtsrevisionis-
tisch und antisemitisch ist: Hitler wird verehrt, Putin 
wird verehrt. Das sind fürchterliche Dinge, die da drin-
stehen.

Welche Konsequenzen ziehen wir denn daraus, vor 
allen Dingen einmal in Bezug auf das Waffenrecht, aber 
auch in Bezug auf Onlinebuchhändler? Ich meine, Ama-
zon hat das erst am nächsten Morgen von der Seite, also 
aus dem Angebot, genommen. Gibt es Erwägungen, hier 
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auch mal Onlinebuchhändler irgendwie in die Pflicht zu 
nehmen, solche fürchterliche Schriften – das ist ja nicht 
die einzige Schrift dieser Art, die hier verfügbar ist – aus 
dem Angebot zu nehmen, oder Amazon gezielt anzuspre-
chen?

(Stephan Brandner [AfD]: Ihr Koalitionsver-
trag ist auch abrufbar!)

Und dann die letzte Frage in Richtung Glaubens-
gemeinschaften: Gibt es Überlegungen, gezielt mit Glau-
bensgemeinschaften zusammenzukommen, um vielleicht 
Gewaltprävention gemeinsam anzubieten? Ich denke, 
Gewalt gegen Glaubens- und Religionsgemeinschaften 
ist ja nun mal ein Phänomen, das leider zunimmt.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Ganz herzlichen Dank, Frau Abgeordnete Kaddor. – 
Selbstverständlich werden wir auswerten, was in Ham-
burg passiert ist.

Zu Ihrer konkreten Frage, was es heißt, wenn ein Täter 
wie hier offensichtlich psychische Belastungen hat oder 
psychisch krank ist: Ich habe einen Entwurf zur Ände-
rung des Waffengesetzes bereits im Januar vorgelegt, in 
dem es einen spezifischen Punkt dafür gibt, dass bei einer 
Waffenbesitzkartenerteilung ein psychologisches Gut-
achten vorzulegen ist. Ich halte das für richtig. Das wird 
bisher nur bei Menschen bis 25 Jahren gemacht. Man 
sollte das bei der Erteilung der Waffenbesitzkarte aus-
weiten; denn dann wäre der Täter in Hamburg mit Sicher-
heit aufgefallen. Er hat erst im November 2022 eine Waf-
fenbesitzkarte beantragt, also sehr kurz vor der Tat. Ich 
glaube, das ist ein wichtiger Bereich, den es zu ändern 
gilt.

Alles andere, was Sie angesprochen haben, werden wir 
uns jetzt anschauen.

Mit Religionsgemeinschaften über die Frage ihres 
Schutzes zu reden, ist sicher immer sehr zielführend. 
Wir haben ja leider eine Religion, die in Deutschland 
sehr stark geschützt ist und bei der wir das machen müs-
sen; da spreche ich die jüdischen Gemeinden an. Was 
mich immer sehr beschämt, ist, dass das in Deutschland 
noch notwendig ist, also dass Menschen, die ihrer Reli-
gionsausübung nachgehen, –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

– einen solchen Schutz benötigen, und das gilt ja auch 
für Kindertagesstätten und anderes.

Also, wir werden das genau auswerten und dann auch 
die notwendigen Schlüsse daraus ziehen. – Vielen Dank.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Und gern noch eine Nachfrage.

Lamya Kaddor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Würden Sie mir denn dahin gehend zustimmen, dass es 

sich bei diesem Täter um einen religiös motivierten Ex-
tremisten handelt? Also, würde ich so was bei einem 
anderen Menschen lesen, der zum Beispiel muslimischen 
Glaubens ist, würde ich sofort sagen: Dieses Weltbild ist 
eindeutig religiöser Extremismus. Würden Sie mir da 
zustimmen? Denn ich finde, es ist nicht nur eine reine 
Amoktat, sondern natürlich hat dieser Täter eine psy-
chische Disposition. Es war aus meiner Sicht eben keine 
reine Amoktat, sondern eine, die offensichtlich auch re-
ligiös begründbar war, wenn man das liest.

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für 
Heimat:

Frau Abgeordnete Kaddor, sobald ich die Auswertung 
dazu habe, werde ich das auch einstufen.

(Lamya Kaddor [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Danke!)

– Gerne.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen herzlichen Dank. – Dann beende ich hiermit die 

Befragung der Bundesregierung.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2:

Fragestunde

Drucksache 20/5941

Die mündlichen Fragen sind auf Drucksache 20/5941 
nachzulesen und werden in der üblichen Reihenfolge auf-
gerufen.

Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Gesundheit.

Ich rufe damit die Frage 1 des Abgeordneten Bernd 
Schattner, AfD-Fraktion, auf:

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie hoch der 
Versorgungsgrad mit Ärzten im ländlichen bzw. im städtischen 
Raum in Deutschland ist (www.kvwl.de/themen-a-z/ 
bedarfsplanung)?

Das Wort dazu hat der Parlamentarische Staatssekretär 
Dr. Edgar Franke, der heute zur Beantwortung zur Ver-
fügung steht.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Liebe Frau Präsidentin! – Danke für die Frage, Herr 
Abgeordneter. Die kassenärztlichen Vereinigungen der 
Länder haben im Einvernehmen mit den Landesverbän-
den der Krankenkassen sowie der Ersatzkassen jeweils 
einen Bedarfsplan zur Sicherstellung der vertragsärzt-
lichen Versorgung aufzustellen und der jeweiligen Ent-
wicklung anzupassen. Dies geschieht nach Maßgabe der 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss erlassenen Richt-
linien. Der Bedarfsplan enthält umfassende Informatio-
nen über den Bestand und den Bedarf der jeweiligen Ver-
sorgungssituationen. Gemäß § 99 Absatz 1 Satz 7 SGB V 
ist dies in geeigneter Weise zu veröffentlichen, und daher 
wird das immer auf den Internetseiten der jeweiligen 
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kassenärztlichen Vereinigungen der Länder öffentlich zu-
gänglich gemacht. Zudem sind auch die bundesweiten 
Versorgungsgrade auf den Internetseiten der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung einsehbar. Darüber hinaus 
wird auch die Bundesregierung jährlich durch die KBV 
über die bundesweite Versorgungssituation im Detail in-
formiert.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie haben die Möglichkeit zu zwei Nachfragen, Herr 

Abgeordneter.

Bernd Schattner (AfD):
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Herr Staatssekretär, 

eine weitere Mangellage haben wir ja aktuell in deut-
schen Apotheken. Es fehlen an Ecken und Enden Medi-
kamente, egal ob Antibiotika, Blutdrucksenker, Schmerz-
mittel. Selbst der Hustensaft für unsere Kinder ist nicht 
mehr flächendeckend verfügbar. Laut Deutscher Welle 
fehlen aktuell 425 Medikamente deutschlandweit. Apo-
theker müssen seit Monaten improvisieren und alterna-
tive Medikamente heraussuchen, oft unter großem Auf-
wand, zugleich aber ohne Vergütung.

Laut Martin Schulz, dem Geschäftsführer Arzneimittel 
der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, 
sind derzeit eingesetzte Antibiotika nicht mehr die Anti-
biotika der ersten Wahl und können Resistenzen fördern. 
Die am 8. April auslaufende Sonderregelung für Apothe-
ken, nicht verfügbare Arzneimittel durch alternativ zur 
Verfügung stehende Arzneimittel ersetzen zu können, 
soll jetzt ja zumindest – Stand heute Vormittag, Gesund-
heitsausschuss – kurzfristig bis zum 31. Juli verlängert 
werden. Das strukturelle Fehlen von lebenswichtigen 
Medikamenten –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zu Ihrer Frage.

Bernd Schattner (AfD):
– beseitigen Sie damit aber nicht.
Was wollen Sie unternehmen, damit in Deutschland 

wieder mehr Medikamente zur Verfügung stehen und 
nicht die verfügbaren Mittel teuer im Ausland verkauft 
werden?

(Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Das ist doch 
keine Nachfrage zu Ihrer Frage!)

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Herr Abgeordneter, recht herzlichen Dank für Ihre 
Frage. – Ich komme gerade aus dem Gesundheitsaus-
schuss, habe dort das Bundesministerium für Gesundheit 
vertreten und habe mitbekommen, dass entschieden wur-
de, dass es bis zum Juli befristet ist. Die Befristung hat 
einen ganz einfachen Grund: Wir bringen bis zu diesem 
Zeitpunkt ein Gesetz auf den Weg, das gerade diese Lie-
ferengpässe, die in der Tat momentan bestehen – es sind 
nicht nur Fiebersäfte, Ibuprofen; vieles ist ja auch im 
Boulevard diskutiert worden, war in allen Medien 
Thema –, bekämpft.

Die Lieferengpässe sind natürlich auch darin begrün-
det, dass wir nicht nur eine Pandemie hatten, sondern 
auch den Angriffskrieg in der Ukraine haben, was natür-
lich Auswirkungen auf die globalen Lieferwege gehabt 
hat, auch die Wirtschaft beeinträchtigt hat. Insofern, 
glaube ich, werden wir diese Lieferengpässe durch das 
Gesetz abstellen. Ich bin sicher, dass wir in der zweiten 
Jahreshälfte wesentlich bessere Bedingungen auch für die 
Apotheken haben.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss; es gibt ja noch eine 

zweite Nachfrage.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Im Übrigen haben wir die Apotheken auch in vielfäl-
tiger Weise – wir haben für eine bessere Bezahlung der 
Nacht- und Notdienste gesorgt – unterstützt; denn die 
Apotheken sind wichtig für eine flächendeckende Ver-
sorgung.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie haben die Möglichkeit zu einer zweiten Nachfrage.

Bernd Schattner (AfD):
Noch ein weiteres Mangelthema: die Krankenhäuser. 

Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft rechnet die 
Hälfte der Krankenhäuser mittlerweile damit, die Versor-
gung der Patienten aufgrund der angespannten wirt-
schaftlichen Situation stark einschränken zu müssen. 
51 Prozent der befragten Krankenhäuser gehen davon 
aus, dass sie Betten sperren müssen, oder wollen ganze 
Stationen schließen. 41 Prozent wollen planbare Ope-
rationen verschieben, 35 Prozent werden Personal ab-
bauen müssen, und 6 Prozent der Kliniken gehen sogar 
von Schließungen aus. 71 Prozent der Krankenhäuser 
stufen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr 
schlecht ein. Die Hauptgründe dafür seien die explodie-
renden Kosten, gerade für die Energieversorgung, und 
der Fachkräftemangel. Wie wollen Sie sicherstellen, 
dass die flächendeckende medizinische Versorgung ge-
rade im ländlichen Raum noch gewährleistet wird? Und 
können Sie ausschließen, dass vonseiten der Kranken-
häuser immer mehr Operationen aus finanziellen statt 
aus gesundheitlichen Gründen durchgeführt werden?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Wir sind mit den Ländern zusammen dabei – wir haben 
uns jetzt auf Arbeitsebene jede Woche getroffen, –, eine 
Krankenhausreform auf den Weg zu bringen, die den 
Krankenhäusern gerade den ökonomischen Druck neh-
men soll. Wir wollen nicht nur mit ökonomischen Instru-
menten wie Fallpauschalen arbeiten, sondern – ähnlich 
wie bei der Feuerwehr, die ja auch nicht nur Geld be-
kommt, wenn sie ausrückt, sondern auch generell – die 
Krankenhäuser mit Vorhaltepauschalen stützen. Und wir 
wollen auch die flächendeckende Versorgung stärken. 
Wir haben beispielsweise ein Bundesprogramm auf den 
Weg gebracht, dass Krankenhäuser, die mehr als eine 
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halbe Stunde vom nächsten Krankenhaus entfernt sind, 
eine Bundesförderung von bis zu 800 000 Euro im Jahr 
bekommen; das stärkt die Krankenhäuser.

Natürlich ist Qualität wichtig. Wir müssen von daher 
sehen, dass wir auch ein Stück weit zentralisieren. Da ja 
Qualität nachgefragt wird, kann nicht jedes Krankenhaus 
alles machen. Die Krankenhäuser müssen sich speziali-
sieren.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Die Krankenhäuser müssen vor allen Dingen noch bes-
ser in Verbünden zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, 
wichtig für eine gute Krankenhausversorgung, die für uns 
wirklich elementar ist.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Ich habe weitere Wortmeldungen zum 

Themenbereich, zuerst eine Frage von Tina Rudolph, 
SPD-Fraktion.

Tina Rudolph (SPD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Ich möchte zur ur-

sprünglichen Frage und zum Thema der ärztlichen Ver-
sorgungsplanung zurückkommen. Das kann man natür-
lich auch hier an den Bund adressieren; aber wir wissen ja 
auch, dass der Bund nur sekundär dafür zuständig ist, 
weil es eben Aufgabe der ärztlichen Selbstverwaltung 
ist. Ich glaube aber, in der Frage die Sorge herausgelesen 
zu haben, dass die Versorgung gerade im ländlichen 
Raum schwieriger wird. Deswegen würde mich interes-
sieren: Welche anderen Möglichkeiten sieht denn die 
Bundesregierung, um die Versorgung im ländlichen 
Raum zu stärken?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Wenn man sich den Versorgungsatlas der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung anschaut, gibt es zurzeit nur 
wenige Bereiche, die unterversorgt sind. Aber wir haben 
viele Ärzte, die viel Lebenserfahrung haben, die schon 
etwas älter sind, sodass wir unbedingt etwas machen 
müssen, um auch im ambulanten Bereich eine flächen-
deckende Versorgung herzustellen. Wir haben mit den 
Versorgungsgesetzen auch in der Großen Koalition schon 
viel gemacht. Wir haben den kassenärztlichen Vereini-
gungen alle Instrumente – Versorgungszuschläge, Nie-
derlassungsprämien – zur Verfügung gestellt, um flä-
chendeckende Versorgung zu garantieren.

Wir als Bundesregierung werden jetzt auch niedrig-
schwellige Angebote machen. Ein Projekt sind die Ge-
sundheitskioske, die niedrigschwellig, flächendeckend, 
gerade auch im ländlichen Bereich, Angebote für Men-
schen bereitstellen, die gesundheitliche Probleme haben 
oder soziale Unterstützung brauchen. Ich habe als Staats-
sekretär mehrere Gesundheitskioske gesehen, die die 

Landesregierung in Thüringen eingerichtet hat. Dort hat 
man wunderbar moderne Anlagen errichtet, in denen es 
auch telemedizinische Angebote gibt.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Zum Zweiten, glaube ich, ist es wichtig, kommunale 
MVZs zu errichten. Wir haben die Möglichkeit geschaf-
fen, dass auch Kommunen ambulant tätige Ärzte einstel-
len können. Das ist ein modernes Projekt, das viele Kom-
munen in strukturschwachen Gebieten vielleicht noch 
mehr verfolgen sollten.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Der nächste Fragesteller zu diesem 

Themenbereich ist der Kollege Sepp Müller.

Sepp Müller (CDU/CSU):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Herr Franke, Sie hat-

ten das Thema Krankenhäuser angesprochen und den 
Vergleich zu den Feuerwehren gezogen. Es ist richtig: 
Feuerwehren gehören zur kommunalen Planung. Stim-
men Sie überein, dass die Planung für Krankenhäuser 
zukünftig weiterhin Sache der Länder bleibt, um regiona-
len Spezifika Rechnung zu tragen? Oder verfolgen Sie 
das Ziel, dass bundesweit einheitliche Regelungen so-
wohl in Berlin als auch in Schleswig-Holstein gelten 
sollen?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Es ist so, dass Krankenhausplanung und Krankenhaus-
investitionen immer Sache der Länder waren. Das ist 
auch verfassungsrechtlich geschützt, glaube ich. Da 
sind wir sicherlich einer Meinung: Das ist Aufgabe der 
Länder. – Das Problem bei den Ländern war immer, dass 
sie planen, aber nicht investieren wollten. Den Kranken-
häusern fehlen im Jahr 3 Milliarden Euro für Investitio-
nen; das ist sicherlich ein Problem.

Wir haben nicht nur eine Krankenhauskommission 
eingerichtet, die die Krankenhausreform momentan wis-
senschaftlich begleitet, sondern wir treffen uns regel-
mäßig mit den Ländern. Wir werden eine Krankenhaus-
reform nur mit den Ländern schaffen; das wird nur mit 
den Länden klappen. Das sagt auch Karl-Josef Laumann, 
ein engagierter Politiker in Nordrhein-Westfalen, den ich 
noch aus alten Zeiten kenne, als ich Ausschussvorsitzen-
der war: Wir werden das nur zusammen schaffen. – Des-
wegen haben wir als Bundesregierung, als BMG unter 
Minister Karl Lauterbach gesagt: Wir wollen ein zustim-
mungsbedürftiges Gesetz schaffen, damit wir alle mit-
nehmen.

Ich glaube, wir haben schon mit den ersten Vorschlä-
gen, die veröffentlicht worden sind, die man nachlesen 
kann, gute Vorschläge gemacht. Auf diese kann man auf-
bauen, –
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Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

– mit allen verschiedenen politischen Fraktionen, po-
litischen Blutgruppen, sage ich mal – es sind ja aus den 
Ländern alle vertreten –, von der CSU angefangen bis zu 
den Linken, einen Kompromiss finden, –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Staatssekretär.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

– noch in diesem Jahr eine Krankenhausreform auf den 
Weg bringen und Anfang nächsten Jahres beschließen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Wenn es rot blinkt – das ist so wie im Straßenverkehr –, 

dann muss man stehen bleiben. Bei Grün darf man gehen, 
bei Rot musst du stehen.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Jawoll, Frau Präsidentin. Ich stehe.
(Stephan Brandner [AfD]: Er wartet, bis wie-

der Grün wird, glaube ich!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Das wird es hier aber nicht.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Wir kommen jetzt zu Frage 2 des Abgeordneten 

Peterka:
Inwieweit sind an der beim Bundesministerium für Gesund-

heit angesiedelten Expertenkommission zur möglichen Rege-
lung der Abtreibung außerhalb des Strafrechts Vertreter von 
Kirchen bzw. Theologen beteiligt (vergleiche www.pro- 
medienmagazin.de/abtreibungsparagraf-kommission-ohne- 
kirchenvertreter/; zuletzt abgerufen am 1. März 2023)?

Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Frau Präsidentin! Herr Peterka, ich antworte im Namen 
der Bundesregierung wie folgt: Von der Kommission zur 
reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungs-
medizin – so heißt sie – sind inhaltlich neben dem Bun-
desministerium für Gesundheit das Bundesministerium 
der Justiz sowie das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend betroffen. Die Federführung 
liegt beim BMG. Die Mitglieder dieses Gremiums wur-
den im Einvernehmen der zuständigen Bundesministerin 
sowie der zuständigen Bundesminister ausgewählt und 
mit Schreiben vom 27. Februar 2023 berufen.

Der Kommission gehören die nachfolgenden Sachver-
ständigen an: Professor Dr. Maika Böhm, Hochschule 
Merseburg, Professor Dr. Frauke Brosius-Gersdorf, Uni-
versität Potsdam, Professor Dr. Susanne Lilian Gössl, 

Universität Bonn, Professor Dr. Dr. Sigrid Graumann, 
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, 
Professor Dr. Daphne Hahn, Hochschule Fulda, Professor 
Dr. Katharina Hancke, Universitätsfrauenklinik Ulm, 
Professor Dr. Tobias Helms, Philipps-Universität Mar-
burg, Professor Dr. Dr. h. c. Ute Sacksofsky, Goethe-Uni-
versität Frankfurt, Professor Dr. Paulina Starski, Albert- 
Ludwigs-Universität Freiburg, Professor Dr. phil. habil. 
Bernhard Strauß, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Professor Dr. Jochen Taupitz, Universität Mannheim, 
Professor Dr. Stephanie Wallwiener, Universitätsfrauen-
klinik Heidelberg, Professor Dr. Friederike Wapler, 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Professor 
Dr. Bettina Weißer, Universität zu Köln, Professor 
Dr. Maria Wersig, Hochschule Hannover, Professor 
Dr. Claudia Wiesemann, Universität Göttingen, Professor 
Dr. Christiane Woopen, Universität Bonn, und Professor 
Dr. Liane Wörner, Universität Konstanz – alles heraus-
ragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.

(Stephan Brandner [AfD]: Können Sie noch 
mal wiederholen? Ich kam gar nicht mit!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Peterka, Sie haben die Möglichkeit, zwei Nach-

fragen zu stellen.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Sie haben jetzt sicherlich noch eine Nachfrage: Sie 
wollen die Namen noch mal hören.

(Heiterkeit)

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Nein, nicht wirklich. – Vielen Dank für das Vorlesen 

der Homepage. Es wäre natürlich auch interessant gewe-
sen, wenn Sie dazu noch die Fachrichtungen genannt 
hätten, weil es mir schlussendlich gerade darum geht. 
Nur weil jetzt jemand von einer Evangelischen Hoch-
schule kommt und als Fachrichtung Ethik hat, hat das ja 
noch nichts mit meiner Frage zu tun.

Ihr Minister hat alle Experten „hochdekoriert“ ge-
nannt. Ich weiß nicht, ob es bei diesen Expertengremien 
inzwischen Orden gibt, aber es ging mir um die Frage, ob 
nicht auch die prägenden Kirchen in Deutschland selber 
beteiligt werden. Die Fachrichtungen gehen ja von Psy-
chologie über Ethik bis, glaube ich, Gesundheit. Warum 
sind bei so einer Frage nicht die Kirchen an sich beteiligt 
worden? Es geht hier ja vor allem – das haben Sie ein 
bisschen verklausuliert – um die Reform des Rechts zur 
Abtreibung. Warum sind daran nicht auch die relevanten 
Kirchen in Deutschland beteiligt?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Herr Abgeordneter, danke für die Frage. Frau Prä-
sidentin, ich bin jetzt vorsichtig. – Die drei Ampelfrak-
tionen hatten ja, wie Sie wissen, im Koalitionsvertrag 
vereinbart, eine Kommission zur reproduktiven Selbst-
bestimmung und Fortpflanzungsmedizin einzusetzen 
und auch Regulierungen – Sie haben es eben erwähnt – 
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für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafge-
setzbuchs sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der Ei-
zellspende und der altruistischen Leihmutterschaft zu 
prüfen. Das war sozusagen der Hintergrund.

Herr Minister Lauterbach hat ausdrücklich gesagt, er 
möchte gerne dieser komplexen ethischen Frage eine 
gute wissenschaftliche Basis geben. Deshalb hat man 
diese Kommission interdisziplinär zusammengesetzt. 
Die Mitglieder haben eine herausragende wissenschaftli-
che Expertise. Sie haben sicherlich geschaut, was die 
einzelnen Professorinnen und Professoren machen. Es 
sind Wissenschaftler/-innen aus den Fachbereichen Me-
dizin, Psychologie, Soziologie, Sexualwissenschaft, Ge-
sundheitswissenschaft, Rechtswissenschaft dabei, aber, 
ich glaube, auch vier Ethiker und Ethikerinnen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss. Es gibt noch eine 

zweite Nachfrage.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Lassen Sie mich noch einen Satz sagen: Die Kommis-
sion hat aber ferner die Möglichkeit, weitere Expertinnen 
und Experten hinzuzuziehen, also beispielsweise auch 
Theologen. Das ist ausdrücklich so vereinbart.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Staatssekretär, ich erinnere noch mal an die Rede-

zeit.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Okay, Frau Präsidentin, ich werde mich jetzt kürzer 
fassen.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Das wird ja dann 
hinten angehangen, ne?)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Peterka, Sie haben noch die Möglichkeit einer 

zweiten Nachfrage.

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Vielen Dank, dass Sie so viel Zeit auf mich verwenden; 

das ehrt mich gewissermaßen. – Also noch mal: Ihr Mi-
nister hat ja gesagt, er möchte hier alle mitnehmen, da es 
sich um eine emotionsgeladene Diskussion handelt, vor 
allem beim Thema Abtreibung. Wie passt das dann zu-
sammen: nur Wissenschaftler in der Kommission bei ei-
ner emotionsgeladenen Diskussion? Das ist für mich ein 
Widerspruch.

(Zuruf der Abg. Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Denn – ich sage es noch mal –: Die Kirchen in 
Deutschland haben dazu jahrhundertelang auch eine Mei-
nung gehabt. Wie man zu der steht, darüber kann man 
sich streiten. Aber die Kirchen jetzt quasi nur an den 
Katzentisch zu setzen, das halte ich für fragwürdig. Viel-
leicht ist es ein neuer Ansatz im Kabinett, dass man die 

Kirchen hier quasi zurückdrängen möchte. Wäre das viel-
leicht auch eine Idee für andere Bereiche, Stichwort 
„Rundfunkstaatsvertrag“, „Aufsichtsgremien“? Da sind 
die Kirchen ja anscheinend noch gern gesehen. Will 
man da nicht vielleicht konsequent sein? Schlägt Herr 
Lauterbach vielleicht da auch vor, dass die Kirchen, der 
Moderne geschuldet, herausgenommen werden?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Nein, Minister Lauterbach ist in keinster Weise kir-
chenfern, auch als Privatmensch nicht. Das wüssten Sie, 
wenn Sie ihn kennen würden.

Ich glaube, man hat jetzt versucht, einen engeren wis-
senschaftlichen Diskurs zu führen. Wir haben es bewusst 
so formuliert – ich habe es eben mit Überschreitung der 
Zeit gesagt –, dass es die Möglichkeit gibt, Theologinnen 
und Theologen hinzuzuziehen, um ethische Fragen mit 
einem weiter gefassten Horizont zu diskutieren. Insofern 
ist es aus Sicht der Bundesregierung kein Widerspruch, 
dass man nur Nichttheologen und andere Disziplinen in 
dieser Kommission hat.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Dann gibt es zum Thema noch zwei 

weitere Nachfragen. Die erste Nachfrage stellt der Kol-
lege Pilsinger.

Stephan Pilsinger (CDU/CSU):
Hochgeschätzter Herr Staatssekretär, ich habe zu dem 

Thema „bioethische Fragen“ noch eine Nachfrage: Seit 
dem 1. Juli 2022 wurde der nichtinvasive Pränataltest auf 
das Vorliegen von Trisomie 13, 18, 21 in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen.

Wie schätzt die Bundesregierung die Gefahr der Aus-
weitung der Kassenfinanzierung auf weitere Tests für 
Krankheiten, die erst in den nächsten oder übernächsten 
Generationen ausbrechen können, oder auch auf Tests auf 
Krankheitsdispositionen wie den Diabetes Typ 1 oder das 
Brustkrebsgen ein? Und welche Maßnahmen zur gesetz-
lichen Regulierung pränataldiagnostischer Verfahren 
ohne therapeutischen Nutzen sind nach Kenntnis der 
Bundesregierung derzeit geplant – sowohl hinsichtlich 
des Zugangs zu derzeit vorhandenen, aber auch weiteren 
in Zukunft möglichen Tests sowie in Hinsicht möglicher 
Richtlinien zur Begrenzung von Forschungsmitteln für 
derartige Tests?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Sehr geehrter hochgeschätzter Herr Pilsinger, ich be-
antworte natürlich Ihre Frage sehr gern. – Wir haben ja 
mehrere Beschlüsse gefasst. Auch der Gemeinsame 
Bundesausschuss, der G-BA, hat ja am 19. August 2021 
Beschlüsse zu den nichtinvasiven Pränataltests, den so-
genannten NIPTs, zur Klärung verschiedener Fragen ge-
fasst.

Nehmen wir das Beispiel Trisomie. Wir wissen natür-
lich, dass das eine große ethische Frage ist. Oftmals wird 
gesagt, dass über diese Fragen, die Sie eben angespro-
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chen haben, das Parlament entscheiden sollte und nicht 
der Gemeinsame Bundesausschuss. Das ist ja immer eine 
Frage, die wir im politischen Bereich diskutieren. Herrn 
Hüppe hat diese Frage bei vielen Themen immer beschäf-
tigt: Kann man die Themen durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss entscheiden?

(Zuruf des Abg. Tino Sorge [CDU/CSU])
Kann man die Themen von einem Gremium entscheiden 
lassen, das nur eine abgeleitete Kompetenz hat? Oder 
muss das das Parlament selbst entscheiden?

Wir haben natürlich die Strukturen in Deutschland,
(Nina Warken [CDU/CSU]: Uhrzeit!)

dass wir verschiedene Fragen –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Staatssekretär, die Uhr! Die Zeit ist vorbei.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

– dem Gemeinsamen Bundesausschuss zur Entschei-
dung geben. Das ist der Hintergrund. Vielleicht stellen 
Sie noch eine Nachfrage, dann kann ich noch mal ein 
bisschen – –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Er hat keine Nachfragemöglichkeit mehr, aber viel-

leicht kommt noch eine andere Frage.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Okay. – Er wollte natürlich seine Frage ein bisschen 
vorziehen. Insofern okay, alles gut.

(Stephan Pilsinger [CDU/CSU]: Das ist eine 
andere Frage!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Die nächste Fragestellerin ist Tina Rudolph für die 

SPD-Fraktion.

Tina Rudolph (SPD):
Hochgeschätzter Herr Staatssekretär, ich wollte noch 

mal auf die Kommission zurückkommen und wollte Sie 
eigentlich nur fragen, ob Sie nicht auch glauben, dass es 
für einen säkularen Staat, in dem wir ja nun mal leben, 
auch wenn das vielleicht nicht allen gefallen mag, eigent-
lich eine ganz gute Besetzung ist. Ich habe zumindest 
auch einige ehemalige Mitglieder des Deutschen Ethik-
rates darunter gesehen. Ist es nicht gut, dass es, wenn es 
um so hohe wichtige Rechtsgüter geht, keine reine Glau-
bensfrage ist?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Wir haben ja viele Fragen hier im Bundestag, zum 
Beispiel auch, was die sogenannte Sterbehilfe anbelangt, 
unter vielen Blickwinkeln diskutiert. Und es ist immer 
die Frage, mit welchen Leuten ich ethische Fragen dis-
kutiere. Ich bin zwar auch in der Evangelischen Kirche 

engagiert – ich bin als Privatperson Synodaler –, aber ich 
antworte ja hier für die Bundesregierung.

Wenn man sieht, wie unsere Gesellschaft momentan 
aufgestellt ist, können Fragen, die in erster Linie ethisch 
sind, auch von Ethikern gut beantwortet werden. Und 
wenn wir solche Fragen auf wissenschaftlicher Basis, 
wie der Minister das formuliert hat, beantwortet haben 
wollen, glaube ich, ist es schon vernünftig, dass man 
Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, 
erst mal tagen lässt. Die Möglichkeit, Leute hinzuzuzie-
hen, halte ich für vernünftig und halte ich auch für sach-
gerecht.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Der nächste Fragesteller auch noch mal 

zu diesem Themenbereich ist Hubert Hüppe.

Hubert Hüppe (CDU/CSU):
Herr Staatssekretär, da Sie mich freundlicherweise er-

wähnt haben, haben Sie meine Frage ja schon fast provo-
ziert. Ich habe in dem Zusammenhang auch eine Frage, 
weil es zu den reproduktiven Rechten oder Nichtrechten 
gehört.

Dieser NIPT ist eine Krankenkassenleistung, und es 
zeigt sich, dass das Wissen um eine Behinderung – zum 
Beispiel einer Trisomie – in den meisten Fällen zu einer 
Abtreibung führt. Inwieweit stellen Sie eine Verfestigung 
der eugenischen Tendenzen fest, und was tun Sie da-
gegen? Und wie erklären Sie es sich eigentlich, dass auf 
der einen Seite beim Gendiagnostikgesetz gesagt wird, 
das Geschlecht dürfe nicht mitgeteilt werden, weil das 
möglicherweise zu selektiven Abtreibungen von weibli-
chen Föten führt, während es auf der anderen Seite of-
fensichtlich als nicht so diskriminierend empfunden wird, 
dass das Wissen um die Behinderung eines Kindes mög-
licherweise dazu führt, dass abgetrieben wird?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Auf der einen Seite gibt es das Selbstbestimmungs-
recht, auch das reproduktive Selbstbestimmungsrecht. 
Jeder muss über sein Leben und sozusagen seine Repro-
duktion entscheiden können. Auf der anderen Seite haben 
wir, wenn wir politische Entscheidungen treffen, die be-
sondere Verpflichtung – auch eine gesellschaftliche Ver-
pflichtung –, zu schauen, welche Wirkungen diese in die 
Gesellschaft hinein haben. Und in diesem Zusammen-
hang geht es darum, welche Wirkungen der Bluttest hat, 
der nichtinvasive Test, den der G-BA unter bestimmten 
Voraussetzungen zugelassen hat.

Es ist aber schon so – das möchte ich auch ausdrück-
lich sagen –: Es muss sichergestellt sein, dass die Wahr-
nehmung des Selbstbestimmungsrechts – dieser neue 
Test kostet zwischen 200 und 300 Euro – nicht am Geld-
beutel scheitert, wozu es kommen könnte, wenn der Test 
nicht von den Kassenkassen bezahlt werden würde. Hier 
muss man eine Abgrenzung vornehmen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.
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(Stephan Brandner [AfD]: Er verstößt beharr-
lich gegen die Regeln!)

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Ich finde die Entscheidung, diesen Test unter gewissen 
Voraussetzungen zuzulassen, sachgerecht und vernünftig.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Wir haben noch zwei Fragestellerinnen zu diesem The-

ma, und dann schließe ich diese Nachfragerunde dazu. – 
Zunächst Kathrin Vogler.

Kathrin Vogler (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Herr Staatssekretär, 

ich will noch mal auf die Regierungskommission zurück-
kommen. Wir wissen ja, dass es bei Gesetzesvorhaben 
häufig nicht nur darauf ankommt, hochdekorierte wissen-
schaftliche Expertinnen und Experten anzuhören. Alle 
Personen, die in die Kommission berufen wurden, sind 
dies sicherlich, und ich bin auch überzeugt davon, dass 
es wichtig ist, Ethikerinnen, Juristinnen, Medizinerin- 
nen da einzubeziehen. Wir erleben es aber relativ häufig, 
dass wir es, wenn Gesetze auf die Praxis „prallen“, mit 
Schwierigkeiten zu tun haben. Warum haben Sie eigent-
lich keine Ärztinnen und Ärzte aus der Praxis, die bei-
spielsweise Schwangerschaftsabbrüche durchführen, ein-
bezogen? Warum haben Sie eigentlich keine Personen 
einbezogen, die Frauen in Schwangerschaftskonflikten 
beraten und unterstützen?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Liebe Frau Vogler, recht herzlichen Dank für die Fra-
ge. – Das hätte man sicherlich machen können. Man hätte 
auch Praktikerinnen und Praktiker in diese Kommission 
beratend hinzuziehen oder auch als Mitglied installieren 
können. In dieser Kommission sind aber nicht nur Se-
xualwissenschaftler, sondern auch Ärztinnen und Ärzte, 
sodass dem wissenschaftlichen und dem praktischen Er-
fahrungsschatz dort Rechnung getragen wird.

Ich kann hier das ergänzen, was ich vorhin schon ge-
sagt habe: Man will in diese Kommission von Fall zu Fall 
auch Praktiker und Praktikerinnen hinzuziehen. – Das ist 
eine Anregung, die wir sicherlich gerne aufnehmen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Die letzte Fragestellerin zu diesem 

Thema ist Corinna Rüffer.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank für die Möglichkeit. – Ich will an dieser 

Stelle an Herrn Pilsinger anschließen. Der G-BA hat ein-
deutig klargestellt, dass die Frage „NIPT und Kassen-
finanzierung“ eine unendlich weite ethische Dimension 
hat. Es geht hier nicht nur um die Trisomien, aber eben 
auch um sie.

Ich möchte an dieser Stelle wirklich darauf hinweisen: 
Wir haben am 21. März den Welt-Down-Syndrom-Tag. 
Wir sollten nicht nur an diesem, sondern an jedem Tag 

daran denken, dass Menschen mit Trisomie 21 in dieser 
Gesellschaft eine Existenzberechtigung haben. Das ist 
keine Frage der Selbstbestimmung. Es gibt ganz viele 
andere Fragen im Bereich der Kassenfinanzierung – 
Zahnersatz, Hörgeräte, Brillen etc. –, wo man sagen 
kann: Darüber müssten wir wirklich diskutieren. – Genau 
an dieser Stelle finde ich die Argumentation aber fehlge-
leitet.

Ich möchte von Ihnen wissen: Wo liegt denn eigentlich 
der medizinische Nutzen des Tests auf Trisomie 21, der 
laut Gendiagnostikgesetz Voraussetzung ist?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Ich habe ja eben gesagt, dass es eine Abwägung ist. 
Das ist eine Entscheidung des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. Wir haben ja die Struktur, dass wir viele Fragen 
im Bereich der Medizin dem G-BA zur abschließenden 
Entscheidung übertragen. Das Bundesministerium für 
Gesundheit hat sich dazu nicht geäußert.

Ich habe gesagt, das ist eine Abgrenzung. Auf der 
einen Seite gibt es das reproduktive Selbstbestimmungs-
recht, und auf der anderen Seite stehen die Fragen: Wel-
che Wirkungen hat eine politische Entscheidung bzw. 
eine Entscheidung des G-BA in die Gesellschaft hinein? 
Welche gesellschaftlichen Wirkungen entfaltet das? – 
Und ich habe ebenfalls gesagt – das ist eine Meinung, 
die man auch haben kann –, dass die Wahrnehmung des 
Selbstbestimmungsrechts – dieser Bluttest ist eine nicht-
invasive Möglichkeit, die harmloser ist und nicht zu Fehl-
geburten führen kann – nicht vom Geld abhängen darf.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Das war meine Argumentationslinie in dem Zusam-
menhang.

(Michael Brand [Fulda] [CDU/CSU]: Das ist ja 
nun wirklich keine Antwort auf die Frage!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Wir kommen zur Frage 3 des Abge-

ordneten Stephan Brandner:
Setzt sich der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl 

Lauterbach, für flächendeckende Obduktionen von Personen 
ein, die in zeitlicher Nähe zu einer Impfung gegen das Coro-
navirus oder in zeitlicher Nähe zu einer Infektion mit dem 
Coronavirus gestorben sind, und wie begründet er seine Ant-
wort?

Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Frau Präsidentin! Herr Kollege, ich beantworte Ihre 
Frage wie folgt: Nach § 25 Absatz 1 Infektionsschutz-
gesetz entscheidet das örtlich zuständige Gesundheitsamt 
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über die erforderliche Ermittlung bei Todesfällen im Zu-
sammenhang mit einer Infektion mit dem SARS-CoV-2- 
Erreger oder einer entsprechenden Schutzimpfung. Wenn 
sich ergibt oder anzunehmen ist, dass ein Verstorbener 
„krank, krankheitsverdächtig … oder Ausscheider war“ 
oder „durch eine Schutzimpfung oder andere Maßnahme 
der spezifischen Prophylaxe eine gesundheitliche Schä-
digung erlitten hat“ – so der sperrige Wortlaut des Ge-
setzes –, kann eine Obduktion angeordnet werden. Die 
Entscheidung liegt aber in der Zuständigkeit der jewei-
ligen Behörde vor Ort.

Daneben können grundsätzlich auch Krankenhäuser 
Obduktionen zu Forschungszwecken oder zur Qualitäts-
sicherung durchführen. Über die Anordnung einer Sek-
tion zur Qualitätssicherung entscheidet die behandelnde 
Ärztin bzw. der behandelnde Arzt; die Sektion bedarf in 
den meisten Bundesländern der Zustimmung der Ange-
hörigen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie haben gerne die Möglichkeit von Nachfragen.

Stephan Brandner (AfD):
Sie haben jetzt wieder sehr schön irgendwas vorgele-

sen, was ich natürlich – man glaubt es kaum – auch selber 
hätte lesen können. Meine Frage war etwas weiter ge-
stellt, und zwar dahin gehend, ob sich der Bundesgesund-
heitsminister dafür einsetzt, also aktiv etwas dafür tut, 
diese Vorschriften vielleicht mal dahin gehend zu ändern, 
dass flächendeckend Obduktionen durchgeführt werden, 
um herauszufinden, was noch alles an Nebenwirkungen – 
neben dem hier angesprochenen Versterben – als Folge 
des Impfzwangs aufgetreten ist. Dazu kommen wir aber 
möglicherweise gleich noch im Rahmen der nächsten 
Frage.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Das wollte ich gerade sagen.

Stephan Brandner (AfD):
Ja, genau; ich wollte jetzt nicht vorgreifen. – Hier 

wollte ich jetzt noch mal nachfragen. Es gab neben den 
Todesopfern aufgrund der Impfung ja auch wirtschaftli-
che Opfer, beispielsweise diejenigen, die in Einrichtun-
gen tätig waren, in denen die Impfpflicht bestand, sich 
aber aus ernster Sorge um ihre Gesundheit nicht haben 
impfen lassen. Oder denken Sie beispielsweise auch an 
die Soldaten der Bundeswehr, die gesagt haben: Nein, ich 
habe ernste Sorgen; ich lasse mich nicht impfen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Bitte kommen Sie zu Ihrer Nachfrage.

Stephan Brandner (AfD):
Ich sehe nichts Rotes, Frau Präsidentin.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie kennen aber die Zeit für eine Frage.

Stephan Brandner (AfD):
Die haben zu Hunderten, zu Tausenden ihre Jobs ver-

loren. Gibt es Ambitionen des Bundesgesundheitsminis-
ters, auf diese wirtschaftlichen Impfopfer zuzugehen und 
bei denen für Wiedergutmachung zu sorgen?

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Brandner, Sie haben die Möglichkeit, auch noch 

eine zweite Nachfrage zu stellen.

Stephan Brandner (AfD):
Oder finden Sie die Antwort auf Ihrem Zettel nicht?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Zunächst einmal ist es so, dass alle Ärztinnen und 
Ärzte des Gesundheitsamtes Verstorbene untersuchen 
und obduzieren können, wenn durch Impfung ein gesund-
heitlicher Schaden entstanden ist. Wir haben – das war 
auch meinem Minister sehr wichtig – bis Ende 2022 
seitens des BMG auch den Aufbau eines zentralen Re-
gisters für Obduktionen von an Covid-19 Verstorbenen 
an der Uniklinik der RWTH Aachen gefördert, um Trans-
parenz herzustellen. Das ist sicherlich auch in Ihrem Sin-
ne. Das Register trägt auch zu einem besseren Verständ-
nis von Covid-19 und damit zu einer verbesserten 
Patientenversorgung bei.

Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Coronaer-
krankung stehen, werden derzeit vom Robert-Koch-Insti-
tut erfasst und gehen in die Statistik des RKI ein. Auch im 
Pandemieradar des RKI sind die aktuellen Todeszahlen 
pro Kalenderwoche immer einsehbar gewesen, um ge-
rade auch die Transparenz herzustellen, –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Staatssekretär.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

– die Sie immer gefordert haben.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Brandner hat jetzt noch die Möglichkeit einer 

zweiten Nachfrage. Bitte.

Stephan Brandner (AfD):
Das war jetzt abrupt zu Ende.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Ja, weil die Zeit zu Ende war.

Stephan Brandner (AfD):
Okay. Danke schön. – Im Rahmen dieser sogenannten 

Coronapandemie oder -epidemie bzw. Coronahysterie 
wurden in der vergangenen Wahlperiode ja sehr viele 
Maßnahmen seitens der Bundesregierung ergriffen – da-
ran war ja auch die SPD beteiligt –, die sogar Herr 
Lauterbach inzwischen als Schwachsinn bezeichnet. Es 
gab Maßnahmen wie Maskenzwang, Einsperren von Per-
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sonen, Rodelverbote, Leseverbote auf Parkbänken, mo-
natelanger Grundrechtsraub, Demonstrationsverbote 
und solche Geschichten, einen faktischen Impfzwang – 
ich habe es gerade erwähnt – für Soldaten und für Per-
sonal in Pflegeberufen. Welche von diesen von Herrn 
Lauterbach teilweise als Schwachsinn bezeichneten 
Maßnahmen würde die Bundesregierung heute nicht 
mehr ergreifen unter dem Gesichtspunkt, dass man mög-
licherweise auch in Ihrer Partei etwas schlauer geworden 
ist?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Wenn man die Pandemie Revue passieren lässt, muss 
man natürlich sagen, dass Grundrechte Abwehrrechte 
gegenüber staatlichen Maßnahmen sind und – das ist ja 
auch gerichtlich festgestellt worden – dass die eine oder 
andere Maßnahme sicherlich auch unverhältnismäßig ge-
wesen ist.

(Stephan Brandner [AfD]: Ja, welche? Sagen 
Sie es mal! Welche würden Sie nicht mehr 
ergreifen?)

– Herr Brandner, Sie müssen natürlich sehen: Als am 
Anfang der Pandemie in Altenheimen ein Drittel der 
Leute gestorben ist, konnte man ja nicht wissen, wie 
sich das entwickelt; das muss man ganz ehrlich sagen. 
Jetzt rückblickend das eine oder andere zu betrachten, 
ist vielleicht sogar leichtfertig. Man kann leicht sagen, 
das hätte man nicht machen sollen.

(Stephan Brandner [AfD]: Was konkret?)
– Ich meine diese Geschichte, dass man nachts nicht 
rausdurfte. Auch der Minister hat beispielsweise aus-
drücklich gesagt, dass es in der zweiten, dritten, vierten 
Welle sicherlich problematisch war, dass an den Schulen 
kein Unterricht stattgefunden hat. Das hat sicherlich so-
ziale Auswirkungen auf Schüler und Schülerinnen ge-
habt, –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

– die zum Teil schwerwiegend waren. Das muss man 
ehrlich sagen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Vielen Dank. – Dann kommen wir zur nächsten Frage 

des Abgeordneten Brandner, Frage 4:
Wie hoch war zum 28. Februar 2023 nach Kenntnis des 

Bundesministers für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach, die An-
zahl gemeldeter Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, die im 
Anschluss an eine Impfung mit einem der zugelassenen Covid- 
19-Impfstoffe aufgetreten sind?

Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Frau Präsidentin! Herr Brandner, bei der Betrachtung 
von Verdachtsmeldungen – Sie haben es eben schon an-

gesprochen, jedenfalls zum Teil – ist unter anderem im-
mer die Anzahl der mit dem jeweiligen Impfstoff durch-
geführten Impfungen zu berücksichtigen. In Deutschland 
wurden in dem Zeitraum vom 27. Dezember 2020 bis 
zum 28. Februar 2023 über 192 Millionen Covid-19-Imp-
fungen verabreicht.

Im genannten Zeitraum wurden dem Paul-Ehrlich-In-
stitut insgesamt 338 419  Verdachtsfälle von Nebenwir-
kungen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Covid- 
19-Impfung mit einem der in Deutschland zugelassenen 
Covid-19-Impfstoffprodukte gemeldet. Dabei ist aber 
Folgendes zu beachten:

Die gemeldeten Fälle in zeitlicher Nähe zu einer Imp-
fung müssen nicht unbedingt in ursächlichem Zusam-
menhang mit einer Impfung stehen. Das ist der erste 
Punkt.

Der zweite Punkt. Zudem bezieht sich die Zahl der 
Verdachtsfälle auf sämtliche Verdachtsmeldungen, un-
abhängig von Intensität oder Qualität der etwaigen Ne-
benwirkungen. Umfasst ist damit auch die Beschreibung 
von Schmerzen, zum Beispiel an der Infektionsstelle, 
durch die geimpften Personen.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Sie können gern nachfragen.

Stephan Brandner (AfD):
Ich hoffe, Sie werden jetzt nicht weiterrechnen und 

dann zu dem Ergebnis kommen, dass es gar keine Impf-
nebenwirkungen gab; denn dann stünde Ihre Aussage im 
Widerspruch zu der Ihres Ministers, der im Staatsfunk 
vor einigen Tagen eingeräumt hat,

(Zuruf der Abg. Stephanie Aeffner [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

dass es tatsächlich pro 10 000 Impfungen ungefähr einen 
schweren Fall gab. Wenn man das mal hochrechnet, spre-
chen wir in Deutschland über 5 000 bis 10 000 schwere 
Impfnebenwirkungsfälle. Diese Zahl übersteigt die Zahl 
der Conterganfälle Anfang der 60er-Jahre um ein Mehr-
faches.

Was die Sache noch schlimmer macht, ist die Tatsache, 
dass es von vornherein warnende Stimmen, nicht zuletzt 
aus der Alternative für Deutschland, gab, die gesagt 
haben: Leute, das ist nicht nebenwirkungsfrei. Ihr müsst 
draußen richtig aufklären, damit die Menschen sich ein 
Urteil bilden können. – Herr Lauterbach hat noch am 
14. August 2021 getwittert, es sei eine „nebenwirkungs-
freie Impfung“, die „quasi“ gratis wäre. Er hat bei „Anne 
Will“ gesagt, Impfungen seien mehr oder weniger ne-
benwirkungsfrei. Und jetzt stellt sich heraus, es sind 
Menschen daran gestorben und es gibt Tausende von 
Menschen, die tatsächlich unter den schweren Impf-
nebenwirkungen leiden.

Welche Konsequenzen ziehen Sie denn bitte schön 
daraus, dass diese Impfhysterie – Menschen wurde ja 
auch gesagt: ihr werdet alle sterben, wenn ihr euch nicht 
impfen lasst –
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Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie zum Schluss.

Stephan Brandner (AfD):
– tatsächlich Todesopfer und schwere Opfer, was die 

Gesundheit angeht, gefordert hat?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Herr Brandner, das Paul-Ehrlich-Institut hat seit 
Beginn der Impfkampagne ganz transparent – ich habe 
das eben gesagt – über Verdachtsmeldungen von un-
erwünschten Arzneimittelwirkungen – das sind die Impf-
nebenwirkungen – und Impfkomplikationen auf seiner 
Internetseite berichtet. Die Zahlen waren immer trans-
parent; wir haben die teilweise auch im Gesundheitsaus-
schuss vorgetragen.

Inzwischen gibt es eine umfangreiche Datenlage 
zur Sicherheit der verwendeten Covid-19-Impfstoffe. 
Schwerwiegende Nebenwirkungen nach Impfungen tre-
ten sehr selten – in weniger als einem Fall von 10 000 
Fällen – bzw. selten – in weniger als einem Fall von 1 000 
Fällen – auf. Das ist die Statistik, die man überall nach-
lesen kann.

Das Paul-Ehrlich-Institut hat auch die regelmäßigen 
Sicherheitsberichte auf seiner Seite veröffentlicht. Die 
Frage ist aber, ob es schwere Nebenwirkungen sind. 
Das ist immer die Frage: Sind es schwere Nebenwirkun-
gen, oder sind es keine schweren Nebenwirkungen?

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Wenn es schwere Nebenwirkungen sind, greift das 
Opferentschädigungsrecht, das Soziale Entschädigungs-
recht, mit dem die Leute auch die bestmögliche – –

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Staatssekretär, Herr Brandner hat noch eine 

zweite Nachfrage. Darauf können Sie sicherlich noch ant-
worten.

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Okay. – Herr Brandner, ich habe mal wieder zu lange 
gesprochen.

Stephan Brandner (AfD):
Bei uns überlappen sich immer so ein bisschen die 

Fragen und Antworten.

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Herr Brandner, die zweite Nachfrage, bitte.

Stephan Brandner (AfD):
Ja, ja, selbstverständlich. – Also, jetzt wird hier alles 

wieder relativiert, alles sei halb so schlimm. Erzählen Sie 

das mal den Tausenden von Impfopfern draußen und den 
Tausenden von Hinterbliebenen von Impftoten draußen, 
dass das alles halb so wild wäre und immer alles trans-
parent gewesen wäre! Herr Lauterbach hat bis zum Ende 
das Gegenteil behauptet: Die Impfung wäre nebenwir-
kungsfrei, sie wäre gesundheitsfördernd, und man würde 
sterben, wenn man sich nicht impfen lässt. – Das erklären 
Sie noch mal Ihrem Chef!

Jetzt gab es ja Gott sei Dank nicht nur diese Impf-
hysteriker – Lauterbach, Spahn und Co –, sondern es 
gab Hunderttausende Menschen auf den Straßen, die cou-
ragiert gegen Impfzwang vorgegangen sind, die gesagt 
haben: Klärt doch mal auf! – Die Alternative für Deutsch-
land im Bundestag und in den Landtagen hat gesagt: 
Leute, geht von dieser Hysterie zurück!

Inzwischen sind auch Sie schlauer geworden – Sie alle 
von mir aus rechts gesehen auch. Wir als Alternative für 
Deutschland, die Hunderttausenden von Menschen drau-
ßen, die drangsaliert wurden, die mit Polizeigewalt schi-
kaniert wurden, hatten recht und haben Menschenleben 
dadurch gerettet, dass wir sensibilisiert haben. Meinen 
Sie nicht, es ist an der Zeit, sich bei den Menschen, 
auch bei uns, zu entschuldigen, um Verzeihung zu bitten, 
wie Herr Spahn das mal formuliert hat?

Dr. Edgar Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Gesundheit:

Nein. Zunächst, Herr Brandner, habe ich die statisti-
schen Zahlen vorgetragen. Es ist so: Jede Impfnebenwir-
kung, die es gegeben hat – ich habe das aber dazu in 
Beziehung gesetzt, dass sie sehr selten waren –, ist natür-
lich eine Nebenwirkung. Es sind auch Leute gestorben an 
einer Impfung; das hat es sicherlich gegeben. Das ist auf 
jeden Fall bedauerlich. Aber ohne Impfung, wenn es die 
Impfung nicht gegeben hätte und wenn wir nicht so 
schnell einen Impfstoff wie den von BioNTech gehabt 
hätten, wären viel, viel mehr Menschen in Deutschland 
gestorben. Insofern war die Strategie, sich für Impfungen 
einzusetzen, wirklich richtig, meine sehr verehrten Da-
men und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Bernd 
Schattner [AfD]: Das glauben Sie immer 
noch? – Gegenruf des Abg. Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ein Hohn von euch gegenüber all den Toten!)

Aber die Menschen, die von Schäden betroffen sind, 
haben die bestmögliche Versorgung verdient; auch das 
hat der Minister gesagt. Wir haben das Opferentschädi-
gungsrecht, das Soziale Entschädigungsrecht. Jemand, 
der kausal aufgrund einer Impfung eine krankhafte Ne-
benwirkung oder einen Schaden davongetragen hat, hat 
entsprechend dem Sozialen Entschädigungsrecht einen 
Anspruch gegenüber dem Staat. Diese Menschen müssen 
die bestmögliche Unterstützung bekommen. Dazu steht 
auch das BMG.
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Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Damit sind wir am Ende der Fragestunde angekom-

men, zeitlich schon etwas über das eigentliche Ende hi-
naus. Vielen herzlichen Dank für die Antworten.

Wir kommen jetzt zum Zusatzpunkt 1:

Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion der CDU/CSU

Freiheit statt Verbote – Den mündigen Bürger 
stärken

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die CDU/ 
CSU-Fraktion der Kollege Dr. Thomas Gebhart.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Thomas Gebhart (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Was haben die meisten Ministerinnen und Mi-
nister der Ampelregierung gemeinsam? Sie haben ge-
meinsam, dass sie immer wieder Vorschläge machen, 
die darauf hinauslaufen, den Menschen etwas zu verbie-
ten. Ob das in die Lebenswirklichkeit der Menschen passt 
oder nicht, sei dahingestellt.

Wir haben vor zwei Wochen ein neues Beispiel dieser 
Ampelverbotspolitik erlebt, nämlich:

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wo genau lesen Sie im Gesetzent-
wurf den Begriff „Verbot“?)

Minister Habeck hat vorgeschlagen, ab dem kommenden 
Jahr neue Ölheizungen und neue Gasheizungen zu ver-
bieten. Dieses Verbot stellt für die Bürgerinnen und Bür-
ger in unserem Land eine enorme Herausforderung dar, 
und das in einer Zeit, in der die Menschen ohnedies hoch 
belastet sind.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Für uns Christdemokraten gilt: Wir sind für Klima-

schutz. Und es gilt: Auch Heizen muss Schritt für Schritt 
klimaneutral werden; das ist überhaupt keine Frage. Viele 
Bürgerinnen und Bürger denken genauso: Sie sparen 
Energie, sie nutzen eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach, sie investieren in wärmegedämmte Fenster. Sie 
tun dies aus Überzeugung und weil es sich lohnt – ohne 
Verbote. Bei Neubauten ist die Wärmepumpe ohnehin 
schon längst die Regel, und das ist gut so.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Der Bestand ist das Problem!)

Aber, meine Damen und Herren, das, was Sie jetzt 
vorhaben, sorgt bei den Menschen für eine völlige Ver-
unsicherung und für Angst.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie schüren die Angst! Sie schüren 
die!)

Tag für Tag häufen sich die Bürgeranfragen zu diesem 
Thema. Ich frage Sie, ich frage den Minister: Was sagen 
Sie dem 80-jährigen Rentnerehepaar,

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Härtefall! Härtefallregelung, ganz 
klar!)

das sich bei mir gemeldet hat, das seit 50 Jahren in seinem 
Wohnhaus wohnt, das sich die beiden hart und mühsam 
erarbeitet haben?

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie wollen es nicht hören, Herr 
Gebhart!)

Sie müssen ab dem kommenden Jahr Tag für Tag bangen, 
dass ihre Öl- oder Gasheizung nicht kaputtgeht.

(Timon Gremmels [SPD]: Die dürfen doch re-
pariert werden!)

Was sagen Sie denen? Das würde ich gerne mal wissen. 
Die meisten können sich einen Umstieg auf eine neue 
Heizungsform nicht einmal so nebenbei leisten,

(Beifall bei der CDU/CSU – Timon Gremmels 
[SPD]: Das wird gefördert!)

und bei den gestiegenen Preisen ist es für viele schlicht 
nicht machbar.

Was hinzukommt – und das wissen Sie –: Gerade bei 
älteren Häusern sind Wärmepumpen ohne teure Sanie-
rungen oftmals gar nicht sinnvoll einsetzbar. Es bräuchte 
zunächst einmal eine Sanierung, die mitunter mehrere 
Zehntausend Euro kostet. Wenn man dennoch ohne die 
Sanierung eine Wärmepumpe einsetzt, dann kann dies 
einen enorm hohen Stromverbrauch zur Folge haben. 
Bei dem heutigen Strommix macht dies auch unter Kli-
maschutzgesichtspunkten eigentlich kaum Sinn.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich habe mich in der letzten Woche bei mir vor Ort in 
der Südpfalz mit Vertretern der Handwerksinnung getrof-
fen. Die Leute aus der Praxis, die ganz genau wissen, was 
geht und was nicht geht, haben noch einmal klargemacht: 
Wir haben bei den Wärmepumpen im Moment extrem 
lange Lieferzeiten. Sie haben noch einmal klargemacht: 
Sie kämpfen in dieser Branche besonders mit einem 
enorm hohen Fachkräftebedarf.

(Zuruf des Abg. Bernhard Herrmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Deswegen – das ist kein Unwille, sondern das ist schlicht 
eine ganz realistische Betrachtung –: Ihre Verbotspläne 
sind in dieser Form schlicht und ergreifend nicht umsetz-
bar, weder personell noch technisch.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ihr Vorschlag, Herr Gebhart?)

Sie wollen verbieten. Was ist unsere Alternative?

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Da bin ich gespannt!)

Wir wollen ermöglichen.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Aha! Sie haben viel Zeit dafür 
gehabt!)
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Das ist der Unterschied. Wer sich entscheidet, eine neue 
Heizungsform zu installieren, der sollte dafür vom Staat 
gezielt unterstützt werden, so wie das seit vielen Jahren 
gängige Praxis ist.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Mit der Schuldenbremse?)

Aber jetzt schauen wir mal: Was ist im letzten Jahr 
passiert? Sie haben die Prämie für den Heizungstausch 
gekürzt. Das ist die Ampelrealität gewesen.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Für den Neubau, wo Sie Geld 
rausgehauen haben! – Gegenruf von der AfD: 
Halt doch mal deine Klappe!)

Und nicht nur da haben Sie gekürzt. Bei der Anzahl der 
KfW-Förderungen im Bereich „energieeffizientes Bauen 
und Sanieren“ gab es alleine in meiner Region, der Süd-
pfalz, im letzten Jahr einen Einbruch um 65 Prozent. Das 
hängt nicht nur mit gestiegenen Baupreisen und Zinsen 
zusammen, sondern das hängt auch damit zusammen, 
dass Sie im letzten Jahr ein Förderchaos veranstaltet 
und die Menschen an dieser Stelle total verunsichert ha-
ben.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Klimaschutz benötigt gezielte, verlässliche Förderpro-

gramme. Wir setzen auf gezieltes Fördern und weniger 
Verbieten. Ich appelliere an Sie: Lassen Sie auch Techno-
logieoffenheit zu! Auch das fehlt in Ihren Plänen.

(Timon Gremmels [SPD]: Nein!)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Kommen Sie zum Schluss, bitte.

Dr. Thomas Gebhart (CDU/CSU):
Kurzum: Ihre Verbotspläne, meine Damen und Herren, 

die Verbotspläne der Ampel, gehen an der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen vorbei. Deswegen sage ich Ihnen: 
Beenden Sie diese Verbotspolitik!

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Für die SPD-Fraktion hat das Wort Timon Gremmels.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Timon Gremmels (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Dr. Gebhart, liebe 
Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, das nenne 
ich mal Timing: An dem Tag, an dem das Umweltbundes-
amt darlegt, dass wir die Klimaziele im Verkehrssektor 
und unter anderem auch im Bereich der Gebäude ver-
fehlen, beantragen Sie hier eine solche Aktuelle Stunde. 
Das waren die Klimaschutzziele, die sich die Vorgänger-
regierung, an der Sie mitbeteiligt waren, gesetzt hat. Wir 
erreichen also unsere Klimaschutzziele in diesen Berei-
chen aktuell nicht, und Sie sagen: Das ist der beste Beleg, 

dass es nicht ausschließlich mit Förderprogrammen 
geht. – Die brauchen wir auch. Aber wir brauchen auch 
Ordnungsrecht, und wir brauchen ordentliche Beratung, 
meine sehr verehrten Damen und Herren.

Wir haben im Gebäudesektor viel erreicht.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Wir haben 
das erreicht! Vorher schon!)

Da haben wir laut den aktuellen Zahlen des Umweltbun-
desamts Gott sei Dank nur eine leichte Zielverfehlung. 
Unsere Bundesbauministerin Klara Geywitz hat hier eine 
sehr gute Politik gemacht.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Oh!)

Davon kann sich der Kollege Wissing noch eine Scheibe 
abschneiden. Wir sind auf dem richtigen Weg.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Das glaubt 
ihr selbst nicht!)

Aber was am heutigen Tag auch klar sein muss, ist, 
dass wir auch im Gebäudebereich voranschreiten müs-
sen. Dafür ist das neue Gebäudeenergiegesetz genau das 
richtige Mittel.

Wir müssen etwas tun. Wenn wir bis 2045 klimaneutral 
werden wollen und eine Heizung eine Lebensdauer von 
20 Jahren hat, müssen wir jetzt was tun. Es ist nicht so, 
Herr Dr. Gebhart, dass ab 2024 alle Heizungen ausgebaut 
werden müssen, was Sie suggerieren

(Dr. Thomas Gebhart [CDU/CSU]: Das habe 
ich gar nicht gesagt! Das habe ich überhaupt 
nicht gesagt!)

– das suggerieren bzw. unterstellen Sie –, sondern es geht 
darum, dass Heizungen, die neu eingebaut werden, zu 
mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrie-
ben werden müssen. Das ist der Weg, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren.

(Beifall der Abg. Isabel Cademartori Dujisin 
[SPD] – Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: 
Da klatscht ja nicht mal die Ampel!)

Es gibt verschiedene Optionen, und deswegen ist der 
Ansatz auch technologieoffen. Sie haben den aktuellen 
Gesetzentwurf nicht gelesen; er ist ganz klar technologie-
offen. Wir nennen das „gleichberechtigte Erfüllungs-
optionen“: Es gibt für den Neubau den Anschluss an ein 
Fernwärmenetz, es gibt die Wärmepumpe, es gibt den 
Einbau von Stromdirektheizungen. Für den Bestand ha-
ben wir auch die Biomasse dabei. Wir haben Pufferspei-
cher mit Photovoltaik dabei. Wir haben auch den Wasser-
stoff dabei. Und wir haben die Solarthermie dabei. Es gibt 
viele Erfüllungsoptionen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Suggerieren Sie den Menschen doch nicht, dass morgen 
sozusagen allen ihre Heizungen rausgerissen werden!

Wir haben auch lange Übergangsphasen vorgesehen. 
Es ist doch so, dass ich, wenn in meinem Viertel dem-
nächst ein Nahwärmenetz oder ein Fernwärmenetz ge-
baut wird, eine Übergangsfrist von bis zu zehn Jahren 
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habe. Bei einer Gasetagenheizung habe ich als Vermieter 
auch eine Übergangsfrist von bis zu sechs Jahren, wenn 
dort die Heizung umgestellt werden soll.

Wir schützen außerdem die Mieterinnen und Mieter, 
indem festgelegt wird, dass es keinen höheren Tarif geben 
darf als den Grundversorgungstarif. Auch da gibt es also 
den Schutz der Mieterinnen und Mieter, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren.

Und für alle, die sich jetzt Sorgen machen: Wir werden 
dafür sorgen, dass es nicht nur ordnungsrechtlich eine 
Beratung gibt, sondern auch ordentliche Förderprogram-
me. Es soll Direktzahlungen geben. Es soll Kredite ge-
ben; es soll stärkere steuerliche Förderungen geben. All 
das werden wir erreichen und umsetzen. Da müssen wir 
jetzt noch an die Bundesregierung appellieren, dass diese 
Förderprogramme genauso technologieneutral gestaltet 
werden, dass wir nicht ausschließlich den Einbau von 
Wärmepumpen fördern, sondern gleichberechtigt auch 
die anderen Erfüllungsoptionen. Das ist übrigens der 
richtige Weg, um die Energiewende auch im Gebäude-
sektor umzusetzen.

(Beifall der Abg. Dr. Nina Scheer [SPD])

Die Menschen – die Mieterinnen und Mieter, die Eigen-
tümer von kleinen Häuschen und auch ältere Ehepaare, 
die am Lebensabend stehen – müssen sich keine Sorgen 
machen. Es wird hier keiner alleine gelassen. Wir stützen 
und federn das ab, meine sehr verehrten Damen und 
Herren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Es hat sich gerade im letzten Jahr mit dem russischen 
Angriffskrieg auf die Ukraine gezeigt, dass Öl und Gas 
auf lange Frist teuer sind. Wir wissen nicht, wie sich das 
in der Zukunft entwickelt; deswegen ist es doch schlau, 
jetzt stufenweise auf erneuerbare Energien im Wärme-
bereich umzusatteln.

(Zuruf des Abg. Karsten Hilse [AfD])

Das ist langfristig für alle Mieterinnen und Mieter, für 
alle Eigentümer der richtige Weg, um nicht von Energie-
schocks betroffen zu sein. Langfristig ist erneuerbare 
Energie im Wärmebereich, im Gebäudebereich der beste 
Schutz vor steigenden Nebenkosten, und dafür steht diese 
Ampelregierung.

Wir werden, wenn dieser Gesetzentwurf eingebracht 
ist – bis jetzt ist er noch nicht mal durch das Kabinett –, 
als selbstbewusste Parlamentarier noch viele Möglichkei-
ten haben, da nachzuschärfen. Auch ich sage Ihnen ganz 
deutlich: Bevor wir jetzt 30 Jahre alte Öl- und Gashei-
zungen ausbauen, die man – und auch das steht ja im 
Gesetzentwurf – mit effizienten Heizungspumpen nach-
bessern kann, möchte ich die dafür benötigten Facharbei-
ter, Handwerker zunächst für den Neubau nutzen; denn 
auch da sind die Kapazitäten eng.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Hört! Hört! 
Ich bin gespannt!)

Ein letztes Wort, Frau Präsidentin. Wenn wir auf Wär-
mepumpen setzen, möchte ich, dass möglichst viele die-
ser Wärmepumpen made in Germany sind. Die Wert-
schöpfung der Energiewende auch im Gebäudebereich 
muss in Deutschland verankert sein.

Alles Gute, und Glück auf!
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Für die AfD-Fraktion hat das Wort Karsten Hilse.

(Beifall bei der AfD)

Karsten Hilse (AfD):
Wertes Präsidium! Meine Damen und Herren! Liebe 

Landsleute! Schaut man von außen auf dieses Land, 
dann traut man seinen Augen nicht: Das Land, das die 
ungezügelte freie Marktwirtschaft mithilfe der Ideen und 
des tatkräftigen Anpackens des großen Ludwig Erhard 
und seiner Mitstreiter in eine soziale und freie Marktwirt-
schaft umgewandelt hat, ist nun auf dem schnellsten We-
ge, dieses extrem erfolgreiche Wirtschaftsmodell in eine 
ungebremste Planwirtschaft, in eine Zwangswirtschaft 
zurückzubauen.

Das Modell der sozialen und freien Marktwirtschaft, 
welches von den Deutschen mit ungeheurem Fleiß, gro-
ßer Tatkraft, brillanten Ideen und hervorragender Bildung 
errichtet wurde, das aus der Erfindungskraft wuchs, in 
Wohlstand für alle umgesetzt wurde und von dessen 
Früchten nicht nur wir profitieren, sondern auch halb 
Europa, die ganze EU, in hohem Maße bis heute profi-
tiert, dieses extrem erfolgreiche Wirtschaftsmodell wol-
len Sie nun entweder direkt oder über den Umweg des 
undemokratischen Molochs EU in eine Zwangsplanwirt-
schaft umwandeln,

(Beifall bei der AfD)
einhergehend mit Enteignungen und der Verelendung des 
deutschen Volkes. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, 
dass Sozialisten und Kommunisten da Hand in Hand das 
nächste sozialistische Experiment starten, wohl wissend, 
dass alle Experimente von Sozialisten zur Katastrophe 
wurden – egal ob sie sich braun, rot oder bunt angemalt 
haben.

(Beifall bei der AfD)
Sie treten damit nicht nur die Arbeitsleistungen unserer 

Vorfahren mit Füßen, sondern Sie trampeln auch noch in 
unerhörter Weise auf den Gräbern der Opfer aller sozia-
listischen Diktaturen herum.

(Zuruf von der SPD)
Um zu verschleiern, dass hier ein Umbau hin zu einer 
sozialistischen Gesellschaft im Gange ist, in der den 
Deutschen der Traum vom eigenen Auto und der Traum 
vom eigenen Haus genommen werden soll, werden wohl-
klingende und irreführende Begriffe etabliert wie „große 
Transformation“ und „Great Reset“. Als verlogene Vor-
wände für diesen Umbau dienen der sogenannte Klima-
schutz und hin und wieder die Gesundheit. Die Mittel 
dazu heißen Verbote, Zwänge, Planvorgaben und Strafen.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 90. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 15. März 2023                                                                                                                                                                                                10751 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Timon Gremmels 



Um die Verbote nicht direkt erlassen zu müssen, haben 
die grünen Kommunisten hier auf der linken Seite und 
natürlich auch die linken und grünen Spinner, die im 
Moment in der CDU leider noch das Zepter schwingen – 
hoffentlich nicht mehr allzu lange –, zunächst die Gar-
rotte der Grenzwertverschärfungen ausgeheckt, die so 
lange angezogen werden – also die Grenzwerte abgesenkt 
werden –, bis den Herstellern im wahrsten Sinne des 
Wortes die Luft ausgeht. Erst werden sie zur Einhaltung 
frei erfundener Grenzwerte von CO2– und Stickoxid-
emissionen beim Automobil gezwungen, bis der Auto-
mobilindustrie dann schlussendlich per Verbot des Ver-
brennermotors quasi der Garaus gemacht wird. Als 
Begründung dafür wird den Menschen tagtäglich ein-
geredet, dass eine Klimaerwärmungskatastrophe drohe, 
für die allein die menschengemachten CO2-Emissionen 
verantwortlich seien. Tausende Wissenschaftler weltweit 
widersprechen dieser These.

(Beifall bei der AfD)

Die vermeintlich drohende Klimaerwärmungskatastro-
phe ist auch die Begründung für die jüngsten totalitären 
Ideen des Wirtschaftszerstörungsministers: Der lässt der-
zeit an Gesetzen schreiben, die mal eben die Verbrenner-
heizungen verbieten. Er nennt es zwar anders, aber das ist 
es, was er bezweckt. Viele Millionen Haushalte sollen 
gezwungen werden, ihre intakten Gas- oder Ölheizungen 
auf den Müll zu werfen und stattdessen unrentable Wär-
mepumpen zu installieren, die es nicht in ausreichender 
Zahl gibt und die, wenn es sie gäbe, von den Leuten nicht 
bezahlt werden könnten und für die der Strom nicht sicher 
und schon gar nicht bezahlbar zur Verfügung steht. Man 
fasst sich an den Kopf: Welch krankes Hirn denkt sich so 
etwas aus? Wie dreist muss man sein, um diese vernich-
tenden Gedanken mit aufgesetzter Unschuldsmiene un-
ters Volk zu bringen? Und wieder ist die Begründung 
dafür die vermeintlich drohende Klimakatastrophe.

Aber es geht noch schlimmer, es geht noch menschen-
verachtender, es geht noch freiheitsverachtender: Die 
EU-Kommission will Millionen von älteren Häusern für 
unbewohnbar erklären, wenn die Besitzer sie nicht bis 
2035 mit umweltschädlicher Wärmedämmung zupacken, 
weil sie ansonsten einen frei erfundenen Grenzwert über-
schreiten würden. Das betrifft ältere Häuser, in denen 
Generationen von fleißigen Bürgern geboren, auf-
gewachsen und gestorben sind; die sie errichtet, erneuert 
und vor allem mit ihrem Fleiß, mit ihrer Hände Arbeit 
bezahlt haben – ich weiß, „mit ihrer Hände Arbeit“ ist für 
Sie eher ein Fremdwort –; die sollen jetzt kalt enteignet 
werden. Die Begründung auch für diesen Generalangriff 
auf das eigene Volk: die vermeintlich drohende Klima-
erwärmungskatastrophe.

Wie skrupellos muss man sein, um all das zu tun? Wie 
krank muss man sein, um all das zu wollen? Wie dumm – 
vielleicht auch nur opportunistisch – muss man sein, um 
das alles abzunicken und umzusetzen? Liebe Landsleute, 
wacht endlich auf! Befreit euch als mündige Bürger von 
diesen Tyrannen! Raus aus der freiheitsfeindlichen und 
demokratieverachtenden EUdSSR mit all ihren korrupten 
Kommissaren! Raus aus der irrwitzigen und freiheitsver-
nichtenden Politik der Bundesregierung! Um mit 

Immanuel Kant zu schließen: Bedient euch endlich eures 
Verstandes, um euch aus dieser selbst verschuldeten Un-
mündigkeit zu befreien. – Wir stehen dafür an Ihrer Seite.

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD – Zuruf des Abg. Bernd 

Riexinger [DIE LINKE])

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Und für Bündnis 90/Die Grünen hat nun das Wort der 

Kollege Bernhard Herrmann.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bernhard Herrmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Wir haben über die Notwendigkeit 
von Härtefallregelungen gesprochen, zum Beispiel für 
80-Jährige oder ältere Ehepaare. Herr Gebhart, ich frage 
Sie aber auch: Was sagen Sie meiner vier Monate alten 
Enkelin, die noch im Jahr 2100 auf dieser Erde leben will 
und soll?

Neues Heizen, dauerhaft bezahlbar mit erneuerbaren 
Energien – ein wirklich alle betreffendes Thema. Ganz 
plötzlich? Nein. Aber es ist ein Thema, das bisher so 
sträflich vernachlässigt wurde, dass wir jetzt gerade 
beim Gebäudebestand alle Anstrengungen unternehmen 
müssen, dabei als Staat auch viel Geld in die Hand neh-
men und Förderungen verstärken müssen, damit sich die 
Umstellung wirklich alle leisten können und wir nicht 
viel zu viele mit den Kosten für unbezahlbar werdende 
fossile Energieträger zurücklassen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Anja 
Weisgerber [CDU/CSU]: Bezüglich der För-
derung besteht doch überhaupt noch keine 
Klarheit!)

Es geht um nicht weniger als um die Zukunft unserer 
Energieversorgung mit großen Chancen für unser Hand-
werk, für unsere Industrie, für weniger Energieabhängig-
keit und damit auch um ehrliche Antworten für langfristig 
bezahlbares Heizen. Umso tragischer sind die verbalen 
Ausfälle und Attacken so mancher in den Heizungsdebat-
ten der letzten Zeit. Die letzten Wochen haben gezeigt: 
Wenn einem in der Sache nichts einfällt, wenn man an 
konstruktiven Lösungen kein Interesse hat, dann macht 
man es sich einfach und greift gern zum Grünen-Bashing. 
Man betreibt hier Desinformation, Panikmache und un-
nötige Verunsicherung der Menschen. Der Ernsthaftig-
keit der Herausforderung wird die Debatte leider nicht 
gerecht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Zuruf der 
Abg. Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU])

Und wenn Sie von CDU/CSU für die heutige Aktuelle 
Stunde den Titel „Freiheit statt Verbote“ wählen, meinen 
Sie mit „Freiheit“ den Erhalt des Status quo, den Erhalt 
fossiler Energieversorgung? Und wenn Sie von der Stär-
kung des mündigen Bürgers sprechen, meinen Sie damit 
eine Stärkung durch die Kostenfalle Öl- und Gasheizung? 
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Damit verhöhnen Sie doch nur die Bürgerinnen und Bür-
ger mit ihren völlig berechtigten Sorgen. Sie betreiben 
hier Augenwischerei und verhindern ehrliche Debatten.

Eine gute Zukunft unserer Wärmeversorgung gestalten 
wir nur mit einem Umstieg auf Erneuerbare. Die fossile 
Energieversorgung ist teuer, wird teuer sein und teurer 
werden. Das wissen Sie, Herr Gebhart. Sie ist rückwärts-
gewandt und überholt. Wasserstoff und E-Fuels werden 
in Zukunft sehr begrenzt verfügbar sein. Es ist völlig 
illusorisch, die Zukunft unseres Heizens in zig Millionen 
Wohnungen in diesen Technologien zu suchen. Hier wer-
den Scheindebatten geführt und Ammenmärchen verbrei-
tet, während uns die Zeit für zukunftstaugliche Lösungen 
davonrast.

Zur Klarstellung, weil hier in den letzten Wochen ei-
niges an Falschinformationen und stark verkürzt die 
Runde gemacht hat: Das Gesetz verpflichtet niemanden, 
eine funktionierende Heizungsanlage, ganz gleich, ob Öl- 
oder Gasheizung, ab 2024 sofort auszutauschen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Timon Gremmels [SPD])

Die Übergangszeiträume sind, wie erklärt wurde, sehr 
lang. Bestehende Heizungen können weiterhin betrieben 
werden. Kaputte Heizungen können natürlich repariert 
werden. Die Bundesregierung schafft damit keine Ver-
bote. Wir sorgen für einen gestalteten Übergang von der 
fossilen zu einer modernen, erneuerbaren Wärmeversor-
gung.

Weil der Übergang für alle Menschen sozialverträglich 
sein muss und wir Überforderung gezielt vermeiden müs-
sen, wird das Gesetz auskömmliche mehrjährige Über-
gangsfristen, Ausnahme- und Härtefallregelungen vor-
sehen, auch beim Einbau neuer Heizungen. Wir führen 
Regelungen zum Schutz der Mietenden ein. Fehlinvesti-
tionen von Vermietenden dürfen nicht über horrende Be-
triebskosten auf Mietende verlagert werden. Weil es uns 
gerade nicht um Ideologie geht, sondern um die Siche-
rung unserer Wärmeversorgung, werden die Bürgerinnen 
und Bürger beim Umstieg die Wahl haben zwischen ver-
schiedenen Techniken: Anschluss an ein Wärmenetz, 
elektrische Wärmepumpen, Stromdirektheizung, Bio-
masseheizung und, ja, auch Hybridheizungen mit Antei-
len von Gas und Öl.

Dieses etwas sperrige und technisch klingende Gesetz 
zum Heizungsaustausch hat in Wahrheit eine soziale Aus-
richtung. Vielleicht geht es auch darum in der Kritik: 
Noch immer wohnen gerade Menschen mit geringerem 
Einkommen in älteren Gebäuden mit schlechtem ener-
getischen Standard und alten fossilen Heizungen. Diese 
Menschen dürfen wir nicht in der Kostenfalle sitzen las-
sen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Dr. Nina Scheer [SPD])

Dafür bedarf es endlich einer gesetzlichen Regelung.
Wir vernachlässigen auch die Sorgen derjenigen nicht, 

die im Umstieg eine ernstzunehmende finanzielle Belas-
tung sehen, darunter zahlreiche Vermieterinnen, Vermie-
ter und Eigenheimbesitzer/-innen. Gegen die Überlastung 

werden wir den Prozess für all diese Gruppen mit aus-
reichenden Mitteln für Förderprogramme sozial flankie-
ren.

Mein Appell an Sie hier im Saal: Führen wir eine ehr-
liche Debatte, frei von Parteiideologie und Polemik,

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU)
losgelöst von Lobbyinteressen und geleitet vom gemein-
samen Interesse, unser Land in die Energieunabhängig-
keit zu führen – Sie kennen die Ursache dieser Notwen-
digkeit – und für mehr Wohlstand für unsere Bürgerinnen 
und Bürger zu sorgen! Denn der Umstieg auf das Heizen 
mit Erneuerbaren birgt Potenzial für heimische Wert-
schöpfung. Vor allem verhindert eine verlässliche Regu-
lierung Fehlinvestitionen und gibt der Branche die drin-
gend benötigte Planungs- und Investitionssicherheit.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Michael Kruse [FDP])

Vizepräsidentin Yvonne Magwas:
Der nächste Redner ist für die Fraktion Die Linke 

Bernd Riexinger.
(Beifall bei der LINKEN)

Bernd Riexinger (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Seit ein Referentenentwurf zur Regulierung 
von Öl- und Gasheizungen an die Medien durchgesto-
chen wurde, kochen die Gemüter hoch. Die „Bild“-Zei-
tung macht sogar eine Kampagne unter der Überschrift 
„Habecks Wohn-Hammer kostet uns 1000 Milliarden 
Euro“.

Dass die CDU/CSU versucht, mit einer Aktuellen 
Stunde eins draufzusetzen, um aus der Stimmungsmache 
einige Stimmen abzukriegen, ist wenig verwunderlich. 
Warum gerade jetzt die ganze Aufregung? Im Koalitions-
vertrag war die Regelung bereits angekündigt, und im 
Koalitionsausschuss im Frühjahr letzten Jahres ist doch 
eindeutig vereinbart worden, dass ab dem 1. Januar 2024 
möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit 
erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das stand 
fest. Der Sachverhalt ist also längst bekannt und keine 
Überraschung.

(Zuruf des Abg. Jens Spahn [CDU/CSU])
Überraschend und fahrlässig ist, dass bis heute kein 

klares und durchgerechnetes Konzept von Robert Habeck 
vorliegt, geschweige denn ein fertiges Gesetz.

(Beifall bei der LINKEN)
Wer als Haus- oder Wohnungsbesitzer befürchten muss, 
dass die alte Heizung streikt, weiß neun Monate vorher 
nicht, was eigentlich auf ihn zukommt. Das ist nicht in 
Ordnung und stiftet Verwirrung, meine Damen und Her-
ren.

(Beifall bei der LINKEN – Kassem Taher 
Saleh [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist 
ein abgestimmter Entwurf!)

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 90. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 15. März 2023                                                                                                                                                                                                10753 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Bernhard Herrmann 



Tatsache ist: Wir können uns ein Weiter-so beim 
Thema Heizen nicht leisten. 30 Prozent der CO2-Emis-
sionen werden im Gebäudesektor verursacht.

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Unsachlich!)

Der Gebäudesektor droht seine Klimaziele weiterhin kra-
chend zu verfehlen. Die CDU will die geplante und drin-
gend nötige Regulierung nicht. Was will sie eigentlich 
stattdessen? Irgendwie werden es die Einwohner/-innen 
und der Markt schon richten.

Wie weit Sie damit kommen, zeigt die Realität: Bisher 
liegen wir bei der Wärmeerzeugung lediglich bei einem 
Anteil regenerativer Energie von rund 16 Prozent. Wenn 
Sie in diesem Tempo weitermachen, wird es nichts mit 
der Wärmewende. Wir brauchen Regulierung, und vor 
allen Dingen muss sie sozial sein. Für uns als Linke ist 
klar: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören un-
trennbar zusammen.

(Beifall bei der LINKEN)

Eine Wärmewende darf auf keinen Fall zulasten der 
Mieterinnen und Mieter gehen. Sie müssen ohnehin 
schon einen unverschämt hohen Teil ihres Einkommens 
fürs Wohnen ausgeben. Rund 58 Prozent der Bevölke-
rung leben zur Miete. Wenn diese Mehrheit durch Einbau 
von Wärmepumpen und Solaranlagen nicht noch mehr 
belastet werden soll, dann muss klar sein: Mieterhöhun-
gen nach Sanierungen dürfen nicht höher sein als die 
eingesparten Energiekosten.

Wir wollen ein günstiges Grundkontingent an Energie 
für alle. Alles, was über den durchschnittlichen Ver-
brauch hinausgeht, wird teurer. Damit werden sozial ge-
rechte Anreize zum Energiesparen gesetzt. Es sind nicht 
die unteren oder die mittleren Einkommensgruppen, die 
am meisten Energie verbrauchen. Es sind die Menschen 
mit den höchsten Einkommen. Da trauen Sie sich aber 
nicht ran.

Eine sozialökologische Wärmewende muss gesamt-
gesellschaftlich geplant und politisch gestaltet werden. 
Hierzu gehört vor allem eine umfassende kommunale 
Wärmeplanung. Das Potenzial von Sektorkopplung und 
Fernwärmenetzen ist noch lange nicht ausgeschöpft. 
Kommunen, Haus- und Wohnungsbesitzer müssen bei 
der Umstellung zum klimaneutralen Heizen organisato-
risch und finanziell unterstützt werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bundesregierung darf die privaten Haushalte nicht 
im Stich lassen. Sie muss bürokratiearme Kredit- und 
Förderprogramme auflegen und die bestehenden nach-
bessern.

Die wichtigen Fragen sind außerdem: Wie kann der 
Hochlauf für die Produktion von Wärmepumpen und al-
ternativen Heizungen organisiert werden? Wie können 
ausreichend Fachkräfte gewonnen, umgeschult und aus-
gebildet werden? Dazu braucht es eine aktive Arbeits-
marktpolitik und vor allem eine Aus- und Weiterbil-
dungsoffensive. Bei den Investitionen muss geklotzt 
und darf nicht gekleckert werden. Da müssen SPD und 

Grüne mit dem Kassenwächter Christian Lindner ein 
ernstes Wort reden, wenn es nicht bei hehren Ankündi-
gungen bleiben soll.

Wer wie die CDU von der Freiheit der mündigen Bür-
ger redet, bringt einiges durcheinander. Es ist doch die 
Klimakatastrophe, es sind doch hohe Energie- und Miet-
kosten, es ist doch die Jagd nach Höchstprofiten der 
Energiekonzerne, die die Freiheit der meisten Menschen 
bedrohen. Die Ampel hat offensichtlich kein ausreichen-
des Konzept und vor allen Dingen kein gemeinsames. 
Egal ob bei Gebäuden oder Verkehr – die Bilanz ist die 
gleiche: Klimaziele deutlich verfehlt.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Bernd Riexinger (DIE LINKE):
Ich bin fertig.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das ist gut. Das ist wirklich gut.

Bernd Riexinger (DIE LINKE):
Das muss geändert werden. Einen sinnvollen Beitrag 

der CDU dazu kann ich nicht erkennen.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Michael Kruse hat das Wort für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP – Jens Spahn [CDU/ 
CSU]: Jetzt kommt der mündige Bürger!)

Michael Kruse (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

„Freiheit statt Verbote“ – erst dachte ich, die Union sucht 
noch nach einem Titelvorschlag für unseren nächsten 
Bundesparteitag. Ich kann Sie beruhigen: Wir haben 
schon einen Titel für den nächsten Bundesparteitag, gar 
kein Problem.

(Julia Klöckner [CDU/CSU]: Ihr habt nur 
keine Themen mehr dafür!)

Selbstverständlich triggert es uns als Partei der Freiheit 
im besonderen Maße, wenn die Freiheit sogar im Titel der 
Aktuellen Stunde auftaucht. Was wir allerdings mit Frei-
heit meinen, ist natürlich

(Stephan Brandner [AfD]: … Unfreiheit! Le-
sen Sie mal bei Orwell nach!)

die Freiheit zur Verantwortung, nicht die Freiheit von 
Verantwortung. Diese Freiheit und diese Verantwortung, 
vor allem die Verantwortung, die sich aus der Freiheit 
ableitet, tragen wir als Partei der Freiheit natürlich, und 
in Wahrheit tragen wir sie als Volksvertreterinnen und 
Volksvertreter hier im Raum alle. Dieses Verantwor-
tungsgefühl hat uns vor eineinhalb Jahren in die Regie-
rung geführt. Das hat auch viel damit zu tun, dass mit 
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, 
vor eineinhalb Jahren kein Staat zu machen war. Deswe-
gen muss ich zunächst feststellen: Wer die Freiheit so 
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interpretiert, dass Freiheit ist, sich in die Büsche zu schla-
gen, dass Freiheit ist, keine Verantwortung mehr in die-
sem Land zu übernehmen, der hat die Freiheit nicht ver-
standen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP – Nina Warken [CDU/ 
CSU]: Wer hat sich damals in die Büsche ge-
schlagen? Wie war das mit den Büschen?)

Für uns ist diese Freiheit Selbstverpflichtung; denn sie 
erklärt, dass die Gesellschaft, der Staat und auch die Wirt-
schaft auf dem Einzelnen, seinen Befähigungen, seiner 
Entscheidungsautonomie und seinem Freiraum basiert, 
und deswegen fühlen wir uns diesen Werten auch ganz 
besonders verpflichtet.

In dieser Debatte geht es jetzt um Heizungen
(Jens Spahn [CDU/CSU]: Aha!)

und um die Frage, wie wir unsere ambitionierten Klima-
schutzziele erreichen. Sie haben sich in den letzten 16 Jah-
ren die Freiheit genommen, in dem Bereich ganz wenig 
zu machen. Das ist formal nicht verboten, aber es war für 
den Klimaschutz nicht gerade hilfreich.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen müssen wir, die wir jetzt die Regierung stellen, 
in diesem Bereich entsprechend mehr tun.

Wir haben uns, wie ich finde, auf sehr viele kluge 
Maßnahmen verständigt, und dazu gehört insbesondere, 
die Treibhausgasemissionen in den Mittelpunkt zu neh-
men.

(Stephan Brandner [AfD]: Superklug?! Super 
Unsinn ist das!)

Das ist das wichtigste Ziel; das wird auch an vielen Stel-
len in unseren gemeinsamen Vertragswerken deutlich. 
Deswegen haben wir gerade heute den Vorschlag unter-
breitet, dass wir bereits beginnend mit dem nächsten Jahr 
über alle Branchen und über alle Bereiche hinweg mit 
einem Emissionshandel starten.

(Stephan Brandner [AfD]: Ganz freiheitlich!)
Das ist das effektivste Instrument, um den Klimawandel 
zu bekämpfen.

(Stephan Brandner [AfD]: Feministische 
Emissionspolitik, oder?)

Wir laden Sie alle herzlich ein, zu überlegen, wie wir 
diesen Emissionshandel noch schneller umsetzen kön-
nen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Wer hat 
denn den Emissionshandel eingeführt? Das 
waren wir!)

Dass wir uns auf die Hauptziele konzentrieren, wird 
auch im Koalitionsvertrag deutlich; denn dort steht nicht 
nur ein Prozentwert bezogen auf die Heizungen der Zu-
kunft, sondern da steht vor allem auch, dass wir uns auf 
die effektive Reduktion der Treibhausgasemissionen 
konzentrieren wollen. Das heißt auch, man kann andere 
Wege gehen. Das Erste ist, dass wir über die Innovations-
klausel Dämmkonzepte ermöglichen. Das Zweite ist, 

dass wir selbstverständlich auch für die Beimischung 
von Wasserstoff in den Gasnetzen offen sind. Das ist 
schon heute technisch möglich: 10 Prozent sind gar 
kein Problem, 20 Prozent in den Netzen sind auch kein 
Problem, an 30 Prozent wird gerade gearbeitet. Die Hei-
zungsbauer arbeiten daran, 100 Prozent Wasserstoff ver-
brennen zu können.

(Stephan Brandner [AfD]: Haben wir denn 
genug Wasserstoff? Wo soll der herkommen?)

Deswegen ist es so wichtig, das Ziel in den Blick zu 
nehmen und sich nicht nur in einen einzigen Weg zu ver-
lieben, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP)
Genau das werden wir mit klugen Gesetzespaketen si-
cherstellen.

(Stephan Brandner [AfD]: Kein Strom und 
kein Wasserstoff! Wie soll das denn funktio-
nieren?)

Diese klugen Gesetzespakete sind der Öffentlichkeit in 
Entwürfen teilweise schon bekannt geworden.

(Stephan Brandner [AfD]: Feministische 
Klugheit!)

Sie haben folgende wesentliche Zielstellungen – ich 
nenne sie noch einmal –:

(Nina Warken [CDU/CSU]: So viel Klugheit 
war noch nicht zu erkennen!)

Das erste Ziel ist: Die Wohnkosten in diesem Land dürfen 
nicht weiter explodieren. Sie sind schon viel zu hoch.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Mit Ihren 
Vorschlägen steigen sie aber noch weiter!)

Das zweite Ziel ist: Wir wollen weiterhin technologie-
offen sein, und wir wollen bestehende Technologien wei-
terentwickeln. Denn so viel sei gesagt: Selbst wenn man 
der Meinung wäre, man müsste Gasheizungen verbieten – 
wir als Freie Demokraten sind dieser Meinung nicht –, 
müsste man zumindest betrachten, dass es viele noch 
ganz lange geben wird und dass auch in diesem Bereich 
schnelle Emissionsminderungen notwendig sind.

(Manfred Grund [CDU/CSU]: Reden Sie mal 
miteinander!)

Deswegen ist es weiterhin wichtig, technologieoffen zu 
sein und auch im Bestand zu optimieren. Und das Dritte 
ist, dass wir darüber unsere Klimaziele erreichen. Das 
betrifft nicht nur den Gebäudebereich, sondern alle Be-
reiche.

Wir sind der Meinung: Diese drei Ziele sind die großen 
Ziele, die wir erreichen wollen. Mit den Gesetzentwür-
fen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, wollen wir 
diese Ziele erreichen. Wenn das alles die Gesetzentwürfe 
des Wirtschaftsministeriums sicherstellen würden, wäre 
es gut. Da sie das noch nicht tun, nehmen wir uns an 
dieser Stelle die Freiheit, zu optimieren; denn wir kom-
men an dieser Stelle ganz sicher auch ohne Verbote aus. 
Genau das, was wir uns als Koalition vorgenommen ha-
ben, werden wir an dieser Stelle auch erreichen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
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(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Dr. Anja Weisgerber hat das Wort für die 

CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Anja Weisgerber (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Der Schweizer Philosoph Amiel hat einmal 
gesagt: „Gesunder Menschenverstand ist der Maßstab 
des Möglichen.“ Mit Ihren Initiativen zum Heizungsver-
bot, zum Werbeverbot für Süßigkeiten und Ihrem Zick-
zackkurs zum Verbot des Verbrennungsmotors hat die 
Ampel eines bewiesen: Der Maßstab des Möglichen ist 
Ihnen vollkommen abhandengekommen, und mit ge-
sundem Menschenverstand hat das, was Sie fabrizieren, 
überhaupt nichts mehr zu tun.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der AfD)

Fest steht: Wir alle wollen die Klimaschutzziele errei-
chen.

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sind Sie sicher?)

Wir alle wollen unsere natürlichen Lebensgrundlagen er-
halten.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Dann Ihr Konzept! Wie sieht es 
aus?)

Wir alle wollen den nachfolgenden Generationen einen 
intakten Planeten hinterlassen, aber über den Weg dahin 
müssen wir intensiv diskutieren. Wenn wir die Menschen 
verlieren, dann schaden wir der Gesellschaft und dem 
Klima.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir befinden uns jetzt an einer entscheidenden Weg-

gabelung: Gehen wir den Weg der Verbote, der Gänge-
lung und des Verzichts, oder gehen wir den Weg der 
Technologieoffenheit, der Anreize und der Freiheit? Die 
Ampel scheint den Weg der Verbote zu favorisieren,

(Timon Gremmels [SPD]: Das ist doch 
Quatsch! – Bernhard Herrmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Und Ihr Weg?)

und die Kosten wachsen den Menschen dabei über den 
Kopf. Ich kann Ihnen nur sagen: Das werden wir bekämp-
fen. Das ist der falsche Weg,

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wie ist Ihrer?)

und er endet in der Sackgasse.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Bei komplexen Themen wie beispielsweise der Zu-
kunft der Verbrennertechnologie ist ein Verbot absolut 
nicht geeignet, weil es technologische Entwicklungen 
abwürgt, weil es Arbeitsplätze gefährdet und unter Um-

ständen global sogar zu weniger Klimaschutz führt. Denn 
wenn wir die Klimaziele im Sektor Verkehr erreichen 
wollen, dann müssen wir alle Optionen ziehen, und 
dazu zählen neben der Elektromobilität, dem ÖPNV 
und dem Carsharing eben auch die synthetischen Kraft-
stoffe. Zur Wahrheit gehört auch: In der Pkw-Bestands-
flotte können wir die Klimaschutzziele nur erreichen, 
wenn auch synthetische Kraftstoffe und Biokraftstoffe 
verwendet werden. Beides lehnen die Grünen und die 
SPD aber ab.

(Isabel Cademartori Dujisin [SPD]: Das 
stimmt nicht! – Bernhard Herrmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist doch falsch, 
was Sie sagen!)

Das passt absolut nicht zusammen.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Daher ist es richtig, dass die FDP in diesem Punkt nun 
Lösungen von der EU-Kommission einfordert und dass 
wir in diesem Bereich technologieoffen bleiben. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen der FDP, Bundesminister 
Wissing ist zwar viel zu spät aufgewacht und viel zu 
spät tätig geworden, aber Sie haben uns an Ihrer Seite, 
und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den bevorstehen-
den Verhandlungen mit der EU-Kommission.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Jetzt Ihr Plan für die Heizung, bitte!)

Laut einer forsa-Umfrage aus der ersten Märzwoche 
lehnen mehr als zwei Drittel der Deutschen das Verbot 
des Verbrennungsmotors ab 2035 in der EU ab. Mit Ver-
boten in diesem Bereich verspielen Sie die Akzeptanz des 
Klimaschutzes. Liebe Grüne, das zeigt doch, dass Sie 
völlig an den Menschen vorbei regieren.

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist doch komplett falsch!)

Hinzu kommt Folgendes: Wenn Sie überall auf Strom 
umsteigen, auf „all electric“ im Bereich Wärmepumpen 
und im Bereich Elektromobilität, dann brauchen Sie auch 
genug CO2-neutralen Strom.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja!)

Und was machen Sie? Biomasse bremsen Sie aus.
(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt doch gar nicht!)

Der kleinen Wasserkraft wollten Sie den Garaus machen.
(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN]: Falsch, falsch!)
Die Potenziale der Sonnenenergie nutzen Sie nicht so, 
wie Sie es könnten,

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt überhaupt nicht! Das 
steht da drin! Welche Expertise haben Sie ei-
gentlich in dieser Debatte?)

und die Kernenergie nutzen Sie nur bis zum 15. April 
dieses Jahres und nicht bis zum Ende der Krise. Auch 
das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, passt 
überhaupt nicht zusammen.
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(Beifall bei der CDU/CSU)

Selbst wenn Deutschland den Individualverkehr voll-
ständig auf Elektromobilität umstellt, wird das im Rest 
von Europa nur schwer umsetzbar sein. Denken Sie bei-
spielsweise an den dann nötigen Ausbau der Ladeinfra-
struktur, der Stromnetze und an den ebenfalls notwendi-
gen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und im globalen 
Maßstab sieht es noch düsterer aus. Glauben Sie wirklich, 
dass die Menschen in Afrika, Südostasien und Latein-
amerika

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: China!)

bis zur Mitte des Jahrhunderts die Kaufkraft haben, sich 
in teuren Elektroautos fortzubewegen? Das wird eben 
nicht so kommen.

(Timon Gremmels [SPD]: Gucken Sie doch 
mal nach China! Stimmt doch gar nicht!)

Deutschland als Exportnation kann und muss seinen 
Klimaschutzbeitrag anders denken und gestalten, als es 
die Ampel vorschlägt.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Indien!)

Die Produktion von synthetischen Kraftstoffen kann auch 
eine Chance für die Wirtschaft sein. Die für die syntheti-
schen Kraftstoffe erforderlichen Elektrolyseure, die 
müssten doch wir produzieren, die müssen doch von 
Deutschland in die Welt geliefert werden.

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das machen wir auch!)

Wir kommen dem Pfad der Klimaneutralität nur näher, 
wenn wir uns am Möglichen orientieren, die Menschen 
mitnehmen und Politik mit gesundem Menschenverstand 
betreiben. Aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
Ampel, liegt Ihnen vollkommen fern.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU – Kassem Taher 
Saleh [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich bin 
so froh, dass Sie aktuell nicht in der Verant-
wortung sind! Sie würden das Land in den 
Ruin treiben!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Isabel Cademartori hat jetzt das Wort für 

die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Kassem 
Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Isabel Cademartori Dujisin (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir reden heute über Freiheit; darüber freue 
ich mich. Als traditionsreichste und älteste Freiheitspar-
tei, die damit begann, die Arbeiterklasse aus der Unter-
drückung zu befreien, die Frauen an die Urnen zu brin-
gen, und die jetzt Bürgerrechte für eine vielfältige und 
diverse Gesellschaft durchsetzt, sind wir, glaube ich, Ex-
perten beim Thema Freiheit

(Beifall bei der SPD – Stephan Brandner 
[AfD]: Verdammt lang her alles!)

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – das sind unsere 
Grundwerte im Hamburger Programm. Wir wissen aber 
auch, dass Freiheit nur in Verantwortung existieren kann 
und dass Freiheit auch eine materielle Komponente hat. 
Wer nämlich die notwendigen Ressourcen, die finanzielle 
Freiheit, seine Rechte wahrzunehmen, nicht hat, dem 
nützen Rechte auf dem Papier auch nicht viel.

Dasselbe gilt natürlich für die materiellen Grenzen 
unseres Planeten. Es gibt emissionsbedingte Grenzen, 
die wir einhalten müssen.

(Stephan Brandner [AfD]: So ein Quatsch!)

Wir sind uns ja alle einig – das haben alle, außer natürlich 
die ganz Verblendeten, heute bestätigt –, dass uns Klima-
schutz wichtig ist, dass wir die Klimaschutzziele errei-
chen wollen, und das heißt auch, Maßnahmen zur CO2- 
Reduktion voranzubringen.

(Stephan Brandner [AfD]: Man sollte das 
Klima vor Ihnen schützen!)

Also, wie schaffen wir es, diese materiellen Grenzen zu 
respektieren und die Freiheit zu bewahren, insbesondere 
im Mobilitätssektor? Mobilität ist seit jeher ein großer 
Ausdruck von Freiheit und auch von Wohlstand. Und es 
ist ein Fortschritt, dass wir vielen Menschen Mobilität 
ermöglicht haben; Mobilität ist sozusagen ein großes 
Freiheitsprojekt. Das größte Freiheitsprojekt der letzten 
Monate, wenn es darum geht, mehr Mobilität zu ermög-
lichen, hat die Union vehement bekämpft, nämlich das 
9-Euro-Ticket.

(Manfred Grund [CDU/CSU]: 9 Euro?)

Kein Projekt hat so vielen Menschen auf einmal so viel 
mehr Freiheit durch Mobilität in den letzten Jahren er-
möglicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Michael Kruse [FDP]: Danke, Volker! – 
Stephan Brandner [AfD]: Vor allem auf dem 
Land!)

Und Sie haben es konsequent schlechtgeredet, und Sie 
verweigern sich jetzt auch der Anschlusslösung, dem 
49-Euro-Ticket, das wir aber auch ohne Sie diese Woche 
auf den Weg bringen werden.

Aber kommen wir zum Verbrennungsmotor und den 
klimaneutralen Kraftstoffen. Ich finde es wirklich beein-
druckend, wie faktenwidrig man hier argumentieren 
kann,

(Stephan Brandner [AfD]: Ich auch! Hören Sie 
sich mal zu!)

indem man behauptet, eine All-Electric-Strategie schei-
tere daran, dass zu wenig Strom vorhanden sei, und dann 
für Kraftstoffe auf Basis von Wasserstoff plädiert, deren 
Herstellung die fünffache Menge an Strom bedarf.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN – Bernhard Herrmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Absurder Quatsch!)
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Das musste auch noch einmal gesagt werden. Wer setzt 
denn auf E-Fuels für die Zukunft der Automobilindus-
trie?

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Winfried Kretsch-
mann!)

Das ist vor allem ein Autohersteller, der bekannt ist, 
nämlich Porsche. Das ist natürlich auch kein Zufall; 
denn hier geht es vor allem um die Freiheit für die ganz 
Reichen, Verbrennungsmotor zu fahren, und nicht so sehr 
um die Freiheit für die breite Masse.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Wie ma-
chen Sie das mit Bussen und mit Lkws?)

Ihr Interesse ist nicht der Kampf für die Freiheit aller, 
sondern für die der ganz Wohlhabenden.

Noch einmal zur Erklärung: Es sind zurzeit keine nen-
nenswerten Mengen an E-Fuels vorhanden. Wir werden 
noch ganz, ganz viele Jahre nur geringe Mengen an 
E-Fuels zur Verfügung haben. Laut Berechnungen der 
Industrie – das sind nicht meine Berechnungen, sondern 
die der Automobilindustrie – werden wir höchstens, in 
den besten Szenarien, 20 Prozent des gesamten Verkehrs-
sektors mit E-Fuels versorgen können. Das, was Sie ge-
sagt haben, dass die Sozialdemokraten gegen den Einsatz 
von E-Fuels in der Bestandsflotte sind, stimmt auch nicht. 
Das ist ausdrücklich nicht wahr. Wir sind für die Zulas-
sung von E-Fuels; wir glauben auch, dass sie notwendig 
sein werden, um die Antriebe, die nicht elektrifizierbar 
sind, klimaneutral betreiben zu können, natürlich auch 
für die Bestandsfahrzeuge.

Ich komme noch einmal auf Porsche zurück: Das Un-
ternehmen stellt momentan in Chile in einem kleinen 
Modellprojekt E-Fuels her, das sie skalieren wollen, 
und geht davon aus, dass in den nächsten Jahren der Preis 
pro Liter 10 Euro betragen wird – okay – und mahnt 
schon einmal an, dass wir uns Gedanken über Subventio-
nen machen oder auch darüber, ob wir die Kraftstoff-
preise für die anderen Kraftstoffe so anheben können, 
dass E-Fuels konkurrenzfähig sind. Also im schlimmsten 
Fall führt das Motto „Mehr Freiheit durch E-Fuels“ dazu, 
dass Kraftstoffe für alle teurer werden. Das wäre natür-
lich ganz toll.

(Jens Spahn [CDU/CSU]: So ein Quatsch!)
Die andere Alternative ist: Sie wollen Fahrzeuge, die 

nur mit E-Fuels betrieben werden, also nicht mit Bei-
mischungsprodukten, sondern klimaneutral. Das heißt, 
dass diese geringen Mengen an E-Fuels, die für den Stra-
ßenverkehr überhaupt infrage kommen, dann im Grunde 
genommen für einen sehr hohen Preis in sehr teure Autos 
fließen, damit Porsche-Fahrer mit ihrem Porsche 911 
über die Autobahn heizen können.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie spalten die Ge-
sellschaft! Sie hetzen gegen Minderheiten! Ge-
gen Porsche-Fahrer!)

Wir könnten aber dieselben Mengen nehmen und sie 
bestehenden Kraftstoffen, nebst Biokraftstoffen bei-
mischen und so der Breite der Autobesitzenden die Mög-
lichkeit geben, ihr Fahrverhalten beizubehalten – unter 
Ausstoß weniger Emissionen –, und so die Bestandsflotte 
dekarbonisieren.

Aber wir müssen uns schon entscheiden; denn die 
Mengen sind knapp. Und deswegen bedeutet die Freiheit, 
den Verbrennungsmotor auch nach 2035 zuzulassen, dass 
die knappen Mengen an Wasserstoffen in der Industrie 
fehlen, wo gar keine Alternativen gegeben sind.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.

Isabel Cademartori Dujisin (SPD):
Und das bedeutet für die dort Beschäftigten,

(Stephan Brandner [AfD]: Freiheit ist Skla-
verei! Das hat schon mal jemand gesagt!)

dass sie die Freiheit haben, sich einen neuen Arbeitsplatz 
zu suchen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, ich wollte nur sagen, dass Ihre Zeit um 

ist.

Isabel Cademartori Dujisin (SPD):
Insofern ist es sinnvoll, die E-Fuels da einzusetzen, wo 

sie am meisten gebraucht werden, um für mehr Freiheit 
für alle zu sorgen.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Kassem Taher Saleh hat das Wort: für 

Bündnis 90/Die Grünen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! In 
spätestens 22 Jahren, bis 2045, müssen wir in Deutsch-
land klimaneutral sein.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Karsten Hilse [AfD]: 
Müssen wir gar nicht!)

Das ist verdammt wenig Zeit, und deswegen bin ich trotz 
dieser unsachlichen Debatte der letzten zwei Wochen 
froh darüber, dass wir jetzt hier über die Wärmewende 
debattieren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Stephan Brandner [AfD]: Wärmewende?)

Ich bringe die Debatte einmal auf eine sachliche Ebe-
ne. Leider hechelt der Gebäudesektor, geschwächt von 
der Unionspolitik der Vergangenheit,

(Widerspruch bei der CDU/CSU)
unseren Klimazielen hinterher. Diese Wärmewende ist 
kein Nischenthema. Mit der Wärmewende steht und fällt, 
ob wir in den nächsten 22 Jahren unsere Klimaziele im 
Gebäudesektor erreichen oder nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Der Titel dieser Aktuellen Stunde lautet: „Freiheit statt 
Verbote“.

(Stephan Brandner [AfD]: Stimmt!)
Welche Freiheit genau meinen Sie, liebe Union? Was 
bedeutet Freiheit

(Stephan Brandner [AfD]: Freiheit ist Skla-
verei!)

in Zeiten des Klimawandels, endlicher fossiler Energien 
und der Abhängigkeit von autoritären Regimen? Wie frei 
sind wir in 22 Jahren, wenn wir unsere Klimaziele ver-
fehlen? Wie frei sind wir, wenn die Klimakatastrophe uns 
so schädigt, dass wir unter Wassermangel leiden? Oder 
wie frei sind wir, wenn uns der Hitzekollaps in diesem 
Land droht?

(Zuruf von der AfD: Oijoijoi!)
Fossile Heizungen versprechen uns keine Freiheit – im 
Gegenteil.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Stephan Brandner [AfD]: Sie schüren Ängste!)

Seien Sie ehrlich mit den Menschen da draußen: Zur 
Wahrheit gehört auch, dass es einen Grund dafür gibt, 
warum sich viele von Ihnen aus Bequemlichkeit gerade 
so an die Vergangenheit klammern. Ihnen flüstern milli-
ardenschwere Ölkonzerne ins Ohr. In der Presse wird 
dann daraus gemacht – ich zitiere –: „Verschrottungs-
orgie“, „Mit der Brechstange in den Heizungskeller“ 
oder „Grüne Fantasiewelt“.

(Dr. Thomas Gebhart [CDU/CSU]: Das hat die 
FDP gesagt!)

Vielleicht sollten wir auch einmal über die passende 
Schlagzeile zu Ihrer Vorstellung reden: „Fossile Horror-
welten“; darüber könnten wir auch einmal reden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Fakt ist auch, meine Damen und Herren, die Union ist 

sich in ihrer Funktion als Bremsklotz für den gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt in dieser Na-
tion nicht zu schade. Meckern kann jeder.

(Stephan Brandner [AfD]: Das hört man ja 
gerade! Das machen Sie sehr gut vor!)

Uns Bündnisgrüne wieder als Verbotspartei darzustellen, 
ist so langweilig. Lassen Sie sich endlich mal etwas an-
deres einfallen.

(Nina Warken [CDU/CSU]: Lassen Sie sich 
mal was anderes einfallen!)

– Das hat man in den letzten Debatten von der Union auch 
gehört.

Ich frage mich vielmehr: Welche Vorschläge haben 
Sie?

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Keine!)

Ich höre immer nur: Technologieoffenheit. – Was genau 
soll das sein?

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Emis-
sionshandel! Anreize!)

Nicht existierende E-Fuels, Wasserstoff, den wir drin-
gend für den CO2-neutralen Industriesektor brauchen? 
Meine Damen und Herren, seien Sie mal ehrlich mit 
sich selbst, oder zaubern Sie in den nächsten 22 Jahren 
eine Kernfusionsheizungsanlage aus dem Hut.

(Stephan Brandner [AfD]: Was erzählen Sie 
da? Eine grüne Märchenstunde!)

Was wir jetzt brauchen, ist Planungssicherheit: Pla-
nungssicherheit für die Menschen da draußen, Planungs-
sicherheit für die Industrie, Planungssicherheit für die 
Heizungsindustrie, dass sie ihre Kapazitäten nutzen kann, 
um Technologien auszubauen, die heute gut funktionie-
ren und in Millionen von Häusern auch bereits eingebaut 
sind. Die Heizungsindustrie ist bereit für diesen Wandel, 
der mit allen Parteien aus der Ampel vereinbart ist, mit 
Geywitz, Habeck, Lindner. Mit Ihrer Panikmache ma-
chen Sie diese Planungssicherheit zunichte, für die Indus-
trie und für die Menschen da draußen.

(Stephan Brandner [AfD]: Die Menschen da 
draußen wollen das nicht! – Gegenruf der 
Abg. Zoe Mayer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ruhe auf den billigen Plätzen!)

Wir Bündnisgrünen, meine Damen und Herren, stehen 
für eine soziale und pragmatische Wärmewende. Wir 
planen mit mehrjährigen Übergangsfristen und Härtefall-
regelungen. Niemand,

(Stephan Brandner [AfD]: … hat die Absicht, 
eine Mauer zu errichten!)

der oder die ein Eigenheim besitzt, muss seine funktio-
nierende Öl- oder Gasheizung verschrotten. Stattdessen 
wird gleichzeitig zum Heizungsumschwung ein Förder-
paket geschnürt, das vor allem Menschen mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen zugutekommt.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Von dem 
niemand weiß, wie es genau aussieht! – Nina 
Warken [CDU/CSU]: Von dem dann nichts an-
kommt!)

Und wenn selbst das bei Oma Emma nicht ankommt, um 
ihre klimafreundliche Heizung zu sanieren, können die 
Behörden auf Härtefallregelungen zurückgreifen. Wir 
lassen die Menschen nicht alleine.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Keiner 
weiß, wie die aussehen!)

Klar ist, meine Damen und Herren: Dafür müssen wir 
aber bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen.

(Stephan Brandner [AfD]: Wir? Wer ist denn 
„wir“?)

– Wie sozial diese Wärmewende am Ende ausfällt, liegt 
deshalb auch in den Händen des Finanzministers, Herr 
Brandner. Hören Sie mal zu! Er ist der Finanzminister 
und dementsprechend auch der Herr über unseren Haus-
halt.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege, in Ihren Händen liegt es jetzt, die Rede 

zu beenden; denn die Redezeit ist um.
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Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin, einen letzten Satz; wir stehen näm-
lich an einem Scheideweg.

(Stephan Brandner [AfD]: Punkt!)

Ab dem nächsten Jahr entscheidet sich, –

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

– ob der Heizungskeller Ihre Klimaziele erreicht oder 
nicht.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Wir haben die Zeichen der Zeit längst erkannt

(Stephan Brandner [AfD]: Ihre Zeit ist um, das 
sagt sogar Frau Göring-Eckardt!)

und übernehmen dafür jetzt Verantwortung.
Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Kassem 
Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Frau Präsidentin, Verzeihung!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Christina Stumpp hat jetzt das Wort für die CDU/CSU- 

Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Christina Stumpp (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Nach einer Reihe von Verboten kommt 
das jüngste Projekt aus dem Haus des Bundeslandwirt-
schaftsministers, und es heißt Kinder-Lebensmittel- 
Werbegesetz. Es offenbart die Fantasiewelt der Grünen. 
Herzlichen Glückwunsch! Sie werden Ihrem Ruf als Ver-
botspartei Nummer eins mal wieder vollends gerecht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der AfD – Kassem Taher Saleh [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Da lachen Sie doch 
selber, seien Sie doch mal ehrlich!)

Ich bin selbst Mutter, und für eine Mutter gibt es, 
glaube ich, nichts Wertvolleres als die Gesundheit des 
eigenen Kindes. Mütter und Väter sind diejenigen, die 
an erster Stelle für die Prägung ihrer Kinder verantwort-
lich sind.

(Stephan Brandner [AfD]: Bisschen am Thema 
vorbei, was?)

Das betrifft alle Bereiche des Aufwachsens. Dazu gehört 
ganz besonders das Vorleben gemeinsam eingenommener 
Mahlzeiten mit einer ausgewogenen Lebensmittelaus-
wahl.

Klar ist: Übergewicht von Kindern hat viele Ursachen. 
Klar ist deshalb auch, dass es ganz sicher nicht allein mit 
einem Werbeverbot zu bekämpfen ist.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir als Eltern sind in der Verantwortung – genauso wie 

Lehrer und Erzieher –, unseren Kindern Kompetenzen zu 
vermitteln. Und nun die Frage an Sie: Werden unsere 
Kinder durch ein Werbeverbot kompetent im Umgang 
mit Lebensmitteln und in der Frage, wie man sich gesund 
ernährt? Sicherlich nicht. Aufklärung heißt das Zauber-
wort, meine Damen und Herren, und nicht Bevormun-
dung.

(Timon Gremmels [SPD]: Wollen Sie auch 
wieder für Tabak werben?)

Gesetze und Ordnungsrecht können immer nur das letzte 
Mittel der Wahl sein. Wir müssen eine Bewusstseinsver-
änderung bei jungen Menschen schaffen,

(Timon Gremmels [SPD]: Wollen Sie wieder 
Marlboro-Werbung im Kino?)

nicht durch den erhobenen Zeigefinger und Verbote, son-
dern durch ganz konkrete Ernährungsbildung.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Anstatt das Rad neu zu erfinden, würde sich, Herr 

Minister Özdemir, ein Blick auf die unionsgeführten 
Landwirtschaftsministerien in Baden-Württemberg und 
Bayern sehr lohnen. Schon seit Jahren setzt man hier 
auf Ernährungsbildung und Bewegung. Hier weiß man 
mit dem Thema Ernährung umzugehen, und das ganz 
ohne Verbote.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, welche 

weitreichenden Folgen Ihr Werbegesetz haben wird? 
Diese schießen bei Weitem über das Ziel hinaus.

(Albert Stegemann [CDU/CSU]: Dafür sind 
übrigens die Länder zuständig!)

Weder betrifft das Verbot ausschließlich an Kinder ge-
richtete Werbung, noch geht es nur um Süßigkeiten 
oder Snacks. Nein, nach dem von Ihnen als Maßstab 
angelegten Nährwertprofil der WHO dürfen auch viele 
gemeinhin als gesund geltende Milchprodukte wie Käse, 
Quark und Joghurt nicht mehr beworben werden. Zwie-
back, Knäckebrot und Vollkornbrot, die nur 0,1 Gramm 
zu viel Salz enthalten, scheiden von der Bewerbung zu-
künftig aus.

Die Verbannung derartiger Kommunikation aus sämt-
lichen Medien bis hin zum Internet zwischen 6 Uhr und 
23 Uhr zeigt, wie pauschal und wenig treffsicher hier Ihr 
Ansatz ist.

(Dr. Anja Reinalter [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Oder Ihre Rede!)

Dabei geht es Ihnen nicht mehr um die Kinder. Es ist 
Erziehung von Erwachsenen in übergriffiger Weise, und 
das ist einfach nicht zielführend.
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(Beifall bei der CDU/CSU)
Auch Influencer müssen demnächst strenge Diät hal-

ten, weil das unbezahlte Naschen vor der Kamera als 
verboten zu beanstanden wäre. Davon abgesehen: Wie 
wollen Sie das eigentlich kontrollieren? Im Netz gibt es 
ja keine Uhrzeiten; Sie können sich zu jeder Tages- und 
Nachtzeit einschalten.

Des Weiteren ist im Umkreis von 100 Metern zu Schu-
len, Kitas und Spielplätzen zukünftig keine Werbung für 
bestimmte fett- und zuckerhaltige Produkte mehr erlaubt. 
Wenn Sie meinen, damit würde die Schlange beim Bä-
cker oder beim Dönerladen bei der Schule ums Eck kür-
zer werden, dann täuschen Sie sich erheblich.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Wenn unsere Kinder gesund groß werden sollen, dann 

gehört dazu nicht nur die Kompetenz in Bezug auf eine 
ausgewogene Ernährung, sondern vor allem viel Bewe-
gung. Hier werden die Sportvereine zukünftig ebenfalls 
Probleme bekommen, da auch das Sponsoring von Ju-
gendmannschaften künftig nicht mehr zulässig sein wird.

Seien Sie so ehrlich und sagen Sie das den Menschen. 
Wenn Sie mit dem Schutz des Kinderwohls argumentie-
ren, dann legen Sie Ihre Verbotsliste ganz konkret offen. 
Stehen Sie, anstatt auf verklausulierte Nährwerttabellen 
in Gesetzesanhängen zu verweisen, zu Ihren Bevormun-
dungsplänen, und stehen Sie zu dem, was Sie vorhaben.

Meine Damen und Herren, wir sind uns einig, dass der 
übermäßige Verzehr von zu viel Zucker oder zu viel Fett 
gesundheitsschädliche Folgen haben kann. Achtsam es-
sen und genießen, das ist die neunte der zehn Ernährungs-
regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Genie-
ßen, das scheint nach der grünen Ernährungsideologie 
offenbar nicht mehr gewollt zu sein.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Zum Schluss etwas, was mich wirklich umtreibt und 

den ganzen Irrsinn dieses Vorhabens offenbart: Kindern 
und Jugendlichen traut die Ampel nicht mehr zu, eigen-
verantwortlich zu entscheiden, was sie essen. Aber Can-
nabis zu legalisieren

(Zuruf von der AfD: Hört! Hört!)
und hier nicht die gesundheitlichen Gefahren des Canna-
biskonsums im Blick zu haben,

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist Freiheit!)

das ist das Sinnbild für grün-ideologischen Widerspruch.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Judith Skudelny hat jetzt das Wort für die 

FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP)

Judith Skudelny (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich freue mich wahnsinnig über das Thema der 
Aktuellen Stunde „Freiheit statt Verbote – Den mündigen 

Bürger stärken“, weil es mir Gelegenheit gibt, über mein 
Lieblingsthema zu sprechen, das Verbrennerverbot.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Oder die 
Katzenklappe!)

Es hat sich mittlerweile in Deutschland herumgespro-
chen: Die EU plant das Verbot des Verbrennungsmotors 
ab 2035, weil sie Klimaneutralität möchte. Beim Ziel sind 
wir uns alle einig: Wir brauchen Klimaneutralität, wir 
wollen Klimaschutz machen.

Das Einzige, wo wir eine unterschiedliche Ansicht 
haben, ist da, wo auch wirklich der Verbrennungsmotor 
an sich das Thema ist, und da haben die Freien Demokra-
ten eine Lösung: Der Verbrennungsmotor ist nur so kli-
maschädlich wie das Zeug, das man hineinschüttet. Wür-
den wir klimaneutrale E-Fuels zulassen, könnten wir den 
Verbrennungsmotor klimaneutral, klimafreundlich weiter 
nutzen. Das ist viel besser als Verbote. Bieten wir den 
Menschen doch eine klimaneutrale Alternative!

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Kassem Taher Saleh [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Haben Sie die Rede 
Ihrer Kollegin in der EU gehört?)

Ich möchte Ihnen noch weitere Argumente geben. Die 
Infrastruktur dafür wäre ja schon vorhanden.

(Nina Warken [CDU/CSU]: Setzen Sie sich 
mal durch!)

E-Mobilität ist dort super sinnvoll, wo alles eng beieinan-
der ist. In den Städten ist die Infrastruktur, liegen die 
Stromleitungen; da ist alles schon vorhanden. Für Men-
schen, die im städtischen Raum leben, ist es überhaupt 
gar kein Problem.

(Timon Gremmels [SPD]: Bei mir auf dem 
Land liegen auch Stromleitungen!)

Im ländlichen Raum muss die Infrastruktur noch deut-
lich ausgebaut werden. Wenn Sie schauen, wo und wie 
viele E-Tankstellen wir haben, sehen Sie, dass wir noch 
gewaltige Aufgaben vor uns haben. Insbesondere die 
Menschen in infrastrukturschwachen Gebieten haben 
deswegen Sorge, dass wir mit der Politik, die die EU 
plant, die individuelle Mobilität einschränken. Mit den 
E-Fuels ermöglichen wir individuelle Mobilität überall 
in Europa. Lassen Sie uns doch die Ermöglichung in 
Angriff nehmen!

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Der dritte Grund ist mindestens genauso wichtig; das 
ist nämlich die Diversifizierung der Energieversorgung. 
Wir haben gesehen: Wenn wir uns von einem Land wie 
beispielsweise Russland abhängig machen, dann laufen 
wir vielleicht in eine Sackgasse. Nun ist es richtig: Strom 
können wir in Deutschland produzieren, Wasserstoff kön-
nen wir importieren; viel leichter ist es aber, E-Fuels zu 
importieren, weil wir auch hierfür die Infrastruktur ha-
ben. E-Fuels sind nichts anderes, als beispielsweise aus 
erneuerbaren Energieformen wie Wind und Solar ein 
richtig gut speicherbares Medium zu machen. Wir kön-
nen damit von Diktatoren wie in Saudi-Arabien oder 
Russland wegkommen und hin zu Staaten, die im Aufbau 
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sind, wie beispielsweise in Südamerika und Afrika. Di-
versifizierung ist eines der großen Dinge, die wir ermög-
lichen möchten. Wir haben CETA ratifiziert. Wir wollen 
weiter diversifizieren. Machen wir das doch mit erneuer-
baren Kraftstoffen möglich.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Am 10. November letzten Jahres hatte ich hier eine 
Rede gehalten. Da ging es genau um die Ermöglichung 
von E-Fuels. Da ging es darum, das Verbot des Verbren-
nungsmotors zu vermeiden. Da hatte ich gesagt, dass wir 
es geschafft haben, „eine kleine Katzenklappe“ einzubau-
en.

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Ist sie 
schon ein Scheunentor?)

Wir haben in den europäischen Vereinbarungen ein 
Amendment, einen Erwägungsgrund verankert, in dem 
wir gesagt haben: Bitte, liebe EU, prüf doch, wie wir ab 
2035 Autos mit Verbrennungsmotoren, die nur klimaneu-
tral betrieben werden können, weiter verkaufen können, 
weiter den Menschen anbieten dürfen. – Das war eine 
kleine Katzenklappe, die wir geöffnet haben.

Mittlerweile – meine Damen und Herren, ich freue 
mich, das hier sagen zu können – haben wir es geschafft, 
daraus eine Boxentür zu machen.

(Beifall bei der FDP – Dr. Anja Weisgerber 
[CDU/CSU]: Ah, eine „Boxentür“! Ein Scheu-
nentor ist es noch nicht!)

Durch massiven Einfluss, massives gemeinsames Wirken 
mit unserem Verkehrsminister, mit dem Finanzministeri-
um, mit der FDP-Fraktion und mit der Ampel haben wir 
es geschafft, dass wir die EU-Kommission jetzt zum ers-
ten Mal dazu bewegen, sich wirklich Gedanken zu ma-
chen, wie wir einen klimaneutralen Verbrennungsmotor 
zulassen können. Parallel dazu haben wir in der Ampel 
beschlossen: Klimaneutrale Kraftstoffe sollen am besten 
schon ab diesem Jahr in Deutschland verkaufbar und 
erwerbbar sein. – Beides sind wichtige Schritte auf dem 
Weg zur Klimaneutralität. Wir ermöglichen es den Men-
schen, den Verbrennungsmotor schnellstmöglich klima-
neutral zu fahren.

(Beifall bei der FDP)
Am Ende brauchen wir aber ein Scheunentor. Das 

Scheunentor ist tatsächlich die Anrechnung der klima-
neutralen Kraftstoffe auf die Flottengrenzwerte. Da müs-
sen wir noch ein bisschen Mobilität, ein bisschen gemein-
same Arbeit und Energie reinstecken. Das Ziel ist es, am 
Ende dem mündigen Bürger die Wahlfreiheit zu lassen. 
Es wird diejenigen geben, für die die Elektromobilität 
eine super Alternative ist. Es wird diejenigen geben, die 
auf Wasserstoff setzen, die sagen: Das ist für mich die 
richtige Antwort. – Wenn wir aber auf Ressourcenscho-
nung setzen wollen, dann müssen wir es auch ermögli-
chen, dass die Bestandsflotten und auch künftige effi-
ziente Autos mit Verbrennungsmotor klimaneutral 
fahren können. Dafür stehen die Freien Demokraten. 
Das haben wir versprochen, und das werden wir auch 
mit dieser Regierung gemeinsam umsetzen.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Esra Limbacher hat jetzt das Wort für die SPD-Frakti-

on.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Esra Limbacher (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Schon der Titel der Aktuellen Stunde wird den 
wirklichen Herausforderungen dieser Zeit nicht gerecht. 
Die Union verschweigt, welche Auswirkungen der russi-
sche Angriffskrieg auf die deutsche Energiepolitik hat, 
erklärt nicht, wie die Klimaziele erreicht werden sollen, 
und will dann noch erklären, welche Bürgerinnen und 
Bürger mündig sind oder nicht. Mein Eindruck ist: Hier 
sollen reale Sorgen genutzt werden, um politische Spiele 
zu betreiben. Wir machen da nicht mit, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Das heißt eben nicht, dass man keine berechtigte Kritik 
an Gesetzesvorhaben vorbringen darf, sondern meint, in 
einen ehrlichen demokratischen Diskurs einzusteigen, 
der die Bürgerinnen und Bürger nicht für dumm verkauft, 
sondern die realen Sorgen ernst nimmt. Diese Aktuelle 
Stunde mit dem Namen „Freiheit statt Verbote – Den 
mündigen Bürger stärken“ zu titulieren, wird diesem An-
liegen nicht gerecht. Das schafft keinen offenen und ehr-
lichen Diskurs, sondern zieht direkt gesellschaftliche und 
politische Gräben, wo gar keine sind.

Abgesehen von dem Titel dieser Aktuellen Stunde 
kann man das Anliegen dennoch als richtig und wichtig 
empfinden. Wir müssen tatsächlich über die Herausfor-
derungen, vor denen viele Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Land aktuell stehen, sprechen und über die Par-
teigrenzen hinweg schnelle Lösungen finden. Und genau 
das können wir hier machen.

Grundsätzlich stimmt: Der Zweck und die Motivation, 
die viele mit den Neuregelungen, insbesondere dem Ge-
bäudeenergiegesetz, verfolgen, sind offensichtlich und 
wohl unstreitig richtig. Wir brauchen gemeinsame An-
strengungen in allen Bereichen, um unsere Klimaziele, 
die wir uns gemeinsam gesetzt haben, bis 2045 zu errei-
chen. Dazu zählt natürlich auch eine Wärmewende im 
Gebäudebereich, da hier noch unglaublich viel Potenzial 
steckt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines muss 
auch klar sein: Wir müssen aufpassen, dass Neuregelun-
gen keine soziale Schieflage haben.

(Bernd Riexinger [DIE LINKE]: Genau!)

Die Energiewende darf eben keine Luxuspolitik für 
Gutverdiener und Besserverdiener vor allen Dingen in 
Großstädten werden, sondern muss doch immer auch 
die Lebensrealitäten der vielen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, der vielen Rentnerinnen und Rentner be-
sonders in den ländlichen Gebieten erfassen. Für sie muss 
eine Wärmewende in Zukunft doch genauso bezahlbar 
sein.

(Beifall bei der SPD)
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Wissen Sie, ich komme aus einer eher ländlich gepräg-
ten Region, aus einem ländlich geprägten Wahlkreis im 
Saarland, dem Bundesland mit der höchsten Eigenheim-
dichte in ganz Deutschland – aber nicht mit den höchsten 
Einkommen. Viele sind stolz darauf, sich durch harte 
Arbeit nach vielen Jahren ein Haus, eine Wohnung er-
arbeitet und sie abbezahlt zu haben. Dort, im Saarland, 
haben mich in den letzten Wochen und Tagen viele mit 
einer ernstzunehmenden Sorge kontaktiert. Sie fragen 
sich: Kann ich mir mein mühsam aufgebautes und nach 
langen Jahrzehnten abbezahltes Eigenheim in Zukunft 
wirklich noch leisten? Was kommt als Nächstes? – Ich 
finde, genau darum geht es, und das müssen wir ernst 
nehmen. Wir dürfen natürlich nur eine Neuregelung 
erlassen, die die Lebensrealität auch von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern im ländlichen Raum berück-
sichtigt und ernst nimmt. Es geht darum, dass wir sicher-
stellen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch in 
Zukunft ihr Zuhause leisten können. Dafür setzen wir 
uns in der SPD zusammen ein, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Es lohnt sich, bei den vieldiskutierten Vorhaben im 
Gebäudeenergiebereich genau hinzuschauen, auch, um 
eben nicht so plump und eindimensional, wie wir es heute 
von der Union gehört haben, daherzukommen. Und dabei 
ist es wichtig, klar zwischen Regelungen für Neubauten 
und für Besitzerinnen und Besitzer von Bestandshei-
zungsanlagen zu unterscheiden. Man muss doch wirklich 
kein Experte sein, um zu wissen, dass Vorgaben, die sich 
auf Neubauten beziehen, jetzt sinnvoll sein können. 
Wenn wir ehrlich sind, setzen viele Bauherren bei Neu-
bauten doch längst darauf, Wärmepumpen zu installieren. 
Warum sollte die Politik hier also langsamer als die Rea-
lität sein?

Die Probleme, die ich sehe und die viele sehen, bezie-
hen sich viel mehr auf die Bestandsgebäude. Ich finde, 
darauf sollten wir noch mal genau schauen; denn eine 
offene Frage bleibt: Was passiert, wenn in bestehenden 
älteren Gebäuden eine Gas- oder Ölheizung in Zukunft 
kaputtgeht? Eigentlich müsste in vielen Fällen das ältere 
Haus selbst erst mal saniert werden. Wer einfach eine 
Wärmepumpe in ein unsaniertes Haus einbaut, läuft Ge-
fahr, das Gerät überzudimensionieren – mit entsprechend 
hohen Stromkosten. Das ist es ja nicht, was wir erreichen 
wollen.

Hier komme ich zu meinem Ausgangspunkt: Wir dür-
fen kein Gesetz mit einer sozialen Schieflage in diesem 
Bereich auf den Weg bringen. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen ist 
doch klar: Vorgaben für Bestandsgebäude kann es nur 
dann geben, wenn diese mit einem starken Förderpro-
gramm, einem flexibleren Zeitrahmen

(Dr. Anja Weisgerber [CDU/CSU]: Keine 
Klarheit!)

und einer gewissen Technologieoffenheit einhergehen. 
Bei all den Vorschlägen, die derzeit in Rede stehen, gilt 
also: richtige Motivation, richtige Zielsetzung, aber nur 
ohne soziale Schieflage – sonst scheitert jede gut-
gemeinte Idee, –

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege!

Esra Limbacher (SPD):
– noch bevor sie umgesetzt ist.
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3:

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im 
Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteu-
erinformationen durch bestimmte Unterneh-
men und Zweigniederlassungen

Drucksache 20/5653
Überweisungsvorschlag:  
Rechtsausschuss (f) 
Finanzausschuss 
Wirtschaftsausschuss 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Hierzu ist verabredet, 39 Minuten zu debattieren.
Der Kollege Dr. Marco Buschmann hat das Wort für 

die Bundesregierung.
(Beifall bei der FDP sowie des Abg. 

Dr. Johannes Fechner [SPD])

Dr. Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz:
Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kol-

legen! Liebe Zuschauerinnen! Liebe Zuschauer! Wenn 
Unternehmen in Deutschland erfolgreich ihre Produkte 
und Dienstleistungen anbieten, dann freuen wir uns an 
ihrem unternehmerischen Erfolg. Wenn sie damit viel 
Geld verdienen, dann gönnen wir ihnen das; denn es ist 
ja auch ein guter Anreiz, gute Produkte und Dienstleis-
tungen anzubieten. Aber es gilt natürlich auch: Wenn man 
in Deutschland gutes Geld verdient, dann muss man auch 
einen fairen Anteil beisteuern, um unser Gemeinwesen 
zu finanzieren. Das gilt für alle ehrlichen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, das gilt für alle kleinen und 
mittelständischen Betriebe, und das, meine Damen und 
Herren, muss natürlich auch für große multinationale 
Konzerne gelten.

(Beifall bei der FDP und der SPD sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wir wissen aber, dass es Unternehmen, die in Deutsch-
land gutes, auch sehr gutes Geld verdienen, heute mög-
lich ist, diese ökonomisch hier entstandenen Gewinne mit 
Mitteln des internationalen Steuerrechts buchmäßig in 
andere konzernangehörige Unternehmen zu transferie-
ren, die ihren Sitz in einem anderen Land mit sehr, sehr 
niedrigen Steuersätzen haben. Das ist eine gängige Pra-
xis. Einige von Ihnen kennen das ja unter dem Stichwort 
„double Irish with a Dutch sandwich“. Das war vor Kur-
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zem noch eine gängige Steuergestaltung, um Geld, das 
ökonomisch hier in Deutschland verdient wurde, buch-
mäßig in andere Länder mit sehr niedrigen Steuersätzen 
zu verschieben. Diese Steuergestaltung mag legal sein, ist 
aber natürlich gegenüber den vielen kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen in Deutschland, die solche 
Möglichkeiten nicht haben, eine große Ungerechtigkeit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Genau da setzt die EU-Richtlinie zur Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen an, die wir heute mit diesem 
Gesetz umzusetzen beginnen wollen. Der Gesetzentwurf 
beruht im Wesentlichen auf dem Kernmechanismus der 
Transparenz. Umsatzstarke Unternehmen und Konzerne 
müssen künftig im Unternehmensregister – damit für je-
dermann einsehbar – offenlegen, wie viel Gewinn sie in 
den EU-Ländern und bestimmten Ländern mit sehr nied-
rigen Steuersätzen erwirtschaften und wie viel Ertrag-
steuern sie dort jeweils zahlen. Das ist ein Mechanismus, 
den man „Country-by-Country Reporting on Taxes“ 
nennt und den es schon in bestimmten Branchen gibt. 
Wir übertragen dieses Instrument jetzt auf sehr, sehr 
große Unternehmen.

Weil die Sorge vor zu viel Bürokratie ja häufig berech-
tigt ist, ist es mir wichtig, zu sagen: Einen solchen Ertrag-
steuerbericht müssen nur sehr umsatzstarke, sehr große 
Unternehmen abgeben, das bedeutet Unternehmen mit 
Umsätzen von weltweit mindestens 750 Millionen Euro 
pro Jahr. Davon gibt es in Deutschland etwa 500. Es geht 
hier also nicht um die große Breite der Unternehmen, 
sondern wirklich um die Top-Elite der Großunternehmen. 
Deshalb ist dieser Entwurf auch bürokratieschonend, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Durch die neue handelsrechtliche Pflicht zur Ver-
öffentlichung von Ertragsteuerinformationen wird eine 
informierte – das heißt auch rationale, faktenbasierte – 
Debatte über die Frage möglich, ob multinationale um-
satzstarke Unternehmen und Konzerne auch dort die 
Steuern zahlen, wo sie tätig sind. Das ist ja genau das, 
was wir uns wünschen: eine faktengesättigte rationale 
Debatte.

Ich will hier auch der Sorge entgegenwirken, das 
würde – das könnte man meinen – zu einem Wettbe-
werbsnachteil für europäische Unternehmen führen. Das 
ist genau nicht der Fall; denn in die neu geschaffene 
Pflicht werden auch multinationale Unternehmen ein-
bezogen, die ihren Sitz außerhalb der EU haben. Wenn 
sie in Deutschland ein mittelgroßes oder großes Tochter-
unternehmen oder eine Zweigniederlassung haben, dann 
müssen diese auch dafür sorgen, dass die Informationen 
offengelegt werden. Wir schaffen dadurch also auch ein 
Level Playing Field zwischen europäischen Unterneh-
men und den Unternehmen, die außerhalb der EU ansäs-
sig sind.

Wichtig ist auch, dass wir bei der Umsetzung der 
Richtlinie darauf geachtet haben, dass wir so bürokratie-
arm wie möglich vorgehen. Der Gesetzentwurf setzt die 
Vorgaben der EU in der Weise um, dass wir alle Wahl-
rechte, die wir nutzen können, auch voll ausschöpfen. Die 
Unternehmen dürfen beispielsweise bestimmte Informa-
tionen zeitweise in ihrem Bericht aussparen, wenn ihnen 
durch die Veröffentlichung ein starker Nachteil zugefügt 
würde. Und – das ist, glaube ich, auch eine gute Sache – 
die Unternehmen dürfen den Bericht so abgeben, wie sie 
ihn beispielsweise auch ans Finanzamt geben würden. Es 
muss nicht ein und dieselbe Information in unterschied-
licher Form aufbereitet werden. Das ist eine deutliche 
Erleichterung; das ist der Koalition sehr wichtig.

Es gibt einen Hinweis, dass der Gesetzentwurf nicht 
ganz schlecht sein kann: Der Bundesrat, im dem ja auch 
die große demokratische Oppositionspartei stark vertre-
ten ist, hat zu dem Gesetzentwurf keine Einwände er-
hoben. Wenn es aus dem Bundesrat keine Einwände gibt, 
dann ist das ein Hinweis, dass wir hier handwerklich ganz 
gut gearbeitet haben.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Katharina 
Beck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Deshalb freue ich mich auf eine gute Beratung im Deut-
schen Bundestag.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Stephan Mayer hat das Wort für die CDU/ 

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen! Sehr ge-

ehrte Kollegen! Es geht heute um die Umsetzung einer 
EU-Richtlinie vom 24. November 2021 zur stärkeren 
Transparenz in Sachen Ertragsteuern. Diese EU-Richt-
linie ist bis zum 22. Juni dieses Jahres in deutsches Recht 
umzusetzen. Der Gesetzentwurf, der seitens der Bundes-
regierung erarbeitet wurde, sieht eine Eins-zu-eins-Um-
setzung vor. Wir werden uns diesen Gesetzentwurf im 
parlamentarischen Verfahren gleichwohl intensiv anse-
hen.

Zur Vollständigkeit, Herr Minister Buschmann, gehört, 
dass es im Vorfeld des Erlasses der Richtlinie, im Jahr 
2019, seitens der deutschen Wirtschaft, seitens des BDI 
erhebliche Kritik an diesem Country-by-Country Repor-
ting gab. Es sind Vorbehalte erhoben worden, was den 
Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Drittländern 
anbelangt und was die Preisgabe von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen anbelangt. Diese Erwägungen sind 
aus meiner Sicht auch ernst zu nehmen. Gleichwohl 
möchte ich für unsere Fraktion deutlich machen, dass 
wir dem Thema „stärkere Transparenz und Offenlegung, 
was die Erträge multinationaler Konzerne anbelangt“ na-
türlich schon Bedeutung beimessen. Das ist ein wichtiges 
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Thema. Es geht darum, die Tech-Companies dieser Welt – 
Google, Amazon und Co – so weit zu stellen, dass deut-
lich wird, dass in den einzelnen EU-Ländern sehr unter-
schiedlich hohe Ertragsteuern gezahlt werden. Deswegen 
ist es richtig, dass diese Richtlinie in deutsches Recht 
umgesetzt werden muss.

Es ist auch richtig, dass die Vorschriften im Bereich der 
Bußgelder, der Ordnungsgelder im Handelsgesetzbuch 
entsprechend angepasst werden. Es werden auch die Be-
schwerdemöglichkeiten für das Bundesamt für Justiz er-
weitert, insbesondere wenn das zuständige Landgericht 
die Zulassung oder Wiedereinsetzung der Sechswochen-
frist nach § 335 Absatz 4 HGB ermöglicht. Die Offenle-
gungspflicht gilt auch für multinationale Konzerne, die 
ihren Sitz außerhalb der EU, also in einem Drittland, 
haben, aber eine Zweigniederlassung in Deutschland un-
terhalten. Auch das ist richtig.

In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird schon 
seit längerer Zeit kritisiert, dass die Definition des Ver-
bundunternehmens, also des verbundenen Unternehmens 
nach § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches, etwas 
unklar war, lückenhaft war. Deswegen ist auch ein we-
sentlicher Punkt, dass hier jetzt präzisiert wird.

Das ist aus meiner Sicht alles in Ordnung und richtig. 
Ich möchte nur Zweifel geltend machen – ich sage das 
ganz ernsthaft, bei aller Notwendigkeit, die Richtlinie 
umzusetzen –, ob dem berechtigten Anspruch, mehr 
Transparenz zu schaffen, allein mit diesem Gesetz Rech-
nung getragen werden kann. Es ist natürlich gut, dass die 
Unternehmen verpflichtet werden, jährlich einen Ertrag-
steuerinformationsbericht abzugeben, diesen im Internet, 
im Handelsregister zu veröffentlichen. Es ist auch gut, 
dass sich die Aufsichtsräte einer Aktiengesellschaft 
bzw. die Aufsichts- und Verwaltungsorgane einer SE 
auch darüber beugen müssen. Das ist alles richtig. Nur, 
ob der verständige Dritte, ob der mündige Bürger, mit 
diesen Ertragsteuerinformationsberichten am Ende des 
Tages tatsächlich so viel anfangen kann, dahinter setze 
ich persönlich ein großes Fragezeichen.

Es ist mit Sicherheit richtig, diese gesetzlichen Ände-
rungen jetzt in einem neuen Unterabschnitt zum vierten 
Abschnitt des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
zu schaffen. Wie gesagt, auch für die Aufsichtsräte einer 
Aktiengesellschaft bzw. die Aufsichts- und Verwaltungs-
organe einer SE kommt eine verstärkte Verpflichtung, 
sich mit diesem Ertragsteuerinformationsbericht jährlich 
zu beschäftigten. Aber mehr Transparenz, eine Verstär-
kung der Offenlegungspflichten ist nur der erste Schritt. 
Der große Wurf ist, glaube ich, erst dann erreicht, wenn 
wir es wirklich schaffen, dass die Amazons und Googles 
dieser Welt dort mehr Steuern zahlen, wo sie die Gewinne 
erwirtschaften.

Ich habe einem guten Bekannten, einem Handwerker, 
am vergangenen Wochenende erzählt, dass ich in dieser 
Woche die Gelegenheit habe, zu diesem Gesetzentwurf 
zu sprechen. Er meinte: Ja, schön und gut, wenn dieser 
Ertragsteuerinformationsbericht jetzt veröffentlicht wer-
den muss. Aber es bleibt dennoch dabei, dass Google, 
Amazon und Co nur im geringen Prozentbereich in 
Deutschland Steuern zahlen, während wir Handwerker, 

Einzelhändler, Freiberufler teilweise an die 50, vielleicht 
sogar über 50 Prozent Einkommensteuer in Deutschland 
zahlen. Das muss angegangen werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Karlheinz Busen [FDP])

Dieser Gesetzentwurf ist notwendig und erforderlich, 
aber am Ende mit Sicherheit noch nicht der große Wurf.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Esra Limbacher hat für die SPD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Esra Limbacher (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Herr Kollege Mayer, Sie haben gerade im 
Prinzip die globale Mindestbesteuerung verteidigt. Das 
finde ich gut. Sie war ein Projekt von Olaf Scholz. Ich 
hätte mir gewünscht, dass die Union das in der letzten 
Legislaturperiode mit dem gleichen Elan und mit der 
gleichen Motivation getan hätte.

Aber heute reden wir über etwas anderes. Der Entwurf, 
über den wir heute beraten, trägt zwar einen etwas sper-
rigen Namen, ist inhaltlich aber keineswegs so sperrig, 
wie sein Name klingt. Dieser Gesetzentwurf hat zwei 
Ziele: Zum einen dient er der Umsetzung der EU-Richt-
linie im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuer-
informationen großer multinationaler Unternehmen. Zum 
anderen bietet er die Gelegenheit zur Vornahme einiger 
materiell-rechtlicher und prozessualer Änderungen im 
Handelsgesetzbuch. Beides wird direkte Auswirkungen 
auf das Tagesgeschäft vieler Unternehmen in Deutsch-
land haben. Und beides wird direkte Auswirkungen auf 
die Transparenz in unserem Land haben, darüber, welche 
Unternehmen wirklich zur Gemeinwohlfinanzierung bei-
tragen und wer sich davor drückt. Wir schaffen Trans-
parenz und Klarheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
und das ist gut so.

Der inhaltlich überwiegende Teil des Gesetzentwurfes 
widmet sich der Umsetzung einer EU-Richtlinie. Diese 
beschäftigt sich mit der Offenlegung von sogenannten 
Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unterneh-
men und Zweigniederlassungen. Was genau ist damit 
gemeint? Um es auf einen Nenner zu bringen: Diese 
Richtlinie soll Transparenz schaffen. Konkret soll Trans-
parenz darüber geschaffen werden, wie viel Ertragsteuer 
bestimmte Unternehmen an welchem Ort in der Euro-
päischen Union genau abführen. Zu diesem Zweck sind 
diese Unternehmen mit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
verpflichtet, einen Ertragsteuerinformationsbericht zu er-
stellen und diesen im Unternehmensregister offenzule-
gen.

Dieses sogenannte Public Country-by-Country Repor-
ting on Taxes wirft auf den ersten Blick zwei Fragen auf. 
Zum einen: Wen betrifft diese Transparenzpflicht? Zum 
anderen: Weshalb genau benötigt die Allgemeinheit diese 
Informationen?
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Bei der ersten Frage – wen betrifft diese Transparenz-
pflicht? – kann ich an das anknüpfen, was Minister 
Buschmann gesagt hat und was ich als Mittelstandsbeauf-
tragter der SPD-Bundestagsfraktion unterstreichen will, 
nämlich dass kleine und mittelständische Unternehmen, 
die in Deutschland weiterhin das Rückgrat unseres wirt-
schaftlichen Erfolges bilden, von dieser Richtlinien-
umsetzung nicht direkt betroffen sind. Vielmehr betrifft 
die Richtlinienumsetzung multinationale umsatzstarke 
Unternehmen und Konzerne, die in der Europäischen 
Union ansässig sind.

Noch spannender ist die zweite Frage: Weshalb genau 
benötigt die Allgemeinheit diese Informationen? – Ziel 
dieser Transparenz ist es, eine informierte öffentliche 
Debatte zu ermöglichen, konkret eine Debatte darüber, 
ob die in der EU tätigen Unternehmen und Konzerne 
wirklich hier, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften, ihren 
angemessenen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Wenn 
also ein großes Unternehmen hier in Deutschland einen 
Standort eröffnet, Produkte entwickelt und fertigt und 
damit Gewinne erzielt, dann besteht fortan für alle Inte-
ressierten die Möglichkeit, zu prüfen, ob und in welchem 
Umfang dieses Unternehmen seinen Ertragsteuerver-
pflichtungen nachgekommen ist. Hierdurch soll die Ver-
antwortung der Unternehmen für das Wohl der All-
gemeinheit gefördert und – genauso wichtig – 
Steuergerechtigkeit in unserem Land herbeigeführt wer-
den.

Warum sind denn Amazon und Co, die Sie, Herr 
Mayer, ja erwähnt hatten, billiger und lukrativer als der 
kleine Laden um die Ecke, in unserer Nachbarschaft? 
Weil sie null Euro Steuern in unserem Land zahlen. Ge-
nau das wird in Zukunft für jeden sichtbar, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. Das schaffen wir mit der Umset-
zung dieser Richtlinie. Wer hier Gewinne macht, muss 
hier Steuern zahlen. Das ist etwas, wohinter wir alle uns 
versammeln können. Gemeinwohlfinanzierung ist keine 
Einbahnstraße. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen 
diese Angaben jetzt veröffentlichen.

Die Transparenz, die durch die Richtlinienumsetzung 
geschaffen wird, hat noch einen weiteren Vorteil. Sie ver-
pflichtet Unternehmen in allen europäischen Ländern zur 
Offenlegung ihrer Ertragsteuerinformationen. Das er-
möglicht, dass sich Bürgerinnen und Bürger europaweit 
darüber informieren können, ob und in welchem Umfang 
erfolgreiche Großunternehmen ihren Beitrag zum Ge-
meinwohl wirklich geleistet haben. Und dadurch besteht 
Grund zur Hoffnung, dass so manches Steuerdumping 
zukünftig am lokalen Widerstand derer scheitert, in deren 
Gemeinden Gewinne realisiert, aber keine Steuern abge-
führt werden. Das hat positive Auswirkungen auf die 
gesamte Europäische Union.

Um es am Ende kurzzumachen: Es handelt sich um 
einen sinnvollen und guten Gesetzentwurf zur Umset-
zung einer EU-Richtlinie, den wir natürlich unterstützen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Kay Gottschalk hat jetzt für die AfD- 

Fraktion das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Kay Gottschalk (AfD):
Sehr geehrte Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Heute sprechen wir über einen Gesetzentwurf, 
der eine EU-Richtlinie umsetzt. Herr Mayer, ich habe 
Ihnen aufmerksam zugehört. Einen Einkommensteuer-
satz von 50 Prozent haben wir Gott sei Dank noch nicht;

(Stephan Mayer [Altötting] [CDU/CSU]: 
Wenn man alles zusammenzählt!)

aber Sie meinten sicherlich Steuern und Abgaben. Da 
kommt man damit hin.

Herr Limbacher, vielleicht wäre es auch mal an der 
Zeit, den Unternehmen, die hier in Deutschland Arbeits-
plätze schaffen, Danke für das zu sagen, was sie im Aus-
land nicht tun müssten, nämlich dafür, dass sie knapp die 
Hälfte des Krankenkassenbeitrags, die Hälfte des Bei-
trags zur Renten- und zur Arbeitslosenversicherung und 
weiter den Solidaritätszuschlag zahlen. Das ist etwas, 
was Unternehmen in anderen Ländern nicht tun und nicht 
kennen. Nebenbei zahlen sie noch Gewerbesteuer; wir 
kommen gleich zum Thema Überregulierung. Ich glaube, 
Sie haben das weltweite Umfeld – trotz der 15-prozenti-
gen globalen Mindestbesteuerung – noch nicht ganz er-
kannt.

(Zuruf des Abg. Kaweh Mansoori [SPD])

Typisch allerdings ist für die Bundesrepublik – in mei-
ner Kritik nehme ich die CDU/CSU der letzten Jahre 
nicht aus –, dass diese EU-Richtlinie nicht nur umgesetzt 
wird, sondern gleich noch ein paar Besonderheiten ein-
gebaut werden. Exemplarisch sei hier die Ausweitung des 
persönlichen Anwendungsbereichs genannt, um eine 
Ausweichgestaltung zu verhindern. Wundern Sie sich, 
meine Damen und Herren, ernsthaft noch über Überbüro-
kratisierung, Überregulierung und darüber, dass viele 
Unternehmen den Standort Deutschland verlassen? VW 
ist gerade angesprochen worden; BASF wird Ludwigs-
hafen in vielen Teilen verlassen. Ich glaube, Sie alle hier 
haben die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt.

(Beifall bei der AfD)

Manchmal ist weniger eben einfach mehr. Ich kann noch 
Beispiele ergänzen: IDW, IHK und viele andere haben 
sich in die gleiche Richtung geäußert.

Erst mal ist die frohe Botschaft des Gesetzes, die ja 
verbreitet worden ist, dass dadurch mehr Transparenz 
hergestellt werden soll. Aber die SPD scheint nach den 
Ausführungen, die ich von Ihnen, Herr Limbacher, gehört 
habe, Transparenz mit einem modernen elektronischen 
Pranger zu verwechseln. Ich zitiere mit Erlaubnis der 
Präsidentin zunächst aus dem Gesetzentwurf:

… soll eine informierte öffentliche Debatte darüber 
ermöglicht werden, ob die betroffenen multinationa-
len Unternehmen und Konzerne ihren Beitrag zum 
Gemeinwohl auch dort leisten, wo sie tätig sind.
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So weit, so gut. Mit Blick auf Fragen der Steuergerechtig-
keit und Steuervermeidungs- oder -umgehungsstrategien, 
die sich große Unternehmen von Kohorten von Anwäl-
ten, die sie sich leisten können, ausdenken lassen, klingt 
das zunächst einmal nach einer guten Initiative – wenn 
das Wörtchen „wenn“ nicht wäre.

Neben diesem möglicherweise durchaus guten Effekt 
treten noch eine ganze Menge weiterer Effekte ein. Ich 
sehe schon jetzt mit den Ertragsteuerinformationsberich-
ten die Träume einiger sozialistischer Umverteilungs-
fanatiker hier im Hohen Hause in Erfüllung gehen. Mit 
diesen Informationen werden dann viele Unternehmen 
zeigen, dass sie noch nicht zu den völlig ausgequetschten 
Zitronen gehören und man aus ihnen noch etwas Saft – 
oder vielmehr Steuern – pressen kann.

(Beifall bei der AfD)
Herr Habeck hat in seinen öffentlich gewordenen Briefen 
an den Bundesfinanzminister schon das eine oder andere 
durchklingen lassen, was nicht gerade mit dem Wort 
„Sparsamkeit“ beschrieben werden kann.

Aber zurück zum Thema. Auch handwerklich ist der 
Gesetzentwurf noch nicht wirklich ausgegoren, getreu 
dem für diese Regierungspolitik versinnbildlichten 
Lindner-Slogan „Das muss noch mal in die Montagehal-
le“. Aus meiner Sicht ist der Erfüllungsaufwand – hierauf 
kommt es an – für die Wirtschaft mit jährlich etwa 
16,7 Millionen Euro sehr optimistisch nach unten gerech-
net worden, wie wir es schon so häufig erlebt haben. Hier 
dürfte in der Realität deutlich mehr personeller und fi-
nanzieller Aufwand für die entsprechenden Unternehmen 
entstehen.

Das hat mehrere Gründe. Neben den bereits erwähnten 
Besonderheiten über die Vorgaben der EU-Richtlinie hi-
naus werden die vom Gesetz umfassten multinationalen 
Unternehmen in der Zukunft gleich „vier verschiedene 
Regelungen für die Erstellung von CbCRs“ – Country- 
by-Country Reportings – „zu beachten“ haben, stellt 
Markus Hierl vom Deutschen AnwaltSpiegel fest. Das 
erinnert etwas an die verschiedenen Grundsteuermodelle, 
und wir kennen die Auswirkungen. Auch die Abwei-
chung von der EU-Richtlinie wird nicht die versprochene 
Vereinheitlichung der Offenlegungspflichten mit sich 
bringen und somit gerade weder den Anspruch von 
Transparenz noch den von Vergleichbarkeit erfüllen, 
meine Damen und Herren. – Ich sehe, die Präsidentin 
meldet sich.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ja.

Kay Gottschalk (AfD):
Es gäbe noch einiges zu sagen, aber in jedem Fall gilt: 

Dieser Gesetzentwurf muss dringend in die Werkstatt.
Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Katharina Beck hat das Wort für Bünd-

nis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Katharina Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Ich komme aus ei-
ner Handwerksbäckereifamilie. In diesem Familien-
betrieb werden noch jeden Tag köstliche Backwaren – 
am liebsten ist mir das ehrliche, knusprige Brot – von 
Hand hergestellt und verkauft. Damit werden Umsätze 
und letztlich Gewinne erwirtschaftet, auf die natürlich 
Steuern gezahlt werden, die wiederum für den Aufbau 
und Erhalt der Infrastruktur, gute Bildung und viele an-
dere wichtige Dinge des Gemeinwesens genutzt werden.

So funktioniert das Ertragsteuersystem für die große 
Mehrheit der circa 3,4 Millionen Unternehmen in 
Deutschland. Doch es gibt einige große multinationale 
Konzerne, die hier trotz hoher Geschäftsaktivitäten und 
Umsätze kaum oder gar keine Steuern zahlen. Wir alle 
fragen uns zu Recht: Wie kann das sein, und warum 
lassen wir das als Gesellschaft zu? Mit dem heutigen 
Gesetzentwurf machen wir gemeinsam einen wichtigen 
Schritt gegen diese Steuergestaltung.

Was sich hinter dem Begriff „Steuergestaltung“ genau 
versteckt, zeigt beispielsweise ein Blick in das Country- 
by-Country Reporting des Mineralölkonzerns Shell, der 
als Rohstoffunternehmen diese Informationen schon 
heute verpflichtend veröffentlichen muss. Shell machte 
2021 nur einen ganz kleinen Teil seines sogenannten 
Außenumsatzes in der Schweiz, nämlich ein Fünfzigstel 
im Vergleich zur EU. Hingegen ist die Gewinnmarge in 
der Schweiz viel höher als in der EU. Sie liegt dort bei 
circa 125 Prozent, während sie in der EU insgesamt nur 
durchschnittlich 4 Prozent beträgt; sie ist in der Schweiz 
also über 30-mal so hoch. Übersetzt heißt das: Die Um-
sätze, also die Geschäftsaktivitäten, sind zwar hauptsäch-
lich in der EU angefallen, aber die Gewinne wurden 
zwecks geringerer Versteuerung massiv in die Schweiz 
verlagert. Möglich ist dies durch konzerninterne Verkäu-
fe, insbesondere von Marken- und Patentrechten, oder 
interne Kreditvergaben.

Was die Konzerne hier machen, ist zwar meist legal – 
wie Sie auch schon ausgeführt haben –, aber gesellschaft-
lich legitim ist es dadurch noch lange nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Sollten Steuern nicht auch dort gezahlt werden, wo wirt-
schaftliche Aktivität stattfindet, wo der Wert generiert 
wird? Wenn Shell in Deutschland Umsätze macht, die 
in seinen weltweiten Gewinn einfließen, dann sollten 
doch auch die deutschen Steuerzahler/-innen etwas für 
die Infrastruktur zurückerhalten, die es Shell überhaupt 
erst möglich macht, hier wirtschaftlich tätig zu sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Bisher sind ausschließlich Rohstoffkonzerne zur Ver-
öffentlichung dieser detaillierten länderbezogenen Infor-
mationen verpflichtet. Nur deswegen kann ich überhaupt 
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das Beispiel nennen. Wenn wir landesbezogene Daten 
beispielsweise über andere Branchen wie Chemie, Digi-
tal oder Pharma suchen würden, würden wir sie so nicht 
finden können, und das wird sich jetzt endlich ändern.

Bisher findet der Großteil der Steuergestaltung un-
sichtbar statt. Auch als Gesetzgeber/-in hier im Bundes-
tag blieb uns der Zugang zu diesen Informationen bislang 
oft verwehrt und lag ausschließlich bei den Finanz-
ämtern. Wie wichtig der zeitgerechte Zugang zu solchen 
Daten aber ist, wurde mir selbst bewusst, als ich mit dem 
Thema „Übergewinne bei Mineralölkonzernen“ beschäf-
tigt war. Nur wenige dieser Unternehmen sind in 
Deutschland börsennotiert. Nur hier hatten wir zeitnah 
Informationen, die uns in dem Fall glücklicherweise aus-
reichend Hinweise geben konnten. Ich möchte evidenz-
basierte Politik machen, und dafür brauchen wir Daten.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Mehr Transparenz ist einfach angebracht; denn die 
finanziellen Auswirkungen für die öffentlichen Haus-
halte sind enorm. Es gibt eine Schätzung, dass aufgrund 
von Steuergestaltung innerhalb der EU circa 50 Milliar-
den Euro an Steuereinnahmen verloren gehen, davon 
circa ein Drittel allein in Deutschland. Also geht es bei 
uns wahrscheinlich um einen zweistelligen Milliarden-
betrag. Und wir alle wissen, dass wir dieses Geld sehr 
gut für die Zukunftsgestaltung brauchen können – Bei-
spiele „Kindergrundsicherung“ und „nachhaltige Trans-
formation der Wirtschaft“.

Mit der jetzigen Umsetzung der EU-Richtlinie zur Of-
fenlegung von Ertragsteuerinformationen – das ist ein 
Zungenbrecher, wie ich gerade merke – werden wir die 
Problematik der massiven internationalen Steuergestal-
tung natürlich nicht vollumfänglich lösen. Aber wir 
schaffen einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, 
indem wir durch die Offenlegungspflicht eine informier-
tere öffentliche Debatte für Politik, aber auch für Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft ermöglichen.

Faktenbasierte Politik braucht als Grundlage nun mal 
Fakten. Umso wichtiger ist daher, dass wir hierbei im 
Bereich der Ertragsteuern jetzt EU-weit und auch bei 
uns vorankommen. Dafür kämpfen wir Grüne seit vielen 
Jahren mit Nachdruck, und das ist heute wirklich ein 
Erfolg.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Auch hinsichtlich des Konzernverhaltens kann die Of-
fenlegung einiges ändern. Zwar ist aggressive Steuer-
gestaltung nach wie vor legal, aber die Offenlegung die-
ser Praktiken wird für sie sicher Effekte in puncto 
Reputation haben. Das gilt insbesondere für Unterneh-
men, die sich mit der Ausübung ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung in ihren Communitys schmücken und bei 
denen die offenbarten Steuertricks einen klaren Wider-
spruch zu selbstgesetzten Zielen und Verpflichtungen 
entstehen lassen.

Unternehmen werden sich daher vermehrt fragen müs-
sen, was schwerer wiegt: das Begleichen der Steuer-
schuld in den Ländern, wo sie wirklich tätig sind, oder 
das Riskieren von erheblichen Glaubwürdigkeits- und 

Akzeptanzverlusten mit drohenden langfristigen Umsatz-
einbußen? In jedem Fall wird das Thema sowohl in der 
Öffentlichkeit als auch in den Vorstandsetagen an Bedeu-
tung gewinnen, und das ist gut so.

Nun müssen wir die EU-Richtlinie erst mal in nationa-
les Recht umsetzen. Und, lieber Herr Buschmann, jetzt 
kommt noch das Parlament; danke für Ihren tollen Vor-
schlag. Wir hätten noch drei Punkte, die uns wichtig sind:

Erstens. Bei der Schutzklausel müssten wir den Miss-
brauch so weit wie möglich reduzieren und uns noch mal 
über die Fünfjahresfrist unterhalten. Zweitens sollten wir 
sehr gut reflektieren, ob die Wirtschaftsprüfung nur binär 
sagt: „Das ist reported, oder das ist nicht reported“, oder 
ob sie nicht auch sagen sollte, ob das inhaltlich passt, und 
ob sie auf Korrektheit prüfen sollte. Und drittens ist uns 
wichtig, dass das geografische Spektrum der Offenle-
gungspflicht auf weitere Länder des Globalen Südens 
ausgeweitet wird. Damit würden wir diesen Ländern bei 
der Verbesserung ihres Steuervollzugs wirklich helfen 
und mehr globale Steuergerechtigkeit erreichen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herzlichen Dank.

Katharina Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das Gesetz handelt von Marktfairness. Ich freue mich 

sehr, dass wir hierbei zusammen vorankommen.
Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Christian Görke hat das Wort für die Frak-

tion Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN)

Christian Görke (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die letzten Monate, Wochen und Tage haben gezeigt, 
dass es oft nicht so richtig vorangeht, Frau Kollegin Beck. 
Die Ampel ist keinesfalls eine Fortschrittskoalition, son-
dern eher eine des Stillstandes. Gerade bei den Themen, 
die Ihnen am Herzen liegen – gerechte Steuerreform, 
Abschaffung der Privilegien bei der Erbschaftsteuer und 
Kindergrundsicherung –, herrscht Stillstand und kein 
Fortschritt.

Damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen 
Debatte: die Umsetzung der EU-Richtlinie im Hinblick 
auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen von 
multinationalen Unternehmen in Deutschland. Wenn es 
noch eines weiteren Beispiels für den Stillstand bedarf, 
dann ist es die Umsetzung dieser Richtlinie in bundes-
deutsches Gesetz. Denn Sie, Herr Dr. Buschmann, schla-
gen vor, dass nur europäisches Mindestmaß auf deutsches 
Recht übertragen wird – nicht mehr und nicht weniger.

Dabei geht es bei diesem Thema – die Kollegin Beck 
und andere Vorrednerinnen und Vorredner haben es schon 
gesagt – um eine ganze Menge Geld. Aktuellen Erhebun-
gen zufolge gehen dem deutschen Fiskus durch unscharfe 
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und ungenügende Transparenzregelungen bei der Anzei-
gepflicht der besagten Unternehmen jährlich bis zu 
40 Milliarden Euro durch die Lappen.

Meine Damen und Herren, dass hier massivster Hand-
lungsbedarf besteht, ist offensichtlich. Denn die Trans-
parenzpflicht, die jetzt in Bundesrecht überführt wird, 
gilt nur für Unternehmen, die in zwei aufeinanderfolgen-
den Jahren mehr als 750 Millionen Euro Umsatz gemacht 
haben. Was passiert eigentlich mit den Unternehmen, die 
weniger als 750 Millionen Euro Umsatz verbuchen, aber 
trotzdem jeden Tag aggressive Steuergestaltung aufwen-
den? Nichts!

Damit sind wir auch schon beim Thema, dass nichts 
passiert; das ist ja das Motto Ihrer Koalition. Genauso ist 
es beim Thema „Abschöpfung der Übergewinne“; auch 
eine EU-Richtlinie. Sie als FDP-Vertreter in der Regie-
rung haben zusammen mit Ihrem Finanzminister alles 
dafür getan, dass wir auch hier nur EU-Mindestvorgaben 
umgesetzt haben, und haben die Höhe der Übergewinn-
steuer auf nur 33 Prozent beschränkt. Das hat nach wie 
vor bizarre Übergewinne der Energiekonzerne zur Folge, 
die in dieser Bundesrepublik nahezu ungesteuert durch-
laufen.

Um noch mal ein paar Beispiele zu nennen – es geht 
auch anders in Europa –: Österreich hat höhere Sätze und 
eine Übergewinnsteuer von 40 Prozent. In Italien liegt sie 
bei 50 Prozent, in Tschechien bei 60 Prozent. Aber wir 
können es uns wohl leisten, auf Steuermehreinnahmen zu 
verzichten. Ich verstehe das nicht, und ich sage Ihnen: 
Auch die Menschen da draußen, unter anderem in mei-
nem Wahlkreis in der Lausitz, verstehen angesichts dieser 
Krise dieses Thema überhaupt nicht mehr.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Michael Schrodi hat das Wort für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Michael Schrodi (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Es gibt ein wichtiges Vorhaben im 
Koalitionsvertrag: Wir wollen Steuergerechtigkeit im be-
stehenden Steuerrecht schaffen. – Übrigens haben wir das 
schon gemacht. Wir haben beispielsweise, Herr Görke, 
im Jahressteuergesetz mehr Gerechtigkeit bei der Be-
steuerung von Airbnb, von Uber, von digitalen Plattfor-
men geschaffen, und wir werden jetzt beim Thema Um-
satzsteuerrecht – Stichwort „E-Rechnung“ – einiges auf 
den Weg bringen. Wir haben uns also schon auf den Weg 
gemacht. Es geht uns dabei um den Schutz der vielen 
Steuerehrlichen, der Privaten wie auch der Unternehmen, 
vor schädlichen Steuervermeidungspraktiken großer 
Konzerne mit grenzüberschreitender unternehmerischer 
Tätigkeit. Mit der Umsetzung dieser Richtlinie setzen 
wir diesen Weg fort.

Länderbezogene Berichte – das hat der Minister vorhin 
richtig gesagt – multinationaler Unternehmensgruppen 
sind nichts Neues. Schon seit 2016 gibt es solche Berich-
te, die den Finanzbehörden zur Verfügung gestellt wer-
den: das Country-by-Country Reporting. Das ist übrigens 
Teil des sogenannten BEPS-Projektes der OECD. Bei 
diesem internationalen Projekt geht es um die Bekämp-
fung von Gewinnverlagerungen. Das Thema wird also 
international angegangen, und wir wollen das jetzt auf 
nationaler Ebene umsetzen.

Die Umsetzung der vorliegenden Richtlinie ist ein 
wichtiger Schritt, auch weil laut Richtlinie die Berichte 
an die Finanzbehörden, die es schon gibt, um eine öffent-
liche länderbezogene Ertragsteuerberichterstattung er-
gänzt werden sollen. Das ist wichtig, nicht nur, weil das 
schon im Wahlprogramm 2017 eine Forderung der SPD 
war, sondern auch, weil viele Organisationen das gefor-
dert haben.

Transparenz ist ein großer Feind der Unternehmen, die 
etwas zu verbergen haben, und eine wichtige Maßnahme 
gegen Steuervermeidungen. Indem länderbezogene Er-
tragsteuerberichterstattungen öffentlich gemacht werden, 
wird es möglich, darüber transparent zu diskutieren. Das 
erhöht den Druck auf diejenigen, die nicht sauber ihre 
Steuern zahlen. Und das ist ein wichtiger Schritt in Rich-
tung mehr Steuergerechtigkeit in unserem Land, meine 
sehr geehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Weil angesprochen wurde, dass es dabei auch um Bü-
rokratie geht, und weil gefragt wurde, wen wir damit 
treffen, sage ich: Die Grenzen, die wir eingezogen haben, 
sorgen dafür, dass die getroffen werden, die wirklich 
getroffen werden sollen, nämlich multinationale Kon-
zerne mit einem Umsatzerlös von mehr als 750 Millionen 
Euro in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren; das 
ist die Voraussetzung. Übrigens besteht keine Pflicht zur 
Offenlegung von Informationen, wenn dadurch erhebli-
che Nachteile drohen, etwa bei Geschäftsgeheimnissen – 
dafür gibt es eine Fünfjahresfrist –, sodass für die Unter-
nehmen kein Risiko besteht.

Weil die Gerechtigkeitsfrage gestellt wurde, ob wir 
also wirklich die treffen, die wir treffen müssen, sage 
ich: Das eine ist die Offenlegung, das andere die Frage 
der globalen Mindestbesteuerung.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Michael Schrodi (SPD):
Auch die gehen wir jetzt national an. Insgesamt –

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.
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Michael Schrodi (SPD):
– sind wir also auf dem Weg, für mehr Steuergerechtig-

keit zu sorgen. Das ist deswegen ein guter Tag für die 
Bürgerinnen und Bürger.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Carsten Müller hat das Wort für die CDU/CSU-Frak-

tion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Vor 463 Tagen hat sich der Parteivorsitzende 
des Bundesjustizministers, der heute nicht anwesende 
Christian Lindner, bedauerlicherweise versprochen; das 
war der Tag der Unterzeichnung des Ampelkoalitionsver-
trages. Er hat damals gesagt: Jetzt beginnt die Zeit der 
Taten. – Das hat er nicht gemeint. Er meinte eigentlich: 
Jetzt beginnt die Zeit des Wartens.

Meine Damen und Herren, wir warten immer noch auf 
rechtspolitische Vorstöße von Ihnen. Sie haben wahr-
scheinlich sogar ein bisschen vergessen, dass das heute 
eine rechtspolitische Debatte ist. Ich gucke mal in die 
Reihen der Grünen: Ich sehe da nicht ein einziges ordent-
liches Mitglied des Rechtsausschusses – alles geschätzte 
Mitglieder, aber eben keine Mitglieder des Rechtsaus-
schusses.

Worum es heute geht, hat mein Kollege Stephan Mayer 
umfangreich dargelegt.

(Andreas Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sagen Sie mal was zum Thema!)

Ich bin ein bisschen verwundert. Ein Jahr und ein Viertel-
jahr nach Beginn der Koalition wäre doch eigentlich die 
Zeit gekommen: Es gibt eine vermeintliche Aufbruchs-
stimmung. Sie selber bezeichnen sich ja immer noch als 
„Fortschrittskoalition“; der Kollege der Linken hat es 
eben anders formuliert; ich würde eher „Rückblickskoa-
lition“ sagen.

(Abg. Katrin Helling-Plahr [FDP] winkt)
– Frau Helling-Plahr, Sie sind gar nicht Mitglied der 
Grünen. Ich habe von den Grünen geredet. Sie sind ja 
Mitglied der FDP. Man würde es gerne vergessen in die-
sen Tagen, aber Sie brauchen nicht zu winken. – Meine 
Damen und Herren, Sie sind eine Rückblickskoalition. 
Aus der Zeitenwende, die Sie verkündet haben und die 
eigentlich angezeigt wäre, ist – das wurde in der Presse, 
wie ich finde, außergewöhnlich treffend beschrieben – 
eine „Zeitlupenwende“ geworden.

Es ist gesagt worden, worum es geht.
(Andreas Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wann sagen Sie denn mal was 
zur Sache? Was erzählen Sie da die ganze 
Zeit? – Michael Schrodi [SPD]: Sagen Sie 
doch mal was zum Thema! Stimmen Sie zu? 
Finden Sie es gut? Sind Sie dagegen?)

Im Kern dürfte man darauf setzen,

(Andreas Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja! Jetzt!)

dass nach einem Jahr und einem Vierteljahr so ein biss-
chen Schwung in diese Ampelkoalition reinkommt, weil 
man sozusagen im Saft, auf der Höhe des Zenits, auf der 
Höhe der Schaffenskraft steht.

(Andreas Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ich möchte mal was zur Sache 
hören!)

Meine Damen und Herren, wofür feiern Sie sich heute? 
Sie feiern sich dafür, dass Sie eine EU-Richtlinie eins zu 
eins umsetzen. Ich habe das so noch nicht erlebt.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Johannes 
Fechner [SPD]: Das ist oft genug mit euch 
gescheitert! Oft haben wir es mit euch nicht 
hinbekommen!)

Wenn Sie Ihr normales Tempo an den Tag legen, passiert 
Folgendes – der Kollege Mayer hat es gesagt –:

(Esra Limbacher [SPD]: Sagen Sie doch mal 
was zum Thema, Herr Müller! – Zuruf des 
Abg. Erhard Grundl [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Diese Richtlinie wird im Juni – wie gesagt, Sie sind so 
erschreckend langsam – direkt anwendbar sein. Also, es 
kann sein, dass Sie zu früh gefeiert haben.

(Michael Schrodi [SPD]: Herr Müller, Sie ha-
ben es blockiert! Vier Jahre lang blockiert! Wir 
feiern, dass wir das jetzt umsetzen können, 
weil Sie nicht mehr in der Regierung sind!)

Meine Damen und Herren, wir wollen Sie dabei aller-
dings nicht aufhalten.

Ich will Ihnen noch ganz kurz sagen, was wir heute an 
dieser Stelle eigentlich erwartet hätten, was Sie im recht-
politischen Bereich eigentlich hätten vorlegen müssen. 
Wir warten weiterhin darauf, dass der Rechtsstaat ge-
stärkt wird. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag rechts-
politisch relativ dünne Suppe gekocht.

(Esra Limbacher [SPD]: Kennen Sie die heu-
tige Tagesordnung, Herr Müller?)

Das Einzige, was belastbar war, war der Pakt für den 
Rechtsstaat; den haben Sie gestrichen, daran wollen Sie 
sich nicht mehr halten.

Worauf warten wir noch? Wir warten darauf, dass das 
Problem Vorratsdatenspeicherung gelöst wird, und zwar 
rechtssicher. Sie verschieben eine Anhörung dazu zum 
zehnten Mal. Wir werden Ihnen das in dieser Woche 
noch mal erklären. Worum geht es? Sie schützen Täter, 
und Sie schützen die missbrauchten Kinder nicht. Das ist 
ein Frevel, und Sie vertun hier tatsächlich wichtige Zeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, das Sanktionsrecht steht heute 
noch auf der Tagesordnung. Aber Sie sind viel zu 
langsam, überhaupt nicht entschlossen, da fehlt Ihnen 
jeder Saft, jede Kraft.
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(Michael Schrodi [SPD]: Herr Müller, haben 
Sie eine Haltung zu diesem Thema der Tages-
ordnung? Haben Sie substanziell etwas bei-
zutragen?)

Wir brauchen außerdem Regeln für ein internationales 
Tribunal zur Aufarbeitung der Kriegsverbrechen.

(Andreas Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist peinlich, was Sie hier ab-
liefern!)

– Sie sind jetzt endlich mal wach geworden; das finde ich 
ja schon mal gut.

(Michael Schrodi [SPD]: Bei so viel Quatsch, 
den Sie hier reden, muss man was sagen!)

Anstatt diese Themen aufzunehmen, feiern Sie sich für 
eine Eins-zu-eins-Umsetzung. Meine Damen und Herren, 
das ist, ehrlich gesagt, an Peinlichkeit nicht zu überbie-
ten.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Damit es für Sie nicht noch schlimmer wird, werden wir 
die parlamentarischen Beratungen weiter beschleunigen.

(Andreas Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Es bleibt dabei! Nicht ein Wort 
zum Thema! Nichts! Gar nichts! Keine Positi-
on!)

Sonst, wie gesagt, passiert es Ihnen bei Ihrer ganzen 
Feierei der Eins-zu-eins-Umsetzung noch, dass die Richt-
linie von allein in Kraft tritt.

(Esra Limbacher [SPD]: Abschließend: Wie 
stehen Sie zu dem Vorhaben?)

Das wollen wir dem deutschen Volk nicht zumuten, Ihnen 
schon mal gar nicht.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Müller. – Damit schließe 

ich die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwur-

fes auf Drucksache 20/5653 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere 
Vorschläge? – Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann ver-
fahren wir so.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4:

Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU

Forschung zu Long COVID, ME/CFS und 
Post-Vac-Syndrom in Deutschland stärken

Drucksache 20/5983
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (f) 
Wirtschaftsausschuss 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Haushaltsausschuss

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart. – Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen aus den 
Fraktionen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen.

(Carsten Müller [Braunschweig] [CDU/CSU]: 
Das machen wir!)

– Ich bedanke mich.
Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-

nerin der Kollegin Katrin Staffler, CDU/CSU-Fraktion, 
das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Katrin Staffler (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tag 

für Tag bekomme ich E-Mails, Nachrichten, Briefe zum 
Umgang mit den Folgen einer Covid-19-Infektion: die 
Mutter von zwei Kindern, die sich jetzt nicht mehr um 
ihre Kinder kümmern kann, weil sie nicht mehr belastbar 
ist und an Atemnot und Herzrasen leidet; der Arbeits-
kollege, der nicht mehr arbeiten kann und hilfesuchend 
von Arzt zu Arzt rennt, weil jede einzelne kleine Anstren-
gung zu unglaublichen Kopfschmerzen führt; die Kom-
militonin, die ihr Studium hat abbrechen müssen, weil ihr 
die Kraft für den Studienalltag fehlt.

Über 1 Million Menschen in Deutschland leiden an den 
Folgen einer Covid-19-Infektion, weltweit 65 Millionen 
Menschen – eine unfassbare Zahl. Hinter jeder einzelnen 
Person steht ein Schicksal. Hinter jeder einzelnen Person 
steht ein Mensch, der sich Tag für Tag irgendwie durch 
den Alltag kämpfen muss. Hinter jeder einzelnen Person 
stehen Hilflosigkeit und eine verzweifelte Suche nach 
wirksamen Behandlungen.

Heute ist der erste Internationale Long Covid Aware-
ness Day. Viele Menschen sind heute vereint auf die 
Straßen gegangen, um sich für die Belange der Betroffe-
nen einzusetzen,

(Beifall bei der CDU/CSU)
auch vor dem Forschungsministerium. Gleichzeitig for-
schen jeden Tag viele Wissenschaftler mit unglaublich 
großem Engagement, aber sie brauchen auch den klaren 
Rückenwind von der Mehrheit des Deutschen Bundes-
tages und vor allem auch von der Bundesregierung. Mit 
„Rückenwind“ meine ich nicht nur warme Worte, son-
dern ich meine damit vor allem auch finanziellen Rü-
ckenwind.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Es kann und darf nicht sein, dass Betroffene aus ihrer 

blanken Not heraus die Forschung nach wirksamen Be-
handlungen mit ihren eigenen privaten, teilweise sehr 
geringen Mitteln mitfinanzieren,

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: So sieht es 
aus!)

weil es zu wenig staatliche Forschungs- und Fördermittel 
gibt.

In die Richtung der zuständigen Bundesforschungs-
ministerin, die es heute leider nicht für nötig gehalten 
hat, hier zu sein, sage ich: Ja, natürlich, die zwei im 
Moment laufenden Förderlinien – das sind im Übrigen 
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zwei, die von der Vorgängerbundesregierung, also von 
uns, auf den Weg gebracht worden sind – sind zwei rich-
tige Bausteine; völlig ohne Frage. Aber – damit kommen 
wir zum Kern unseres Antrags – angesichts der Größe der 
Herausforderung, von der wir hier sprechen, angesichts 
der Anzahl der Betroffenen reichen die Mittel, die vom 
Ministerium zur Verfügung gestellt worden sind, vorne 
und hinten nicht aus.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ein kleines bisschen mehr als 12 Millionen Euro ste-
hen in diesem Jahr zur Verfügung, und das bei einem 
Haushalt des BMBF von insgesamt 21,5 Milliarden Euro. 
Das sind insgesamt nicht mal mehr als klitzekleine 
0,1 Prozent des Gesamthaushalts des Bundesforschungs-
ministeriums. Und um es klar zu sagen: Der Finanzrah-
men an sich, also die Höhe der zur Verfügung gestellten 
Summe ist das Problem. Das wird weder dem Leiden der 
1 Million Menschen in Deutschland gerecht noch der 
Größe der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung 
und, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, schon gar 
nicht dem volkswirtschaftlichen Schaden, der dadurch 
entsteht. Für diese falsche Prioritätensetzung – ich will 
es ausdrücklich sagen: ich halte das für eine falsche Prio-
ritätensetzung – tragen Sie die politische Verantwortung.

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: So ist das!)

Wir fordern die Bundesregierung deswegen auf, deut-
lich mehr Fördermittel für die Forschung zu Long Covid, 
zu ME/CFS und dem Post-Vac-Syndrom zur Verfügung 
zu stellen. Daneben – das sage ich auch ganz klar – brau-
chen wir dringend eine Bündelung und eine Vernetzung 
der relevanten Akteure, um Ziele, um Strategien und er-
forderliche Maßnahmen festzulegen. Da fordern wir, ehr-
lich gesagt, auch nichts komplett Neues, sondern wir 
können uns einfach mal ein bisschen von dem abschauen, 
was heute schon ganz gut funktioniert, nämlich von der 
Nationalen Dekade gegen Krebs.

Wenn wir schon beim Thema Abschauen sind: Werfen 
Sie doch gerne noch mal einen Blick in unseren Antrag 
der letzten Sitzungswoche zum Thema „Nutzung von 
Gesundheitsdaten“. Gerade bei einem neuen Krankheits-
bild braucht es bei der Erforschung der Grundlagen eine 
solide Datenbasis. Auch da haben wir dringenden Hand-
lungsbedarf.

(Beifall bei der CDU/CSU – Thomas 
Jarzombek [CDU/CSU]: Sehr richtig!)

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen 
wir nicht länger die Augen vor dem unglaublich großen 
Leid der Betroffenen verschließen, dem Leid, das die 
Betroffenen tagtäglich erleben und teilweise einfach 
nicht mehr ertragen können. Deswegen setzen Sie sich 
bitte gemeinsam mit uns dafür ein, dass wir durch Wis-
senschaft und Forschung Long Covid, ME/CFS und dem 
Post-Vac-Syndrom schnellstmöglich den Schrecken neh-
men. Stimmen Sie unserem Antrag zu.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Staffler. – Nächster Red-

ner ist der Kollege Ruppert Stüwe, SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Ruppert Stüwe (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen und Her-

ren! Auch ich habe im Vorfeld dieser Debatte und dieses 
Tages viele Briefe bekommen und glaube – das kann ich 
für alle Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses sagen –, 
wirklich niemand verschließt die Augen vor dem Leid der 
Betroffenen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Ich habe Briefe von Menschen bekommen, die nach 
einer Coronainfektion oder auch nach einer Impfung – 
das muss man dazusagen – daran leiden, dass der Körper 
nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Energie selbst für 
die einfachen Tätigkeiten des Alltags bereitzustellen, die 
nicht mehr am Berufsleben teilnehmen können, die nicht 
mehr für ihre Familie da sein können. Es gibt auch viele 
junge Menschen, die davon betroffen sind, die Hilfe in 
allen Fragen ihres Alltags brauchen. Das sind Symptome, 
die Menschen nach einer Coronainfektion betreffen, die 
aber auch vor allen Dingen Menschen betreffen, die am 
chronischen Müdigkeitssyndrom ME/CFS leiden.

Deswegen will ich den Long Covid Awareness Day 
heute zum Anlass nehmen, noch mal über das Thema 
ME/CFS zu sprechen. Ehrlicherweise: Dort haben wir 
schon lange nicht genug getan. Und dort hätten wir 
auch ohne Corona mehr tun müssen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen: bei der Diagnose, bei der Therapie, bei der 
Versorgung, aber auch beim Thema Anerkennung der 
Krankheit und beim Thema Sichtbarkeit. Das ist ein The-
ma, was nicht nur die letzten zwei Jahre betrifft, sondern 
wo wir viel früher hätten anfangen müssen, Strukturen 
aufzubauen. Wir sind gerade dabei.

Es geht darum, Strukturen zu verbessern: Strukturen in 
der Versorgung, Strukturen in der Beratung, aber natür-
lich auch Strukturen in der Forschung und in der Ent-
wicklung. Ich möchte an dieser Stelle der Debatte einmal 
sagen, weil wir auch über das Thema Corona reden und 
weil ich auch weiß, wer nach mir noch spricht: Ich finde 
es genau richtig, das Thema Corona im Bereich Wissen-
schaft und Forschung noch mal deutlich hervorzuheben. 
Was sonst hat uns gezeigt, wie wichtig Wissenschaft und 
Forschung ist, wenn nicht diese Pandemie?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP und des Abg. Erich Irlstorfer [CDU/ 
CSU])

Wir müssen die Strukturen verbessern. Wir müssen 
aber auch ehrlich bleiben. Wir wissen nicht, wie schnell 
ein Wirkstoff gefunden wird. Wir wissen nicht, wie 
schnell wir zu einer Diagnose für das chronische Er-
schöpfungssyndrom kommen. Im Moment machen wir 
das immer noch per Ausschlussdiagnose. Das heißt, 
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dort brauchen wir einen wahnsinnigen Forschungsauf-
wand. Sie haben recht: Da müssen wir kontinuierlich 
mehr und mehr Mittel investieren. Da ist das, was wir 
gemacht haben, erst der Anfang: 22,5 Millionen Euro. 
Was ich besonders gut finde, ist, dass wir noch mal einen 
Schwerpunkt darauf gelegt haben, Wirkstoffe in Phase- 
II-Studien zu testen, wo wir sehen können: Welche Wirk-
stoffe gibt es, und wie wirken diese Wirkstoffe auch bei 
Long-Covid-Erkrankten oder bei Menschen, die an ME/ 
CFS leiden?

(Beifall bei der SPD)
Wir müssen darüber sprechen – das gehört auch zum 

Ehrlichmachen –, wie die Medikamenten- und Therapie-
entwicklung der Zukunft aussieht, wie das bei Krankhei-
ten aussieht, bei denen die Diagnose noch nicht so klar ist 
und bei denen nicht so klar ist, welcher Wirkstoff wann 
wie und wo angreifen wird, wo wir in der Forschung ins 
Risiko gehen müssen, vielleicht etwas mehr als das, was 
das eine oder andere Unternehmen im Moment tut.

Wir müssen auch darüber reden, wie wir das bei 
Krankheiten machen, die im Moment wenig sichtbar 
sind; denn ehrlicherweise ist es ein Skandal, dass Men-
schen Briefe schreiben müssen, damit geforscht wird. 
Das ist doch der wirkliche Skandal, vor dem wir stehen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Auch hier müssen wir die Strukturen anpassen. Corona 
hat langfristige Folgen für die Gesellschaft, für manchen 
Einzelnen ganz besonders. Das ist am heutigen Tag deut-
lich geworden. Und vielleicht hat sie auch langfristige 
Folgen, wie wir in der Medizin weiter an Therapien und 
Medikamenten forschen.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Stüwe. – Als nächster Red-

ner erhält das Wort der Kollege Dr. Michael Kaufmann, 
AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Michael Kaufmann (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen! Sie, geehrte Kollegen von der CDU/CSU, 
fokussieren sich in Ihrem Antrag fast ausschließlich auf 
die Forschung am sogenannten Long-Covid-Syndrom. 
Die Forschung zu Impfnebenwirkungen, genannt Post- 
Vac, scheinen Sie dabei eher als eine Art Beifang anzuse-
hen. Damit maßen Sie sich aber an, die Ergebnisse der 
von Ihnen angeregten Forschung bereits vorwegzuneh-
men. Denn Wissenschaft geht zunächst einmal von be-
obachtbaren Phänomenen aus und sucht von dort aus 
nach Ursachen und Zusammenhängen, nimmt diese 
aber nicht bereits vorweg.

Feststellbar ist heute lediglich, dass es in der Folge der 
Coronaepidemie zu einer enorm gestiegenen Zahl dauer-
haft manifester, zum Teil sehr unterschiedlicher Krank-

heitsbilder kam. Ob diese vielfältigen Krankheitsbilder 
aber auf eine Infektion oder auf die Impfung zurückzu-
führen sind, muss seriöse Forschung erst noch ermitteln.

Im Gegensatz zur Gewichtung in Ihrem Antrag sind 
die Impfnebenwirkungen kein Randphänomen. Stand 
18. Februar listete die Datenbank der EMA europaweit 
fast 2,2 Millionen Fälle von Nebenwirkungen der Covid- 
Spritze, rund 630 000 davon schwer. Hinzu kommen 
27 669 Todesfälle. Und das sind nur die gemeldeten 
Fälle!

Erinnern wir uns: Insbesondere Herr Lauterbach – er 
ist heute nicht da; die Regierungsbank ist insgesamt er-
staunlich leer – und mit ihm die gesamte vorherige und 
jetzige Regierungsbank sprachen seinerzeit von einer 
hochwirksamen und nebenwirkungsfreien Impfung. 
Heute wissen wir, dass beides nicht stimmte, um nicht 
zu sagen: gelogen war. Wäre diese Regierung nicht der- 
art beratungsresistent gewesen, dann hätte sie auf die 
zahlreichen Warnungen weltweit anerkannter Wissen-
schaftler wie des Miterfinders der mRNA-Technologie, 
Dr. Robert Malone, gehört. Stattdessen wurden die Bür-
ger mit einer Gemengelage aus falschen Versprechungen 
und massivem Druck zu dieser experimentellen Genthe-
rapie getrieben.

(Beifall bei der AfD)

Selbst noch im November letzten Jahres ließ mir Herr 
Lauterbach auf meine schriftliche Einzelfrage hin mittei-
len – ich zitiere –: „Danach ergibt sich derzeit kein Risi-
kosignal für die unter dem Begriff Post-Vac-Syndrom 
bezeichneten Beschwerden.“ Dabei pfiffen es zu diesem 
Zeitpunkt bereits die Spatzen von den Dächern, dass die 
Covid-Spritzen alles andere als nebenwirkungsfrei sind.

(Ruppert Stüwe [SPD]: Es sind Impfungen!)

Am Sonntagabend musste der geneigte Zuschauer 
dann das peinliche Sich-Winden des Herrn Lauterbach 
mit ansehen, als er im „heute journal“ des ZDF endlich 
einmal mit Nachdruck auf seine gravierenden Falschdar-
stellungen zur Covid-Impfung angesprochen wurde. Ein 
vorgeblicher Gesundheitsexperte und dann Gesundheits-
minister, der derart katastrophale Fehleinschätzungen zu 
verantworten hat, muss unverzüglich zurücktreten.

(Beifall bei der AfD)

Ihr Antrag, liebe Kollegen von der Union, setzt falsche 
Prioritäten. Den Zigtausenden von Menschen in unserem 
Land, die unter den Nebenwirkungen der Spritzen leiden, 
muss endlich geholfen werden. Für die von Ihnen präfe-
rierte Forschung an Long Covid werden bereits heute 
erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt. Es gibt dafür 
nicht weniger als zehn Forschungsverbünde. Dagegen 
war der Gesundheitsminister bisher nicht bereit, für die 
Erforschung der Impfnebenwirkungen auch nur einen 
Euro einzusetzen. Das ist eine Verhöhnung der Men-
schen, die ihm einmal vertraut haben.

(Beifall bei der AfD)

Wir sind gespannt auf die Beratungen in den Ausschüs-
sen, sagen Ihnen aber jetzt schon, dass wir Ihrem Antrag 
in dieser Form nicht zustimmen werden.

Vielen Dank.
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(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Kaufmann. – Nächste 

Rednerin ist die Kollegin Vizepräsidentin Katrin Göring- 
Eckardt, Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Faraz, Paulina, Mia, Andreas, Margarete, 
Sabine, Mila, Sarah, Yvonne, Timo, Martin, Andreas, 
Carmen, Rembert, Uta, Anna: Wir könnten sehr viele 
weitere aufzählen, Menschen, die von ME/CFS, von 
Post-Vac, von Long Covid betroffen sind. Es kommt 
darauf an, dass wir denen zuhören, die es am besten 
wissen: den Betroffenen, den Anverwandten, den For-
scherinnen und Forschern, den Medizinerinnen und Me-
dizinern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Die gute Nachricht ist: Seit 1955 in etwa kennen wir 
ME/CFS, das Chronische Fatigue-Syndrom. – Oft wurde 
es übrigens ignoriert, vielleicht auch, weil es überdurch-
schnittlich Frauen betraf. Die wurden in die Hysterieecke 
gesteckt. Meine Kollegin Linda Heitmann hat es vor acht 
Wochen an genau dieser Stelle gesagt: „Wir hören Sie, 
und wir hören Ihre Anliegen“. – Dem schließe ich mich 
ausdrücklich an; denn wir brauchen Forschung, wir brau-
chen Versorgung, wir brauchen Wissen. Genau darum 
geht es. Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass wir 
heute diese Debatte hier führen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der Union.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Worum geht es also?
Erstens. Die Krankenkassen und die Ärztinnen und 

Ärzte müssen Bescheid wissen. Viele Betroffene finden 
heute noch nicht einmal einen Hausarzt oder eine Haus-
ärztin. Das ist für sie eine Katastrophe, übrigens auch für 
die Familien, die pflegen, trösten, telefonieren, beraten, 
heben, abdunkeln, Freunde informieren, Medikamente 
besorgen, selber noch arbeiten gehen, Geschwister trös-
ten und, und, und. Es ist eine wahnsinnige Belastung, die 
diese Familien haben, und ihnen muss geholfen werden – 
ja, auch durch uns, meine Damen und Herren.

Zweitens. Im Bildungssystem muss Wissen her; denn 
Kinder und Jugendliche mit eingeschränktem Energie-
level können oft nicht am herkömmlichen Unterricht teil-
nehmen. Welche Formen gibt es also bereits? Wer bezahlt 
das? Wie geht das? Wie geht das technisch? Und was ist 
mit den Prüfungen? – Deswegen ist ganz klar: Wir müs-
sen im Bildungssystem mehr Unterstützung leisten für 
die Kinder, die unter diesen Krankheiten und ihren Fol-
gen leiden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der CDU/ 

CSU und der FDP und der Abg. Dr. Petra Sitte 
[DIE LINKE])

Drittens. Wir alle müssen mehr wissen über Long 
Covid, über ME/CFS, über Post-Vac. ME/CFS ist keine 
seltene Krankheit; das ist hier gesagt worden. Schon vor 
der Pandemie waren es übrigens so viele Betroffene, wie 
unter MS leiden. Wenn man sich dagegen die Versor-
gungsstrukturen anschaut, muss man sagen: Das ist ein 
wahnsinniges Ungleichgewicht, das wir uns nicht mehr 
leisten können.

Das ist ein „Massenbehinderungsereignis“, warnte in 
der vergangenen Woche eine kanadische Regierungs-
beraterin; denn die Konsequenzen für die Gesundheits-
versorgung, für die soziale Absicherung und am Ende – 
Sie haben es gesagt – auch für die Wirtschaft, den Ar-
beitsmarkt sind bedrohlich. Diese Warnungen müssen wir 
ernst nehmen, und wir können nicht wegschauen. Was 
braucht es? Es braucht Wissen, es braucht Versorgung, 
und ja, es braucht unbedingt mehr Forschung – mehr 
quantitativ, aber „mehr“ heißt eben auch „für die Zu-
kunft“. Das heißt, wir müssen das dauerhaft machen, 
weit über dieses Jahr hinaus.

Also, mehr Forschung, stabil, langfristig, umfassend: 
Das ist unsere Aufgabe. – Let’s go!

Vielen Dank, und Grüße gehen raus an alle Betroffenen 
und alle, die sich für sie engagieren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP und des Abg. Erich Irlstorfer [CDU/ 
CSU])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Göring-Eckardt. – Nächste 

Rednerin ist die Kollegin Dr. Petra Sitte, Fraktion Die 
Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir stehen 

dem Unionsantrag aufgeschlossen gegenüber. Bereits zu 
Zeiten der schwarz-roten Koalition haben wir uns in ge-
nau diesem Sinne engagiert.

Das Anliegen ist wichtig; denn erstens ist die Betrof-
fenengruppe groß. Unzählige – die Kolleginnen und Kol-
legen haben es schon gesagt – teils schwer zu ertragende 
Einzelschicksale müssen uns schlicht motivieren, endlich 
mehr zu tun. Täglich erreichen uns unzählige E-Mails 
einer sehr gut vernetzten Gruppe von Betroffenen. Mitt-
lerweile spricht man von etwa 1 Million Menschen, die 
davon betroffen sind. Diese und ihre Familien warten 
jetzt auf politische Unterstützung, und sie warten auf ver-
lässliche Unterstützung.

(Beifall bei der LINKEN)

Zweitens. Es ist immer noch deutlich zu wenig, was die 
Koalition auf Bundesebene leistet. Die Ampelkoalition 
hat sich zwar im zweiten Anlauf zum Haushalt 2023 
dazu durchgerungen, dass die Summe auf 11,5 Millionen 
Euro gesteigert wurde. Aber um nur einige Beispiele zu 
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nennen: Baden-Württemberg stellt 2022/2023 insgesamt 
15 Millionen Euro bereit, Bayern stellt 12 Millionen Euro 
bereit, Sachsen 3 Millionen Euro.

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: Unions-
geführte Bundesländer!)

Grundlagen-, Therapie- und Versorgungsforschung so-
wie die Zahl unabhängiger Medikamentenstudien müs-
sen ausgeweitet werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn man die Koalition fragt, verweist sie immer auf 
das Netzwerk Universitätsmedizin. Das ist das Bermuda-
dreieck der Ausgaben in diesem Bereich. Dieses ist in der 
Tat sehr engagiert, aber es kann in seinen Labors auch 
keine Euros für weitere Studien züchten. Dieses „Lass 
mich hinter den Baum der Bundesregierung“ ist keine 
hinnehmbare Taktik.

Wie viel vorher die schwarz-rote Koalition ausgege- 
ben hat, weiß hier niemand genau. Mit Sicherheit 
war es zu wenig; denn die Krankheitsbilder – Katrin 
Göring-Eckardt hat es eben gesagt – gibt es schon viel, 
viel länger, und auch und gerade die Bundesgesundheits-
minister von der Union haben die Forschung an ME/CFS 
und den Covid-Folgen vernachlässigt. Schön, dass die 
Union jetzt endlich das Thema entdeckt; denn es ist jetzt 
Zeit, endlich mehr zu tun.

Wiederholen wir also nicht die Fehler aus der Pande-
miezeit, und ignorieren wir nicht das Problem! Herrn 
Lauterbachs Ankündigungen, mehr für Erkrankte tun zu 
wollen, glaube ich genau dann, wenn ich es schwarz auf 
weiß im Haushalt lese. Ich finde es gut, dass er es ankün-
digt. Jetzt machen!

Abschließend muss jedoch gesagt werden, dass auch 
bei seltenen Krankheiten viel zu wenig getan wird. Davon 
betroffen sind landesweit 4 Millionen Menschen. Die 
Pharmakonzerne werden hier nicht helfen, weil die Ren-
diten viel zu gering sind, und auch deshalb stehen wir hier 
in der Pflicht, endlich mehr zu tun.

Danke. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sitte. – Nächster Red-

ner ist der Kollege Dr. Stephan Seiter, FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Dr. Stephan Seiter (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine Damen und Herren! Das Phänomen 
Long Covid/Post-Vac betrifft unsere Gesellschaft in ihrer 
Breite. Wir haben 1 Million Menschen, die betroffen 
sind. Aber hinter jeder dieser Personen steht eine Familie, 
stehen Verwandte, stehen Freunde, die sich letztendlich 
tagtäglich um die Betroffenen kümmern. Deswegen bin 
ich persönlich der Unionsfraktion dankbar, dass wir die-

ses Thema hier an diesem Tag diskutieren; wir sollten es 
aber auch länger diskutieren.

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: Wir sollten 
was tun!)

Es ist uns allen klar, dass es in diesem Bereich sehr 
viele Forschungsfragen gibt: Wie gestalten sich die 
Krankheitsbilder? Wie verlaufen die Krankheiten? Wer 
ist betroffen? Gibt es schon Medikamente, die unter Um-
ständen helfen, die Symptome zu bekämpfen? Gibt es, 
wie zum Beispiel die vielversprechenden Aussagen zum 
Diabetesmedikament Metformin hoffen lassen, Medika-
mente, die vielleicht auch gegen das Entstehen von Long 
Covid helfen?

Also: Forschung ist notwendig. Aber manchmal ent-
steht in der Diskussion der Eindruck, dass noch gar nichts 
passiert sei in der Forschung. Dem möchte ich an dieser 
Stelle etwas widersprechen; denn es passiert etwas in der 
Forschung. Es passiert einerseits etwas in der Forschung 
durch Projektorientierung; wir haben die Zahlen schon 
gehört. Da ist sicher an der ein oder anderen Stelle noch 
mehr Luft nach oben;

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: Oh ja!)

das brauchen wir nicht zu bestreiten. Andererseits findet 
Forschung auch in den medizinischen Fakultäten statt, 
und auch die müssen wir berücksichtigen. Bei der Ver-
wendung von Kennzahlen, zum Beispiel von diesen 
0,1 Prozent, sollte man auch hinschauen, worauf sich 
diese 0,1 Prozent beziehen. Darin ist nämlich auch die 
Grundförderung für unsere großen Forschungseinrich-
tungen eingerechnet. Wenn wir schon relativieren und 
Zahlen nennen, dann sollten wir sie ins Verhältnis zu 
den Projektmitteln setzen.

Dann vielleicht noch eine Anmerkung. Es gab in den 
letzten Tagen und Wochen eine Diskussion darüber, dass 
im Verhältnis zu den Anträgen so wenig gefördert werde. 
Wir haben ein Antragswesen in Deutschland, das so auf-
gestellt ist, dass nach Qualität entschieden wird. Die auf-
summierten Mittel für Anträge, die gestellt worden sind, 
sind erst einmal ein Zeichen dafür, dass es viel Interesse 
an der Förderung gibt. Das heißt aber noch lange nicht, 
dass alle die Anträge, die gestellt werden, auch zwingend 
zu einem Erfolg führen, dass sie zwingend geeignet sind, 
tatsächlich erfolgversprechende Projekte hervorzubrin-
gen. Aber genau deswegen sollten die Informationen, 
die wir aus diesen Anträgen erhalten, geprüft werden: 
Was ist an Forschung möglich? Welche Bereiche können 
untersucht werden? Welche Ideen gibt es? Darauf kann 
man aufbauen.

An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, 
dass in der Zukunftsstrategie der Bundesregierung auch 
das Thema „Gesundheit für alle verbessern“ eine Rolle 
spielt.

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: Da steht das 
Wort „Long Covid“ nicht einmal drin! Nicht 
einmal steht es da drin!)

– Ja, da gebe ich Ihnen recht.

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: 190 Ziele! 
Nicht einmal Long Covid!)
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Dort steht vielleicht nicht einmal dieses Wort, aber dort 
steht geschrieben, dass wir diese Strategie in Missionen 
und Submissionen herunterbrechen. Da ist natürlich auch 
die Frage: Können wir die Long-Covid-/Post-Vac-For-
schung letztendlich stärker etablieren?

(Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: Ihr ad-
ministriert euch zu Tode, statt was zu tun!)

Sprich: Wir werden in den Ausschüssen, auch im Haus-
haltsausschuss, und in unseren Arbeitsgruppen darüber 
diskutieren müssen, wie wir Mittel dorthin bringen, wo 
Mitteleinsatz sinnvoll ist; denn den Betroffenen muss 
geholfen werden. Wir wollen ihnen helfen, wir werden 
ihnen helfen.

An der Stelle, meine Damen und Herren, wünsche ich 
allen denjenigen, die betroffen sind, alles Gute und gute 
Genesung. Seien Sie versichert: Niemand, der es hier 
ernst meint, wird Ihre Anliegen beiseitekehren. Wenn es 
die einen oder anderen gibt, die daraus parteipolitischen 
Gewinn ziehen wollen, dann sollten wir dem auch ent-
gegentreten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der SPD sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Thomas Jarzombek [CDU/CSU]: 
Das geht gar nicht! Wir wollen hier ein Pro-
blem lösen und keinen Parteienstreit machen! 
Das auf diese Parteiebene zu ziehen, das geht 
gar nicht! – Gegenruf der Abg. Simone 
Borchardt [CDU/CSU]: Das hat er nicht er-
kannt!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Seiter. – Das Wort hat 

nunmehr der Kollege Erich Irlstorfer, CDU/CSU-Frakti-
on.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Erich Irlstorfer (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Betroffene 

und Angehörige! Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Zum zweiten Mal geht es um Long Covid, ME/ 
CFS und das Post-Vac-Syndrom hier im Plenum des 
Deutschen Bundestags. Es ist schon erwähnt worden: 
Heute ist der internationale Long Covid Awareness 
Day. Nach einer ersten Aktion der Patienteninitiative 
„Nicht genesen“ vor dem Reichstagsgebäude fand heute 
eine weitere Aktion vor dem Bundesforschungsministe-
rium statt.

Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Arbeits-
gruppe Bildung und Forschung für die Antragsinitiative, 
um auf die Schieflage in der Forschungspolitik in Bezug 
auf diese Krankheitsbilder aufmerksam zu machen. Die 
Zahlen sind bekannt: mehr als 1 Million Betroffene bei 
Long Covid und 300 000 bei ME/CFS. Bei Post-Vac ist 
die Zahl aktuell noch schwer kalkulierbar; aber ich 
möchte schon darauf hinweisen, dass hier niemand etwas 
vergisst oder unter den Tisch fallen lässt.

Allein in die Impfstoffbeschaffung hat Deutschland 
mehr als 7 Milliarden Euro investiert – was richtig war –, 
und der Bund zahlte mehr als 53 Milliarden Euro zur 
Deckung der Coronakosten im Gesundheitswesen; auch 
das war notwendig. Das sind enorme Summen. Aber es 
ist nun notwendig, dass wir die Bedeutung von For-
schungsmitteln für den Bereich Long Covid, Post-Vac 
und ME/CFS noch mehr in den Mittelpunkt stellen.

Förderanträge scheitern an bürokratischen Hindernis-
sen, so wird mir berichtetet. Es handelt sich aber um 
einen Forschungs- und Versorgungsnotfall. Was ist das 
Entscheidende? Es geht um eine Situation – ich möchte 
mir diese Anmerkung als Gesundheitspolitiker erlau-
ben –, die Leben verändert, Biografien zerstört und Leben 
zur Last macht.

(Beifall bei der CDU/CSU)

So wie die Pandemie Sondergenehmigungen für For-
schung ermöglicht hat, brauchen wir jetzt auch Verbes-
serungen und Flexibilität in diesem Bereich. Wir sind als 
Abgeordnete – so glaube ich zumindest – bereit, hier den 
Menschen zu helfen. Millionen von Menschen warten auf 
unsere Entscheidungen.

Nicht oft haben wir als Abgeordnete die Möglichkeit, 
direkt für Verbesserung zu sorgen. Glauben Sie mir: Es 
geht hier weder um Parteipolitik, noch geht es um ein 
Muskelspiel der Fraktionen oder gar um Selbstdarstel-
lung.

(Beifall des Abg. Lars Lindemann [FDP])

Ich kann Ihnen nur eins sagen und bitte hier auch jeden 
Einzelnen von Ihnen: Lassen Sie uns das Pflänzchen der 
Gemeinsamkeit pflegen, die Allianz des Anstands, die 
wir vor einigen Wochen hier in diesem Haus begonnen 
haben, fortführen und das Signal aussenden, dass wir 
gemeinsam agieren! Lassen Sie uns Geld in die Hand 
nehmen! Wir brauchen keine Schlammschlacht unter 
den Ministerien in sozialen Netzwerken, sondern wir 
brauchen Lösungen für die Menschen; denn sie haben 
weder die Kraft noch die Zeit, darauf zu warten, dass 
wir hier irgendetwas verfolgen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Diese Menschen leiden, und wir haben eine gute Chan-
ce, durch Forschung und Wissenschaft Leiden zu lindern 
und vielleicht zur Heilung zu kommen. Und ja, das ist 
eine Bitte und zugleich auch eine Forderung nach einer 
Sonderforschungssumme im Zeichen der Menschlich-
keit. Wir fordern den Aufbau von Kompetenzzentren 
und Spezialambulanzen. Wir fordern, dass man das For-
schungsvorhaben dauerhaft in ein Budget gießt. Und wir 
brauchen auch die Anerkennung der Erkrankung und Re-
habilitationsangebote.

Aufklärungskampagnen der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung sind hilfreich und fördern die 
Erreichung unseres Ziels. Ich lade Sie ein, am 29. März 
um 18.30 Uhr an einem Fachgespräch teilzunehmen, ge-
nauso die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen, die In-
teresse haben, hier mitzuwirken.
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Ich danke Ihnen auch, Frau Ministerin, dass Sie hier 
sind; denn – glauben Sie es mir – Sie haben den Schlüssel 
zur Lösung in der Hand. Ich kann nur eins sagen: Wir 
müssen hier zusammenarbeiten, und wir werden es in 
diesem Hohen Haus nur gemeinsam schaffen. Das ist 
auch ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Und des-
halb bitte ich Sie, diesen eingeschlagenen Weg weiter-
zugehen. Glauben Sie mir: Eine Erkrankung kennt keine 
Parteigrenzen –

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss.

Erich Irlstorfer (CDU/CSU):
– und keine Fraktionen.
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Irlstorfer. – Als nächste 

Rednerin erhält das Wort die Kollegin Dr. Lina Seitzl, 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Dr. Lina Seitzl (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Betroffene! Liebe Angehörige! Etwa 
250 000 Menschen sind in Deutschland an ME/CFS er-
krankt. Häufig sind junge, fitte Menschen betroffen, 
darunter rund 40 000 Minderjährige, die durch ihre Er-
krankung vollkommen aus ihrem Leben gerissen werden. 
ME/CFS ist eine neuroimmunologische Erkrankung. Die 
Betroffenen leiden häufig an einer schweren Fatigue, 
aber auch an kognitiven Symptomen. Alltägliche Dinge 
wie Duschen, Zähneputzen können zu unüberwindbaren 
Hindernissen werden, weil die Kraft fehlt. Arbeiten ge-
hen, am Familienleben teilhaben, Freunde treffen, das ist 
für viele kaum mehr möglich. Zwei Drittel der Betroffe-
nen bleiben arbeitsunfähig. Die massive Beeinträchti-
gung der Lebensqualität und auch die empfundene Per-
spektivlosigkeit führen darüber hinaus zu einer hohen 
Suizidrate.

ME/CFS ist keine neue Erkrankung. Sie wurde bereits 
1969 von der WHO als Erkrankung des Nervensystems 
anerkannt. Weil sie so viele Gesichter hat, weil die Er-
krankung im medizinischen Umfeld nach wie vor wenig 
bekannt ist und weil es auch in Deutschland an Versor-
gungsinfrastruktur fehlt, müssen viele Betroffene eine 
Odyssee von Arztpraxis zu Arztpraxis hinter sich brin-
gen, bis ihnen geholfen werden kann. Da die Krankheit 
auch wenig erforscht ist, gibt es bisher kaum Heilmittel.

Mit der Coronapandemie – ich glaube, diese Unter-
scheidung muss man machen – hat die Erkrankung ME/ 
CFS noch mal deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren, 
weil sie eine Folge von Long Covid sein kann. Die Zahl 

der Betroffenen ist in den letzten Jahren aufgrund dessen 
noch mal gestiegen. Aber natürlich kann Long Covid 
auch ganz andere Symptome haben. Wer sich die an-
schauliche Demonstration von „Nicht Genesen“ von vor 
ein paar Wochen am Reichstag angeschaut hat, hat dort 
viele Namen gelesen – auch von Menschen im jungen 
Alter und von vielen, die in den sogenannten systemrele-
vanten Berufen gearbeitet haben und an Long Covid er-
krankt sind.

Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ausdrücklich 
bei den vielen Betroffenen bedanken – ob selbst erkrankt 
oder als Angehörige betroffen. Sie tragen die Krankheit 
immer wieder in die Öffentlichkeit. Sie kämpfen für eine 
ausreichende Versorgungsinfrastruktur, für Aufklärung 
über die Erkrankung und nicht zuletzt für mehr For-
schungsmittel. Sie geben die Hoffnung nicht auf. Und 
ich denke schon, dass man sagen kann, dass es aufgrund 
ihrer zahlreichen Initiativen auch ihr Erfolg ist, dass sich 
in der Politik einiges bewegt: zum Beispiel diese Debatte 
hier, aber auch die Tatsache, dass die ME/CFS-Versor-
gung im Koalitionsvertrag explizit aufgeführt wurde und 
dass in den letzten Jahren deutlich mehr Geld für die 
Erforschung der Erkrankung in die Hand genommen wur-
de.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP und des Abg. Erich Irlstorfer [CDU/ 
CSU])

Die Erforschung von ME/CFS, Long Covid und Post- 
Vac ist so massiv wichtig, weil wir über die Ursachen, 
Ausprägungen, Symptome und auch über mögliche The-
rapieentwicklungen immer noch zu wenig wissen. Des-
halb sind auch entsprechende Investitionen im Bundes-
haushalt vorgesehen.

Ich bin dankbar, dass wir diese Debatte hier im Bun-
destag führen. Ich möchte aber vor einer Sache warnen: 
Ich möchte davor warnen, dass wir diese Debatte auf dem 
Rücken der Betroffenen für eigene politische Selbstdar-
stellung instrumentalisieren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Und ich möchte auch davor warnen, den Betroffenen 
Hoffnung zu geben, dass mit Forschung ganz schnell 
Lösungen gefunden werden; denn es braucht viel Zeit. 
Mehr Geld für Forschung bedeutet nicht sofortige Hilfe 
für die Betroffenen; das wissen die auch. Dennoch sollten 
wir weiter daran arbeiten.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Seitzl. – Nächste Red-

nerin ist die Kollegin Laura Kraft, Bündnis 90/Die Grü-
nen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)
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Laura Kraft (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Frau Ministerin! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Haben Sie in Ihrer 
Corona-Warn-App auch ein Genesenenzertifikat, einen 
G-Status? Für 1 Million Menschen hierzulande ist ihre 
Covid-19-Infektion jedoch nicht vorbei; denn sie sind 
nicht genesen. Sie haben Long Covid. Auch ich habe 
noch länger als neun Monate gebraucht, bis mein Ge-
ruchssinn annähernd vollständig wiederhergestellt war. 
Der totale Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 
während der akuten Erkrankung hat mich erschreckt. 
Nach einer Weile kam er wieder, aber es war nichts 
mehr wie vorher. Kaffee roch nach Benzin. Wenn etwas 
überhaupt einen Geruch hatte, dann war der ziemlich 
scheußlich, und das noch viele Monate lang. Ob es jemals 
wieder wie vorher wird, kann einem bei Long Covid kein 
Arzt sagen oder garantieren. Ich hatte Glück. Aber viele 
Betroffene leiden täglich massiv unter den Langzeitfol-
gen, können ihren Alltag kaum bewältigen. Sie leiden 
unter Erschöpfung, unter Schmerzen, unter einge-
schränkter geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit. 
Das sind nur wenige Beispiele von über 200 Symptomen, 
die Teil des Krankheitsbildes sein können.

In manchen Fällen führt es dann auch noch zum Chro-
nischen Fatigue-Syndrom, an dem Zehntausende Men-
schen in Deutschland schon vor der Coronapandemie 
litten. Wir haben weitere Mittel in den Haushalt für ent-
sprechende Forschungsprojekte eingestellt; denn For-
schung an dieser Stelle ist wichtig. 22 Millionen Euro 
fließen in die Erforschung der Krankheit, inklusive For-
schung zu Diagnosemöglichkeiten und klinische Studien 
für Medikamente. 56 Millionen Euro gehen an das Na-
tionale Pandemie Kohorten Netz, bei dem wichtige Daten 
zu Ursachen und auch zum Verlauf von Long Covid 
gewonnen werden. Das sind nur Beispiele, die zeigen, 
wie die Bundesregierung die Erforschung von Krankhei-
ten vorantreibt. Wir wollen ein Kompetenznetzwerk für 
interdisziplinäre Ambulanzen schaffen. Das ist auch drin-
gend notwendig; denn Long Covid droht zu einer neuen 
Volkskrankheit zu werden.

Noch herrscht einfach viel zu viel Unklarheit, wie man 
das Chronische Fatigue-Syndrom und Long Covid be-
handeln kann. Wir können uns aber nicht erlauben, die 
Forschung und die Entwicklung von Therapien auf Spar-
flamme zu halten. Wir müssen hier im Laufe der Zeit 
unbedingt weiter nachlegen. Die Bundesregierung hat 
schon viel im Haushalt eingestellt. Wir müssen aber 
mehr machen. Wir brauchen weitreichende Forschungen. 
Ich bin deswegen auch dankbar für Ihren Antrag. Wir 
müssen das Feld und die Ursachen besser verstehen, bes-
ser erforschen. Wir müssen Therapien ermöglichen; denn 
nur so haben Betroffene die Chance, ihr Leben endlich 
wieder zurückzubekommen.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Kraft. – Letzte Rednerin in 

dieser Debatte ist die geschätzte Kollegin Maja Wallstein, 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Dr. Stephan Seiter [FDP])

Maja Wallstein (SPD):
Sehr geehrter, geschätzter Herr Präsident! Liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Liebe Besucherinnen und Besu-
cher, schön, dass Sie da sind! Wir haben heute von allen 
Rednerinnen und Rednern gehört, wie dramatisch Long 
Covid, das Post-Vac-Syndrom und ME/CFS für die Be-
troffenen sind und wie wichtig es ist, möglichst schnell 
Fortschritte bei Erforschung und Behandlung zu erzielen. 
Ich bedanke mich für die zahlreichen Zuschriften auch 
aus meinem Wahlkreis von Betroffenen, die detailliert 
ihren Krankheitszustand und den Verlauf ihrer Behand-
lung beschrieben haben. Danke!

Viele Betroffene haben heute wieder bildlich auf ihre 
Lage aufmerksam gemacht. Vor zwei Monaten hatten 
Betroffene und Aktivistinnen und Aktivisten, die im Na-
men der Betroffenen sprechen, über 400 Feldbetten hier 
vor dem Reichstag aufgebaut als Symbol für die Betten, 
die viele der Betroffenen einen großen Teil des Tages gar 
nicht mehr verlassen können.

Krankheitserreger machen keinen Halt vor Landes-
grenzen. Im Europaparlament kämpft der Sozialdemokrat 
Karsten Lucke für das Thema Long Covid, Post-Vac und 
ME/CFS, und er war es auch, der es schon sehr früh auf 
die Tagesordnung des Sonderausschusses im EU-Par-
lament gebracht hat. Seitdem macht er auf Verknüpfun-
gen aufmerksam wie die sozialen und finanziellen Folgen 
für Langzeiterkrankte, den Fachkräftemangel durch Long 
Covid oder darauf, dass die Freiheit für besonders gefähr-
dete Menschen durch den Wegfall der Anticoronamaß-
nahmen weiter eingeschränkt wurde. Karsten Lucke hat 
für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten den 
Themenkomplex im EU-Parlament gesetzt.

Als Opposition ist es Ihr gutes Recht, Forderungen an 
die Regierung zu stellen; das ist gut und richtig. Ich hätte 
jetzt aber auch mal einen Auftrag an Sie. Wie Sie sehen, 
arbeiten wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
sehr intensiv mit unseren Europaabgeordneten zusam-
men. Es wäre hilfreich, wenn Sie das auch täten. Im 
EU-Parlament hat Ihre Abgeordnete Montserrat letzten 
Monat den Entwurf für den Bericht des Covid-Sonder-
ausschusses vorgelegt. Montserrat ist Mitglied Ihrer 
EVP-Fraktion.

Der Text aber enthält keine substanziellen Forderun-
gen, die den Patientinnen und Patienten irgendwie wei-
terhelfen würden. Es gibt keine konkreten Forderungen 
nach klinischen Studien, nach Geldern für die Forschung, 
für die Weiterbildung von Ärzten oder für die finanzielle 
Absicherung von Erkrankten. Aber genau auf diese 
Ebene gehört es. Daher meine Bitte an Sie, liebe Union: 
Sprechen Sie mit Ihren Europaleuten. Zeigen Sie auch 
dort Engagement, und füllen Sie die Leerstellen des Ent-
wurfs für den Ausschussbericht.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Im EU-Parlament sind Sie ja nicht in der Opposition, 
sondern Sie können zeigen, was Sie tun, wenn Sie Ver-
antwortung tragen, so wie zum Beispiel unser Gesund-
heitsminister Karl Lauterbach das macht; das war heute 
schon Thema. Hier also mein Servicetipp für Sie: Studien 
haben ergeben, dass es ein gutes Gefühl gibt, wenn man 
eine gewisse Selbstwirksamkeit spürt. Ich, liebe Union, 
habe Ihnen heute den Weg zu diesem positiven Gefühl 
der Selbstwirksamkeit aufgezeigt. In diesem Sinne: Ein-
fach mal machen! Das hilft den Betroffenen dann wirk-
lich.

Danke. 
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN – Thomas Jarzombek [CDU/ 
CSU]: Nicht ein Mal hier zur Sache geredet! 
Nicht ein Mal zur Sache! Nur auf andere ge-
zeigt! Was soll das?)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Wallstein. Grüßen Sie bitte 

den Kollegen Mierscheid von mir und dem Präsidium. – 
Damit schließe ich die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 20/5983 an die in der Tagesordnung auf-
geführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere 
Überweisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann 
verfahren wir so.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Über-
arbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfrei-
heitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und 
Weisungen sowie Unterbringung in einer Ent-
ziehungsanstalt

Drucksache 20/5913
Überweisungsvorschlag:  
Rechtsausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Gesundheit 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart. – Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, wiede-
rum insbesondere der CDU/CSU-Fraktion, den Platz-
wechsel zügig vorzunehmen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner Herrn Bundesminister der Justiz, Dr. Marco 
Buschmann, für die Bundesregierung das Wort.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz:
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer! Wir starten 
heute eine historische Reform; denn dieser Gesetzent-
wurf enthält eine Überarbeitung der Ersatzfreiheitsstrafe. 

Das ist längst überfällig. Zehnmal ist es probiert worden, 
zehnmal ist es gescheitert. Wir machen es jetzt, und es 
wird höchste Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Was hat es mit der Ersatzfreiheitsstrafe auf sich? Wenn 
jemand zu einer Geldstrafe verurteilt wird, die er aber 
nicht bezahlen kann oder bezahlen will, dann tilgt er diese 
Geldstrafe durch Hafttage. Es gibt immer wieder die Fra-
ge, ob man dieses Instrument überhaupt braucht. Ich will 
sagen: Ja, wir können darauf nicht verzichten. Wir wissen 
das; das ist faktenbasiert nachgewiesen. In Schweden 
etwa sind im Jahr 2015 über 40 Prozent der Geldstrafen 
über die Jahre verjährt. Warum? Weil Schweden versucht 
hat, faktisch ohne das Instrument der Ersatzfreiheitsstrafe 
auszukommen. Aber der Rechtsstaat kann es doch nicht 
akzeptieren, wenn in einer bestimmten Kategorie von 
Strafurteilen fast die Hälfte dieser Urteile konsequenzlos 
im Raum verhallt. Das kann sich der Rechtsstaat nicht 
leisten.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die Ersatzfreiheitsstrafe ist ein notwendiges Instrument.
Wir müssen diese Strafe aber ändern, weil der Umrech-

nungsmaßstab von Geldstrafe in Hafttage einfach nicht 
passt; denn 24 Stunden Haft, 24 Stunden Verlust der per-
sönlichen Freiheit, auch der Bewegungsfreiheit, wiegen 
natürlich schwerer als der ökonomische Gegenwert von 
sechs bis acht Stunden Arbeit. Deshalb werden wir diesen 
Umrechnungsmaßstab verändern, und zwar orientiert an 
dem, was Expertinnen und Experten bereits seit vielen 
Jahren vorschlagen: Wir halbieren diesen Umrechnungs-
maßstab, und damit werden wir aus der grundrechtlichen 
Perspektive dem Anspruch der Betroffenen auf Freiheit 
wesentlich gerechter und können trotzdem einen Anreiz 
setzen, die Haftstrafe durch Zahlung der Geldstrafe zu 
vermeiden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir tun aber noch mehr als das: Wir sorgen dafür, dass 
wir Ratenzahlungsangebote machen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Das gibt es doch 
alles schon!)

Wir sorgen dafür, dass durch die Ableistung sozialer Ar-
beit Ersatzfreiheitsstrafen vermieden werden können. 
Wir sorgen dafür, dass Menschen, die Sprachprobleme 
haben, in einer Sprache, die sie verstehen, über diese 
Möglichkeit aufgeklärt werden. Wir stärken auch die Trä-
ger sozialer Arbeit und die Gerichtshilfe in dem Bemü-
hen, möglichst eine Ersatzfreiheitsstrafe zu vermeiden. 
Denn wenn jemand zu einer Geldstrafe verurteilt worden 
ist, dann müsste es unser aller Ziel sein, dafür zu sorgen, 
dass diese Geldstrafe möglichst auch bezahlt wird und die 
Menschen dafür nicht ins Gefängnis wandern.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Diese Reform entlastet auch die Länder finanziell mas-
siv. Wir gehen davon aus, dass die Ersatzfreiheitsstrafe 
im Jahr Gesamtkosten von etwa 200 Millionen Euro ver-
ursacht. Diesen Betrag kann man natürlich nicht einfach 
halbieren, weil es auch fixe Kosten gibt, die sich nicht 
ändern. Aber wir können davon ausgehen, dass ein sub-
stanzieller zweistelliger Millionenbetrag an Entlastung 
für die Länder ansteht. Meine Erwartungshaltung ist, 
dass diese Einsparungen nicht in den allgemeinen Län-
derhaushalten versickern, sondern dass dieses Geld in der 
Justiz bleibt und genutzt wird, weil es eine strukturelle 
Entlastung ist, auch um die Justiz personell und sachlich 
zu stärken. Diesen Appell richte ich an die Länder von 
dieser Stelle.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir tun mit unserem Reformvorschlag aber noch 
mehr: Wir verbessern den Maßregelvollzug. Sie wissen 
alle: Ein wichtiges Element sind Entzugseinrichtungen, 
weil es auch immer wieder Menschen gibt, die straffällig 
geworden sind, auch im Zusammenhang oder aufgrund 
ihrer Drogen- oder Alkoholkrankheit. Deshalb ist es im 
Interesse der Resozialisierung, dass diese Einrichtungen 
gut funktionieren.

Sie sind aber in den letzten Jahren bis an den Rand 
ihrer Arbeitsfähigkeit gebracht worden, weil es gewisser-
maßen einen Run auf diese Einrichtungen gab; es gibt 
nämlich einen Fehlanreiz: Viele haben sich dort gemel-
det, die gar nicht therapiefähig und -willig sind. Sie sind 
dort gelandet, weil es da einfach schnellere Möglichkei-
ten zur Entlassung gab. Deshalb haben wir die Voraus-
setzungen nachgeschärft. Wir sorgen dafür, dass diese 
wichtigen Einrichtungen besser arbeiten können, dass 
sie sich konzentrieren auf diejenigen, die therapiefähig 
und -willig sind. Auch das stärkt die Resozialisierung 
und diese wichtigen Einrichtungen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Schließlich nehmen wir eine wichtige Änderung im 
Strafzumessungsrecht vor, nämlich bei den sogenannten 
menschenverachtenden Motiven für Straftaten. Wenn in 
diesem Land jemand meint, dass er eine Frau schlagen 
oder umbringen kann, weil sie ein Mensch zweiter Klasse 
wäre, weil er glaubt, dass sie sein Eigentum wäre, oder 
weil es sonst irgendeinen Grund geben soll, warum man 
Frauen nicht genauso respektieren sollte wie Männer, 
dann können wir dies in Zukunft als strafschärfendes 
Motiv in der Strafzumessung besser berücksichtigen. 
Und das ist, glaube ich, richtig so.

(Beifall bei der FDP, der SPD, dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Das gilt genauso für schwule, lesbische oder auch queere 
Menschen. Warum tun wir das? Weil sich jeder Mensch 
in unserer Gesellschaft sicher und auch durch das Straf-
recht geschützt fühlen muss. Deshalb ist es gut, dass wir 
dieses Reformpaket heute auf den Weg bringen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Minister. – Als nächster Redner hat 

das Wort der Kollege Axel Müller, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Axel Müller (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Mi-

nister Buschmann! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung enthält vier Themenblöcke aus 
dem strafrechtlichen Sanktionsrecht. Dazu in aller gebo-
tenen Kürze: In der Mediationsausbildung habe ich mal 
gelernt, dass man weniger konfliktbeladene Themen an 
den Anfang stellen soll, um schnelle Einigungen zu er-
zielen. Das sorge dann für Erfolgserlebnisse und moti-
viere auch. Entsprechend werde ich in meiner Rede jetzt 
so vorgehen, damit Sie, sehr geehrter Herr Minister 
Buschmann, auch mal wieder das Gefühl eines Erfolges 
genießen können, zumal der „Spiegel“ ja in dieser Woche 
getitelt und geschrieben hat, dass Sie seit den Auseinan-
dersetzungen mit Minister Lauterbach um die Corona-
maßnahmen keine Erfolge mehr hätten verbuchen kön-
nen.

(Dr. Marco Buschmann, Bundesminister: Wer 
schreibt denn so was?)

Mit dem ersten Punkt, mit der Erweiterung von Auf-
lagen und Weisungen im Zusammenhang mit den Bewäh-
rungsanordnungen oder Einstellungsauflagen – das ha-
ben Sie nicht erwähnt –, schafft Ihr Gesetzentwurf die 
Möglichkeit, auch Therapieauflagen gegen den Willen 
anzuordnen, was bisher nur nach einer vollständigen Ver-
büßung einer Freiheitsstrafe im Rahmen der Führungs-
aufsicht möglich war. Damit hat man gute Erfolge erzielt, 
beispielsweise bei Sexualstraftätern eine Rückfallreduk-
tion um 50 Prozent. Deshalb halten wir diese Änderungs-
vorschläge für zielführend und stimmen ihnen, auch im 
Einklang mit der Richterschaft, zu. Bei aller Freude über 
diesen Konsens darf man allerdings nicht übersehen, dass 
es dazu auch Therapeuten und Therapieplätze braucht; 
ansonsten stehen solche Auflagen nur auf dem Papier 
und müssen gegebenenfalls sogar kassiert werden, wenn 
es dem Betroffenen unmöglich wird, sie zu erfüllen.

Der zweite Punkt – Sie haben es erwähnt –: die Än-
derungsvorschläge zum Maßregelvollzug. Nach heuti-
gem Stand werden wir dem zustimmen. Eine andere 
Haltung an den Tag zu legen, nachdem wir einen gleich-
lautenden Gesetzesvorschlag gemacht hatten, käme sonst 
einem, juristisch ausgedrückt, Venire contra factum pro-
prium gleich, wäre also widersprüchlich.

Ihr Entwurf deckt sich wie unserer nahezu vollständig 
mit dem Vorschlag der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 
November 2021. Anders allerdings als den Rednern der 
Ampelkoalition im Mai 2022 liegt es mir fern, Ihnen, 
Herr Minister, oder Ihrem Haus deshalb den Vorwurf 
eines Plagiats machen zu wollen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Aber den Vorwurf der gefährlichen Untätigkeit kann 
ich der Ampelkoalition nicht ersparen. Im Januar 2022 
hat das Ministerium diesen Vorschlag der Bund-Länder- 
Arbeitsgruppe veröffentlicht. Dann geschah allerdings 
nichts mehr, wobei, ganz offen gestanden, wir von der 
Union nach den überschaubaren Tagesordnungen des 
Rechtsausschusses nicht feststellen können, dass das 
Haus mit zahlreichen anderen vorrangigen Gesetzesvor-
haben beschäftigt gewesen wäre.

Dennoch weigern Sie sich, unserem Vorschlag näher-
zutreten. In sieben Ausschusssitzungen haben Sie ihn 
jeweils nicht mal behandelt, im Dezember 2022 endgültig 
abgelehnt. Wegen der nicht geänderten Rechtslage, die 
dazu führt, dass, wie Sie es ausgedrückt haben, der Maß-
regelvollzug aus allen Nähten platzt, kamen Dutzende 
gemeingefährliche Straftäter auf freien Fuß. Das nahmen 
Sie ganz bewusst in Kauf. Die Wochenzeitung „Zeit“ 
titelte am 16. Februar 2023:

Sie werden zu mehreren Jahren Haft verurteilt – und 
kommen gleich wieder frei.

Den Kollegen Fechner aus der SPD, der auch gerne 
zitiert, zitiere ich jetzt auch mal. Er wird in diesem Ar-
tikel mit den Worten zitiert, er sehe „dringenden Hand-
lungsbedarf“ und es gebe ein „erhebliches Sicherheits-
risiko“. Warum braucht die Ampel dann dazu mehr als 
ein Jahr? Warum lehnen Sie einen im Mai 2022 Ihnen auf 
dem silbernen Tablett präsentierten Gesetzesvorschlag 
der Union ab? Mutmaßlich weil sich die Koalitionspart-
ner wieder einmal verheddert hatten. Angeblich bei über 
30 Gesetzgebungsvorhaben soll das der Fall sein. „Still-
stand statt Fortschritt“ nenne ich das.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Der dritte Punkt: die Halbierung der Ersatzfreiheits-

strafe. In der Tat, 86 Prozent aller Verurteilungen bei 
Strafgerichten erfolgen zu einer Geldstrafe. Wird sie 
nicht bezahlt – Sie haben es gesagt –, tritt an die Stelle 
eines Tagessatzes ein Tag Freiheitsstrafe. Das ist – das 
sieht auch der Gesetzentwurf so vor – ein Druckmittel, 
ohne das ansonsten die Durchsetzung des staatlichen 
Strafanspruchs infrage gestellt wäre. Ob es allerdings 
der Halbierung bedarf, wie Sie es vorsehen, muss die 
weitere Beratung klären. Das Argument der Inanspruch-
nahme vieler teurer Haftplätze verliert an Bedeutung, 
wenn man berücksichtigt, dass 75 Prozent aller Geldstra-
fen bezahlt werden. Das geschieht vielfach schon jetzt 
unter der Bewilligung von Ratenzahlung. Knapp 10 Pro-
zent gehen in Gesamtfreiheitsstrafen auf. Der Rest wird 
durch gemeinnützige Arbeit oder durch Niederschlagung 
erledigt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der 
Rechtsstaat kapituliert, dass er seine Handlungs- und 
Durchsetzungskraft abschwächt.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen vorgeschlagen; Teile haben Sie er-
wähnt. Allerdings betrifft die Halbierung aus unserer 
Sicht einen Prüfauftrag. Es wird die weitere Beratung 
ergeben, inwieweit man dem nahetreten kann.

Unbeantwortet im Vorschlag ist übrigens auch die Fra-
ge, wie mit einer Ungleichbehandlung zu verfahren ist, 
die entsteht, wenn derjenige, der die Strafe bezahlt, die 

vollen Tagessätze bezahlt hat, während derjenige, der sie 
nicht bezahlt, nur noch die Hälfte der Strafe absitzt. Das 
muss man klären.

Zu guter Letzt: die Änderung der Strafzumessungsvor-
schrift des § 46 Absatz 2 StGB und die genannten straf-
schärfenden Merkmale. Dazu möchte ich anmerken, dass 
es selbstverständlich eine deutliche Antwort der Justiz 
auf die steigenden Fallzahlen von weiblichen Opfern 
und Angehörigen sexueller Minderheiten braucht. Aller-
dings geht das schon jetzt mit der vorhandenen Gesetzes-
lage. § 46 StGB lässt es zu, dass sonstige menschenver-
achtende Beweggründe angemessen gesühnt werden. Das 
steht auch in der Entwurfsbegründung drin. Der Entwurf 
macht letztendlich den Tatgerichten unnötige Vorgaben. 
Er verkompliziert die Beweisaufnahmen.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte.

Axel Müller (CDU/CSU):
Schlussfrage: Worin liegt der juristische Mehrwert für 

die Opfer? Oder ist das wieder nur ein Versuch, sich 
medienwirksam in Szene zu setzen? Das hätten die Opfer 
nicht verdient.

Kolleginnen und Kollegen, ich schließe mit der An-
kündigung, dass wir von der Union an den weiteren Be-
ratungen offen und konstruktiv mitwirken werden.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Müller. – Als nächster Red-

ner hat das Wort der Kollege Dr. Johannes Fechner, SPD- 
Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Dr. Johannes Fechner (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Sanktionsrecht im Strafgesetzbuch muss überarbeitet 
werden. Wir haben in den letzten Monaten leider eine 
starke Überlastung psychiatrischer Kliniken feststellen 
müssen, was im Extremfall in der Tat dazu geführt hat, 
dass gefährliche Straftäter freigekommen sind. Das kann 
nicht so bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Des-
wegen müssen wir, orientiert an den Vorschlägen der 
Bund-Länder-Gruppe – vielen Dank, dass dieser Vor-
schlag übernommen wurde –, die Vorschriften des Maß-
regelvollzuges verschärfen. Weil wir auch bei der Ersatz-
freiheitsstrafe erhebliche Missstände haben, müssen wir 
uns auch dieses Thema vornehmen. Das machen wir. Das 
macht die Ampel mit diesem Gesetzentwurf, liebe Kol-
leginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)
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In Deutschland werden jährlich über eine halbe Mil-
lion Menschen zu einer Geldstrafe verurteilt, und das in 
90 Prozent aller Fälle im Wege des Strafbefehlsverfah-
rens. Kann eine Geldstrafe nicht vollstreckt werden, dann 
greift die Ersatzfreiheitsstrafe, das heißt, an die Stelle 
eines Tagessatzes tritt dann ein Tag Haft. Das System 
hat der Gesetzgeber eingeführt, um ein Druckmittel zu 
haben. Schauen Sie sich etwa an, dass wir Reichsbürger 
und andere Menschen haben, die unseren Staat ablehnen, 
die die Geldstrafe nicht bezahlen, zu der sie verurteilt 
wurden. Da brauchen wir ein Sanktionsmittel; denn es 
wäre das falsche Signal, wenn man sich einfach vor der 
Sanktion, vor der Geldstrafe drücken könnte.

Aber wir müssen uns ganz genau anschauen, welcher 
Personenkreis denn ganz überwiegend von der Ersatzfrei-
heitsstrafe betroffen ist. Dann wird der Handlungsbedarf 
für uns hier offensichtlich; denn 95 Prozent aller wegen 
einer Ersatzfreiheitsstrafe Inhaftierten haben ein monat-
liches Nettoeinkommen von weniger als 1 000 Euro. In 
der Regel haben sie persönliche Probleme, sind krank, 
können ihr Leben aus eigener Kraft nicht mehr ordnen, 
lesen ihre Post nicht und sind schon gar nicht in der Lage, 
mit einem Strafbefehl umzugehen, Widerspruch einzule-
gen oder eine Ratenzahlung zu beantragen. Die hohe 
Anzahl an Strafbefehlen, die leider in Ersatzfreiheitsstra-
fen münden, kommt eben genau daher. Deswegen müs-
sen wir hier tätig werden. Wir müssen verhindern, dass 
quasi automatisch aufgrund eines Strafbefehls die Ersatz-
freiheitsstrafe vollstreckt wird, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Der Minister hat dankenswerterweise schon die Zahl 
genannt. Es ist eine erhebliche Belastung für die Länder-
haushalte: 200 Millionen Euro pro Jahr. Die hätte ich 
gerne in Personal investiert gesehen. Deswegen zeigen 
diese Zahlen, dass wir hier dringend tätig werden müssen.

Der jetzt vom BMJ gemachte Vorschlag sieht eine 
Halbierung der Ersatzfreiheitsstrafe vor. Das ist ein 
Schritt in die richtige Richtung, weil dadurch immerhin 
die Haftstrafe halbiert wird; aber wir meinen, dass es hier 
noch Diskussionsbedarf gibt, dass wir hier noch weitere 
Maßnahmen treffen sollten. Denn auch wenn wir die 
Haftstrafe halbieren, wird die Person ja immer noch aus 
dem Leben gerissen, verliert ihren Arbeitsplatz, mögli-
cherweise die Wohnung oder den Therapieplatz. Deswe-
gen müssen wir hier noch weitere Schritte gehen.

Dazu gehört für uns, dass wir die Gerichtshilfe, die 
Sozialarbeiter noch enger einbinden. Hier wollen wir 
darüber beraten, ob von der Kannvorschrift, die hier zu 
Recht vorgeschlagen ist, nicht doch besser einen Schritt 
weiter in Richtung einer Sollvorschrift gegangen werden 
sollte, weil wir hier dann, glaube ich, eher Erfolge haben 
werden. Wir wollen auch darüber beraten, ob es vor der 
Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe nicht doch eine 
Anhörung durch einen Richter geben sollte, ob das nicht 
sinnvoll und vor allem auch kostensparend wäre; denn 
immerhin geht es hier um Haft und damit um einen mas-
siven Grundrechtseingriff.

Wir sollten uns auch die Geldstrafenberechnung bei 
diesen Fällen, wie wir sie heute haben, anschauen; denn 
nicht immer findet im Strafbefehlsverfahren ausreichend 
Beachtung, über welches Einkommen ein Angeklagter 
verfügt, ob er etwa am Rande des Existenzminimums 
lebt und deshalb auch einen Tagessatz von den oft an-
geordneten pauschalen 15 Euro gar nicht aufbringen 
kann und damit automatisch in die Ersatzhaft kommt. 
Das wollen wir uns alles anschauen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns auch 
anschauen müssen, welche Delikte denn vor allem zu 
Ersatzfreiheitsstrafen führen. Da ist es zum Beispiel so: 
Jede vierte Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe erfolgt 
wegen des Schwarzfahrens. Deswegen müssen wir auch 
darüber beraten, ob es nicht Zeit ist, die Vorschrift des 
§ 265a StGB – Erschleichen von Leistungen – grund-
legend zu überarbeiten, zu entschärfen, zum Beispiel, 
indem wir den Vorschlag des Richterbundes aufnehmen, 
dass eine strafbare Handlung nur noch dann vorliegen 
sollte, wenn Zugangshemmnisse überwunden werden. 
Auch darüber werden wir beraten, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Denn eins ist klar: Dass Bürgerinnen und Bürger quasi 
automatisch wegen Bagatelldelikten in Haft kommen, ist 
für unseren Staat nicht nur sehr teuer – die Millionen-
summen wurden genannt –, sondern auch unwürdig. Da-
rüber sollten wir beraten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den 
letzten Monaten in der Tat leider zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass gefährliche Straftäter keinen Maßregelvoll-
zugsplatz bekommen haben und deshalb freikamen. 
Auch das kann nicht so bleiben. Das wollen wir ein-
schränken. Wir wollen nicht, dass Strafgefangene eine 
Sucht vortäuschen können, um den milderen Maßregel-
vollzug und die damit einhergehenden Vorteile zu be-
kommen.

Es ist gut, dass wir in die Debatte starten. Wir wollen 
hier einiges mit dem sehr guten Vorschlag aus dem BMJ 
verändern. Es ist überfällig, dass zukünftig tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen Erfolg der Therapie im Maß-
regelvollzug vorliegen müssen. Heute reicht es aus, 
dass die Straftat im Rausch begangen wurde oder auf 
einen Hang zum Rausch zurückgeht. Das ist zu weit 
gefasst. Deswegen wollen wir die Tatbestandsmerkmale 
verschärfen, enger fassen, sodass tatsächlich nur sucht-
kranke Menschen statt eine Haftstrafe eine Therapie an-
treten können, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Wir beenden einen weiteren Anreiz dafür, dass Täter 
mit hohen Haftstrafen Therapieplätze beantragen, indem 
wir zukünftig auf den Zweidrittelzeitpunkt abstellen. Das 
heißt, nicht nach der Hälfte der Haftstrafe kann die Strafe 
zur Bewährung ausgesetzt werden, sondern – auch im 
Maßregelvollzug – erst nach zwei Dritteln.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein guter Ge-
setzentwurf, eine gute Basis für die weiteren Beratungen. 
Wir freuen uns darauf.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Fechner. – Als nächster 

Redner erhält das Wort der Kollege Thomas Seitz, AfD- 
Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Thomas Seitz (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Der vorgelegte Gesetzentwurf zur Änderung des 
Sanktionenrechts hat angesichts fehlender neuer Ideen 
viel zu lange auf sich warten lassen. Endlich – man 
kann es nur so sagen: endlich! – geht die Regierung das 
Problem der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
an. Als Zweites wird bei der Strafzumessung wieder ein-
mal das Gesinnungsstrafrecht ausgeweitet. Drittens ar-
beitet sich der Gesetzentwurf wieder einmal an einem 
Lieblingsthema der Linken aller Couleur ab, und zwar 
an der Ersatzfreiheitsstrafe. Und als vierten Punkt haben 
wir das Thema „Auflagen und Weisungen“.

Zum ersten Punkt. Seit Jahren sind die Probleme im 
Maßregelvollzug ebenso bekannt wie akut. Die Anzahl 
der Personen, die im Maßregelvollzug untergebracht 
sind, steigt seit Jahren. Egal ob in Berlin oder in Baden- 
Württemberg: Überall fehlen Plätze mit der Folge gna-
denlos überbelegter Einrichtungen. Zur Entlastung sieht 
der Gesetzentwurf der Regierung vor, die Anordnungs-
voraussetzungen für die Unterbringung in einer Entzie-
hungsanstalt deutlich zu verschärfen. Gut, aber warum 
erst jetzt, wo der Reformbedarf doch unbestritten ist? 
Die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe liegen 
seit November 2021 vor. Die Union brachte vor zehn 
Monaten einen entsprechenden Gesetzentwurf ein, und 
jetzt sieht der Gesetzentwurf der Regierung nahezu wort-
gleich Änderungen in § 64 und § 67 StGB vor, die erst im 
Dezember von der Regierungsmehrheit abgelehnt wur-
den. Das ist eine Verhöhnung all derer, die im Maßregel-
vollzug leiden, egal ob Mitarbeiter oder Untergebrachte.

(Beifall bei der AfD)
Wenn zukünftig weniger Menschen mit Suchtproble-

matik in die Unterbringung gehen, bedeutet dies umge-
kehrt, dass sie vermehrt im regulären Strafvollzug ein-
sitzen. Von diesen Personen geht eine große Gefahr für 
Mitgefangene und für Bedienstete aus, weil sie deutlich 
enthemmter und gewaltbereiter sind. So wichtig die Ent-
lastung des Maßregelvollzugs ist: Hierdurch verschärfen 
sich die Probleme im regulären Vollzug. Auch wenn die 
Länder da gefordert sind: Gehört haben wir dazu vom 
Minister nichts.

Handlungsbedarf sieht die Regierung auch bei der 
Strafzumessung. § 46 Absatz 2 StGB soll um „ge-
schlechtsspezifische“ sowie „gegen die sexuelle Orien-
tierung gerichtete“ Tatmotive erweitert werden – also 
überflüssige Gesinnungsjustiz; denn derartige Motive 
könnten schon immer strafschärfend berücksichtigt wer-
den. Und: Im Ergebnis gibt es weniger Opferschutz, weil 
der Fokus in eine falsche Richtung gelenkt wird, egal wie 
verwerflich ein Motiv ist. Ein Täter ist gefährlich, weil er 

dem Opfer körperlich überlegen ist oder ein Messer oder 
eine andere Waffe einsetzt. Die echte Gefahr geht nicht 
von den Motiven aus, sondern von der Gewaltbereitschaft 
und -fähigkeit des Täters.

(Beifall bei der AfD)
Gefährlich ist, wer ein Messer mitführt und keine Hem-
mungen hat, es einzusetzen. Ob dann zugestochen wird, 
weil jemand Frauen hasst, oder der Täter sich abreagiert, 
weil es mittags keinen Schokopudding gab, ist zweitran-
gig. Oftmals wird man gar feststellen, dass der Messer-
mann ohne Pudding sogar viel gefährlicher ist als der 
frauenhassende Messermann.

Über die geplanten Änderungen bei den Auflagen und 
Weisungen kann man reden. Eine ambulante Therapie 
kann sogar Vorteile bringen, wird aber ohne eigene The-
rapiemotivation des Verurteilten oft erfolglos bleiben. 
Der Entwurf blendet völlig aus, dass das Hauptproblem 
bei Auflagen und Weisungen in der notwendigen Über-
wachung besteht. Jede Ausweitung bedeutet, es braucht 
mehr Richter und Staatsanwälte. Bewährungsauflagen 
bleiben immer ein stumpfes Schwert, wenn auf Nicht-
erfüllung oder Verletzung kein Bewährungswiderruf er-
folgt.

(Lars Lindemann [FDP]: Intellektueller Wa-
ckelpudding!)

Dann wieder einmal die Ersatzfreiheitsstrafe. Nach-
dem wir hier bereits über ihre systemwidrige Abschaf-
fung diskutieren mussten, geht es nun um eine Änderung 
des Umrechnungsmaßstabes von Geldstrafe in Ersatzfrei-
heitstrafe. Inwiefern dies zur Vermeidung der Ersatzfrei-
heitstrafe oder zur Verbesserung der Resozialisierung 
beitragen soll, ist unklar. Die betroffenen Straftäter wer-
den einfach nur kürzer in Haft sein. Zur Vermeidung der 
Ersatzfreiheitstrafe bietet unsere Rechtsordnung aber je-
dem Straftäter genügend Möglichkeiten. Die vorgeschla-
gene Änderung ist – da bin ich eins mit dem Bund Deut-
scher Kriminalbeamter – völlig überflüssig und wird die 
Bereitschaft zur Bezahlung der Geldstrafe sicherlich 
nicht erhöhen. Die AfD-Fraktion lehnt diesen Gesetzent-
wurf ab.

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege. – Ich erteile nunmehr das 

Wort dem Beauftragten der Bundesregierung für die Ak-
zeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sven 
Lehmann.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Sven Lehmann, Beauftragter der Bundesregierung 
für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
glaube, gerade nach dieser Rede ist es wichtig, noch ein-
mal sachlich Ihre Aufmerksamkeit auf einen wichtigen 
Punkt im Gesetzentwurf zu lenken, nämlich auf die Klar-
stellung des Strafrechts bei Hasskriminalität gegen 
Frauen und gegen Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- 
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und intergeschlechtliche, kurz: queere Menschen. Denn 
Deutschland hat leider ein Problem mit Hasskriminalität 
in diesem Bereich.

Bei Gleichberechtigung und Akzeptanz und Sichtbar-
keit sind queere Menschen zwar weit gekommen; aber 
jeden Tag werden in Deutschland statistisch drei bis 
vier Menschen angegriffen, weil sie lieben, wie sie 
lieben, oder weil sie sind, wie sie sind. Jeden Tag gibt 
es Beleidigungen, Bedrohungen, Beschimpfungen oder 
sogar Gewalttaten. Das sind nur die Taten, die auch ange-
zeigt und ordentlich registriert werden. Die Dunkelziffer 
ist leider deutlich höher; denn viele queere Menschen 
gehen nicht zur Polizei, weil sie es gewohnt sind, be-
schimpft zu werden, oder weil sie glauben, das sei nicht 
schlimm genug für eine Anzeige, oder auch, weil sie viele 
schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben.

Aus Angst, dass ihnen etwas passieren könnte, ver-
meiden es zudem viele, im Alltag offen aufzutreten. Bis 
heute kenne auch ich persönlich das Gefühl der Angst, 
wenn ich meinen Mann in der Öffentlichkeit küsse, wenn 
wir Hand in Hand durch die Straßen gehen. Denn diese 
harmlosen Gesten können dazu führen, im nächsten Mo-
ment beleidigt, bedroht, bespuckt oder sogar zusammen-
geschlagen zu werden.

An dieser Stelle möchte ich mit einem gängigen Vor-
urteil aufräumen, das leider oft bemüht wird. Die Mehr-
heit der Täterinnen und Täter ist keiner extremistischen 
Ideologie zuzuordnen. Sie sind schlicht homo- oder trans-
feindlich. Am zweithäufigsten werden diese Taten als 
politisch motivierte Kriminalität von rechts eingestuft. 
Dann folgen Taten aus dem Bereich der religiösen oder 
der ausländischen Ideologie. Was mir wichtig ist – egal 
von wem diese Taten ausgehen –: Diejenigen, die queere 
Menschen bekämpfen, die sie mobben, beschimpfen oder 
angreifen, müssen mit der vollen Härte des Strafrechtes 
rechnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Deswegen ist dieser Gesetzentwurf auch so wichtig; 
denn wir machen damit deutlich, dass Hasstaten und Ge-
walt gegen queere Menschen menschenverachtende 
Straftaten sind. Damit werden diese Motive in Gerichts-
verfahren eher strafverschärfend einbezogen und besser 
geahndet, weil die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermitt-
lungen schon frühzeitig solche Motive aufzuklären und 
zu berücksichtigen hat. Wir signalisieren damit auch als 
Gesetzgeber den Opfern, dass wir die Gewalt gegen sie 
ernst nehmen und dass wir sie dabei nicht alleine lassen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Müller aus der CDU/CSU-Fraktion?

Sven Lehmann, Beauftragter der Bundesregierung 
für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt:

Gerne.

Axel Müller (CDU/CSU):
Herr Staatssekretär, ich hätte eine Frage an Sie. Sie 

stellen das so dar, als ob dem bisher nicht Rechnung 
getragen werden könnte, als ob diese Tätergruppe bisher 
nicht hätte gesühnt werden können. Dem ist nicht so. Ich 
habe in meiner Rede ja deutlich darauf hingewiesen, dass 
es menschenverachtende Beweggründe als Strafzumes-
sungsgrund nach § 46 StGB gibt, worunter diese Tat-
bestände gefasst werden. Sie wollen diese Gruppe noch 
einmal besonders hervorheben; aber dazu bedarf es kei-
ner gesetzlichen Änderung. Oder sehen Sie das anders?

Sven Lehmann, Beauftragter der Bundesregierung 
für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt:

Vielen Dank, Herr Kollege, für die Frage. – Ja, das 
sehe ich anders. Deswegen machen wir diesen Ge-
setzentwurf. Deswegen hat der Bundesjustizminister 
richtigerweise genau das ergänzt. In § 46 StGB sind men-
schenverachtende Straftaten zwar aufgeführt und die 
Staatsanwaltschaften berücksichtigen das auch oft, aber 
es macht einen großen Unterschied, ob da explizit „ge-
schlechtsspezifische oder gegen sexuelle Orientierung 
gerichtete Tatmotive“ steht. Ausdrücklich zu erwähnen, 
dass das menschenverachtende Straftaten sind, wird nach 
meiner Einschätzung bei den Staatsanwaltschaften noch 
einiges ändern. Dann wird aus einem „Sie können das 
verfolgen“ ein „Sie werden das von Anfang an verfol-
gen“, wenn diese Straftaten gemeldet werden. Deswegen 
macht das einen großen Unterschied.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der FDP 
und der LINKEN)

Ich komme zum Schluss. – Vielen Dank, Herr Justiz-
minister Buschmann, für diesen Gesetzentwurf. Ich 
hoffe, dass wir ihn zügig im Bundestag beraten und be-
schließen können; denn – und das ist mir wichtig – De-
mokratie bedeutet eben auch, dass alle Menschen ver-
schieden sein können, aber gleich an Recht und Würde, 
und dass sie vor allem offen und sicher in dieser Gesell-
schaft leben können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der FDP 
und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin 

Clara Bünger, Fraktion Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN)

Clara Bünger (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Mi-

nister Buschmann! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
„Um einen Staat zu beurteilen, muß man sich seine Ge-
fängnisse von innen ansehen.“ Dieser Satz von Tolstoi ist 
auch heute noch zutreffend. Blicken wir in unsere Ge-
fängnisse, sehen wir dort – wie in ganz Deutschland – 
sehr viel Armut. Und wenn man sich fragt, warum arme 
Menschen im Gefängnis sitzen, muss man feststellen, 
dass sie da sitzen, weil sie arm sind. Herr Fechner hat 
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es erwähnt: 95 Prozent aller Personen, die eine Ersatz-
freiheitsstrafe erhalten, verdienen weniger als 1 000 Euro 
im Monat.

Warum sitzen so viele arme Menschen im Gefängnis? 
Ich wollte mir davon ein eigenes Bild machen und war 
letzten Monat in der JVA in Dresden. Dort sitzen alleine 
über 80 Menschen wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe ein, 
also einer Geldstrafe, die sie nicht bezahlen konnten; elf 
von ihnen saßen ein, weil sie sich keinen Fahrschein 
leisten konnten.

(Axel Müller [CDU/CSU]: Aber nur elf!)

Dass Sie, Herr Buschmann, jetzt die Ersatzfreiheitsstrafe 
anpacken wollen, ist gut; aber mit Ihrer Reform werden 
Sie keines der existierenden Probleme lösen.

(Beifall bei der LINKEN)

– Genau!
In Ihrem Gesetzentwurf schreiben Sie doch selber, 

dass eine Ersatzfreiheitsstrafe keine resozialisierende 
Wirkung hat. Was soll dann eine Halbierung der Hafttage 
bringen? Nichts. Haben Sie sich denn mal mit der Realität 
der betroffenen Menschen auseinandergesetzt? Aus mei-
ner Sicht, nicht. Die spendenbasierte Initiative Freiheits-
fonds hat heute eine gehörlose Person aus Baden-Würt-
temberg aus dem Gefängnis freigekauft, die ohne Ticket 
Bus gefahren ist. Die Beamten konnten sich nicht mit ihr 
verständigen, da das Gefängnissystem nicht auf Gehör-
lose vorbereitet ist. Das Gefängnis hat sich danach bei der 
Initiative bedankt. Der Freiheitsfonds bekommt regel-
mäßig Briefe von Gefängnisdirektoren, die dafür dankbar 
sind, dass sie Menschen aus dem Gefängnis freikaufen. 
Und auch ich freue mich, dass sie heute diese Person und 
74 weitere Menschen freigekauft haben.

(Axel Müller [CDU/CSU]: Freigekauft!)

Aus meiner Sicht ist es aber ein unerträglicher Zustand, 
dass es dieser Initiative überhaupt bedarf.

(Beifall bei der LINKEN)

Aber lassen Sie uns auf die Kosten für die Steuerzahler 
schauen; vielleicht ist das ja ein Punkt, der Sie überzeugt. 
Über die Hälfte aller Menschen, die jährlich in den Knast 
gehen, sind dort wegen der Ersatzfreiheitsstrafe. Pro 
Hafttag fallen durchschnittlich 150 Euro an. Bei 56 000 
Betroffenen jährlich reden wir von Hunderten Millionen 
Euro. Hunderte Millionen Euro, mit denen man so viel 
Sinnvolleres machen könnte und die man tatsächlich in 
Angebote und Hilfestellungen investieren könnte.

(Beifall bei der LINKEN)

Statt der vorgelegten Reform fordern wir die Abschaf-
fung der Ersatzfreiheitsstrafe und auch die Abschaffung 
von § 265a StGB. Wir begrüßen es, dass Herr Fechner da 
Gesprächsbereitschaft signalisiert hat, und freuen uns auf 
einen konstruktiven Austausch. Machen Sie keine halben 
Sachen, Herr Buschmann, und entkriminalisieren Sie die 
Bagatelldelikte!

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Nächste Rednerin ist die 

Kollegin Linda Heitmann, Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Linda Heitmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein 

Teil der Gesetzesreform, die wir hier heute diskutieren, 
ist die Reform des § 64 im Strafgesetzbuch mit dem Ziel, 
den Maßregelvollzug dadurch zu entlasten, dass weniger 
Menschen mit Suchterkrankung künftig zu einem Auf-
enthalt im Maßregelvollzug verurteilt werden. Wir begrü-
ßen dieses Ziel; denn der Maßregelvollzug in Deutsch-
land platzt aus allen Nähten. Die vorgeschlagene Reform 
ist das lang erarbeitete Ergebnis einer konstruktiven län-
derübergreifenden Arbeitsgruppe.

Aber, ich glaube, wir sollten uns auch bewusst sein: 
Die Reform des § 64 verpflichtet uns bzw. die Länder, 
auch andere Reformen jetzt zügig anzugehen; denn auch 
weiterhin werden Menschen mit Suchterkrankungen in 
diesem Land Straftaten begehen. Das ist auch der Grund, 
warum ich als Gesundheitspolitikerin und Berichterstat-
terin für Drogen- und Suchtpolitik hier heute reden woll-
te. Künftig werden suchtkranke Straftäter/-innen seltener 
im Maßregelvollzug, aber häufiger im regulären Vollzug 
in Deutschland landen. Und das verpflichtet uns bzw. alle 
Justizministerien der Länder, ganz besonders daran zu 
arbeiten, dass auch im regulären Vollzug Menschen mit 
Suchterkrankungen, die therapiewillig sind, bessere 
Chancen auf eine Therapie ermöglicht werden.

Dazu braucht es ein koordiniertes und einheitliches 
Vorgehen der Länder. Das fängt schon bei einfachen 
Dingen an. Wir brauchen endlich eine einheitliche statis-
tische Erfassung in diesem Land: Welche Suchterkran-
kungen bringen verurteilte Straftäter/-innen mit, wenn 
sie die Haft antreten? Wir brauchen die Ermöglichung 
von Substitutionen mit allen verfügbaren Substituten, 
auch in Haft. Bisher ist es sehr unterschiedlich in den 
einzelnen Bundesländern, welche Substitute wo in Haft 
eingesetzt werden dürfen. Hier muss einfach der Grund-
satz gelten: Für jeden Substitutionswilligen muss die 
Therapie ermöglicht werden, die ihm oder ihr auch wirk-
lich am besten hilft.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP und des 
Abg. Dr. Kristian Klinck [SPD])

Wir brauchen auch Sprachmittlungsangebote in Haft, 
um Hilfe und Therapiebedarfe wirklich bestmöglich zu 
ermitteln. Und schließlich brauchen wir in Haft Möglich-
keiten für einen qualifizierten Entzug und Nachsorge, 
auch unter regulären Haftbedingungen, flächendeckend 
in diesem Land. Dazu brauchen wir Personal. Wir müssen 
Stellen in den medizinischen Einrichtungen in den JVAs 
möglichst attraktiv ausgestalten, um sie auch besetzen zu 
können.

Das sind nur einige von vielen Begleitmaßnahmen, die 
es im regulären Vollzug in Deutschland braucht, um die 
Reform des § 64, die wir hier heute angehen, sinnvoll zu 
begleiten. Ich appelliere hier wirklich an die Justizminis-
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terien der Bundesländer: Machen Sie die Versorgung von 
suchtkranken Menschen in Haft zum prioritären Thema 
auf Ihrer nächsten Justizministerkonferenz! Gehen Sie 
hier Reformen gemeinsam, geschlossen und auch ent-
schlossen an!

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss bitte.

Linda Heitmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Denn nur deshalb, weil wir den § 64 reformieren, wer-

den suchtkranke Menschen, die Straftaten begehen, in 
Deutschland nicht weniger werden. Sie brauchen weiter-
hin unsere Hilfe.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Heitmann. – Als nächste 

Rednerin hat das Wort die Kollegin Susanne Hierl, CDU/ 
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Susanne Hierl (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich will aus dem vorliegenden Gesetzentwurf 
zwei Punkte herausgreifen.

Beginnen wir mit dem Thema der Ersatzfreiheitsstrafe. 
Sie stellen in Ihrem Gesetzentwurf fest, dass die Anzahl 
der verurteilten Personen, die statt eine Geldstrafe zu 
bezahlen, eine Ersatzfreiheitsstrafe wählen, in den letzten 
zwei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen ist. Zur Ver-
ringerung der Belastungen für den Justizvollzug regen 
Sie daher an, eine Geldstrafe nicht wie bisher im Verhält-
nis 1 : 1 in eine Ersatzfreiheitsstrafe umzuwandeln, son-
dern im Verhältnis 2 : 1. Das heißt, für zwei Tagessätze 
gibt es einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe. Es ist der richtige 
Ansatz, die Ersatzfreiheitsstrafe nicht komplett zu strei-
chen; denn es ist auf jeden Fall notwendig, dass wir uns 
ein Druckmittel erhalten, sodass die Geldstrafe vielleicht 
doch noch gezahlt wird.

Allerdings bin ich skeptisch, ob eine Reduktion der 
Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe alleine die Anzahl der Er-
satzfreiheitsstrafen reduzieren wird oder nicht genau das 
Gegenteil bewirkt. Ich denke, das sollte auf jeden Fall 
evaluiert werden.

Wichtig ist für mich, den Fokus verstärkt darauf zu 
legen, dass es erst gar nicht zur Verhängung von Ersatz-
freiheitsstrafen kommen muss. Dazu kann der verpflich-
tende Hinweis auf mögliche Zahlungserleichterungen, so 
wie Sie es im Gesetzentwurf vorsehen, dienen. Eine an-
dere Möglichkeit ist, die Ersatzfreiheitsstrafe durch ge-
meinnützige Arbeit abzuleisten. Aber auch da geht die 
Zahl der Fälle, in denen das genutzt wird, zurück. Hier 
könnten vielleicht flexiblere Modelle auf Landesebene, 
die das tageweise Abarbeiten ermöglichen, Abhilfe 
schaffen. Sofern sich die Ersatzstrafe nicht vermeiden 
lässt, erscheint das Verhältnis 2 : 1 akzeptabel.

Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die 
Ergänzung der Vorschrift zur Strafzumessung. Sie möch-
ten die Liste der Strafschärfungsgründe bei der Straf-
zumessung für menschenverachtende Beweggründe und 
Ziele des Täters um geschlechtsspezifische und gegen die 
sexuelle Orientierung gerichtete Beweggründe erweitern. 
Sie begründen die Erweiterung damit, dass Taten, die 
durch das Geschlecht des Opfers oder dessen sexuelle 
Orientierung motiviert sind, in Deutschland zunehmen.

Ich verstehe Ihr Anliegen, mit der Aufnahme weiterer 
Beweggründe auf eine steigende Zahl von Straftaten ge-
gen Frauen und queere Personen aufmerksam machen zu 
wollen. Jede einzelne Tat ist verabscheuungswürdig, und 
die Beweggründe müssen entsprechend in der Straf-
zumessung strafschärfend gewürdigt werden.

Dennoch stellt sich für mich die Frage, ob diese Be-
gründung, ein Anstieg in der Kriminalitätsstatistik, eine 
Aufnahme in § 46 Absatz 2 StGB rechtfertigt. Dies gilt 
vor allem vor dem Hintergrund, dass sich Häufigkeiten 
von Delikten in der Statistik ändern können. Eine Erwei-
terung der Liste ist nicht erforderlich, weil mit dem Merk-
mal „menschenverachtend“ bereits alle denkbaren Be-
weggründe erfasst sind, die für die Strafzumessung 
gebraucht werden. Die Gesetzesbegründung weist darauf 
auch explizit hin.

Der Hass auf andere Personengruppen, zum Beispiel 
Menschen mit Behinderung oder Obdachlose, wird nicht 
explizit in Ihrem Gesetzentwurf genannt, ist aber selbst-
verständlich unter dem Merkmal „menschenverachtend“ 
einzuordnen. Aber auch die Straftaten gegen Obdachlose 
sind in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen.

Sie sehen, wohin das führt. Würde man die Liste im-
mer wieder erweitern, ist zu befürchten, dass die Auflis-
tung ihren beispielhaften Charakter verliert. Und noch 
schlimmer: Eine fehlende Nennung könnte andere Bevöl-
kerungsgruppen zurücksetzen. Ihr gutgemeinter Ansatz 
wäre damit ins Gegenteil verkehrt. Die Erweiterung ist 
daher abzulehnen.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Hierl. – Letzte Rednerin in 

dieser Debatte ist die Kollegin Carmen Wegge, SPD- 
Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Carmen Wegge (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen der demokratischen Fraktionen!
(Zuruf von der AfD: Wir sind hier!)

Sehr geehrte Damen und Herren! Alle 72 Stunden wird in 
Deutschland eine Frau vorsätzlich getötet, weil sie eine 
Frau ist. Jeden Tag entgeht eine Frau einem entsprechen-
den Tötungsversuch. Frau Hierl, ich finde, das ist schon 
ausreichend schwer, damit wir mal über den § 46 StGB 
sprechen.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 90. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 15. März 2023                                 10786 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Linda Heitmann 



(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Die Schlagzeilen, die es dann immer gibt, lauten in aller 
Regel „Familiendrama“, „schreckliche Beziehungstat“ 
oder „Vorfall in den eigenen vier Wänden“.

(Zuruf von der AfD: Ehrenmord!)

Aber diese Schlagzeilen sind verharmlosend und ver-
schleiern, welches Motiv hinter den Taten wirklich steckt, 
nämlich die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist.

Die fast ausschließlich männlichen Täter stellen durch 
die Taten ihren Wunsch, die Beziehung zu einer Frau 
fortzusetzen oder die Frau an einer neuen Beziehung zu 
hindern, über das Lebensrecht des Opfers. Die Frauen 
müssen sterben, damit die Täter die Kontrolle über sie 
zurückgewinnen. Dieses Phänomen muss ganz klar be-
nannt werden: Es handelt sich um Femizide.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Es sind keine Dramen, es sind keine Beziehungstaten, 
sondern Tötungen aus besonders verachtenswerten Grün-
den.

Im Jahr 2021 wurden laut der BKA-Statistik mehr als 
300 Frauen Opfer von partnerschaftlichen Tötungsdelik-
ten. 113 Frauen wurden im Jahr 2021 von ihren aktuellen 
oder ehemaligen Partnern vorsätzlich getötet. Zum Ver-
gleich: Die Anzahl der männlichen Todesopfer von part-
nerschaftlicher Gewalt lag bei 14. Tötungsdelikte in Part-
nerschaften betreffen also zu knapp 90 Prozent Frauen.

Für mich als Frau und bayerische Abgeordnete sind die 
folgenden Zahlen besonders erschreckend und traurig: 
Allein in Bayern wurden im Jahr 2021 laut Polizeilicher 
Kriminalstatistik 49 Frauen Opfer eines versuchten oder 
vollendeten Femizids, 23 Frauen überlebten nicht. Fast 
ein Viertel aller Femizide im Jahr 2021 fand damit in 
Bayern statt.

Doch damit noch nicht genug: Während die Kriminali-
tät, was uns erst mal sehr freut, in Deutschland insgesamt 
seit Jahren rückläufig ist, nimmt die Zahl der partner-
schaftlichen Gewaltdelikte und insbesondere der Femi-
zide stetig zu. Es ist höchste Zeit, dass wir als Gesell-
schaft die Taten als das begreifen, was sie sind, und 
endlich handeln. Wir müssen sicherstellen, dass Femizide 
nicht nur als potenzieller Mord, sondern auch als Hass-
verbrechen betrachtet werden. Schon jahrelang kämpfen 
wir als Frauen in der SPD Seite an Seite mit vielen Ver-
bänden genau dafür.

Dieser Kampf ist nicht nur unsere Pflicht; denn die 
Istanbul-Konvention verpflichtet Deutschland seit ihrem 
Inkrafttreten im Jahr 2018, geschlechtsbezogene Diskri-
minierung und Gewalt zu bekämpfen. Die Konvention 
verpflichtet nicht nur zur rechtlichen Gleichstellung, son-
dern auch zu deren tatsächlicher Verwirklichung. Um 
dieser Verpflichtung nachzukommen, werden wir mit 
dem hier vorgelegten Gesetz nun endlich einen ersten 
wichtigen Schritt machen. Wir schaffen eine klare recht-

liche Grundlage, wir ergänzen § 46 StGB und werden den 
Hass an Frauen als strafschärfendes Motiv endlich im 
Gesetz festschreiben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Ich möchte auch nicht verhehlen, dass wir uns durch 
diese Ergänzung auch eine Änderung bzw. Sensibilisie-
rung der Rechtsprechungspraxis erhoffen. Denn bis heute 
werden Femizide häufig nicht als Mord, sondern als Tot-
schlag abgeurteilt, weil die Trennung durch die Frau als 
emotionale Notlage des Täters begriffen wird und zur 
Annahme mildernder Umstände führt. Aus unserer Sicht 
ist das eine unzulässige Täter-Opfer-Umkehr.

(Zuruf von der LINKEN: Genau!)

Da sich die Rechtsprechung auch an § 46 StGB orientiert, 
wenn es um niedrige Beweggründe geht, hat das mit 
dieser Rechtsänderung dann hoffentlich ein Ende.

(Axel Müller [CDU/CSU]: Das ist doch ein 
Mordmerkmal!)

Aber auch eine weitere Gruppe ist zunehmend Opfer 
von Hasskriminalität und Gewalt- und Tötungsdelikten: 
queere Menschen; wir haben es gerade vom Kollegen 
Lehmann gehört. Im Jahr 2020 wurden 578 Fälle von 
Hasskriminalität wegen der sexuellen Identität polizei-
lich erfasst; 114 davon waren Gewaltdelikte. Im Jahr 
2021 waren es 870 Fälle. Erst vor wenigen Monaten 
haben wir hier im Plenum über den gewaltsamen Tod 
von Transmann Malte gesprochen, und es ist traurige 
Realität, dass die Zahlen seit Jahren immer weiter stei-
gen.

Ich habe jetzt viele Zahlen genannt. Aber eins ist damit 
hoffentlich klar geworden: Die aktuellen Zustände in der 
Gesellschaft sind nicht zu tolerieren und müssen vom 
Gesetzgeber beantwortet werden. Der Aufschlag zu 
§ 46 StGB ist ein sehr guter Aufschlag, der Gesetzent-
wurf ebenfalls. Wir freuen uns auf die parlamentarischen 
Beratungen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Wegge. – Damit schließe 

ich die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwur-

fes auf Drucksache 20/5913 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere 
Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir 
so.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Harald Weyel, Carolin Bachmann, Marc 
Bernhard, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der AfD
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Einsetzung eines 2. Untersuchungsausschusses 
der 20. Wahlperiode zum Angriff auf Nord 
Stream

Drucksache 20/5989
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart. – Ich darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, 
jetzt zügig Platz zu nehmen. Das gilt auch für Bündnis 90/ 
Die Grünen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Dr. Harald Weyel, AfD-Fraktion, das 
Wort.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Harald Weyel (AfD):
Herr Präsident! Geehrte Parlamentarier, Gäste und aus-

wärtiges Publikum! Keine 48 Stunden nach dem Doppel- 
Wumms in der Ostsee konnte ich den damals zugeschal-
teten Kanzler Scholz im EU-Ausschuss befragen, welche 
Maßnahmen man nun nach den Pipelinesprengungen zu 
ergreifen gedenke. Meine Idee wäre, dass man doch un-
abhängig von der Täterfrage die ganze Deutsche Marine 
in die Ostsee befehligen müsste, als deutliches Zeichen 
an Freund und Feind, dass man bitte ernst zu nehmen ist. 
Im Hinterkopf sollte man dabei auch Präsident und Ge-
neral de Gaulle haben, der 1959 zunächst die französische 
Flotte im Mittelmeer dem amerikanischen Oberkom-
mando entzog.

Ich fragte in den sozialen Medien dann im Oktober 
2022: „Was, wenn es nicht die Russen waren?“, und im 
Februar 2023: „Was, wenn es die Amerikaner waren?“ 
Von Letzteren gibt es immerhin eine Art Vorabgeständnis 
vom 7. Februar 2022, also gut zwei Wochen vor dem 
russischen Großangriff: „There will no longer be a 
Nord Stream 2.“ Etwas bedröppelt daneben stand der 
deutsche Kanzler Scholz.

Im EU-Ausschuss war es ein einziges verbales Abwie-
geln und Achselzucken. Mein unausgesprochener Ver-
dacht gegen deutsche NATO- oder EU-Freunde sei ja 
abwegig. Als der griechische EU-Kommissar Schinas 
dann am 30. November 2022 im EU-Ausschuss zu-
geschaltet war, wollte auch er nur darauf verweisen, 
dass die EU – betroffen sind ja neben Deutschland auch 
die Niederlande und Frankreich als Mitbetreiber der 
Pipelines – ihre Untersuchungen auch nur mit der Hilfe 
von NATO, Inter- und Europol oder rein nationalen 
Diensten ihrer Mitglieder anstellen kann. Der Haupt-
geschädigte ist jedoch Deutschland, das inzwischen ein 
Mehrfaches des alten Preises an irgendwelche alten oder 
neuen Zwischenhändler und Lieferanten zahlt und das für 
Abermilliarden eigentlich unnötige neue Fehlinvestitio-
nen tätigen muss.

Die Täterfrage muss geklärt werden, auch die Kon-
sequenzen.

(Beifall bei der AfD sowie des Abg. Robert 
Farle [fraktionslos])

Gegebenenfalls lässt General und Präsident de Gaulle 
schön grüßen.

Es ist auch klar, dass eine nicht dysfunktionale deut-
sche Regierung, die sich immer wieder eher als Sach-
walter fremder Interessen erweist, einem Untersuchungs-
ausschuss erklären muss, was sie eigentlich gegen einen 
Countering America’s Adversaries Through Sanctions 
Act hat. Mit diesem wurde im Sommer 2017, schon unter 
Trump, sozusagen der europäischen Energieversorgung 
der Wirtschaftskrieg erklärt. Durchaus völkerrechtswid-
rig wurde alles und jeder mit Sanktionen belegt, um den 
Bau und Betrieb der neuen Pipeline zu verhindern. Jetzt 
sind sogar beide Ostseepipelines plattgemacht. Cui bono?

Das insbesondere deutsche und sozusagen vertikale 
Twin-Towers-Nine-Eleven-Ereignis, ohne direkte Tote 
immerhin, harrt einer politischen, juristischen und öko-
nomischen Antwort. Der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen wurde in diesem Februar immerhin erstmals direkt 
damit befasst. Einzig Deutschland verharrt in einer Art 
Duldungsstarre. Hier liegt letzten Endes vielleicht doch 
sogar eine gewisse und nur durch einen Untersuchungs-
ausschuss auszuräumende Komplizenschaft im Raume. 
Und in der Luft liegt mithin eine Kanzler- und Regie-
rungsdämmerung.

(Beifall bei der AfD sowie des Abg. Robert 
Farle [fraktionslos])

Bislang wird hier nur politisch totgeschwiegen und 
abgewiegelt, und es werden immer abstrusere Zusatznar-
rative hinzugefügt,

(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Von wem? 
Nur von Ihnen!)

aber nur, damit man nicht wirklich souverän handeln und 
sich mal ganz klar zu etwas bekennen muss. Der tote 
Fisch deutscher Interessenpolitik – vielleicht ist es, besser 
gesagt, sogar ein toter Frosch – war aber eigentlich schon 
vor und nach der Wiedervereinigung reichlich amputiert, 
seziert und ausgeweidet worden. Die paar Zuckungen an 
dem einen oder anderen verstümmelten Glied haben wohl 
nur etwas mit den gelegentlich international angelegten 
Stromkabeln zu tun, nicht aber mit vitalen Signalen, die 
zeigen, dass man nicht mehr gewillt ist, sich von irgend-
wem für irgendwas hernehmen zu lassen, immer und 
immer wieder,

(Beifall bei der AfD sowie des Abg. Robert 
Farle [fraktionslos])

eben nichts mehr mitzumachen, was nicht den rationalen 
und aufgeklärten Eigeninteressen entspricht.

Um nicht nur auf ausländische Whistleblower ange-
wiesen zu sein, muss ein nicht dysfunktionales Parlament 
den Regierungshund zum Jagen tragen oder eben in die 
Wüste schicken. Unser Antrag kann diesen ganzen Spuk 
nicht nur aufdecken, sondern auch beenden.

Ich schließe mit einer Grundsatzbemerkung. Nord 
Stream war und ist fast das einzige vorzeigbare Stück 
realer deutscher Interessenpolitik, auf den Weg gebracht 
von einem inzwischen geächteten SPD-Kanzler, –
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Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss bitte.

Dr. Harald Weyel (AfD):
– zu Grabe getragen durch einen schweigsamen SPD- 

Kanzler Scholz.
Besten Dank.

(Beifall bei der AfD sowie des Abg. Robert 
Farle [fraktionslos])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Nächster Redner ist der Kollege Bengt Bergt, SPD- 

Fraktion.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Bengt Bergt (SPD):
Moin, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Einige möchte ich 
gleich erst mal enttäuschen: Ich werde hier nicht speku-
lieren. Ich denke, die Bürgerinnen und Bürger erwarten 
von uns, dass wir uns seriös mit so einem ernsten Thema 
befassen.

(Stephan Brandner [AfD]: Da haben Sie recht!)
Dazu gehört auch, dass die Prinzipien unseres Rechts-

staats verstanden und anerkannt werden. Denn es ist 
schon ziemlich bemerkenswert: Die Partei, die sich als 
sogenannte Rechtsstaatspartei inszeniert, hat offenbar 
keine Ahnung von unserer staatlichen Ordnung. In 
Deutschland ermittelt bei Straftaten nämlich nicht der 
Deutsche Bundestag; in Deutschland ermittelt bei Straf-
taten die Staatsanwaltschaft, im Fall der Sabotage von 
Nord Stream der Generalbundesanwalt.

(Zuruf des Abg. Karsten Hilse [AfD])
Das organisierte Ausmaß dieser Aktion wirft viele Fra-

gen auf – das ist klar –; diese gilt es unbedingt zu klären. 
Darum befasst sich das Parlamentarische Kontrollgre-
mium des Deutschen Bundestages, ein nichtöffentliches 
Gremium, am kommenden Freitag mit den neuesten 
Nord-Stream-Ermittlungen.

(Zuruf des Abg. Dr. Harald Weyel [AfD])
Aktuell ermittelt dazu die Bundesanwaltschaft in enger 
Zusammenarbeit mit internationalen Sicherheitsbehör-
den. Sie merken: Es gibt umfangreiche Ermittlungen 
von Experten und Expertinnen mit echtem Know-how; 
denn solche Untersuchungen brauchen Zeit, Genauigkeit 
und Expertise.

Ein Untersuchungsausschuss ist dafür nicht geeignet. 
Im Zweifel würde er sogar laufende Ermittlungen behin-
dern. Das Schlimme ist: Sie von der AfD wissen das ganz 
genau. Die Bundesregierung hat Ihnen ja auf eine An-
frage geantwortet – ich zitiere –:

Eine Auskunft zu Erkenntnissen aus dem Ermitt-
lungsverfahren würde konkret weitergehende Er-
mittlungsmaßnahmen erschweren oder gar ver-
eiteln …

(Tino Chrupalla [AfD]: Keine Antwort!)
Ich übersetze Ihnen das mal: Der AfD geht es nicht um 

das Staatswohl; es geht Ihnen um die Profilierung auf 
Kosten des Staates, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Philipp 
Hartewig [FDP] – Stephan Brandner [AfD]: 
Ach, Herr Bergt! Ich glaube, Sie haben Angst 
vor der Wahrheit!)

Es geht Ihnen nicht um Aufklärung, auch nicht um eine 
funktionierende Energieversorgung. Denn eine Partei, die 
von Unsicherheit lebt, wird immer versuchen, Unsicher-
heit zu schüren. Sie werden auch nicht davor zurück-
schrecken, verbale Rauchbomben zu werfen. Sie von 
der AfD sind dafür das beste Beispiel. Mit Ihrem Antrag 
haben Sie das einmal mehr bewiesen.

Dieser ganze Antrag basiert auf der kruden Story von 
Seymour Hersh,

(Stephan Brandner [AfD]: Renommierter 
Journalist!)

dass die USA zusammen mit Norwegen die Pipeline ge-
sprengt hätten. Sie genügte trotz des berühmten Namens 
des Pulitzer-Preisträgers nicht mal den Qualitätsmindest-
ansprüchen aller Zeitungen, denen sie angeboten wurde.

(Karsten Hilse [AfD]: Das schätzen Sie so 
ein!)

Niemand hat sie gedruckt; denn die ganze Story basiert 
angeblich auf einem einzigen anonymen Zeugen.

(Stephan Brandner [AfD]: Erzählen Sie doch 
mal die Segelbootgeschichte, die danach in 
Umlauf gebracht wurde! Ein Segelboot und 
Tonnen Dynamit, zwei Taucher! Erzählen Sie 
mal davon!)

Selbst Bob Woodward, der einen Pulitzer-Preis für die 
Enthüllung der Watergate-Affäre bekommen hat, hat 
Hersh abgeraten, die Story zu veröffentlichen; denn sie 
ist reine Spekulation. Das Ding wurde auf einem privaten 
Blog veröffentlicht.

Sie schreiben weiter in Ihrem Antrag, die USA würden 
mit Deutschland versuchen, Nord Stream 2 zu verhin-
dern. Wenn man schon eine englischsprachige Quelle 
verwendet, dann sollte man sie vielleicht auch verstehen. 
Denn entgegen Ihrem billigen Framing steht dadrin, dass 
die USA gemeinsam mit Deutschland – ich zitiere – be-
reit sind für harte Sanktionen im Falle eines Einmarsches 
Russlands – Zitat Ende – und Deutschland natürlich das 
Projekt nicht in Betrieb nimmt, wenn eines der beteiligten 
Länder einfach in ein anderes Land, dazu noch ein be-
freundetes, einmarschiert. Und so ist es ja auch gekom-
men.

(Zuruf des Abg. Stephan Brandner [AfD])
Dann schreiben Sie von einem Boykott russischen Ga-

ses. Niemand boykottiert hier russisches Gas; es gab nie 
ein Embargo.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie rechtfertigen 
hier die Sprengung! Warum machen Sie das 
denn?)

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 90. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 15. März 2023                                                                                                                                                                                                10789 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Ihr russischer Freund Putin liefert nicht. Das ist die Wahr-
heit, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Philipp 
Hartewig [FDP])

Ihnen ist es völlig wurscht, ob irgendwas wahr ist, so-
lange es in Ihre Verschwörungserzählung passt, uns 
aber nicht! Darum lassen wir den Generalbundesanwalt 
ermitteln.

(Stephan Brandner [AfD]: Erzählen Sie mal 
die Segelbootgeschichte! – Weitere Zurufe 
von der AfD)

Wie schon zuvor gesagt, ist eine Auskunft bei laufen-
den Ermittlungen gefährlich. Nebenbei gesagt, werden 
Teile Ihrer ganzen komischen Partei vom Verfassungs-
schutz beobachtet.

(Zuruf von der AfD: Das musste jetzt auch 
noch kommen! – Gegenruf des Abg. Stephan 
Brandner [AfD]: Von den Spezialdemokraten 
kommt das!)

„Vertrauenswürdig“ ist definitiv anders. Sie beweisen es, 
indem Sie schamlos jede Gelegenheit nutzen, um von 
Putins Krieg in der Ukraine abzulenken. Aber das ist 
kein Wunder. Wer offensichtlich so tief im Sumpf der 
russischen Korruption steckt wie Teile Ihrer Partei,

(Lachen bei der AfD – Jörn König [AfD]: Das 
muss die SPD sagen! Die ganze Hannover- 
Connection!)

dem kann das natürlich nur recht sein. – Keine Sorge, auf 
Ihre Russlandverstrickungen komme ich gleich noch mal 
zurück.

(Stephan Brandner [AfD]: Was ist denn mit 
Frau Schwesig? Sagen Sie mal was dazu! 
Und zu der Klimastiftung in Mecklenburg-Vor-
pommern!)

Aber schauen wir doch mal auf die Fakten, vor allem 
energiepolitisch. Sie reden von der Zerstörung lebens-
wichtiger kritischer Infrastruktur unseres Landes.

(Karsten Hilse [AfD]: Richtig!)
Als Energiepolitiker habe ich mir gedacht: Okay, wenn 
der Anschlag jetzt so krass und so lebensbedrohlich war,

(Karsten Hilse [AfD]: „Lebenswichtig“ und 
nicht „lebensbedrohlich“!)

dann müsste es ja jetzt richtig schlimm aussehen. Die 
Lichter müssten ausgehen, wir müssten einen Blackout 
haben, Menschen müssten frieren, es müsste Proteste auf 
den Straßen geben.

(Zurufe von der AfD)
Und was ist? Nichts! Schon vor dem Anschlag haben wir 
Verträge mit alternativen Lieferanten geschlossen und 
innerhalb kürzester Zeit unsere leeren Gasspeicher bis 
zum Anschlag gefüllt. Die Preise haben wir gedeckelt, 
und im Rekordtempo haben wir LNG-Ports gebaut.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Philipp 
Hartewig [FDP])

Das hätte uns vor einem Jahr niemand zugetraut, meine 
Damen und Herren.

Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran 
erinnern, wie viel Gas wir aus Russland bekommen ha-
ben, als der Anschlag passiert ist. Weiß es noch jemand? 
Ich kann es Ihnen sagen: nichts. Wir waren schon auf 
0 Prozent der Lieferungen runter, weil Ihr Freund Putin 
nicht geliefert hat.

(Tino Chrupalla [AfD]: Unsinn! Das ist doch 
gelogen!)

Und wir hatten bereits vorgesorgt.
Fakt ist: Putin führt Energiekrieg gegen Deutschland 

und Europa, und die AfD, die selbsternannte Alternative 
für Deutschland,

(Stephan Brandner [AfD]: Wer hat denn jetzt 
Nord Stream gesprengt?)

hat vor Angst die Hosen voll, das auch so zu nennen. 
Womit Ihre Hosen, vor allem die Taschen, gefüllt sind, 
lasse ich mal dahingestellt.

(Zuruf des Abg. Jörn König [AfD])
Wenn Ihnen deutsche Interessen wirklich so sehr am 
Herzen liegen würden, dann würden Sie aufhören, die 
schützende Hand über einen Kriegsverbrecher zu halten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Philipp 
Hartewig [FDP])

Eigentlich könnte man Sie auch „PfD“ nennen: Putin- 
Partei für Deutschland.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie Spezialdemo-
krat!)

Am 1. März bezeichnete einer von Putins Propagan-
damännern, Wladimir Solowjow, deutsche Journalisten 
als Nazischweine. Er hat mehrfach den Abwurf von 
Atombomben auf NATO-Staaten gefordert. Raten Sie 
mal, wer einen Tag später bei dem Propagandamann 
war? Sie wissen es ganz genau: Steffen Kotré, seines 
Zeichens PfD-Abgeordneter im Bundestag.

(Stephan Brandner [AfD]: Dafür gehen wir 
nicht zu Böhmermann!)

Es kann nicht sein, dass eine Partei politische Realitä-
ten verzerrt und den Eindruck erweckt, Russland würde 
keinen Angriffskrieg führen, sondern wäre ein armes 
Opfer der bösen Amerikaner. Meine Damen und Herren, 
Ihr Antrag ist lupenreine Kreml-Propaganda live hier 
im Bundestag. Da können Sie sich gleich mit Frau 
Wagenknecht ins politische Bett legen, wenn Sie so wei-
termachen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Teile der Union haben es übrigens auch noch nicht 
verstanden. Ihr stellvertretender Bundesvorsitzender 
Michael Kretschmer hat vor einigen Tagen noch mal 
nachgelegt und getwittert, wie wichtig doch die Nord- 
Stream-Pipeline bleibt.

(Stephan Brandner [AfD]: Auch ein Putin- 
Knecht, oder was?)

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 90. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 15. März 2023                                 10790 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Bengt Bergt 



Der Tweet findet sich interessanterweise eins zu eins in 
dem Antrag wieder. „Wer hat da von wem abgeschrie-
ben?“, frage ich mich.

Russland führt Krieg gegen die Ukraine und erfüllt die 
Lieferverträge nicht. Es gibt kein Gasembargo.

(Zuruf des Abg. Jörn König [AfD])

Unsere Abhängigkeiten von Russland haben wir abge-
baut, die Gasversorgung haben wir umgestellt. Unsere 
Energieversorgung stellen wir auf neue Beine.

(Zuruf des Abg. Karsten Hilse [AfD])

Wir kümmern uns um die Zukunft Deutschlands. Um die 
Nord-Stream-Ermittlungen, meine Damen und Herren, 
kümmert sich die Stelle, die das am besten kann, und 
das ist der Generalbundesanwalt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Stephan Brandner [AfD]: Jetzt haben 
Sie gar nichts zu Frank-Walter Steinmeier 
und seinen Russland-Connections gesagt!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege. – Das wird ja noch mal 

richtig emotional hier.
Herr Kollege Schnieder, Sie haben als Nächster das 

Wort für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Patrick Schnieder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen! Sehr ge-

ehrte Kollegen! In der Tat, es geht wieder einmal bei 
diesem Antrag der AfD um die Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses.

(Stephan Brandner [AfD]: Es gibt sehr viel 
aufzuklären in Deutschland! Corona! Nord 
Stream!)

Wieder einmal mangelt es diesem Antrag wie auch den 
vielen Anträgen davor an grundsätzlichen juristischen 
Voraussetzungen. Hier ist auch in der mündlichen Be-
gründung nicht ein Wort zum Untersuchungsgegenstand 
gesagt worden.

(Leon Eckert [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Bezeichnend!)

Man kann nur fragen: Was sagte uns der Worte Schwall? 
Das Ergebnis ist: Sie haben überhaupt kein Interesse an 
Aufklärung,

(Jörn König [AfD]: Lächerlich!)

es geht Ihnen nicht um Aufklärung. Das, was Sie hier 
vorlegen, hat mit einem Untersuchungsausschuss im 
Kern überhaupt nichts zu tun.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP – Widerspruch bei 
Abgeordneten der AfD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Unter-
suchungsausschuss bzw. das Recht auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses ist das schärfste Schwert des 
Parlaments, insbesondere der Opposition. Das ist unstrit-
tig. Genauso unstrittig ist aber auch, dass ein Schwert, das 
man dauernd aus der Scheide zieht, mit dem man dauernd 
herumfuchtelt, das man dauernd einsetzt, irgendwann 
auch stumpf wird.

(Jörn König [AfD]: Es wäre erst der zweite 
Untersuchungsausschuss!)

Deshalb hat der Gesetzgeber die Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses an besondere Voraussetzungen ge-
knüpft. Das ist kein Alltagsgeschäft.

(Zuruf des Abg. Jörn König [AfD])

Das ist nichts, was man leichtfertig einfach so auf den 
Tisch des Hauses legt.

Sie haben gezeigt, dass Ihnen überhaupt nichts am 
Interesse liegt; denn Sie bekunden das nicht einmal, 
auch nicht juristisch. Es liegt hier nämlich überhaupt 
kein öffentliches Interesse vor.

(Lachen bei der AfD – Widerspruch bei der 
AfD)

Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass man einen 
Untersuchungsausschuss einsetzen kann.

(Dr. Volker Ullrich [CDU/CSU]: Hat er recht!)

Sie machen es sich natürlich sehr einfach. Aber nicht 
alles, was öffentliche Aufmerksamkeit erregt, stellt 
auch ein öffentliches Interesse im rechtlichen Sinne dar.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zurufe von der 
AfD: Kein öffentliches Interesse? – Unglaub-
lich!)

Das ist der grundlegende Mangel, an dem Ihr Antrag 
leidet.

Dass Sie überhaupt nicht ernsthaft an einer Diskussion 
über die Fakten Interesse haben, zeigt doch schon die 
Kurzfristigkeit, mit der Sie auch diesen Antrag wieder 
einmal vorgelegt haben, übrigens alle anderen Anträge 
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses vorher 
auch. Wenn das nicht so dünne Suppe wäre – auch wie 
jedes Mal –, wenn das nicht so substanzlos wäre – auch 
wie jedes Mal –, dann hätte man gar nicht genug Zeit 
gehabt, sich ernsthaft damit zu befassen. So, in dieser 
Substanzlosigkeit, hat man es natürlich relativ schnell 
erfasst.

(Lachen des Abg. Dr. Bernd Baumann [AfD])

Deshalb muss ich sagen: Indem Sie immer wieder An-
träge auf den Tisch des Hauses legen, einen Unter-
suchungsausschuss einzusetzen, verramschen Sie das 
Recht, dieses Instrument zu nutzen, durch die Art und 
Weise, wie Sie damit umgehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege Schnieder, erlauben Sie eine Zwischen-

frage aus der AfD-Fraktion?
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Patrick Schnieder (CDU/CSU):
Bitte.

Thomas Ehrhorn (AfD):
Herr Kollege, erst einmal vielen Dank für das Zulassen 

dieser Zwischenfrage. – Aber ich muss an dieser Stelle 
wirklich einmal fragen, ob das Ihr Ernst ist, dass Sie 
sagen, es gebe kein öffentliches Interesse an der Aufklä-
rung dieses ungeheuerlichen Vorfalls.

(Zuruf von der SPD: Hat er doch recht!)
Lieber Herr Kollege, Ihnen sollte doch klar sein, dass 

in Millionen von Haushalten in der Bundesrepublik 
Deutschland inzwischen eine Situation entsteht, in der 
die Energie- und Gaspreise kaum noch bezahlt werden 
können. Das steht doch nun eindeutig und nachweisbar 
in direktem Zusammenhang mit der Sprengung von Nord 
Stream bzw. mit der Zerstörung unserer Infrastruktur. Die 
Vervielfachung der Gaspreise muss von dieser Bundes-
regierung doch in Zusammenhang mit der Zerstörung 
dieser Infrastruktur gebracht werden. Ich kann Sie nur 
fragen: Meinen Sie das wirklich ernst, was Sie da gerade 
gesagt haben?

Noch etwas: Wenn der deutsche Bundeskanzler wort-
los danebensteht, als der amerikanische Präsident in einer 
Pressekonferenz angekündigt: „Wir werden Nord Stream 
beenden“, muss ich doch fragen: „Hallo, wie kann das 
sein?“ Drängt sich da nicht auch für Sie auf, dass der 
deutsche Bundeskanzler in diesem Moment hätte reagie-
ren müssen, hätte sagen müssen: „Entschuldigung, Herr 
Präsident, was haben Sie da gerade gesagt?

(Bengt Bergt [SPD]: Redezeit anmelden! – 
Weitere Zurufe von der SPD)

Wie wollen Sie denn Nord Stream beenden? Wie wollen 
Sie denn das tun?“? Und diese Frage wurde ja auch tat-
sächlich gestellt – von einer Journalistin.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, Sie sollen bitte keinen Redebeitrag leis-

ten.

Thomas Ehrhorn (AfD):
Also, ich frage Sie in diesem Zusammenhang noch 

mal:
(Zuruf von der SPD: Das ist jetzt Wieder-

holung!)
Ist das wirklich Ihr Ernst, dass es nicht im Interesse der 
deutschen Bevölkerung liege, hier für Aufklärung zu 
sorgen?

(Beifall bei der AfD)

Patrick Schnieder (CDU/CSU):
Herr Kollege, die Antwort darauf, ob ich die Aussage, 

die ich getätigt habe – die war übrigens ein bisschen 
anders, als Sie es dargestellt haben –, ernst gemeint habe, 
heißt kurz und knapp: Ja.

Ich darf Sie vielleicht einmal daran erinnern – daran 
reden Sie ja die ganze Zeit vorbei –, dass es hier um die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses geht. Da-

rum geht es in Ihrem Antrag; ich weiß gar nicht, warum 
ich Ihnen das erklären muss. Aber offensichtlich haben 
Sie etwas anderes damit verbunden.

(René Bochmann [AfD]: Würden Sie die Frage 
beantworten!)

Bei einem Untersuchungsausschuss müssen Sie ein öf-
fentliches Interesse – das ist ein juristischer Terminus – 
nachweisen. Noch einmal: Verwechseln Sie das nicht mit 
öffentlicher Aufmerksamkeit! Damit auch Sie das ver-
stehen, mal ein ganz simples Beispiel. Beim Wembley- 
Finale 1966 gab es ein öffentliches Interesse daran, ob 
das ein Tor war oder nicht.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Dümmer geht es 
nicht mehr!)

Es kam aber keiner auf die Idee, einen Untersuchungs-
ausschuss einzurichten, weil es eben kein öffentliches 
Interesse juristischer Art an der Aufklärung gab.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Das ist jetzt wirk-
lich Blödsinn! – Weiterer Zuruf von der AfD: 
Das sind Vergleiche!)

Das ist im vorliegenden Fall genauso. Sie haben das 
öffentliche Interesse ja in keiner Weise dargelegt. Solche 
Ausführungen müsste Ihr Antrag aber enthalten. Das 
zeigt wieder einmal: Sie haben kein Untersuchungsinte-
resse, es geht Ihnen nicht um Aufklärung, es geht Ihnen 
um etwas ganz anderes.

Wenn wir auf den Sachverhalt hier jetzt zurückkom-
men, dann muss man doch einmal konstatieren: Der 
Sachverhalt gibt überhaupt keinen Anlass dazu, einen 
Untersuchungsausschuss einzurichten. Warum?

Zunächst einmal: Was wissen wir? Wir wissen, dass es 
Sabotage gegeben hat. Wir wissen aber auch, dass der 
Generalbundesanwalt ermittelt. Wir wissen auch, dass 
er ordentlich ermittelt. Ich habe jedenfalls keine Anhalts-
punkte dafür, wir alle haben keine Anhaltspunkte dafür, 
zu unterstellen, dass er nicht vernünftig ermittelt. Es gibt 
somit überhaupt keinen Grund, hier einen Ersatzermittler 
einzuführen, schon gar nicht den Deutschen Bundestag.

Mir ist auch viel mehr daran gelegen, dass wir zu ver-
nünftigen Ermittlungsergebnissen kommen,

(Zuruf von der AfD: Machen Sie doch!)
als dass ich hier täglich Wasserstandsmeldungen über den 
Stand der Ermittlungen erfahre, wie Sie in Ihrem Antrag 
dann auch ausführen. Wir alle wissen ja – Sie wissen es 
nicht; sonst hätten Sie es nicht in den Antrag geschrie-
ben –, dass das kontraproduktiv ist, dass wir die Ermitt-
lungen dann sogar behindern würden. Die Justiz hat doch 
das Recht, die Akten zu sperren; denn sie hat ein Interesse 
daran, die Ermittlungen ungestört fortzuführen, indem sie 
die Zwischenergebnisse eben nicht offenlegt. Auch das 
zeigt: Ihnen geht es nicht um Aufklärung, Ihnen geht es 
hier nicht um ein unterstelltes Aufklärungsinteresse, des-
halb geht es Ihnen im Kern auch gar nicht um die Einset-
zung eines Untersuchungsausschusses.

(Zuruf von der AfD: Natürlich!)
Worum geht es Ihnen denn? Das ist wie immer: Sie 

kochen hier Ihr gewohntes Süppchen, Sie greifen zu 
den bekannten Zutaten: eine Verschwörungstheorie hier, 
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eine Unterstellung dort, Spekulationen auf der anderen 
Seite – passen Sie auf: wenn Sie zu viel zusammen-
mischen, wird es irgendwann braun –,

(Zuruf des Abg. Jörn König [AfD])

und dann garnieren Sie das auch noch mit einem Schuss 
Antiamerikanismus. Die normalen Zutaten, die Sie in 
Ihren Suppen auch sonst zusammenmischen: Das ist der 
wirkliche Hintergrund Ihres Antrags, nichts anderes.

(Jörn König [AfD]: Dünne Suppe? Kochen Sie 
selbst!)

– Ja, das ist ganz dünne Suppe, die Sie da kochen, und das 
ist ein schäbiges Spiel. Denn wenn Sie sich die Frage 
stellen würden: „In wessen Interesse ist denn ein solcher 
Anschlag?

(Zurufe von der AfD)

In wessen Interesse sind all diese Verschwörungstheo-
rien? In wessen Interesse ist es, einen Keil in den Westen 
zu treiben, zwischen die USA und ihre Verbündeten? In 
wessen Interesse ist es, der Ukraine so etwas möglicher-
weise unterzuschieben?“, dann liegt die Antwort auf dem 
Tisch: Sie machen hier Putins Geschäft, und das ist ein 
schäbiges Spiel, und dieses schäbige Spiel werden wir 
nicht mitmachen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP – Zuruf des Abg. 
Jörn König [AfD])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Schnieder. – Als nächster 

Redner hat das Wort der Kollege Leon Eckert, Bünd-
nis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Leon Eckert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Der 
vorliegende Antrag zeigt es und die Reden des Antrags-
stellers auch: Spekulationen, wilde Verschwörungstheo-
rien und ein doch sehr doller Hang, in der Vergangenheit 
zu denken. Dabei haben wir dieses Thema ja schon aus-
führlich in der letzten Plenarwoche behandelt. Deswegen 
möchte ich wiederholen, was dort erschöpfend ausge-
führt worden ist: Die Kompetenz der Untersuchung des 
Vorfalls liegt klar beim Generalbundesanwalt. Da gehört 
sie hin; da ist sie richtig verortet. Und dieser General-
bundesanwalt ermittelt gerade auch. Wir hatten ihn ja 
auch heute in den Ausschüssen. Man ist dabei, zu ermit-
teln, und, wie korrekt gesagt wurde, man kann jetzt noch 
nicht alles veröffentlichen, weil das aus ermittlungstakti-
schen Gründen nicht sinnvoll wäre.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

In Ihrem Antrag wird genau das Gegenteil gefordert. Sie 
möchten die Zwischenstände an die Öffentlichkeit brin-
gen und das wilde Spekulieren sozusagen weiterführen. 
Damit stört man die wichtigen Ermittlungen, die der Ge-
neralbundesanwalt führen muss.

(Lisa Badum [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ja! – Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Jawohl!)

Es geht Ihnen ja nicht um die Pipeline, es geht auch gar 
nicht um Sachpolitik oder um ein Interesse an einer legi-
timen Untersuchung, sondern es geht Ihnen nur um das 
Mischen von verschiedenen Verschwörungstheorien, um 
Ihr verworrenes Gesellschaftsbild vorzubringen. Deswe-
gen werden immer wieder Tagesordnungspunkte zu die-
sem Thema aufgesetzt. Und der Vorredner hat es gesagt: 
Der Antrag kommt kurzfristig und ist auch sehr dünn. Ich 
glaube, daran sieht man schon, dass es darum geht, dieses 
Thema sozusagen am Kochen zu halten. Jede Zeitungs-
meldung wird hier im Bundestag noch einmal nach-
besprochen. Das ist nicht der Sinn eines Untersuchungs-
ausschusses.

(René Bochmann [AfD]: Sie schämen sich 
nicht, das unseren Steuerzahlern zu sagen? – 
Gegenruf der Abg. Gabriele Katzmarek [SPD]: 
Schämen Sie sich!)

Vielmehr sind wir das Kontrollorgan. Wenn der General-
bundesanwalt mit seinen Ermittlungen fertig ist, werden 
wir diese Arbeit bewerten und daraus Schlüsse ziehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie des Abg. Philipp 
Hartewig [FDP])

Wir lehnen diesen Antrag ab, und ich bin froh, dass die 
große Mehrheit des Hauses das genauso sieht.

Was ich an dieser Stelle aber schon betonen will: Die-
ser Raum für Verschwörungstheorien, der hier genutzt 
wird, ist auch da, weil der Spagat zwischen Geheimhal-
tung und Kommunikation noch nicht ganz gefunden ist. 
Offensive Kommunikation durch die Ermittlungsbehör-
den verhindert ein bisschen auch das, was hier immer 
wieder versucht wird, und zwar, ordentlich Theorien 
und Spekulationen in den Raum zu werfen.

Das heißt: Wenn wir ernsthaft an einer Aufarbeitung 
interessiert sind, vertrauen wir jetzt den Ermittlungs-
behörden, warten auf deren Bericht, werten diesen Be-
richt aus und gucken dann, welche Konsequenzen daraus 
folgen.

Wir lehnen diesen Antrag ab.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie des Abg. Philipp 
Hartewig [FDP])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. – Nächster Redner 

ist der Kollege Dr. André Hahn, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)
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Dr. André Hahn (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Nord- 

Stream-Pipelines in der Ostsee waren eines der größten 
Infrastrukturprojekte in Europa. Und egal, wie man aus 
politischen Erwägungen heute zu diesen Leitungen ste-
hen mag: Der Anschlag darauf war ein Verbrechen und ist 
daher mit aller Entschiedenheit zu verurteilen. Deshalb 
sage ich auch für Die Linke ganz klar: Die mit diesem 
Verbrechen verbundenen Vorgänge und seine Hinter-
gründe müssen möglichst lückenlos aufgeklärt, die Urhe-
ber dieser terroristischen Aktionen müssen ermittelt und, 
sofern man dieser noch habhaft werden kann, strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der AfD und des Abg. Robert Farle [frak-
tionslos])

Es wäre völlig unverantwortlich, wenn seitens der Er-
mittlungsbehörden oder der Bundesregierung gesicherte 
Informationen zurückgehalten oder gar manipuliert wür-
den, um womöglich – das sind ja die Verschwörungstheo-
rien – befreundete Regierungen oder gar NATO-Partner 
zu schützen. Die schleppenden Ermittlungen – fast sechs 
Monate nach den Explosionen – befördern schon jetzt 
diverse Spekulationen, Schuldzuweisungen und auch 
Verschwörungsmythen, worüber in den letzten Tagen 
wieder in diversen Medien berichtet wurde. Ich wieder-
hole noch einmal ganz klar: Es darf keine Vertuschung 
geben.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich habe die jüngsten Artikel und Fernsehbeiträge na-
türlich genau verfolgt und maße mir bei dieser Sachlage 
derzeit persönlich nicht an, zu beurteilen, welches der 
geschilderten Szenarien nun wahrscheinlicher ist. Aber 
es gibt in der Sache sehr viele offene Fragen: Wie kann 
es sein, dass in den ersten Wochen nach den Anschlägen 
von Regierung und Geheimdiensten immer wieder betont 
wurde, dass ein derartiger Anschlag nur von einem staat-
lichen Akteur durchgeführt worden sein kann und dass 
dazu nur ganz wenige Länder der Erde imstande seien? 
Jetzt plötzlich sollen sechs Hanseln mit einer kleinen 
Segeljacht dafür verantwortlich sein,

(Heiterkeit bei der AfD – Zuruf von der AfD: 
Ganz genau! – Thomas Ehrhorn [AfD]: Das ist 
nämlich eine Verschwörungstheorie: die mit 
den sechs Hanseln!)

wie die „New York Times“ schrieb. Wie wird mit den 
erheblichen Zweifeln umgegangen, die diverse Experten 
zu dieser Version äußern, von erfahrenen Kampftauchern 
über den Bund Deutscher Kriminalbeamter bis hin zu 
Sprengstoffsachverständigen? Wer hat die finanziellen 
Mittel für diese Aktion bereitgestellt? Allein beim 
Sprengstoff geht es womöglich um Mittel in siebenstelli-
ger Höhe. Warum ist die Einrichtung einer gemeinsamen 
Ermittlungskommission mit Schweden und Dänemark 
gescheitert? Und schließlich: Warum kommen die Er-
mittlungen der deutschen Generalbundesanwaltschaft 
nicht voran, und erhält diese wirklich auch alle Informa-
tionen, die die Geheimdienste haben?

All das muss geklärt werden. Die AfD will dazu einen 
parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen. 
Wir als Linke halten das zumindest zum jetzigen Zeit-
punkt für kein geeignetes Mittel. Stand jetzt waren zum 
Glück keine deutschen Institutionen an den Anschlägen 
beteiligt. Wen sollen wir da als Zeugen vor den Unter-
suchungsausschuss laden?

(Tino Chrupalla [AfD]: Den Kanzler oder die 
sechs Hanseln!)

Ich war elf Jahre meines politischen Lebens in par-
lamentarischen Untersuchungsausschüssen, zuletzt im 
NSA-Untersuchungsausschuss, und ich weiß, wovon 
ich spreche: Potenzielle ausländische Zeugen können 
wir nicht zur Aussage zwingen. Akten des Generalbun-
desanwalts werden kaum herausgegeben, solange die Er-
mittlungen noch laufen. Akten des BND mit möglichen 
Hinweisen ausländischer Dienste werden erfahrungs-
gemäß großflächig geschwärzt, solange die Urheber der 
Infos keine Freigabe erteilen, so unbefriedigend diese 
Praxis auch ist.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss.

Dr. André Hahn (DIE LINKE):
Fazit: Ja, wir brauchen umfassende Aufklärung, gege-

benenfalls auch durch eine unabhängige internationale 
Untersuchungskommission, die in mehreren Ländern 
agieren kann. Ein nationaler Alleingang hilft uns hier 
nicht weiter.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hahn. – Nächster Red-

ner ist der Kollege Philipp Hartewig, FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
SPD)

Philipp Hartewig (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die Sabotage der Nord-Stream-Leitungen ist 
ein ungeheuerlicher Akt gegen die kritische Infrastruktur 
mitten in Europa. Sie hat uns einmal mehr vor Augen 
geführt, wie sensibel eine Beeinträchtigung der Versor-
gungssysteme ist und wie wichtig eine Gewährleistung 
deren Schutzes insgesamt. In unserer dynamischen, ver-
netzten, von Digitalisierung geprägten Gegenwart ist es 
von außerordentlicher Bedeutung, die Risiken für die 
kritische Infrastruktur vorausschauend zu identifizieren 
und zielgerichtet auf mögliche Beeinträchtigungen rea-
gieren zu können.

Und ja: Im Fall der Sabotage der Nord-Stream-Leitun-
gen sind noch viele Fragen offen. Nach den Medien-
berichten der vergangenen Tage gibt es weitere Anhalts-
punkte für Deutungen. Es ist von großem Interesse, die 
Umstände der Sabotage möglichst vollständig aufzuklä-
ren und somit auch die Täter zu überführen. Das bedeu-
tet – das wurde auch mehrfach angesprochen –: General-
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bundesanwalt, Polizeibehörden und Nachrichtendienste 
ermitteln gründlich bzw. sammeln die Informationen. Na-
türlich ist die Öffentlichkeit an möglichst zügigen Ergeb-
nissen anhand gesicherter Erkenntnisse interessiert. Aber 
dabei ist eben auch zu berücksichtigen, dass all das seine 
Zeit braucht.

Während wir alle die Ermittlungsergebnisse abwarten, 
kann der Bundestag insbesondere über das Parlamentari-
sche Kontrollgremium Erkenntnisse über die Arbeit der 
Nachrichtendienste in dieser Sache erlangen. Hier besteht 
die Pflicht zur Unterrichtung über Vorkommnisse beson-
derer Bedeutung. Darunter fällt zweifellos auch die Sa-
botage der Nord-Stream-Leitungen. Und es ist gut, dass 
sich das Parlamentarische Kontrollgremium zuletzt am 
Freitag von Bundesanwaltschaft, Bundesnachrichten-
dienst und Bundesamt für Verfassungsschutz hat unter-
richten lassen. Auch angesichts der Kontrolle durch die-
ses Gremium und der berechtigten Erwartung baldiger 
Ermittlungsergebnisse ist für meine Fraktion kein Anlass 
für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu 
erkennen.

Konkret – auch das wurde ansatzweise schon ange-
sprochen –: Untersuchungsausschüsse dienen in erster 
Linie der zusätzlichen Kontrolle und Aufarbeitung von 
Regierungshandeln.

(Thomas Ehrhorn [AfD]: Genau darum geht 
es!)

Es steht aber völlig außer Frage, dass keine öffentlichen 
Stellen in Deutschland an dieser Sabotage beteiligt wa-
ren. Es gibt kein bekanntes Handeln deutscher Stellen, für 
das man in diesem Zusammenhang jetzt eine parlamen-
tarische Untersuchung bräuchte.

(Jörn König [AfD]: Aber ein skandalöses 
Nichthandeln!)

Die Beantragung eines Untersuchungsausschuss mit 
Fragen ins Blaue hinein – wie hier – : Das zeugt eher 
von einer fragwürdigen Einstellung der Antragsteller ge-
genüber deutschen Behörden wie dem Generalbundes-
anwalt. Zur Substanzlosigkeit des Antrags und zu den 
Motiven wurde ja schon ausreichend ausgeführt. Im Üb-
rigen gab es auch mehrfach Unterrichtungen zu diesem 
Thema im Innenausschuss.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben diesem 
gravierenden Vorfall, um den es hier geht, gibt es viele 
Ereignisse in jüngerer Vergangenheit, welche uns im Hin-
blick auf die Bedeutung kritischer Infrastruktur sensibili-
sieren müssen. Das gilt für physische Einrichtungen wie 
auch für den Bereich Cyber, wobei letztlich das eine auch 
Auswirkungen auf das andere hat. Die möglichen An-
griffspunkte unter anderem in den Bereichen Versorgung, 
Verkehr oder Kommunikation sind zahlreich, und ebenso 
vielschichtig müssen auch unsere Antworten sein.

Dabei wird oft auch der Begriff der Resilienz verwen-
det. Neben der Abwehr von Gefahren geht es hierbei um 
Ausfallsicherungen, um die Härtung der Infrastruktur ei-
nerseits und den Aufbau von Redundanzen andererseits – 
gerade dort, wo man nicht härten kann. Um das ganz 
bildlich zu machen: Wir können nicht jede Straße oder 
jedes Stück Schiene mit letzter Sicherheit schützen. Es 
geht also um einen ganzheitlichen Ansatz. Deshalb ist 

es wichtig, dass unter anderem möglichst bald ein Ge-
setzgebungsverfahren für das im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Kritis-Dachgesetz beginnt, welches dann die 
Sicherung kritischer Infrastruktur sektoren- und gefah-
renübergreifend auf die Höhe der Zeit hebt. Ein enorm 
wichtiges Vorhaben!

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Denn bei diesen Fragen geht es nicht nur um das rei-
bungslose Funktionieren grundlegender Alltagsprozesse. 
Es geht vielmehr um den Zusammenhalt in unserem Land 
und damit um das Fundament, auf dem unsere Freiheit 
aufbaut. Viele Akteure – innen wie außen – haben ein 
erhebliches Interesse daran, dieses Fundament zu er-
schüttern. Deshalb sind staatliche Vorsorge und Siche-
rung der kritischen Infrastruktur von enormem Wert für 
unsere Freiheit.

Die Ermittlungen zur Sabotage der Nord-Stream-Lei-
tungen werden hoffentlich bald zu einer vollumfäng-
lichen Tataufklärung führen. Aus den Gesamtumständen 
werden sicherlich auch weitere Schritte für die Sicherung 
deutscher Infrastruktur abzuleiten sein.

Abschließend kann ich aber für unsere Fraktion noch 
einmal sagen: Einen Untersuchungsausschuss zu dieser 
Sache halten wir nicht für das richtige Instrument.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Hartewig. – Nächster Red-

ner ist der Kollege Dr. Volker Ullrich, CDU/CSU-Frakti-
on.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Artikel 44 des Grundgesetzes gibt dem Deutschen 
Bundestag das Recht, einen Untersuchungsausschuss ein-
zusetzen, und auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Deutschen Bundestages haben wir die Pflicht, einen 
solchen einzusetzen. Die Prüfung könnte hier bereits be-
endet sein, weil erkennbar kein Viertel der Mitglieder des 
Deutschen Bundestages einen Antrag auf Einsetzung ei-
nes Untersuchungsausschusses gestellt hat.

Gleichwohl hat der Deutsche Bundestag neben der 
förmlichen Pflicht auch die Aufgabe, die Verfassungs-
konformität der jeweiligen Beschlüsse zu prüfen. Das 
Recht auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
ist keines, welches die Minderheit selbst hat. Vielmehr 
gibt es nur einen Anspruch an den Deutschen Bundestag, 
einen entsprechenden Untersuchungsausschuss einzuset-
zen, wenn das Quorum erfüllt ist und wenn er inhaltlich, 
also materiell-rechtlich zulässig ist. Beides ist hier nicht 
der Fall. Deswegen – es wird Sie nicht überraschen – wird 
dieser Antrag auch abgelehnt werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Leon Eckert [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
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Ich will aber darauf aufmerksam machen, dass Sie 
auch formal keinen richtigen Antrag stellen. Ein Un-
tersuchungsausschuss hat weder rechtsprechende Funk-
tionen, noch dient er der Debatte aktueller Ereignisse. 
Vielmehr dient er der nachträglichen Kontrolle abge-
schlossener Sachverhalte mit einer gewissen Relevanz, 
indem er Fehlverhalten von Behörden oder Institutionen 
aufzudecken gedenkt. Ein solches Anliegen tragen Sie 
weder vor, noch ist ein solches überhaupt erkennbar.

Im Übrigen machen Sie auch den formalen Fehler, dass 
Sie wertend vorwegnehmen, was das angebliche Ergeb-
nis der beantragten Untersuchung sein sollte. Warum? Es 
geht Ihnen um die Frage des Anschlags auf die Nord- 
Stream-Pipeline bzw. deren Sabotage. Sie insinuieren 
selbst in Ihrem Beschluss, dass Sie den Täter schon ken-
nen. Ich zitiere aus Ihrem Einsetzungsbeschluss:

Zum jetzigen Zeitpunkt weisen Indizien darauf hin, 
dass der NATO-Partner USA oder ein anderer Ver-
bündeter den Angriff verübt hat.

Zitat aus ihrem Einsetzungsantrag! Wenn Sie aber das 
Ergebnis angeblich schon kennen, dürfen Sie keinen Un-
tersuchungsausschuss beantragen. Das ist rechtsfehler-
haft!

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und der 
FDP sowie bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Karsten Hilse [AfD]: 
Sie wissen doch selber, dass Indizien Indizien 
sind!

Im Übrigen – jetzt komme ich zum eigentlichen 
Thema – durchzieht Ihr Antrag eine bittere Spur Anti-
amerikanismus. Das will ich hier im Deutschen Bundes-
tag mit der ganzen Kraft unserer Fraktion – vielleicht 
auch des übrigen Hauses – zurückweisen. Warum?

(Zuruf des Abg. Andreas Bleck [AfD])
Zum einen haben Sie, Herr Weyel, in Ihrer Darstellung 

der Einsetzung eine Entscheidung von de Gaulle aus dem 
Jahr 1959 referiert, welche schon abstrus genug ist. Aber 
es unterstreicht letztlich Ihre antiamerikanischen Ansich-
ten; denn es geht hier um den Entzug des Oberkomman-
dos über die französische Flotte.

Viel entlarvender ist, dass Sie den Anschlag auf die 
Nord-Stream-Pipeline wie folgt verglichen haben – ich 
zitiere Sie –: „Es ist ein vertikales Nine-Eleven-Ereig-
nis.“ Das haben Sie eben im Deutschen Bundestag ge-
sagt.

(Karsten Hilse [AfD]: Er hat ja extra gesagt: 
„Keine Toten“! – Dr. Harald Weyel [AfD]: 
„Keine Toten“ habe ich gesagt! – Jörn König 
[AfD]: Das hat er aber auch extra gesagt! Das 
ist völlig unrealistisch!)

Bei Nine Eleven sind fast 3 000 Menschen gestorben. Das 
mit diesem Anschlag in der Ostsee zu vergleichen, ist 
eine Verhöhnung der Opfer von Nine Eleven. Das dürfen 
wir hier nicht stehen lassen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abge-
ordneten der FDP und des Abg. Dr. André 
Hahn [DIE LINKE])

Dass es um Antiamerikanismus geht, hat Ihr Kollege 
Steffen Kotré ja schon klargemacht – das hatten auch 
schon andere Kollegen angesprochen –, der im russischen 
Fernsehen am 2. Februar – ich zitiere – die Ukraine als 
„Aufmarschgebiet der USA“ und „Bild“-Zeitung und 
„Stern“ als „deutsche Goebbels-Presse“ bezeichnet hat. 
Er war zu Gast beim Kreml-Propagandisten Wladimir 
Solowjow.

Ich kann Ihnen nur sagen: Mit einem Antrag, mit dem 
Sie sich im Geiste an die Seite Russlands und Putins 
stellen, mit dem Sie Ihre antiamerikanische Haltung 
hier in die Mitte des Parlaments tragen, entfernen Sie 
sich vom demokratischen Diskurs. Sie haben aber auch 
keine Gründe, einen Untersuchungsausschuss zu beantra-
gen. Ihr Antrag ist materiell und formell falsch, und des-
wegen wird dieses Haus Ihren Antrag zurückweisen.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Carsten 
Müller [Braunschweig] [CDU/CSU]: Sehr gut 
erklärt! Aber, ich glaube, das Fußballbeispiel 
haben sie eher verstanden!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ullrich. – Nächste Red-

nerin ist die Kollegin Dr. Zanda Martens, SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Dr. Zanda Martens (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen der demokratischen Parteien! Als ich gestern 
nachgedacht habe, was ich in dieser Debatte sagen werde, 
lief gerade im Hintergrund das ZDF-Politmagazin „Fron-
tal 21“ und dort – geradezu wie bestellt – ein Bericht über 
den Nord-Stream-Anschlag und die Spurensuche in der 
Ostsee. Der hochinteressante Beitrag machte noch einmal 
deutlich, was für ein hohes Gut freie Medien sind und erst 
recht unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit seinem 
Bildungs- und Informationsauftrag. Er recherchiert, klärt 
auf, berichtet aktuell, versucht, Beweise zu erbringen, 
und spricht auch unangenehme Wahrheiten aus. Während 
Sie von der AfD die freien Medien am liebsten verbieten 
möchten,

(Karsten Hilse [AfD]: Reine Unterstellung!)
schätzen wir unsere öffentlich-rechtlichen Medien sehr.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Nun sind wir hier aber im Deutschen Bundestag und 
nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man muss 
feststellen, dass die AfD-Fraktion mit ihrem Antrag den 
Deutschen Bundestag missbraucht: vor gut vier Wochen, 
als es schon einmal eine Aktuelle Stunde auf Verlangen 
der AfD-Fraktion zum Thema „Anschläge auf deutsche 
und europäische Infrastruktur“ gab, und auch heute, 
wenn die AfD einen Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss zum Anschlag auf Nord Stream einsetzen will. 
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Warum? Die AfD stößt sich an der sachlichen Zurück-
haltung der Bundesregierung in der Kommentierung des 
Anschlags und heuchelt, dass dieses Schweigen ein Nähr-
boden für Gerüchte und Verschwörungstheorien sei. 
Doppelt falsch!

Erstens. Wo ist denn das ewige Schweigen der Bundes-
regierung zum Anschlag?

(Lachen des Abg. Jörn König [AfD])

Und was sollte die Bundesregierung zum jetzigen Zeit-
punkt denn erklären? Der Generalbundesanwalt hat ein 
umfangreiches Verfahren eingeleitet, und er ermittelt. Es 
ist nicht die Aufgabe des Deutschen Bundestags, diese 
Ermittlungen zu kommentieren, Zwischenstände öffent-
lich zu debattieren oder Untersuchungsausschüsse ein-
zurichten, um laufende Untersuchungen von Ermittlungs-
behörden zu hintertreiben.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Leon 
Eckert [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] und 
Philipp Hartewig [FDP])

Zweitens. Nicht dieses angebliche Schweigen nährt 
Gerüchte, sondern Sie und Ihresgleichen, und zwar mit 
voller Absicht. Das muss man sich doch mal vorstellen! 
Sie wollen aus eigennützigen, propagandistischen und 
populistischen Gründen die Behörden und ihre Mitarbei-
ter mit falschen Mutmaßungen, die Sie nicht beweisen 
können, unter Druck setzen. Sie unterstellen wahrheits-
widrig, dass die Ermittlungsbehörden nicht willens sind, 
die Explosionen an der Nord-Stream-Pipeline aufzuklä-
ren.

Sind Sie tatsächlich derart verwirrt? Es scheint so. 
Denn statt seriöser Quellen setzen Sie manipulativ auf 
einen ehemaligen US-Journalisten,

(Jörn König [AfD]: Pulitzer-Preisträger!)

der in seinem Blog im Internet ohne jeden Beleg und 
unter Berufung auf eine einzige, dazu noch anonyme 
Quelle behauptet, dass die USA zusammen mit Norwe-
gen für den Anschlag verantwortlich seien. Oder war es 
vielleicht doch die Ukraine, wie letzte Woche berichtet? 
Oder ist es gar eine Aktion, um falsche Spuren zu legen 
und die Bots in Sankt Petersburg zu füttern? Sie verklären 
Vermutungen zu vermeintlichen Fakten, polemisieren 
und diskreditieren.

(Jörn König [AfD]: Können Sie ja aufklären im 
Untersuchungsausschuss! Können Sie alles 
aufklären, wenn Sie wollen!)

Allein dies ist Ihnen Motivation genug. Das kennen wir 
alles von Ihnen seit zu vielen Jahren.

Aber die AfD will jetzt einen Parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss einrichten zu der Frage, ob die Bun-
desregierung die Dementi der USA und Russlands hin-
sichtlich der Täter des Angriffs für glaubwürdig hält. Sie 
beeinflussen die Ermittlungen, indem Sie die Aussage 
des Generalbundesanwalts Peter Frank isoliert darstellen 
und suggerieren, dass die Ermittler bisher keine Belege 
für eine Urheberschaft Russlands hätten. Warten Sie doch 
ab, und überprüfen Sie Ihre Vasallentreue zu Putins Russ-
land. Wir lassen nicht zu, dass Sie den Bundestag und 
einen Untersuchungsausschuss instrumentalisieren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP)

Der Anschlag auf Nord Stream muss selbstverständ-
lich gründlich und sorgfältig aufgeklärt werden – mit 
allen rechtlichen und politischen Konsequenzen. Das 
aber macht bereits der Generalbundesanwalt. Das ist 
keine Aufgabe für den Bundestag und einen Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss.

Im Beitrag des ZDF-Politmagazins „Frontal 21“ wur-
den die bisherigen Erkenntnisse von verschiedenen Fach-
leuten kommentiert und bewertet. Er endete mit: Der 
Krimi bleibt vorerst ungelöst. – Ja, die Ermittlungen 
sind in diesem besonderen Krimi nicht in einer Folge 
abgeschlossen, ein Cliffhanger. Die Ermittler arbeiten 
weiter, und das sollten auch wir Abgeordnete tun, aber 
nicht, indem wir unbelegten bis abstrusen Behauptungen 
aufwendig in Untersuchungsausschüssen nachgehen oder 
Ermittlungsergebnissen von Behörden vorgreifen.

Die Tätigkeit der AfD und ihrer Abgeordneten liefert 
mehr Stoff für Untersuchungen, als unserem Rechtsstaat 
lieb sein kann.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Ich verlasse mich deshalb auf unsere Ermittlungsbehör-
den. Ich verlasse mich darauf, dass Ihre Aktivitäten im-
mer im Blickfeld der demokratischen Öffentlichkeit und 
der Sicherheitsbehörden sind. Ich verlasse mich darauf, 
dass unser Staat nie blind auf dem rechten Auge wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zuruf 
von der SPD: Sehr richtig!)

Was die Fraktion der AfD hier betreibt, ist an Desinfor-
mation und Tatsachenverbiegung kaum zu überbieten 
und nur verabscheuenswert. Sie werden damit auch die-
ses Mal nicht durchkommen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Nächster Redner ist der 

fraktionslose Abgeordnete Robert Farle. Und, Herr Kol-
lege Farle, ich bitte Sie aus gegebenem Anlass darum, 
diesmal die Zeit zu beachten.

(Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt spricht Radio Moskau!)

Robert Farle (fraktionslos):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Der gesunde Menschenverstand sagt Millionen 
Menschen:

(Zuruf von der SPD: Das sagt der Richtige! – 
Lachen bei Abgeordneten der SPD)

Die USA sind Auftraggeber und Täter bei den verbreche-
rischen und völkerrechtswidrigen Terroranschlägen auf 
die Nord-Steam-Pipelines.
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(Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann brauchen wir auch keinen Unter-
suchungsausschuss, wenn wir das schon wis-
sen!)

Vor wenigen Tagen flog Bundeskanzler Scholz zu ei-
nem konspirativen Treffen mit Präsident Biden,

(Lachen bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

ohne Zeugen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und 
ohne Angabe über Sinn und Zweck der Reise.

(Dr. Volker Ullrich [CDU/CSU]: Wenn Sie 
selbst davon wissen, kann es nicht so konspi-
rativ gewesen sein!)

Im Anschluss an das Treffen wurde in einer konzertierten 
Aktion zwischen Geheimdiensten und Auftragsjournalis-
ten in Deutschland und den USA eine abenteuerliche 
Erzählung verbreitet,

(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Der gesunde 
Menschenverstand sagt einem, da stimmt was 
nicht, Herr Farle!)

um den Verdacht von den USA abzulenken. Ich frage 
mich: Haben Scholz und Biden gemeinsam diese Ver-
tuschungsaktion quasi als Komplizen abgesprochen?

(Carsten Müller [Braunschweig] [CDU/CSU]: 
Sie waren auf dem Boot dabei!)

Meine Schlussfolgerung: Amerikanische Bürger sind 
auch künftig als Touristen herzlich willkommen. Zu den 
Streitkräften, die unser Land angegriffen haben, sage ich: 
„It’s time to go“, oder wie man früher in der Friedens-
bewegung sagte: Ami, go nach Haus!

(Lachen bei der SPD, der CDU/CSU, dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und der FDP)

Ami, go home! Yes! – And this is one minute and not 
more.

Dass Sie kein Interesse an der Aufklärung haben, ist 
heute klar geworden. Sie wollen doch gar nichts wissen.

(Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie wissen schon alles! Alles geklärt!)

Wir erfahren hier auch nichts im Parlament. Sie halten 
das Parlament für völlig unmündig und geben keine In-
formationen in dieses Parlament, die Sie von irgend-
jemandem bekommen könnten.

(Carsten Müller [Braunschweig] [CDU/CSU]: 
Sie haben den Fall doch schon geklärt!)

Vielen Dank.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege Farle, Sie haben Ihre Redezeit voll aus-

geschöpft. Also, da war keine Minute übrig.
Letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Bernhard 

Herrmann, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Bernhard Herrmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Nach so viel kruder Vergangenheit 
gestatten Sie mir einen Blick nach vorn; darum muss es 
gehen.

Ein Energiesystem mit wenigen großen und zentralis-
tischen Infrastrukturen birgt immer Sicherheitsrisiken. 
Der Gaslieferstopp durch Russland und der Angriff auf 
Nord Stream hat uns diese alte Binsenweisheit leider 
wieder einmal deutlich vor Augen geführt. Zum Glück 
sind wir in den letzten Jahrzehnten – ja, auch in den 
letzten 16 Jahren – beim Ausbau dezentraler Energien 
etwas vorangekommen. Genau deshalb und weil wir jetzt 
die Erneuerbaren richtig entfesseln, konnte Deutschland 
gut mit dem plötzlichen Lieferstopp umgehen, der von 
Putin kam.

Trotzdem müssen wir Lehren aus dem Nord-Stream- 
Debakel ziehen. Wir müssen unser Energiesystem deut-
lich resilienter gegen Unfälle und Angriffe von außen 
machen. Und das machen wir, indem wir stärker dezen-
tralisieren. Auch deshalb bauen wir die erneuerbaren 
Energien aus. Dabei sehen wir schon heute, wie viele 
Menschen selbst aktiv werden, zum Beispiel, indem sie 
in Genossenschaften Windkraftanlagen errichten oder 
mit PV-Anlagen auf Dächern immer mehr Strom erzeu-
gen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Diesen Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern stär-
ken wir den Rücken. Das machen wir zunächst für den 
Klimaschutz und weil Erzeugervielfalt – es gibt viele 
Menschen, die ihren Teil zur Versorgungssicherheit bei-
tragen – die Resilienz des Energiesystems stärkt. Aber 
das machen wir auch, weil uns eine starke Bürgerenergie 
an sich ein wichtiges politisches Anliegen ist. Wir unter-
stützen, dass Menschen selbst wirksam werden können – 
zur Begrenzung der Kosten, beim Klimaschutz und eben 
bei der Sicherheit.

Aber was lehrt uns der Angriff auf Nord Stream noch? 
Wir müssen uns weniger abhängig machen von Putins 
Russland und von fossilen Importen ganz allgemein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Auch dafür gewinnen wir viel erneuerbare Energie, und 
wir sollten vielleicht mal ernsthaft überlegen, auch den 
Gasverbrauch zu reduzieren.

(Zuruf des Abg. Karsten Hilse [AfD])

– Dass ihr das wollt, ist klar.

(Karsten Hilse [AfD]: Machen wir uns lieber 
abhängig von China! 95 Prozent der Photovol-
taik kommt aus China!)

Die Ampelkoalition hat die richtigen Schlüsse gezogen 
und baut mit voller Kraft Wind- und Sonnenenergie aus. 
Wir haben die größte EEG-Novelle beschlossen. Weitere 
Hürden beseitigen wir sehr bald mit einem Wind- und 
zwei Solarpaketen.
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Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, es geht um den Untersuchungsaus-

schuss.

Bernhard Herrmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie 
uns gemeinsam darum ringen, die Energieversorgung 
Deutschlands in einem geeinten Europa sicher zu ma-
chen, anstatt in künstlich geführte Scheindebatten ab-
zudriften.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Untersuchungsausschüsse werden eingesetzt – es ist ge-
sagt worden –, um mögliche Fehler der Regierung zu 
beleuchten.

(Karsten Hilse [AfD]: Das wissen Sie schon?)
Solche liegen hier aber nicht vor.

(Thomas Ehrhorn [AfD]: Die Zeit wird was 
anderes zeigen! Glauben Sie mir!)

Der Generalbundesanwalt ermittelt. Politisch motivierte 
Parallelermittlung im Untersuchungsausschuss hilft uns 
da nicht, nein, im schlimmsten Fall behindert sie sogar 
die Ermittlungen des Generalbundesanwalts.

Als Parlament werden wir uns vielmehr darauf fokus-
sieren, wie wir unsere Energieversorgung klimafreund-
lich, bezahlbar und noch sicherer machen. Klare Ant-

worten darauf sind: Stärkung der Energieeffizienz, 
Diversifizierung der Energielieferungen und Ausbau 
von dezentralen erneuerbaren Energien.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Sie haben es 

doch geschafft, 10 Prozent Ihrer Redezeit auf den Gegen-
stand zu verwenden, immerhin. – Ich schließe damit die 
Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 20/5989 an den Ausschuss für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung vorgeschlagen. Gibt es 
weitere Überweisungsvorschläge? – Das erkenne ich 
nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.

Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesord-
nung. Ich empfehle Ihnen heute Abend inspirierende und 
nicht konspirative Gespräche.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundes-
tages auf morgen, Donnerstag, den 16. März 2023, 9 Uhr, 
ein. 

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 19.37 Uhr)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht  

Anlage 1 

Entschuldigte Abgeordnete

Abgeordnete(r)

Alabali-Radovan, Reem   
(aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes)

SPD

Al-Dailami, Ali DIE LINKE

Amtsberg, Luise BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Bachmann, Carolin AfD

Bayram, Canan BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Birkwald, Matthias W. DIE LINKE

Brantner, Dr. Franziska BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Bystron, Petr AfD

Dietz, Thomas AfD

Esdar, Dr. Wiebke SPD

Fäscher, Ariane SPD

Friedhoff, Dietmar AfD

Gohlke, Nicole DIE LINKE

Grützmacher, Sabine BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Gürpinar, Ates DIE LINKE

Habeck, Dr. Robert BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Hoffmann, Dr. Christoph FDP

Junge, Frank SPD

Kaiser, Elisabeth SPD

Kaufmann, Dr. Malte AfD

Keuter, Stefan AfD

Kluckert, Daniela   
(aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes)

FDP

Launert, Dr. Silke CDU/CSU

Lay, Caren DIE LINKE

Lechte, Ulrich FDP

Lenkert, Ralph DIE LINKE

Mackensen-Geis, Isabel SPD

Abgeordnete(r)

Marvi, Parsa SPD

Mascheck, Franziska SPD

Müntefering, Michelle SPD

Naujok, Edgar AfD

Nestle, Dr. Ingrid BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Nietan, Dietmar SPD

Özdemir, Cem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Perli, Victor DIE LINKE

Post (Minden), Achim SPD

Reinhold, Hagen FDP

Rhie, Ye-One SPD

Schwartze, Stefan SPD

Strengmann-Kuhn, 
Dr. Wolfgang

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Throm, Alexander CDU/CSU

Todtenhausen, Manfred FDP

Wagner, Dr. Carolin SPD

Weidel, Dr. Alice AfD

Witt, Uwe fraktionslos

Zeulner, Emmi CDU/CSU

Zierke, Stefan SPD

Zorn, Armand SPD

Anlage 2 

Schriftliche Antworten auf Fragen der Fragestunde 
(Drucksache 20/5941)

Frage 5
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Tino Sorge (CDU/CSU):
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Welche Personen haben an dem in der Antwort der Bundes-
regierung auf die schriftliche Frage 99 des Abgeordneten 
Sören Pellmann auf Bundestagsdrucksache 20/5289 genannten 
Termin am 25. Juli 2022 teilgenommen (bitte einzeln auffüh-
ren), und wurde bei diesem Termin im Einvernehmen mit der 
Agentur Scholz & Friends Family GmbH die Unterbeauftra-
gung der Agentur brinkertlück GmbH für die Kampagne „Ich 
schütze mich“ vereinbart?

Am Termin am 25. Juli 2022 nahmen zehn Personen 
teil, im Einzelnen:
– für das Bundesministerium für Gesundheit aus dem 

Referat L 8 „Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen“ 
zwei Referentinnen bzw. Referenten sowie zwei Sach-
bearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter,

– seitens der Agentur Scholz & Friends zwei Manage-
ment Directors (Beratung und Kreation) sowie eine 
Leitung Beratung, ein Art Director und eine Person 
aus der PR-Beratung und

– seitens der Agentur brinkertlück Creatives die Ge-
schäftsführung der Agentur.

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte erfolgt keine 
namentliche Nennung der Personen, die am Gespräch 
teilgenommen haben. In diesem Gespräch ist ein erstes 
mündliches Einvernehmen bezüglich der Unterbeauftra-
gung erzielt worden, wie es bereits auch zuletzt der Ant-
wort der Bundesregierung auf die schriftliche Frage des 
Abgeordneten Sören Pellmann im Monat Januar 2023 
(Drucksache 20/5289 vom 20. Januar 2023) zu entneh-
men war.

Frage 6
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
der Abgeordneten Diana Stöcker (CDU/CSU):

Auf welcher wissenschaftlichen Evidenz beruht die Aussage 
des Bundesministers für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach, in 
der Pressekonferenz vom 8. Februar 2023, bei der der Ab-
schlussbericht „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder 
und Jugendliche durch Corona“ der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe vorgestellt wurde, in der er gesagt hat, dass eine 
Reform der Bedarfsplanung der psychotherapeutischen Ver-
sorgungslage nicht sinnvoll sei, weil nur Kassensitze für Psy-
chotherapie entstehen würden, die dann „nur die leichten Fäl-
le“ psychischer Erkrankungen therapieren würden?

Mit seinen Ausführungen hat Bundesgesundheits-
minister Professor Karl Lauterbach auf die Komplexität 
der bei der psychotherapeutischen Versorgung zutage tre-
tenden Problemlagen hingewiesen. Sie bedingt auch, dass 
eine zahlenmäßige Anpassung der Niederlassungsmög-
lichkeiten wahrscheinlich nicht ausreicht, das Problem 
langer Wartezeiten beim Zugang dringend behandlungs-
bedürftiger Menschen zur psychotherapeutischen Versor-
gung zu lösen. Auch in jüngster Zeit wurden dem Bun-
desministerium für Gesundheit wiederholt Probleme bei 
der psychiatrisch-psychotherapeutischen Ressourcen-
allokation vorgetragen, die sich unter dem Begriff des 
bereits vor über 50 Jahren beschriebenen „Inverse Care 
Law“ zusammenfassen lassen, wonach mit besonderer 
Krankheitsschwere assoziierte Patientenmerkmale mit ei-
ner geringeren Chance auf Erhalt einer bedarfsgerechten 
Versorgung verknüpft sind. Vor diesem Hintergrund ha-
ben SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im Koaliti-

onsvertrag unter anderem vereinbart, die psychothera-
peutische Versorgung insbesondere für Patientinnen und 
Patienten mit schweren und komplexen Erkrankungen 
bedarfsgerecht zu verbessern. Das Bundesministerium 
für Gesundheit prüft unter Einbeziehung der maßgebli-
chen Akteure, mit welchen Maßnahmen dieses Ziel er-
reicht werden kann.

Frage 7
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
der Abgeordneten Diana Stöcker (CDU/CSU):

Warum antwortet die Bundesregierung zu Frage 1 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU zum Ausbau 
der psychischen Krisen- und Notfallversorgung – „Flächen-
deckende Sicherstellung ambulanter Krisenhilfen 24/7“ auf 
Bundestagsdrucksache 20/5689 –, dass die Krisenhilfen durch 
die sozialpsychiatrischen Dienste in der Zuständigkeit der Län-
der liegen, die kommunale Ebene für die Ausgestaltung ver-
antwortlich ist und sich Patientinnen und Patienten in Krisen 
im Rahmen der Öffnungszeiten an diese Stellen wenden kön-
nen, obwohl im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und FDP versprochen wurde, „Die psychiatrische 
Notfall- und Krisenversorgung bauen wir flächendeckend aus“ 
(siehe Seite 67, Koalitionsvertrag)?

Die Bundesregierung stellt in der Antwort auf Frage 1 
der genannten Kleinen Anfrage unter Bezugnahme auf 
die Vorbemerkung der Bundesregierung die komplexe 
Situation der psychiatrischen Krisenversorgung entspre-
chend der Zuständigkeiten im föderalen System Deutsch-
lands dar. Demzufolge werden leicht zugängliche und 
mobile Krisenhilfen insbesondere im Rahmen des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes durch die sozialpsychiatri-
schen Dienste angeboten und liegen grundsätzlich in 
der Zuständigkeit der Länder. In den Ländergesetzen für 
den öffentlichen Gesundheitsdienst und den Psychisch- 
Kranken-(Hilfe-)Gesetzen der Länder ist die Vorhaltung 
und teilweise die Aufgabenbeschreibung verankert. Er-
gänzend dazu leisten auch Notfallambulanzen an Kran-
kenhäusern, Institutsambulanzen an psychiatrischen und 
psychosomatischen Kliniken sowie ärztliche Bereit-
schaftsdienste der Kassenärztlichen Vereinigungen Hilfe 
in psychischen Krisen mit von den gesetzlichen Kranken-
kassen im Rahmen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V) finanzierten Leistungen.

Bei dem im Koalitionsvertrag vorgesehenen flächen-
deckenden Ausbau der psychiatrischen Notfall- und Kri-
senversorgung wird insbesondere zu prüfen sein, wie das 
Gesamtsystem der Notfall- und Krisenversorgung ent-
sprechend der föderalen Zuständigkeiten sachgerecht 
weiterentwickelt und – wo erforderlich – ausgebaut wer-
den kann und wie die Übergänge zwischen den Systemen 
zielführend miteinander verschränkt werden können, um 
die betroffenen Hilfesuchenden möglichst schnell und 
bedarfsgerecht in für sie geeignete Beratungs- und Hilfs-
angebote vor Ort zu leiten. Das Bundesministerium für 
Gesundheit prüft aktuell entsprechende Möglichkeiten 
der Umsetzung unter Einbezug auch der vierten Stellung-
nahme der Regierungskommission für eine moderne und 
bedarfsgerechte Krankenhausversorgung – Reform der 
Notfall- und Akutversorgung in Deutschland – vom 
13. Februar 2023.
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Frage 8
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. Michael Kaufmann (AfD):

Wie erklärt der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl 
Lauterbach, die nach meiner Auffassung offenbar völlig über-
dimensionierten Bestellungen von Covid-Impfstoffen, von de-
nen 36 Millionen Dosen bereits abgelaufen sind und weitere 
134 Millionen im Laufe des Jahres vernichtet werden müssen 
(www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/rund-36-millionen- 
corona-impfdosen-abgelaufen-faktenfuchs,TTmO7lm), wie 
auch des Medikaments Paxlovid, von dem im Laufe dieses 
Jahres ebenfalls mehrere Hunderttausend Packungen wegen 
Überschreitung des Verfallsdatums vernichtet werden müssen 
(www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/coronavirus/ 
paxlovid-hunderttausenden-packungen-droht-vernichtung/), 
und welche Konsequenzen gedenkt der Bundesminister aus 
dieser Verschwendung von Steuergeldern zu ziehen?

Im Sinne des bestmöglichen Schutzes der Bevölkerung 
hat Deutschland zusammen mit ganz Europa bereits 
2020 auf ein Portfolio von verschiedenen Impfstoff-
entwicklungen gesetzt und mit insgesamt acht Unterneh-
men Verträge geschlossen. Die Portfoliostrategie mit acht 
Impfstoffkandidaten unterschiedlicher Technologien und 
Unternehmen wurde gewählt, um die Chance eines er-
folgreichen und frühzeitig verfügbaren Impfstoffs zu er-
höhen. Auch in der Rückschau war diese Portfoliostrate-
gie der EU und ihrer Mitgliedstaaten sinnvoll; denn zu 
diesem Zeitpunkt war weltweit nicht abzusehen, welche 
Impfstoffe und welche Technologien sich in der Entwick-
lung, Produktion, Wirksamkeit und Sicherheit bewähren 
würden. So wurden einige Kandidaten deutlich verspätet 
(zum Beispiel Novavax, Valneva, Sanofi) oder gar nicht 
(zum Beispiel CureVac) zugelassen. Überschüsse bei der 
Impfstoffbelieferung sind eine Folge dieser Strategie, die 
die Europäische Kommission nach Abwägung der pande-
mischen Lage und in Abstimmung mit allen Mitglied-
staaten entschieden hat.

Die Portfoliostrategie hat die Bürgerinnen und Bürger 
in der EU durch den frühzeitigen Zugang zu sicheren und 
wirksamen Impfstoffen in Millionen Fällen vor schweren 
Verläufen von Infektionen mit dem SARS-CoV-2 ge-
schützt – so konnten viele Leben gerettet werden, die 
Immunitätslage der Bevölkerung wurde erhöht, und die 
Pandemie hat ihr erhebliches Bedrohungspotenzial der 
ersten Monate verloren. Auch die volkswirtschaftlichen 
Gesamtkosten der Pandemie konnten deutlich gesenkt 
und die Auswirkungen auf das soziale Leben spürbar 
abgemildert werden.

Die Haltbarkeit von Paxlovid wurde nach Vorliegen 
neuer Stabilitätsdaten im September 2022 in der Euro-
päischen Union von einem Jahr auf 18 Monate verlän-
gert. Die ersten Dosen würden demnach vorbehaltlich 
weiterer Verlängerungen ihr Verfallsdatum Ende Mai 
2023 erreichen; eine mögliche weitere Verlängerung auf 
insgesamt 24 Monate wurde bereits angekündigt.

Frage 9
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. Michael Kaufmann (AfD):

Wie viele Einheiten des Covid-Medikaments Molnupiravir 
(Lagrevio), dem die Europäische Arzneimittel-Agentur 
(EMA) Ende Februar 2023 die Zulassung verweigerte, hat 
die Bundesregierung insgesamt bestellt, und was hat das Bun-
desministerium für Gesundheit seinerzeit bewogen, für viel 
Steuergeld ein Medikament zu bestellen, für das noch gar keine 
Zulassung vorlag und, wie wir heute wissen, auch nie vor-
liegen wird (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/ 
detail/politik/lagevrio-nicht-mehr-verkehrsfaehig/)?

Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Dezem-
ber 2021 etwa 80 000 Therapieeinheiten des oralen, anti-
viralen Arzneimittels Lagevrio (Wirkstoff Molnupiravir) 
zentral beschafft. Das Arzneimittel wurde auf Grundlage 
der Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungs-
verordnung (MedBVSV) ohne Zulassung in Verkehr ge-
bracht. Voraussetzung hierfür war eine Bewertung des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) nach § 3 Absatz 2 MedBVSV zum erwartbaren 
positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis.

Im Laufe des Jahres 2022 legte das pharmazeutische 
Unternehmen weitere Daten zur Wirksamkeit des Arznei-
mittels vor. Auf dieser erweiterten Datengrundlage kam 
die EMA im März 2023 zu der Entscheidung, der Euro-
päischen Kommission die Zulassung von Lagevrio nicht 
zu empfehlen. Damit entfällt auch die Grundlage für das 
weitere Inverkehrbringen gemäß MedBVSV.

Frage 10
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Lars Rohwer (CDU/CSU):

Welche Pläne hat die Bundesregierung für die weitere Ver-
wendung und Weiterentwicklung der Corona-Warn-App?

Der Bedarf an der Funktionalität einer App zur Kon-
taktnachverfolgung entfällt zunehmend, da mittlerweile 
eine weitgehend stabile Infektionslage besteht. In der 
Bevölkerung hat sich durch Impfung und/oder Infektion 
eine hohe Immunität gegen das SARS-CoV-2-Virus auf-
gebaut.

Noch bis zum 30. April 2023 wird es möglich sein, 
andere Nutzerinnen und Nutzer durch die Corona- 
Warn-App (CWA) hinsichtlich eines erhöhten Infektions-
risikos zu warnen. Ab dem 1. Juni 2023 wird die Corona- 
Warn-App in einen „Sleep-Modus“ bzw. Ruhezustand 
versetzt. Die CWA wird auf den Endgeräten der Nutzen-
den aber erhalten bleiben; Impfzertifikate können damit 
bei Bedarf weiterhin genutzt werden.

Sollte sich die Coronasituation wider Erwarten wieder 
ändern, kann die CWA zeitnah aus dem Sleep-Modus 
geweckt werden und gegebenenfalls angepasst werden. 
Zudem prüft das BMG derzeit, welche Funktionalitäten 
in eine weiterentwickelte App aufgenommen werden 
können und sollten.
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Frage 11
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Erich Irlstorfer (CDU/CSU):

Wie gestalten sich die interministeriellen Absprachen zwi-
schen dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und 
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
im Kontext der dringend notwendigen Bereitstellung von fi-
nanziellen Forschungsmitteln für die Long-Covid-, ME/CFS- 
sowie Post-Vac-Forschung?

Eine Reihe von Forschungsvorhaben zu Long-/Post- 
Covid und ME/CFS laufen derzeit bereits und sind in 
Planung. Zur Bündelung der Forschungsanstrengungen 
zu Long-/Post-Covid und ME/CFS und zur Schaffung 
von Synergien ist eine enge Zusammenarbeit von Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG) und dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) von 
großer Bedeutung.

Bei der Ressortforschung und allgemeinen For-
schungsförderung wird mittels etablierter Prozesse kon-
tinuierlich auf die Vermeidung von Doppelstrukturen 
bzw. Doppelförderung geachtet. Im Rahmen der For-
schungskoordinierung stimmen die betroffenen Ressorts 
sich regelhaft ab. Das BMBF und das BMG sind zur 
Ausgestaltung des gemeinsamen Rahmenprogramms Ge-
sundheitsforschung, in dem verschiedene Maßnahmen zu 
Long-Covid verortet sind, in engem Austausch. Komple-
mentär dazu werden Vorhaben im Rahmen der Ressort-
forschung des BMG initiiert. Dabei bestehen unter-
schiedliche Schwerpunkte der Forschungsförderung. 
Während für die allgemeine Forschungsförderung wie 
beispielsweise die (anwendungsorientierte) Grundlagen-
forschung das BMBF zuständig ist, plant das BMG aus 
seiner gesundheitspolitischen Verantwortung heraus ins-
besondere eine Stärkung der Versorgungsforschung und 
epidemiologischen Forschung bei Long-/Post-Covid. 
Hierbei ist auch weiterhin eine enge Zusammenarbeit 
des BMG mit den weiteren betroffenen Ressorts, ins-
besondere dem BMBF, geplant. Die Ressortforschungs-
einrichtungen im Geschäftsbereich des BMG wie das 
RKI sind ebenfalls in den Prozess eingebunden. Auch 
auf fachlicher Ebene tauschen sich BMG und BMBF 
regelmäßig aus.

Verdachtsfälle auf mögliche Nebenwirkungen von Co-
vid-19-Impfstoffen werden vom Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) und auf europäischer Ebene im Rahmen der Über-
wachung der Arzneimittelsicherheit im Rahmen der Zu-
lassung untersucht. Danach ergibt sich derzeit kein Risi-
kosignal für die unter dem Begriff „Post-Vac-Syndrom“ 
bezeichneten Beschwerden. Das PEI wird entsprechende 
Meldungen weiter intensiv überwachen.

Frage 12
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Roger Beckamp (AfD):

Aus welchem Grund hält die Bundesregierung es für „un-
ethisch“ (Antwort der Bundesregierung zu Frage 23 der 
Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/1662), place-
bokontrollierte und randomisierte Studien etwa im Fall des 
Coronaimpfstoffes „BNT162b2“ von BioNTech nach der (be-

dingt erteilten) Zulassung durchzuführen, obwohl in der durch-
geführten Untersuchung, die Grundlage für die Zulassung war, 
die Teilnehmer aus der Wirkstoffgruppe zu einem höheren 
Anteil verstorben sind („During the blinded, placebo-control-
led period, 15 participants in the BNT162b2 group and 14 in 
the placebo group died; during the open-label period, 3 par-
ticipants in the BNT162b2 group and 2 in the original placebo 
group who received BNT162b2 after unblinding died.“, siehe 
„Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vac-
cine“ through 6 months; www.nejm.org/doi/10.l056/ 
NEJMoa2110345), und zu einem signifikant höheren Anteil 
von unerwünschten Ereignissen (Appendix der Studie, siehe 
www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa21103_45/suppl_ 
file/nejmoa2110345_appendix.pdf; Seite 10) betroffen waren 
als die Probanden der Placebogruppe?

Ethisch vertretbar sind placebokontrollierte klinische 
Studien nur dann, wenn die Durchführung aus metho-
dischen Gründen erforderlich ist, durch die Verwendung 
eines Placebos kein Schaden zu erwarten ist oder wenn 
noch keine Therapie mit einem zugelassenen Arzneimit-
tel existiert. Nach der Zulassung, mit der die Sicherheit 
und Wirksamkeit mindestens eines Impfstoffprodukts ge-
prüft wird und mit der Gegenüberstellung der Ergebnisse 
zu Wirksamkeit (Nutzen) und den festgestellten Risiken/ 
Nebenwirkungen zugunsten des Nutzens des Impfstoff-
produkts bestätigt wird, ist das Vorenthalten eines wirk-
samen und sicheren Impfstoffes in einer klinischen Prü-
fung, zum Beispiel in einer Placebogruppe, unethisch.

Die Zulassung der Covid-19-Impfstoffe durch die 
Europäische Kommission wurde erteilt, nachdem die 
Impfstoffe ein umfangreiches klinisches Entwicklungs-
programm durchlaufen haben, in dem die Qualität, Wirk-
samkeit und Unbedenklichkeit gezeigt wurde und das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis durch den zuständigen Aus-
schuss für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arz-
neimittel-Agentur (EMA) positiv bewertet wurde. Auch 
nach der Zulassung wird die Sicherheit der Impfstoffe 
kontinuierlich durch das Paul-Ehrlich-Institut und die 
Arzneimittelbehörden in der Europäischen Union über-
wacht und werden Informationen zum Auftreten mögli-
cher Nebenwirkungen bei Bedarf aktualisiert.

Die berichteten Todesfälle und unerwünschten Ereig-
nisse, die im Falle des Covid-19-Impfstoffs der Firma 
BioNTech bei den für die Zulassung eingereichten Stu-
dien in der Wirkstoffgruppe aufgetreten sind, stehen nicht 
notwendigerweise im kausalen Zusammenhang mit der 
Covid-19-Impfung. Für die Todesfälle, die zum Zeit-
punkt der Zulassung in den entsprechenden Studien auf-
getreten waren, und bezüglich der Interpretation dieser 
Daten wird auf den öffentlichen Bewertungsbericht 
(European public assessment report) verwiesen: https:// 
www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/ 
comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf. Hier-
bei sind das Studiendesign, was eine Risikoreduktion 
von Covid-19 jedes Schweregrades als primären End-
punkt hatte, und die rekrutierte Patientenpopulation zu 
beachten.

Zum Nebenwirkungsprofil der Covid-19-Impfstoffe 
wird auf die aktuellen Produktinformationstexte (https:// 
www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid- 
19-node.html) und die aktuellen Sicherheitsberichte der 
EMA verwiesen (https://www.ema.europa.eu/en/human- 
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regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus- 
disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid- 
19/safety-covid-19-vaccines).

Frage 13
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Roger Beckamp (AfD):

Ist der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach, 
vor dem Hintergrund seiner Äußerungen, wie er seine Profes-
sur erlangte (www.youtube.com/watch?v=RKVUhHDusfU ab 
07.40), der Ansicht, dass der in der Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdruck-
sache 20/5470, Anlage 3, Nummer 299, Seite 77, geschilderte 
Sachverhalt eine Verleumdung darstellt, vor dem Hintergrund, 
dass die Bundesregierung den Bundesminister für Gesundheit, 
Dr. Karl Lauterbach, dort als Geschädigten einer politisch mo-
tivierten Straftat („Üble Nachrede und Verleumdung gegen 
Personen des politischen Lebens § 188 StGB“) aufführt (Num-
mer 299, Seite 77, Bundestagsdrucksache 20/5470)?

Nähere Einzelheiten zum Stand etwaiger Strafverfah-
ren zu den in der zitierten Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der AfD aus Januar 2023 genann-
ten Angriffen auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate 
im zweiten Halbjahr und Gesamtjahr 2022 sind der 
Bundesregierung nicht bekannt. Insofern gibt die Bun-
desregierung keine Bewertungen zu laufenden Strafver-
fahren ab. Die strafrechtliche Bewertung ermittelter 
Sachverhalte obliegt allein den Strafverfolgungsbehör-
den.

Frage 14
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Stephan Pilsinger (CDU/CSU):

Sieht die Bundesregierung mit Blick auf die Äußerung des 
unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses, Professor Josef Hecken, vom 19. August 2021: 
„Wenn wir es als Gesellschaft ernst meinen und klare gesetz-
liche Regeln für den Umgang mit nichtinvasiver Pränataldiag-
nostik als sinnvoll erachten, muss sich das Parlament ange-
sichts der sich stets weiterentwickelnden Innovationen dieser 
ethisch-moralischen Frage stellen.“ (siehe www.g-ba.de/ 
presse/pressemitteilungen-meldungen/974/), die Notwendig-
keit, dass sich der Gesetzgeber und nicht die ärztliche Selbst-
verwaltung erneut und grundlegend mit der ethisch und gesell-
schaftlich tiefgreifenden Frage von vorgeburtlichen Bluttests 
auf Trisomien beschäftigen muss und im Ergebnis eine kon-
krete gesetzgeberische Vorgabe machen muss, ob und unter 
welchen Umständen die Kosten für solche Tests durch die 
gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden, und, 
wenn nein, warum nicht?

Mit den Beschlüssen vom 19. September 2019 und 
vom 19. August 2021 hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) die Aufnahme eines nichtinvasiven 
Pränataltests (NIPT) zur Klärung der Frage des Vorlie-
gens einer Trisomie 13, 18 oder 21 für die Anwendung 
bei Schwangerschaften mit besonderen Risiken in die 
Mutterschafts-Richtlinien beschlossen. Die Beschlüsse 
sehen vor, dass der NIPT zulasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in begründeten Einzelfällen und nach 
ärztlicher Beratung unter Verwendung einer hierzu ent-
wickelten und vom G-BA beschlossenen Versicherten-

information eingesetzt werden kann. Die Inhalte der Be-
schlüsse bewegten sich innerhalb der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen.

Zudem wurden unter anderem auch die Erkenntnisse 
des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung (18. Ausschuss, Drucksache 19/9059) 
mitberücksichtigt, der sich bereits im Jahr 2019 mit dem 
damals aktuellen Stand und den Entwicklungen der Prä-
nataldiagnostik ausführlich auseinandergesetzt und ins-
besondere auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und ethischen Herausforderungen beleuchtet hat.

In Deutschland legt der Gesetzgeber die Rahmenbe-
dingungen fest, deren Ausgestaltung durch die gemein-
same Selbstverwaltung im Gesundheitswesen erfolgt. 
Zum Thema der vorgeburtlichen genetischen Bluttests 
hat der Deutsche Bundestag in der vergangenen Legisla-
turperiode am 11. April 2019 eine Orientierungsdebatte 
geführt. Es ist Aufgabe des Parlaments, über etwaige 
Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu 
entscheiden.

Frage 15
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Stephan Pilsinger (CDU/CSU):

Sieht die Bundesregierung die Gefahr, dass durch die seit 
Juli 2022 ermöglichte Kostenübernahme der pränatalen Blut-
tests durch die gesetzliche Krankenversicherung im Ergebnis 
die große Mehrheit der schwangeren Frauen bei einem positi-
ven Ergebnis einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt oder 
der Schwangerschaftsabbruch dadurch künftig die Regel wird, 
wie es etwa in Dänemark seit dem Jahr 2000 signifikant der 
Fall ist (vergleiche www.spiegel.de/politik/ausland/ 
praenataltest-in-daenemark-wo-es-das-downsyndrom-bald- 
nicht-mehr-geben-koennte-a-1294359.html), und sieht die 
Bundesregierung in der Folge eine Diskriminierung und Be-
nachteiligung der so nicht geborenen Menschen, insbesondere 
mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention, hier im 
Speziellen auf die Artikel 5 und 8 der Konvention?

Mit den Beschlüssen vom 19. September 2019 und 
vom August 2021 hat der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) die Aufnahme eines nichtinvasiven Pränataltests 
(NIPT) zur Klärung der Frage des Vorliegens einer Tri-
somie 13, 18 oder 21 in die Mutterschafts-Richtlinien 
beschlossen. Die Regelungen sind am 9. November 
2021 in Kraft getreten und am 1. Juli 2022 in der Ver-
sorgung wirksam geworden. Nach sorgfältiger Bewer-
tung im Rahmen eines Methodenbewertungsverfahrens 
hat der G-BA entschieden, dass der Test in begründeten 
Einzelfällen und nach ärztlicher Beratung unter Verwen-
dung einer Versicherteninformation eingesetzt werden 
kann, und hierzu in seinem Internetangebot ergänzend 
weitere umfassende Informationen bereitgestellt. 

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse darüber 
vor, ob und inwieweit Schwangerschaftsabbrüche nach 
deutschem Recht im Zusammenhang mit einem auffäl-
ligen Ergebnis aus einem nichtinvasiven Pränataltest 
(NIPT) stehen würden. Die Bundesregierung ist sich der 
Verantwortung sehr bewusst, die mit der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und deren Umsetzung einhergeht.
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Frage 16
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Hubert Hüppe (CDU/CSU):

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, dass sich auf-
grund der Kostenübernahme nichtinvasiver Pränataltests durch 
die gesetzlichen Krankenkassen die Gefahr von eugenischen 
Tendenzen zulasten von Menschen mit Trisomie 13, Triso-
mie 18 und Trisomie 21 verfestigt?

Bereits im Jahr 2019 hat sich der Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des 
Deutschen Bundestages (18. Ausschuss, Drucksache 
19/9059) mit dem damals aktuellen Stand und den Ent-
wicklungen der Pränataldiagnostik ausführlich auseinan-
dergesetzt. Darin wurden neben den medizinisch-tech-
nischen Grundlagen und den rechtlichen Regelungen in 
Deutschland und Europa insbesondere auch die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen und ethischen Heraus-
forderungen beleuchtet.

Dies wurde auch bei den Beschlüssen des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) vom 19. September 
2019 und 19. August 2021 zur Änderung der Mutter-
schafts-Richtlinien mitberücksichtigt. Die auf den 
G-BA-Beschlüssen beruhende Kostenübernahme durch 
die gesetzliche Krankenversicherung für nichtinvasive 
vorgeburtliche genetische Tests auf die Trisomien 13, 
18 und 21 ist seit dem 1. Juli 2022 möglich. Damit wird 
in bestimmten Situationen die Kostenübernahme für ei-
nen nichinvasiven Test ermöglicht, die bisher nur für 
invasive Untersuchungen galt. Voraussetzung ist eine 
umfassende ärztliche Beratung unter Verwendung einer 
hierzu entwickelten und vom G-BA beschlossenen Ver-
sicherteninformation, die auch die Vorgaben des Gen-
diagnostikgesetzes berücksichtigt.

Frage 17
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Hubert Hüppe (CDU/CSU):

Wie ist aus Sicht der Bundesregierung die Kostenüber-
nahme nichtinvasiver Pränataltests durch die gesetzlichen 
Krankenkassen mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot gemäß § 12 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu vereinbaren, wonach 
Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, 
von Leistungserbringern nicht bewirkt und von Krankenkassen 
nicht bewilligt werden dürfen?

Der Gesetzgeber hat dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) die Aufgabe übertragen, in der Ver-
sorgung der gesetzlichen Krankenversicherung vor der 
Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden in die vertragsärztliche Versorgung deren Nut-
zen, medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit 
zu bewerten. Der G-BA hat auf dieser Grundlage mit den 
Beschlüssen vom 19. September 2019 und vom 19. Au-
gust 2021 die Aufnahme eines nichtinvasiven Pränatal-
tests (NIPT) zur Klärung der Frage des Vorliegens einer 
Trisomie 13, 18 oder 21 in die Mutterschafts-Richtlinien 
beschlossen und in den Richtlinien weitere Festlegungen 
getroffen. Danach kann der Test in begründeten Einzel-
fällen und nach ärztlicher Beratung unter Verwendung 
einer Versicherteninformation eingesetzt werden.

Frage 18
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
des Abgeordneten Erwin Rüddel (CDU/CSU):

Wie will die Bundesregierung die Reform zur Digitalisie-
rung, die Strukturreformen bei den Krankenhäusern und die 
beiden Versorgungsgesetze finanzieren, und in welcher Höhe 
wird es eine Beteiligung des Bundesministers der Finanzen aus 
Steuermitteln geben?

Die genannten Reformvorhaben befinden sich derzeit 
in Planung. Die Abstimmungen innerhalb der Bundes-
regierung hierzu sind abzuwarten.

Frage 19
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
der Abgeordneten Kathrin Vogler (DIE LINKE):

Wie soll die Einführung der elektronischen Patientenakte 
(ePA) für gesetzlich Versicherte finanziert werden, und ab 
wann rechnet die Bundesregierung damit, dass sich mögliche 
Einsparpotenziale durch die ePA auswirken könnten?

Die elektronische Patientenakte (ePA) soll durch eine 
bessere einrichtungsübergreifende Verfügbarkeit von be-
handlungsrelevanten Daten die Versorgungsqualität der 
Patientinnen und Patienten steigern. Sie wird allen Ver-
sicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
zur Verfügung gestellt. Sowohl die Finanzierung der Ent-
wicklungskosten der elektronischen Patientenakte als 
auch ihre Bereitstellung erfolgt aus Mitteln der GKV.

Mit der Umwandlung der bisher einwilligungsbasier-
ten elektronischen Patientenakte in eine widerspruchs-
basierte Lösung, die „ePA für alle“, werden stärker als 
bisher konkrete mehrwertstiftende Anwendungen fokus-
siert. In diesen digitalen Anwendungen werden die me-
dizinischen Daten in standardisierter, strukturierter Form 
bereitgestellt und können interoperabel und weitgehend 
automatisiert die Versorgungsprozesse in den Arzt- und 
Zahnarztpraxen, Apotheken und medizinischen Versor-
gungs- und Pflegeeinrichtungen unterstützen und verbes-
sern.

Um von Anfang an mit der „ePA für alle“ einen Nutzen 
zu generieren, wird als erste digitale Anwendung ein 
modernes, digitales Medikationsmanagement eingeführt. 
Ziel ist es, mit der besseren, automatisierten Bereitstel-
lung und interoperablen Nutzbarkeit von Medikations-
daten die Arzneimitteltherapiesicherheit zu steigern und 
Folgebehandlungen aufgrund unerwünschter, vermeid-
barer Arzneimittelwirkungen zu reduzieren. So kann un-
mittelbar mit dem Start der „ePA für alle“ sowohl mit 
medizinischem Nutzen als auch mit finanziellen Effi-
zienzgewinnen gerechnet werden. Weitere Einsparpoten-
ziale, beispielsweise aufgrund der Vermeidung von unnö-
tigen, kostenintensiven Doppeluntersuchungen, werden 
mit der Einführung weiterer Anwendungen erzielt wer-
den können.
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Frage 20
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Frage 
der Abgeordneten Kathrin Vogler (DIE LINKE):

In welchem Zeitrahmen sollen die bisher schon an verschie-
denen Stellen im Gesundheitswesen vorhandenen Patienten-
daten in die ePA eingepflegt werden, und wie soll der dafür 
notwendige Aufwand vergütet werden?

Die elektronische Patientenakte wird in der aktuellen 
Behandlung der Versicherten genutzt und mit den in die-
sem Rahmen erhobenen medizinischen Daten befüllt. 
Eine rückwirkende Befüllung der elektronischen Patien-
tenakte mit Patientendaten aus vorhergehenden, anderen 
Behandlungen ist derzeit nicht vorgesehen. Für die Be-
füllung im konkreten aktuellen Behandlungskontext er-
halten Leistungserbringer eine Vergütung.

Fragen 21 und 22
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Edgar Franke auf die Fra-
gen des Abgeordneten Eugen Schmidt (AfD):

Wie erklärt der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl 
Lauterbach, den von ihm aufgestellten Kausalzusammenhang, 
dass Gesundheitsdaten von Patienten sicher seien, weil sie 
dezentral gespeichert würden, und hält er Dezentralität für 
ein hinreichendes Kriterium für Sicherheit (Dr. Karl 
Lauterbach: „Die Daten liegen dezentral, also ein sicheres 
System. Und es ist auch kein Missbrauch dieser Daten also 
möglich.“, Pressekonferenz mit dem Bundesminister für Ge-
sundheit, Dr. Karl Lauterbach, am 9. Februar 2023, www. 
youtube.com/watch?v=NhokQKa9q5Y bei 09.35)?

Inwiefern ist nach Ansicht vom Bundesminister für Gesund-
heit, Dr. Karl Lauterbach, kein „Missbrauch“ von Daten der 
elektronischen Patientenakte möglich (Dr. Karl Lauterbach: 
„Die Daten liegen dezentral, also ein sicheres System. Und 
es ist auch kein Missbrauch dieser Daten also möglich.“, Pres-
sekonferenz mit dem Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl 
Lauterbach, am 9. Februar 2023, www.youtube.com/watch?v= 
NhökQKa9q5Y bei 09.35)?

Die Fragen 21 und 22 werden wegen des Sachzusam-
menhangs gemeinsam beantwortet.

Die Daten der elektronischen Patientenakte (ePA) wer-
den beim jeweiligen Anbieter des ePA-Aktensystems pa-
tientenindividuell verschlüsselt gespeichert. Dabei wer-
den die Daten durch moderne kryptografische Verfahren 
geschützt. Die medizinischen Dokumente der Versicher-
ten werden vor dem Einstellen in das ePA-Aktenkonto 
entweder beim Leistungserbringer oder in der ePA-App 
der Versicherten patientenindividuell verschlüsselt. Ohne 
Kenntnis dieser Schlüssel könnte selbst ein erfolgreicher 
Angreifer auf die Daten der elektronischen Patientenakte 
nicht zugreifen.

Frage 23
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Theurer auf die Frage 
der Abgeordneten Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Welche konkreten Maßnahmen unternimmt die Bun-
desregierung, um das im Koalitionsvertrag zwischen SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und FDP vereinbarte Ziel, die Ver-
kehrsleistung der Bahn im Personenverkehr bis 2030 zu ver-

doppeln, (Seite 39) zu erreichen, und wie verträgt sich dies mit 
der Ankündigung, der Deutschlandtakt werde erst 2070 statt 
wie geplant 2030 umgesetzt  (www.welt .de/polit ik/  
deutschland/article244075801/Bahn-Deutschlandtakt-wird- 
erst-bis-2070-umgesetzt.html)?

Der Deutschlandtakt ist die Gesamtstrategie des Bun-
des für die Schiene und Leitkonzept des Masterplans 
Schienenverkehr. Die Umsetzung des Deutschlandtakts 
ist ein wichtiger Baustein, um die von der Politik be-
schlossenen verkehrs- und klimapolitischen Ziele zu 
erreichen. Als Gesamtverkehrskonzept wird der Deutsch-
landtakt wie von Anfang an geplant in Etappen (Ausbau-
stufen) umgesetzt. Diese Umsetzung hat bereits begon-
nen. Jede Etappe bringt neue Angebotssprünge und 
deutliche Verbesserungen für Reisende, Wirtschaft und 
Industrie. Eine vollständige Umsetzung aller Etappen 
des Deutschlandtakts bis zum Jahr 2030 war niemals 
vorgesehen oder angekündigt.

Die Bundesregierung arbeitet angesichts der überlan-
gen Zeiträume für die Planung und Realisierung von 
Infrastrukturmaßnahmen seit Beginn dieser Legislatur-
periode an einer deutlichen Beschleunigung und Verste-
tigung des Deutschlandtakts. Mit der Etappierung des 
Deutschlandtakts als strategischem Instrument für einen 
kundenorientierten und wirtschaftlichen Ausbau der In-
frastruktur sollen unter anderem Angebotssprünge trans-
parent aufgezeigt und Planungssicherheit auf allen Ebe-
nen hergestellt werden. Damit greift die Bundesregierung 
die Empfehlung der Beschleunigungskommission 
Schiene zur Vereinbarung eines Umsetzungsplans Kapa-
zitätsausbau auf.

Die laufende erste Etappe wird mit der Fertigstellung 
der Strecke Wendlingen–Ulm, Stuttgart 21 und zum Bei-
spiel der Generalsanierung der Riedbahn abgeschlossen. 
Damit werden die Voraussetzungen beispielsweise für 
einen Halbstundentakt im Fernverkehr auf den Haupt-
relationen Köln–Frankfurt–Mannheim–Stuttgart–Ulm– 
Augsburg–München, München–Nürnberg, Hamburg– 
Berlin und Hannover–Berlin mit optimierten Knotenein-
bindungen und Anschlüssen im Nah- und Fernverkehr 
sowie zusätzlichen Kapazitäten für alle Verkehre auf 
der Schiene geschaffen.

An den erwähnten Zielen des Koalitionsvertrages hält 
die Bundesregierung mit diesem Etappierungskonzept 
fest.

Frage 24
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Theurer auf die Frage 
der Abgeordneten Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Wie wird die Bundesregierung gewährleisten, dass der Zu-
gang zum Deutschlandticket für alle möglich sein wird, und 
zwar insbesondere unabhängig von einer zuvor positiv bewer-
teten Bonitätsüberprüfung (www.rnd.de/wirtschaft/49-Euro- 
T i c k e t - n u r - n a c h - p o s i t i v e m - s c h u f a - c h e c k -  
5KZRQGAPFBAGPOKSBNPMWGUZ3Y.html)?

Das digitale Deutschlandticket zum Einführungspreis 
von 49 Euro monatlich wird für die Menschen in 
Deutschland eine große finanzielle Entlastung bei der 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bringen. 
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Gerade auch sozial schwächer gestellte Menschen sollen 
davon profitieren. Im Übrigen gelten für die Ausgabe des 
Deutschlandtickets die Bedingungen des jeweiligen Ver-
kehrsunternehmens.

Frage 25
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Theurer auf die Frage 
der Abgeordneten Gökay Akbulut (DIE LINKE):

Inwieweit hat die Bundesregierung Kenntnis über den Pla-
nungsstand der Streckenführung der Personen- und Güter-
bahntrasse Genua–Rotterdam zum Lückenschluss im Bereich 
von Mannheim (insbesondere die Streckenführung durch bzw. 
um Mannheim herum) nach Karlsruhe (vergleiche www.swr. 
de/swraktuell/badenwuerttemberg/karlsruhe/bahnstrecke- 
mannheim-karlsruhevarianten-102.html und www.mannheim- 
karlsruhe.de/), und welche Streckenvarianten sind aktuell in 
der näheren Auswahl?

Das Vorhaben Neu- und Ausbaustrecke Mannheim– 
Karlsruhe befindet sich in der sehr frühen Planungsphase 
der Grundlagenermittlung, in der die Trassenfindung er-
folgt und das Raumordnungsverfahren vorbereitet wird. 
Für die Prüfung der Nord-Süd-Durchfahrung von Mann-
heim sind die Ergebnisse der Verkehrsprognose 2040 ab-
zuwarten. Diese soll bis Ende 2023 vorliegen.

Frage 26
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Christian Kühn auf die Frage 
des Abgeordneten Stephan Mayer (Altötting) (CDU/ 
CSU):

Wie rechtfertigt die Bunderegierung die Aussage aus dem 
Antwortschreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs bei 
der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz, Christian Kühn, auf meine 
mündliche Frage 29, Plenarprotokoll 20/87 Seite 10424(D), 
dass es „entgegen der vereinzelten Berichterstattung derzeit 
keine ‚Bestrebungenʼ der Bundesregierung zu einer Beschrän-
kung der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) 
in der Europäischen Union gibt“, wenn die Bundesministerin 
Steffi Lemke sich mit klaren Aussagen (vergleiche „Spiegel“ 
vom 7. Februar 2023 „Deutschland will ‚ewige Chemikalienʼ 
in der EU verbieten“) hier wiederholt klar positioniert hat und 
auch der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ auf 
Seite 33 eindeutig schriftlich festhält, dass die Bundesregie-
rung die Risiken der per- und polyfluorierten Chemikalien 
reduzieren will?

Wie in den Antworten der Bundesregierung auf Ihre 
mündliche Frage 29 (Plenarprotokoll 20/87, 10424 D) 
und auf die Kleine Anfrage der Fraktion CDU/CSU „Ver-
bote von Chemikalien in der EU“ (Drucksache 20/3223 
vom 30. August 2022) erläutert, ist die Bundesregierung 
derzeit nicht an den Arbeiten zu einer Beschränkung der 
per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) in 
der Europäischen Union beteiligt. Entsprechend positio-
niert sich die Bundesregierung auch noch nicht dazu. Die 
Äußerungen von Frau Bundesministerin Lemke stehen 
dem auch nicht entgegen.

Frage 27
Antwort

des Stellvertretenden Chefs des Presse- und Informati-
onsamtes Dr. Johannes Dimroth auf die Frage des Ab-
geordneten Dr. Rainer Kraft (AfD):

Warum folgt die Bundesregierung nicht der Empfehlung des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit zur Abschaltung ihrer Social-Media-Kanäle, und 
zieht die Bundesregierung im Falle eines Abschaltungs-
bescheides tatsächlich eine Klage in Betracht (www.lto.de/ 
recht/nachrichten/n/facebook-datenschutz-facebookseite- 
bundesregierung-loeschen-bundesdatenschutzbeauftragter/)?

Die Bundesregierung hat einen verfassungsrechtlichen 
Auftrag, die Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeit, 
Vorhaben und Ziele der Bundesregierung zu informieren. 
Zur Erfüllung dieses Auftrags gehört es, sich an der tat-
sächlichen Mediennutzung der Bürgerinnen und Bürger 
zu orientieren, um diese auch wirklich zu erreichen. So-
ziale Medien sind für viele Menschen eine zentrale, teil-
weise ausschließliche Informationsquelle. Die sozialen 
Medien ermöglichen zudem einen unmittelbaren und 
schnellen Kontakt, der gerade in Krisenzeiten besonders 
wichtig ist, nicht zuletzt auch, um Desinformation ent-
gegenzuwirken – da wo sie entsteht.

Eine allgemeine Empfehlung des Bundesdatenschutz-
beauftragten, die Social-Media-Kanäle der Bundesregie-
rung abzuschalten, liegt uns nicht vor. Das Bundespres-
seamt hat jedoch am 20. Februar einen Bescheid des 
Bundesdatenschutzbeauftragten erhalten, in dem es auf-
gefordert wird, innerhalb von vier Wochen die Facebook- 
Seite der Bundesregierung einzustellen. Das Bundespres-
seamt prüft derzeit den Bescheid und entscheidet inner-
halb der gesetzten Frist auf Grundlage der Ergebnisse 
dieser Prüfung über die nächsten Schritte. Das schließt 
auch mögliche rechtliche Schritte wie eine Klageer-
hebung ein.

Es geht in diesem Verfahren um die Klärung grund-
sätzlicher, komplexer Sach- und Rechtsfragen zum euro-
päischen Datenschutzrecht. Diese können im Ergebnis 
jeden Betreiber einer Facebook-Seite in der EU betreffen: 
nicht nur staatliche Institutionen auf allen Ebenen, son-
dern auch Parteien oder private Stellen. Im Kern geht es 
um die Frage, ob Betreiber einer Facebook-Seite für die 
durch Facebook vorgenommenen Datenverarbeitungen 
datenschutzrechtlich mitverantwortlich gemacht werden 
können.

Auf sozialen Medien aktiv zu sein, bedeutet im Übri-
gen nicht, sich mit allen Einzelheiten der Geschäfts- und 
Datenschutzpraxis der jeweiligen Unternehmen einver-
standen zu erklären. Im Gegenteil: Die Bundesregierung 
setzt sich für eine möglichst datenschutzfreundliche Aus-
gestaltung der sozialen Medien ein.

Frage 28
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Kellner auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. Rainer Kraft (AfD):

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die durch das 
LNG-Terminalschiff „Höegh Esperanza“ praktizierte Elektro-
chlorierung im Dauerbetrieb den deutschen Umweltrichtlinien 
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entspricht, und wie wurde dies überprüft (www.rtl.de/cms/lng- 
terminal-in-wilhelmshaven-umweltschuetzer-warnen-vor- 
gefahr-fuer-umwelt-und-mensch-5029453.html)?

Die „Höegh Esperanza“ hat durch den Niedersächsi-
schen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) eine wasserrechtliche Erlaubnis 
für den Betrieb erteilt bekommen. Vor Erteilung dieser 
Erlaubnis wurde durch die örtlich und sachlich zustän-
dige Behörde die Einhaltung des Rechtsrahmens, ins-
besondere auch der Umweltrichtlinien, überprüft. Auf 
Grundlage dieser Überprüfung wurde entschieden, die 
Erlaubnis zu erteilen.

Die Einhaltung von Grenzwerten wird kontinuierlich 
durch die dafür zuständigen Behörden im Land Nieder-
sachsen geprüft. Darüber hinaus ist der Betreiber der 
„Höegh Esperanza“ dazu angehalten, laufend nach Mög-
lichkeiten zu suchen, die Menge an verwendetem Biozid 
zu reduzieren.

Frage 29
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Kellner auf die Frage 
des Abgeordneten Christian Görke (DIE LINKE):

Wie hoch ist die Anzahl der gemäß § 39 des Strompreis-
bremsegesetzes und § 27 des Erdgas-Wärme-Preis-
bremsengesetzes beim Bundeskartellamt vorliegenden Ver-
dachtsfälle sowie deren abgeschlossener Bearbeitungsanteil?

Das Bundeskartellamt erreichen bereits zahlreiche 
Hinweise auf in jüngster Zeit vorgenommene oder an-
gekündigte Preiserhöhungen. Zum aktuellen Zeitpunkt 
können jedoch noch keine Auskünfte zu Verdachtsfällen 
gegeben werden. Wie sonst auch, berichtet das Bundes-
kartellamt nicht vorab über mögliche Verdachtsfälle al-
lein auf der Basis erster Hinweise oder eines Anfangs-
verdachts. Über den weiteren Fortgang und mögliche 
Verfahrensabschlüsse wird das Bundeskartellamt die Öf-
fentlichkeit informieren, sobald der jeweilige Verfahrens-
stand dies nahelegt.

Frage 30
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Kellner auf die Frage 
des Abgeordneten Jens Spahn (CDU/CSU):

Wie ist der Umsetzungsstand zur Abschöpfung von Erlösen 
im Zusammenhang mit der Strompreisbremse (insbesondere 
beim Aufbau des erforderlichen Portals), und mit welchen 
Erlösen aus der Abschöpfung rechnet die Bundesregierung?

Der erste Abrechnungszeitraum der Abschöpfung en-
det am 31. März 2023, sich daraus ergebende Zahlungen 
laut Gesetz müssen bis zum 15. August 2023 erfolgen. 
Erst dann wird es erste valide Daten zu den Erlösen aus 
der Abschöpfung geben.

Die Übertragungsnetzbetreiber werden die Portale zur 
Mitteilung der Daten gemäß § 29 Strompreisbremsege-
setz bis Mitte Juni bereitstellen. Ein Tool zur Berechnung 
und später auch Übermittlung der Überschusserlöse und 
Abschöpfungsbeträge wird in Kürze auf netztransparenz. 
de veröffentlicht. Die kostenfreie Telefonhotline zur Be-

ratung über die Energiepreisbremsen (0800-78 88 900) 
wird dann auch Fragen zur Befüllung des Berechnungs-
tools beantworten.

Bei sinkenden Strompreisen ist allerdings auch mit 
schrumpfenden Erlösen aus der Abschöpfung zu rechnen.

Frage 31
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Kellner auf die Frage 
des Abgeordneten Jens Spahn (CDU/CSU):

Hat der Chemiekonzern BASF für seine Investition in eine 
neue World-Scale-Anlage für den Duftstoff Citral an seinem 
neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang eine Inves-
titionsgarantie beantragt (www.wiwo.de/unternehmen/ 
industrie/chemiekonzern-basf-investiert-in-neue-anlagen-in- 
china-und-ludwigshafen/29022280.html), und wie (und wann) 
wurde über diesen Antrag entschieden?

BASF hat öffentlich bekannt gegeben, Investitionen in 
China mit Bundesgarantien abgesichert zu haben. Die 
Information, ob ein spezifisches Projekt mit Investitions-
garantien absichert wurde oder nicht, stellt ein Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis dar. Um den über Artikel 12 und 
Artikel 14 Grundgesetz vermittelten und damit mit ver-
fassungsmäßigem Rang versehenen Schutz von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen zu wahren, wird die Frage 
schriftlich und eingestuft als „VS – Nur für den Dienst-
gebrauch“ beantwortet.

Frage 32
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Michael Kellner auf die Frage 
des Abgeordneten Fabian Gramling (CDU/CSU):

Wie ist der aktuelle Stand der Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern zur Ausgestaltung des Härtefall-
fonds für Privathaushalte, die mit Öl, Pellets oder Flüssiggas 
heizen, und ab wann ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
frühestens mit einem Start der Antragstellung auf Härtefall-
hilfen in den Ländern zu rechnen?

Nachdem dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz die Zuständigkeit für die Konzeption der 
Härtefallhilfen für Privathaushalte im Bereich der nicht 
leitungsgebundenen Energieträger innerhalb der Bundes-
regierung am 25. Januar 2023 übertragen wurde, wurden 
sehr zügig die Eckpunkte des Programms innerhalb der 
Bundesregierung und mit den Ländern abgestimmt. Die 
entsprechende Verwaltungsvereinbarung befindet sich 
nun ebenfalls in der Abstimmung zwischen Bund und 
Ländern. Die Arbeiten dazu laufen auf Hochtouren, 
eine unterschriftsreife Fassung soll zeitnah innerhalb 
der kommenden Wochen vorliegen. Die Vorbereitungen 
für den Start der Antragstellung laufen in den Ländern 
parallel. Ein genaues Startdatum kann die Bundesregie-
rung derzeit noch nicht benennen. Dies liegt letztlich in 
der Verantwortung der Länder.
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Frage 33
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Mahmut Özdemir auf die Frage 
der Abgeordneten Clara Bünger (DIE LINKE):

Wie viele Einreisen nach erfolgter Aufnahmezusage gab es 
bislang im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms für Af-
ghanistan (bitte nach Monaten und Aufnahmezusagen bzw. 
Einreisen auflisten), und wird die Bundesregierung den Forde-
rungen von mehr als 80 Frauen aus Afghanistan und mehreren 
Frauengruppen entsprechen („Berliner Erklärung“ vom 
8. März 2023, vergleiche www.proasyl.de/news/afghanische- 
frauen-im-exil-protestieren-mit-eindringlichem-aufruf-gegen- 
das-vergessen/), insbesondere der Forderung, auch afgha-
nische Schutzsuchende, die in Nachbarländer fliehen mussten 
und dort oft von Abschiebungen nach Afghanistan bedroht 
sind, in das Bundesaufnahmeprogramm einzubeziehen, und, 
wenn nein, bitte nachvollziehbar begründen?

Es werden kontinuierlich Aufnahmezusagen für be-
sonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen sowie 
deren Angehörige erteilt. Seit dem 17. Oktober sind 
über 4 900 Aufnahmezusagen für besonders gefährdete 
Afghaninnen und Afghanen einschließlich ihrer Angehö-
rigen erklärt worden. Seit Ende Oktober 2022 sind etwa 
3 100 besonders gefährdete Afghanen und Afghaninnen 
nach Deutschland eingereist. Der Zeitpunkt der Erteilung 
einer Aufnahmezusage und der der tatsächlichen Aus-
reise nach Deutschland können wesentlich auseinander-
fallen, weil die Aufzunehmenden häufig noch Zeit benö-
tigen, um zum Beispiel fehlende Pässe zu besorgen oder 
ihren vorherigen Hausstand abzuwickeln.

Die Bundesregierung ist sich der Lage von Afghanen 
und Afghaninnen, die sich nach der Machtübernahme der 
Taliban in einen Nachbarstaat retten mussten, bewusst. 
Die Bundesregierung plant für das Jahr 2023 auch erst-
mals Resettlement-Aufnahmen aus Pakistan.

Im Moment liegt der Fokus des Bundesaufnahmepro-
gramms allerdings auf Personen, die sich noch in Afgha-
nistan befinden. Bei diesen Personen ist der Handlungs-
bedarf sehr hoch, mit Blick auf eine akute und konkrete 
Gefährdung. Daher setzen wir das Programm genau da 
an.

Frage 34
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Mahmut Özdemir auf die Frage 
der Abgeordneten Clara Bünger (DIE LINKE):

Wie lauten die Ergebnisse der Asylprüfungen des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2022 bzw. im 
bisherigen Jahr 2023 (bitte differenzieren) bezogen auf weib-
liche Asylsuchende aus dem Iran bzw. aus Afghanistan (bitte 
jeweils nach internationalem Flüchtlingsschutz, subsidiärem 
Schutz, Abschiebungsschutz, Ablehnungen und formellen Er-
ledigungen differenzieren), und wie hoch war die bereinigte 
Schutzquote bei Jesidinnen aus dem Irak im Jahr 2022 bzw. 
im bisherigen Jahr 2023?

Die Fragestellung nach statistischen Daten für die ver-
schiedenen Entscheidungsarten im Asylverfahren von 
weiblichen Asylsuchenden aus dem Iran, Afghanistan 
sowie von Jesidinnen aus dem Irak für das Jahr 2022 
sowie dem bisherigen Jahr 2023 eignen sich meiner Auf-
fassung nach nicht für eine mündliche Beantwortung im 
Rahmen dieser Fragestunde, da die erfragten Daten sinn-
voll nur in Form einer komplexen statistischen Tabelle 
dargestellt werden können, die sich als Fließtext natur-
gemäß nicht allgemeinverständlich kommunizieren lässt. 
Daher wird die Beantwortung in Form einer Tabelle ge-
geben.

Angaben entsprechend der Fragestellung können den 
nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Afghanistan 
Weiblich

Entscheidungen über Asylanträge

gesamt

Anerken-
nung als 

asylberech-
tigt (Art. 16a 
GG u. Fam. 

Asyl)

Anerken-
nung als 
Flücht-

ling gem. 
§ 3 I 

AsylG

Subsidiärer 
Schutz gem. 
§ 4 I AsylG

Abschie-
bungsverbot 

gem.  
§ 60 V/VII 
AufenthG

Ablehnungen 
(unbegrün-
det/offens. 

unbegründet)

Sonstige 
Verfahrens-
erledigungen

Quote unter 
Außeracht-

lassung 
formeller 

Ablehnun-
gen

Gesamt- 
Schutz-
quote

Jahr 2022 14.531 353 3.325 848 8.039 51 1.915 99,6 % 86,5 %

01.01. – 
28.02.2023 2.177 27 528 94 1.116 10 402 99,4 % 81,1 %

Irak 
Jesidinnen

Entscheidungen über Asylanträge

gesamt

Anerken-
nung als 

asylberech-
tigt (Art. 16a 
GG u. Fam. 

Asyl)

Anerken-
nung als 
Flücht-

ling gem. 
§ 3 I 

AsylG

Subsidiärer 
Schutz gem. 
§ 4 I AsylG

Abschie-
bungsverbot 

gem.  
§ 60 V/VII 
AufenthG

Ablehnungen 
(unbegrün-
det/offens. 

unbegründet)

Sonstige 
Verfahrens-
erledigungen

Quote unter 
Außeracht-

lassung 
formeller 

Ablehnun-
gen

Gesamt- 
Schutz-
quote

Jahr 2022 2.608 6 830 51 326 1.070 325 53,1 % 46,5 %

01.01. – 
28.02.2023 308 0 113 4 21 122 48 53,1 % 44,8 %
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Frage 35
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Mahmut Özdemir auf die Frage 
des Abgeordneten Thomas Jarzombek (CDU/CSU):

Wie viele Nutzer hat das Nutzerkonto Bund (https://id.bund. 
de/de/eservice/konto) aktuell?

Mit Stand 10. März 2023 waren 672 814 BundID regis-
triert. Aktuell kommen täglich ungefähr 15 000 bis 
20 000 neue Konten hinzu.

Frage 36
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Mahmut Özdemir auf die Frage 
der Abgeordneten Gökay Akbulut (DIE LINKE):

Wer hat seitens der Bundesregierung bzw. nach Kenntnis der 
Bundesregierung seitens des Deutschen Bundestages an der 
internationalen Konferenz gegen Segregation und Extremis-
mus („Vienna Forum on Countering Segregation and Extre-
mism in the Context of Integration“), zu der die Integrations-
ministerin von Österreich, Dr. Susanne Raab (ÖVP), geladen 
hat, teilgenommen (vergleiche www.derstandard.at/story/ 
2000141476327/raab-veranstaltet-europaeische-konferenz- 
gegen-extremismus)?

Es hat keine Teilnahme der Bundesregierung an der 
Konferenz „Vienna Forum on Countering Segregation 
and Extremism in the Context of Integration“ am 5. De-
zember 2022 in Wien auf Leitungsebene gegeben. Eine 
Teilnahme seitens des Deutschen Bundestages ist nicht 
bekannt. Das Bundesministerium des Innern und für Hei-
mat war auf Arbeitsebene vertreten.

Frage 37
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Mahmut Özdemir auf die Frage 
des Abgeordneten Andrej Hunko (DIE LINKE):

Trifft es zu, dass russische Deserteure über das ukrainische 
staatliche Projekt „Choču žiti“ – „Ich will leben“ – (siehe dazu 
das Interview mit dem Sprecher des Projekts www. 
currenttime.tv/a/sdavshiysya-v-plen/32081132.html) die Mög-
lichkeit haben, aus der Gefangenschaft in der Ukraine Asyl in 
Deutschland zu beantragen, und welche anderen ähnlichen 
oder vergleichbaren Programme sind der Bundesregierung be-
kannt, über die russische Deserteure aus der Gefangenschaft in 
der Ukraine Asyl in den Staaten der Europäischen Union, unter 
anderem in Deutschland, beantragen können?

Nein. Der Bundesregierung sind auch keine anderen 
ähnlichen oder vergleichbaren Programme im Sinne der 
Fragestellung bekannt.

Frage 38
Antwort

der Staatsministerin Katja Keul auf die Frage des Abge-
ordneten Andrej Hunko (DIE LINKE):

Auf welchen völkerrechtlich bindenden Verträgen, die ak-
tuell real in Kraft und nicht vorübergehend ausgesetzt sind, 
basiert nach Ansicht der Bundesregierung die Sicherheit in 
Europa im Sinne der OSZE (bitte alle Verträge auflisten), 
und auf welchen völkerrechtlich bindenden Verträgen, die zu 
dem Zeitpunkt real in Kraft und nicht vorübergehend aus-

gesetzt waren, basierte nach Ansicht der Bundesregierung die 
Sicherheit in Europa im Sinne der OSZE im März 2000 (bitte 
alle Verträge auflisten)?

Rechtlich verbindliche Verträge, die in einem politi-
schen Zusammenhang zur Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) stehen, sind 
gegenwärtig der Vertrag über Konventionelle Streitkräfte 
in Europa (KSE-Vertrag) und der Vertrag über den Of-
fenen Himmel (OH-Vertrag). Beide Verträge begründen 
von der OSZE unabhängige völkerrechtliche Rechte und 
Pflichten und sind mit eigenständigen Vertragsgremien 
ausgestattet. Im Lissaboner Dokument von 1996 werden 
sie als Elemente eines „Netzes miteinander verknüpfter 
und einander verstärkender Vereinbarungen im Bereich 
der Rüstungskontrolle“ in die politisch-militärische Di-
mension der OSZE einbezogen.

Russland hat die Implementierung des KSE-Vertrags 
2007 einseitig suspendiert und sich 2015 auch aus dem 
Vertragsgremium, der Gemeinsamen Beratergruppe, zu-
rückgezogen. Er wird daher im Verhältnis zu Russland 
nicht mehr angewandt.

Vom Vertrag über den Offenen Himmel sind 2020 die 
USA und 2021 Russland zurückgetreten. Der Vertrag 
wird von den verbliebenen 32 Vertragsstaaten weiter an-
gewandt.

Im Jahr 2000 war nur der KSE-Vertrag in Kraft. Der 
OH-Vertrag ist erst 2002 in Kraft getreten.

Der rechtsverbindliche Vertrag nach Artikel IV des 
Anhangs 1-B zum Allgemeinen Rahmenabkommen für 
Frieden in Bosnien und Herzegowina, der die subregio-
nale Rüstungskontrolle in Südosteuropa betrifft, war be-
reits im Jahr 2000 in Kraft und gilt bis heute fort.

Alle weiteren OSZE-Vereinbarungen begründeten und 
begründen politisch verbindliche Verpflichtungen. Dies 
gilt auch für grundlegende Dokumente der OSZE und 
der ihr vorangegangenen Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) wie der Schlussakte 
von Helsinki von 1975 mit ihren Grundprinzipien der 
Unverletzlichkeit der Grenzen, der territorialen Integrität 
der Staaten und der friedlichen Regelung von Streitfällen, 
der „Charta von Paris für ein neues Europa“ von 1990 mit 
ihren politischen Verpflichtungen, unter anderem zum 
Verzicht der Unterzeichnerstaaten auf Androhung oder 
Anwendung von Gewalt, oder der Erklärung des Buda-
pester Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der 
KSZE im Dezember 1994 mit dem Recht auf freie Bünd-
niswahl.

Frage 39
Antwort

der Staatsministerin Katja Keul auf die Frage der Abge-
ordneten Sevim Dağdelen (DIE LINKE.):

Hat die Bundesregierung eine völkerrechtliche Bewertung 
der anhaltenden britischen Besetzung des Chagos-Archipels 
vorgenommen, die der Internationale Seegerichtshofs am 
25. Januar 2021 in Bestätigung eines Gutachtens des Interna-
tionalen Gerichtshofs (IGH) vom Februar 2019 als völker-
rechtswidrig einstufte (www.swp-berlin.org/publikation/eine- 
heikle-mission-die-fregatte-bayern-zeigt-flagge-im- 
indopazifik), vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung 
ihre Enthaltung bei der Abstimmung in der UN-Generalver-
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sammlung, bei der eine große Mehrheit von 116 Staaten für 
eine Rückgabe der Inseln an Mauritius votierte und den Rück-
zug der „kolonialen Verwaltung“ forderte, nicht als rechtliche 
Bewertung verstanden wissen wollte (https://press.un.org/en/ 
2017/ga11924.doc.htm) und der ledigliche Verweis auf eine 
Kenntnisnahme des Urteils des Internationalen Seegerichts-
hofs (vergleiche Antworten der Bundesregierung zu Frage 5 
auf Bundestagsdrucksache 19/32526 und zu Frage 1 auf Bun-
destagsdrucksache 19/31147) nach meiner Auffassung keine 
völkerrechtliche Bewertung darstellt, wenn ja, ist die Bundes-
regierung zu dem Ergebnis gekommen, dass die anhaltende 
Besetzung des Chagos-Archipels einen Bruch des Völker-
rechts darstellt, wenn Letzteres bejaht wird, welche Schluss-
folgerungen zieht sie daraus vor dem Hintergrund, dass laut 
einem aktuellen Bericht von Human Rights Watch (HRW) „die 
anhaltende Zwangsumsiedlung der Chagossianer, die Verhin-
derung ihrer dauerhaften Rückkehr in ihr Heimatland und ihre 
Verfolgung aus rassischen und ethnischen Gründen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit darstellen“ (www.hrw.org/ 
report/2023/02/15/thats-when-nightmare-started/uk-and-us- 
forced-displacement-chagossians-and), und, wenn Letzteres 
verneint wird, warum (bitte begründen)?

Die Bundesregierung hat die in der Fragestellung 
zitierten Entscheidungen internationaler Gerichte zur 
Kenntnis genommen. Die in der Fragestellung zitierte 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
19/30085 der Fraktion der AfD gilt fort (Bundestags-
drucksache 19/31147). Die Bundesregierung fordert wei-
terhin eine einvernehmliche Lösung der beteiligten Par-
teien zur Frage der Souveränität über die Chagos-Inseln.

Frage 40
Antwort

der Staatsministerin Katja Keul auf die Frage der Abge-
ordneten Sevim Dağdelen (DIE LINKE):

Stellt die anhaltende Besetzung eines Teils Zyperns durch 
die Türkei eine Verletzung des Völkerrechts dar vor dem Hin-
tergrund, dass die türkische Position laut Bundesregierung im 
Widerspruch zu der im Zusammenhang mit der türkischen 
Intervention ergangenen Resolution 353 (1974) des Sicher-
heitsrats der Vereinten Nationen (VN) vom 20. Juli 1974 sowie 
der nach der einseitigen Ausrufung des Türkischen Föder-
ativstaats von Zypern verabschiedeten Resolution 367 (1975) 
des VN-Sicherheitsrats vom 12. März 1975 steht (Antwort 
auf meine schriftliche Frage 49 auf Bundestagsdrucksache 
20/5883)?

Die türkische Position in Bezug auf den Nordteil der 
Insel Zypern verstößt gegen die einschlägigen Resolutio-
nen des VN-Sicherheitsrats. Die Bundesregierung er-
kennt die sogenannte Türkische Republik Nordzypern 
(TRNZ) nicht an und betrachtet diesen Teil des Staats-
gebiets der Republik Zypern als völkerrechtswidrig be-
setzt.

Darüber hinaus verweist die Bundesregierung auf die 
Antwort zur schriftlichen Frage 49 auf Bundestagsdruck-
sache 20/5883.

Frage 41
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Benjamin Strasser auf die 
Frage der Abgeordneten Martina Renner (DIE LINKE):

In welcher Weise und welchem Umfang haben die Betei-
ligten des beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
geführten Ermittlungsverfahrens gegen eine mutmaßlich 
rechtsterroristische Vereinigung aus der Reichsbürgerszene, 
die im Oktober 2022 sieben verschiedene Kasernen der Bun-

deswehr in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern besucht 
haben sollen, Zugang zu den betreffenden Bundeswehrstand-
orten erhalten (www.rnd.de/panorama/reichsbuerger-razzia- 
was-hat-die-gruppierung-geplant-wer-wurde-festgenommen- 
LSC24Z2QC6JMCFDG6LYJVT6EUQ.html), und welche 
Gründe lagen nach Kenntnis der Bundesregierung der Aus-
wahl dieser sieben Bundeswehrstandorte zugrunde?

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
geht in seinen Ermittlungen gegen Angehörige einer mut-
maßlichen terroristischen Vereinigung aus der Reichsbür-
gerszene auch sämtlichen Hinweisen zur Aufklärung 
möglicher Besuche von Kasernen der Bundeswehr und 
deren Einzelheiten nach.

Die Erteilung näherer Auskünfte zur Beantwortung der 
Frage muss allerdings unterbleiben. Denn trotz der 
grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, Informa-
tionsansprüche des Deutschen Bundestages und einzelner 
Abgeordneter zu erfüllen, tritt hier nach sorgfältiger Ab-
wägung der betroffenen Belange im Einzelfall das Infor-
mationsinteresse des Parlaments hinter dem berechtigten 
Geheimhaltungsinteresse zum Schutz der laufenden Er-
mittlungen zurück.

Eine Auskunft zu Erkenntnissen aus dem Ermittlungs-
verfahren würde konkret weitergehende Ermittlungsmaß-
nahmen erschweren oder gar vereiteln; aus dem Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit folgt daher, dass das betroffene 
Interesse der Allgemeinheit an der Gewährleistung einer 
funktionstüchtigen Strafrechtspflege und Strafverfolgung 
hier Vorrang vor dem Informationsinteresse genießt.

Frage 42
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Benjamin Strasser auf die 
Frage der Abgeordneten Martina Renner (DIE LINKE):

In welcher Weise haben die in Frage 41 genannten Betei-
ligten des beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
geführten Ermittlungsverfahrens gegen eine mutmaßlich 
rechtsterroristische Vereinigung aus der Reichsbürgerszene 
nach Kenntnis der Bundesregierung Rekrutierungsbemühun-
gen gegenüber Polizeikräften entfaltet (www.zeit.de/news/ 
2022-12/07/reichsbuerger-wollten-polizisten-und-soldaten- 
rekrutieren; bitte eventuelle konkrete Rekrutierungsgelegen-
heiten im Detail schildern)?

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
geht in seinen Ermittlungen gegen Angehörige einer mut-
maßlichen terroristischen Vereinigung aus der Reichsbür-
gerszene auch sämtlichen Hinweisen zur Aufklärung 
möglicher Rekrutierungsbemühungen gegenüber Ange-
hörigen der Polizei und deren Details nach.

Die Erteilung näherer Auskünfte zur Beantwortung der 
Frage muss allerdings unterbleiben. Denn trotz der 
grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, Informa-
tionsansprüche des Deutschen Bundestages und einzelner 
Abgeordneter zu erfüllen, tritt hier nach sorgfältiger Ab-
wägung der betroffenen Belange im Einzelfall das Infor-
mationsinteresse des Parlaments hinter dem berechtigten 
Geheimhaltungsinteresse zum Schutz der laufenden Er-
mittlungen zurück.

Eine Auskunft zu Erkenntnissen aus dem Ermittlungs-
verfahren würde konkret weitergehende Ermittlungsmaß-
nahmen erschweren oder gar vereiteln; aus dem Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit folgt daher, dass das betroffene 
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Interesse der Allgemeinheit an der Gewährleistung einer 
funktionstüchtigen Strafrechtspflege und Strafverfolgung 
hier Vorrang vor dem Informationsinteresse genießt.

Frage 43
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Benjamin Strasser auf die 
Frage des Abgeordneten Dr. Martin Plum (CDU/CSU):

Wie hoch sind die bisherigen Kosten für das Produkt 
„Libra – das Rechtsbriefing“ der juris GmbH (bitte nach Per-
sonal-, Sachaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen aufschlüsseln), und welche bisherigen Einnahmen der juris 
GmbH durch das Produkt „Libra – das Rechtsbriefing“ stehen 
diesen Kosten gegenüber (bitte die fünf Haupteinnahmen an-
geben)?

Die Kosten für das Personal zuzüglich externer Unter-
stützung betrugen nach Angaben der juris GmbH im 
Jahr 2022 etwa 250 000 Euro. Zudem wurden etwa 
100 000 Euro für sonstige Ausgaben wie zum Beispiel 
Sachkosten aufgewendet. Eigene Einnahmen hat „Libra“ 
nicht erzielt, hierzu war es aber auch nicht gedacht. „Li-
bra“ wurde nach dem Verständnis der Bundesregierung 
als ein Content-Marketing-Instrument der juris GmbH 
aufgesetzt, um vor allem neue Kunden zu gewinnen und 
dem vorhandenen Kundenstamm aktuelle Informationen 
aus dem Rechtsbereich zu bieten.

Frage 44
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Benjamin Strasser auf die 
Frage des Abgeordneten Dr. Martin Plum (CDU/CSU):

Wie viele festangestellte Mitarbeiter hat die juris GmbH für 
das Produkt „Libra – das Rechtsbriefing“ beschäftigt (bitte 
nach Dienstbeginn, Dienstbezeichnung und Beschäftigungs-
umfang aufschlüsseln), und welche Aufgaben nehmen diese 
Mitarbeiter nach Einstellung des Produkts wahr?

An „Libra“ haben im Jahr 2022 nach Angaben der 
juris GmbH vier angestellte Vollzeitkräfte und eine Teil-
zeitkraft – im Jahresschnitt rund 2,5 Vollzeitäquivalente – 
mitgearbeitet. Bei den Vollzeitkräften handelte es sich um 
eine Redaktionsleitung (ab 1. Oktober 2022), zwei Re-
dakteurinnen und Redakteure (vom 1. Januar 2022 bis 
30. April 2022 beziehungsweise ab dem 1. März 2022) 
und eine Redaktionsassistenz (vom 1. Juni 2022 bis zum 
30. November 2022). Die Aushilfskraft (in Teilzeit) ist ab 
dem 1. April 2022 tätig geworden.

Nach Mitteilung der Geschäftsführung gibt es vakante 
Stellen im Unternehmen, sodass das bisher für „Libra“ 
tätige Personal problemlos in anderen Bereichen ein-
gesetzt werden kann.

Frage 45
Antwort

der Parl. Staatssekretärin Kerstin Griese auf die Frage 
des Abgeordneten Bernd Schattner (AfD):

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie viele Fami-
lien bzw. Bürger mit Migrationshintergrund in Deutschland 
Bürgergeld beziehen?

Der Migrationshintergrund wird über gesonderte, frei-
willige Befragungen in den Agenturen für Arbeit und 
Jobcentern seit Mitte 2011 erhoben. Diese basieren auf 
§ 281 Absatz 4 SGB III i. V. m. der Migrationshinter-
grund-Erhebungsverordnung. Im September 2022 hatten 
rund 2,35 Millionen der rund 3,84 Millionen erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten einen Migrationshinter-
grund. Aufgrund der Freiwilligkeit der Teilnahme an 
der Befragung kann die Datenqualität aus verschiedenen 
Gründen eingeschränkt sein.

Frage 46
Antwort

der Parl. Staatssekretärin Kerstin Griese auf die Frage 
des Abgeordneten Sepp Müller (CDU/CSU):

Wann plant das Bundesministerium für Gesundheit in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, die im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und FDP beschlossene bedarfsgerechte Ausgestal-
tung des Rehabudgets umzusetzen, um den Versicherten mehr 
Rehabilitationsmöglichkeiten zu bieten und eine Erwerbsmin-
derung zu verhindern?

Die gesetzliche Rentenversicherung erbringt für ihre 
Versicherten Leistungen zur Teilhabe, wenn deren Er-
werbsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen erheblich 
gefährdet oder bereits gemindert ist. Hierfür stehen Mittel 
der Rentenversicherung bis zu einer jährlich festgesetzten 
Obergrenze zur Verfügung – das sogenannte Rehabudget.

In Umsetzung des Koalitionsvertrages werden die Re-
gelungen zur Bemessung des Rehabudgets in diesem Jahr 
auf den Prüfstand gestellt. Dabei wird neben den Bemes-
sungsgrundlagen und Anpassungsmechanismen auch zu 
betrachten sein, wie weit das Rehabudget in der Vergan-
genheit genutzt wurde. In den letzten Jahren wurde das 
Rehabudget regelmäßig nicht ausgeschöpft. Auch für 
2023 ist derzeit nicht absehbar, ob es tatsächlich zu einer 
Überschreitung kommt.

Frage 47
Antwort

der Parl. Staatssekretärin Kerstin Griese auf die Frage 
des Abgeordneten Sepp Müller (CDU/CSU):

Wie genau plant das Bundesministerium für Gesundheit in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, den Zugang zu Rehabilitations- und Präventions-
maßnahmen, wie im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und FPD beschrieben, zu vereinfachen, und 
wann wird dies umgesetzt?

Im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales bzw. der Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung soll insbesondere ein Ü45-Gesund-
heitscheck gesetzlich verankert werden. Dabei werden 
auch die Ergebnisse der Modellprojekte der Rentenver-
sicherungsträger berücksichtigt. Zwischenergebnisse zu 
den Modellprojekten sollen im Sommer 2023 vorliegen; 
die gesetzliche Umsetzung kann anschließend vorbereitet 
werden.
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Frage 48
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Thomas Hitschler auf die Frage 
des Abgeordneten Christian Görke (DIE LINKE):

Wie lauten die Ergebnisse der Ende Januar beendeten Mes-
sungen zur Überprüfung der Lärmsituation rund um den Trup-
penübungsplatz Klietz, und sind weitere Messungen beabsich-
tigt (www.maz-online.de/lokales/havelland/rathenow/ 
schiesslaerm-in-klietz-widerstand-gegen-bundeswehr- 
entscheidung-QSKIDD75F7ASIVDRT62OZTFZPU.html)?

Die Auswertung der Messergebnisse hat nach Beendi-
gung des Messzeitraums begonnen. Aufgrund des großen 
Überwachungszeitraums von sechs Monaten dauert die 
sehr aufwendige Auswertung an. Im Anschluss erfolgt 
eine abschließende ganzheitliche Bewertung der Lärmsi-
tuation.

Eine erste Auswertung der Messergebnisse für den 
Zeitraum von August 2022 bis Oktober 2022 zeigte einen 
immissionsschutzrechtlich zulässigen Betrieb des Trup-
penübungsplatzes Klietz. Sollten sich im Rahmen der 
Sachverhaltsaufklärung erhebliche Lärmbelastungen 
durch den Betrieb des Truppenübungsplatzes Klietz er-
geben, wird dies Anlass sein, weitere Maßnahmen zu 
ergreifen.

Frage 49
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Thomas Hitschler auf die Frage 
des Abgeordneten Ingo Gädechens (CDU/CSU):

Sagt die Bundesregierung zu, alle im Rahmen von militäri-
schen Unterstützungsleistungen an die Ukraine abgegebenen 
Ausrüstungs- und Waffensysteme aus Beständen der Bundes-
wehr vollständig durch Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen der-
gestalt zu ersetzen, dass es – nach abgeschlossener Neu- bzw. 
Ersatzbeschaffung – zu keinem Fähigkeitsverlust bzw. zu kei-
ner Fähigkeitsreduzierung der Bundeswehr kommt, und wer-
den die entsprechenden Neu- und Ersatzbeschaffungen weiter-
hin über den Einzelplan 60 des Bundeshaushaltes zur 
Verfügung gestellt und damit zusätzlich zum regulären Ver-
teidigungshaushalt, oder plant die Bundesregierung eine haus-
halterische Verlagerung dieser Beschaffungsvorhaben in den 
Bereich des Einzelplans 14, womit nach meiner Auffassung – 
gegebenenfalls – die Finanzierung der Neu- bzw. Ersatz-
beschaffungen aus den laufenden Mitteln des Verteidigungs-
haushaltes ohne vollumfängliche Kompensation aus dem Ge-
samthaushalt verbunden wäre?

Die Bundesregierung beabsichtigt, alle im Rahmen 
von Unterstützungsleistungen an die Ukraine aus Bestän-
den der Bundeswehr abgegebenen Ausrüstungen und 
Waffensysteme nachzubeschaffen, sofern deren Abgabe 
zu einer quantitativen Unterschreitung des im Rahmen 
der Rüstungsplanung vorgesehenen Bedarfs führt.

Sollte das abgegebene Gerät nicht mehr nachzube-
schaffen sein, wird eine Ersatzbeschaffung eingeleitet.

Die Finanzierung der Wiederbeschaffung des abge-
gebenen Materials erfolgt im Haushaltsjahr 2023 aus 
Mitteln des Einzelplans 60, dem sogenannten Ertüchti-
gungstitel. Eine Finanzierung aus dem „Sondervermögen 
Bundeswehr“ oder dem Einzelplan 14 ist nicht vorgese-
hen.

Frage 50
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Thomas Hitschler auf die Frage 
des Abgeordneten Ingo Gädechens (CDU/CSU):

Ist es zutreffend, dass die Bundesregierung – mutmaßlich in 
Person von Vertretern des Bundesamts für Ausrüstung, Infor-
mationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 
oder von Vertretern der Deutschen Marine – nach mir vor-
liegenden Informationen gegenüber der niederländischen De-
fensie Materieel Organisatie (DMO) die Absicht mitgeteilt 
haben soll, das Beschaffungsvorhaben F 127 nicht im Rahmen 
eines deutsch-niederländischen (Entwicklungs-)Projektes zu 
realisieren, sondern vielmehr im Rahmen eines FMS-Cases 
zumindest signifikante Anteile am besagten Vorhaben über 
die amerikanische Regierung zu beschaffen, und will die Bun-
desregierung beim genannten Beschaffungsvorhaben im Rah-
men eines FMS-Cases das komplette Führungs- und Waffen-
einsatzsystem (FüWES, zum Beispiel Aegis Combat System) 
beschaffen oder nur ausgewählte Teilaspekte (zum Beispiel 
Aegis Weapon System; gegebenenfalls bitte erläutern, welche 
konkreten Teilaspekte des FüWES im Rahmen des FMS-Cases 
beschafft werden sollen)?

Wir haben gemeinsam mit unseren niederländischen 
Partnern auf Basis einer Absichtserklärung aus dem De-
zember 2020 – noch unter den Vorzeichen eines friedli-
chen Europas – Möglichkeiten zur Kooperation im Rah-
men von zukünftigen Luftverteidigungsfregatten 
ausgelotet. Der russische Angriffskrieg hat jedoch die 
Bedeutung insbesondere einer zeitgerechten Ablösung 
unserer aktuellen Luftverteidigungsfregatte (der Klasse 
124) durch ein modernes und mit Auslieferung einsatz-
reifes Schiff unterstrichen.

Wir können bestätigen, dass derzeit alle Handlungs-
optionen zur risikoarmen und zeitgerechten Bereitstel-
lung der Fähigkeit der maritimen Luftverteidigung vor 
dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Lageänderung 
ergebnisoffen untersucht werden. Wir streben unver-
ändert eine größtmögliche Zusammenarbeit mit unseren 
niederländischen Partnern an. Dazu werden wir in der 
gewohnt engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit den Niederlanden unser weiteres Vorgehen im Pro-
jektaufsatz abstimmen.

Handlungsleitend für das Bundesministerium der Ver-
teidigung ist in der aktuellen sicherheitspolitischen Situa-
tion das rechtzeitige Bereitstellen der Fähigkeit. Über das 
Ergebnis unserer Abstimmung wird zeitgerecht infor-
miert.

Frage 51
Antwort

des Parl. Staatssekretärs Sven Lehmann auf die Frage 
des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka (AfD):

Welche konkreten Vorhaben forciert die Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, derzeit, 
um den aus ihrer Sicht vorhandenen und meiner Meinung nach 
zutreffenden Mangel an Wertschätzung für ältere Menschen 
und ihre Lebensleistung in unserer Gesellschaft zu verbessern 
( v e r g l e i c h e  w w w. b i l d . d e / p o l i t i k / i n l a n d / p o l i t i k /  
familienministerin-paus-aeltere-haben-den-eindruck-dass-sie- 
nicht-gewollt-sind-83024618.bild.html; zuletzt abgerufen am 
1. Februar 2023)?
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Als Gesellschaft können wir am besten Wertschätzung 
gegenüber älteren Menschen ausdrücken, indem wir ih-
nen ein gutes Leben im Alter ermöglichen. Viele Men-
schen erleben die Lebensphase Alter bei guter Gesund-
heit; sie sind aktiv, sind immer länger erwerbstätig – 
zunehmend auch im Rentenalter –, engagieren sich sozial 
und unterstützen Menschen in ihrem Umfeld. Ältere 
Menschen erfahren hierdurch große Wertschätzung und 
Anerkennung.

Mit dem Programm „Altersbilder“ fördern wir realis-
tische, differenzierte Altersbilder, die die Verdienste und 
Vielfältigkeit des Alters und Alterns darstellen und ver-
breiten.

Die Themen eines realistischen Altersbilds und von 
Wertschätzung älterer Menschen werden auch auf inter-
nationaler Ebene behandelt, wie beispielsweise in der 
Ministererklärung der UNECE, der Seniorenministerin-
nen und -minister, vom Juni 2022.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend fördert bundesweit außerdem rund 530 Mehr-
generationenhäuser als Begegnungsorte und Anlaufstel-
len für Menschen aller Generationen.

Die Teilhabe älterer Menschen in einer digitalisieren-
den Gesellschaft zu stärken, ist auch Ziel des DigitalPakts 
Alter. Ein Baustein des Pakts, um ältere Menschen in 
ihrer gesellschaftlichen Teilhabe zu stärken, ist das von 
uns geförderte Projekt „Digitaler Engel Plus“.

Des Weiteren fördern wir mit dem ESF-Plus-Pro-
gramm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen“ Pro-
jekte, die die finanzielle Absicherung im Alter stärken. 
Und das Thema Einsamkeit gehen wir mit der Erarbei-
tung einer Strategie gegen Einsamkeit an.
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